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 Vorranggebiet für Natura 2000 
 (südlich von Klein Vollbüttel im Maaßel bis außerhalb des Planungsraums flächenhaft in das 
 Gebiet Osterhop) 
 Vorranggebiet für Natur und Landschaft 
 (nordwestlich von Vollbüttel in Richtung Leiferder Teiche, nördlich von Warmbüttel im Be-
 reich Hundesholz, südöstlich von Warmbüttel im Bereich Maaßel und Osterhop, zwischen 
 Druffelbeck und Voßheide, im Bereich Büchenteich, das Waldgebiet Sundern sowie der Bereich 
 der Klärteiche 
 Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft   

(flächenhaft südwestlich von Vollbüttel, südlich, südöstlich und östlich von Klein Vollbüttel, 
östlich von Druffelbeck sowie großflächig nördlich der L 320 und Ausbüttel) 

 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund des hohen, natürlichen, standortgebundenen land-
 wirtschaftlichen Ertragspotenzials (großflächig um die Siedlungsbereiche von Vollbüttel, Ribbes-
 büttel, Ausbüttel und Rötgesbüttel) 
 Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft 
 (westlich von Vollbüttel, zumeist außerhalb des Planungsbereichs) 
 Vorbehaltsgebiet Wald 
 (großflächig am südwestlichen und südlichen Rand des Planungsgebietes im Bereich Hundes-
 holz, Heinewedel und Maaßel, südöstlich von Druffelbeck und Klein Vollbüttel sowie östlich 
 von Rötgesbüttel im Bereich Helmsheide und nördlich von Vollbüttel im Bereich Rumbruch) 
 Vorbehaltsgebiet zur Vergrößerung des Waldanteils 
 (südwestlich von Rötgesbüttel) 
 Besondere Schutzfunktionen des Waldes  

  (flächenhaft östlich von Klein Vollbüttel, nördlich von Warmbüttel, im Maaßel, im nördlichen 
 Rumbruch und nördlich von Ausbüttel-Siedlung) 
 Vorbehaltsgebiet zur Erholung 

  (nördlich von Ribbesbüttel im Bereich Rumbruch in Richtung Alte Helenriede, nördlich von 
 Ausbüttel-Siedlung, westlich, südlich und südöstlich von Vollbüttel und Klein Vollbüttel; öst-
 lich von Rötgesbüttel) 
 Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft 

  (westlich von Warmbüttel in Hundesholz und Heinewedel) 
 Vorranggebiet Hochwasserschutz 

  (im nordöstlichen Randbereich des Planungsgebietes im Verlauf der Alten Hehlenriede) 
 Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke (mit Regionalverkehr) 
 (Hannover - Berlin) 
 Vorbehaltsgebiet Bahnhof mit Fernverkehrsfunktion 
 (Bahnhof Gifhorn) 
 Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke (mit Regionalverkehr) 
 (Bahnstrecke Braunschweig - Gifhorn) 
 Vorranggebiet Haltepunkt 
 (Bahnhöfe Rötgesbüttel, Meine und Leiferde) 
 Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße, vierstreifig 
 (Verlauf der Bundesstraße 4 einschl. der geplanten Ortsumgehung) 
 Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung 
 (Landesstraßen L 292 Isenbüttel - B4, L 320 zwischen B4 und B 214 sowie Kreisstraße K 661 

Isenbüttel - B4) 
 Vorranggebiet für Windenergienutzung 

(südlich außerhalb des Plangebietes nördlich der L 321) 
 Vorranggebiet für Leitungstrasse 110 kV 

  (aus Westen kommen und nördlich an Vollbüttel vorbei bis Umspannwerk nördlich Ausbüttel-
 Siedlung und von hier weiter nach Norden sowie nach Süden in direkte Richtung bis Um-
 spannwerk östlich Rethen) 
 Vorranggebiet Umspannwerk  
 (380 V östlich Rethen und 110 V nördlich Ausbüttel-Siedlung) 
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 Vorranggebiet für Rohrfernleitung (Öl) 
  (im westlichen Bereich des Planungsraums von Nord nach Süd) 

 Vorranggebiet für Rohrfernleitung (Gas) 
 (im östlichen Teil in Nord-Süd-Richtung verlaufend zwischen Adenbüttel und Gifhorn) 
 Vorranggebiet zentrale Kläranlage 
 (im Nordosten und außerhalb des Planungsraumes im Tal der Hehlenriede) 
  
Anmerkung: Auszüge aus dem RROP für den Großraum Braunschweig 2008:  
 
Vorranggebiete und Vorrangstandorte: „In diesen Gebieten und an diesen Standorten müssen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbe-
stimmung vereinbar sein; dies gilt auch für die räumliche Entwicklung in der näheren Umgebung.“  
 
Vorbehaltsgebiete: „Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.“  
 
Großflächige Bereiche sind als Vorbehaltsgebiete und Vorranggebiete für landwirtschaftliche Nutzun-
gen dargestellt. Waldflächen treten hingegen zurück und beschränken sich vor allem auf den Bereich 
südlich von Ribbesbüttel und Vollbüttel. Auffallend an der Planungsregion sind die Nutzungsüber-
schneidungen der einzelnen Raumkategorien von Natur und Landschaft im Bereich Waldflächen: As-
pekte der Bodennutzung, der Wassergewinnung und des Verkehrs konkurrieren hier mit den Schutz-
ansprüchen von Natur und Umwelt.  
 
Ergänzend sind die bereits erarbeiteten oder in Erarbeitung begriffenen Konzepte zu beachten, die u.a. 
als Vorlagen für die Überarbeitung des RROP dienen werden: 
 

 Regionales Einzelhandelskonzept für den Großraum Braunschweig (REHK) 
 Masterplan 100% Klimaschutz für den Großraum Braunschweig (Fortschreibung des regiona-

les Energie- und Klimaschutzkonzeptes (REnKCO2) 
 Regionale Klimaanalyse (REKLIBS), besonders KlimaCheck 
 Fachbeitrag Landwirtschaft 
 Freiraumentwicklungskonzept (FREK), derzeit in Bearbeitung 
 RROP 2008 befindet sich derzeit in der Neuaufstellung 

 
 
4.2 Natur- und Landschaftsschutz 
 
Der hohe Anteil der nach dem niedersächsischen Naturschutzgesetz geschützten Bereiche in den Ge-
meinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel zeigt die landschaftliche Vielfalt der Dorfregion (s. Abb. 11): 
Schutzgebiete und -objekte in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, Quelle: All-
gemeine interaktive Karte unter www.nlwkn.de >Naturschutz >allgemeine interaktive Karte, Land-
schaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn). Darüber hinaus werden bestimmte Teile von Natur und Land-
schaft, die durch ihre Ausprägung eine besondere Bedeutung haben, als gesetzlich geschützte Biotope 
(§30 BNatSchG) generell unter Schutz gestellt. Hierzu zählen Biotoptypen wie Feuchtgrünland, Tro-
ckengebüsche, naturnahe Kleingewässer oder Quellen. Diese Biotope dürfen laut §30 (2) BNatSchG 
nicht zerstört oder erheblich beeinträchtigt werden.  
 
Im Umfeld der Orte, teilweise unmittelbar an die Ortslage angrenzend, befinden sich folgende nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz ausgewiesenen bzw. dem europäischen Schutzgebietsnetz zughörigen 
Schutzgebiete / Objekte:  
 
Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 
NSG BR 018 Viehmoor: Das Naturschutzgebiet Viehmoor mit einer Größe von insgesamt ca. 320 ha 
erstreckt sich mit seinem östlichen Teil bis ins Gebiet der Gemeinde Ribbesbüttel hinein. Das Nieder-
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moorgebiet weist ein sehr vielfältiges, mosaikartiges Nebeneinander von verschiedenen Biotopen auf: 
nährstoffreiche Stillgewässer mit Röhrichtzonen und Schnabelseggenriedern, Besenheiden mit einzel-
nen Kiefern auf welligen Dünen, Torfmoosschwingrasen und -verlandungszonen, großflächige Grün-
landbereiche sowie Erlenbruch- und Mischwaldgesellschaften. Faunistisch ist das Gebiet als Rast- und 
Brutgebiet seltener und schutzbedürftiger Vogelarten von Bedeutung; darüber hinaus ist es auch für 
die Wissenschaft sowie für die Natur- und Heimatkunde relevant. Für die dauerhafte Sicherung des 
Gebietes kommt der Erhaltung der Geländegestalt und dem Schutz des Wasserhaushalts eine besonde-
re Bedeutung zu. 

NSG BR 052 Maaßel / FFH-Gebiet 329 Maaßel, Europäisches Schutzgebiet (NATURA 2000): Die 
als Naturschutzgebiet und gleichzeitig als FFH-Gebiet ausgewiesene Fläche wird geprägt durch natur-
nahe Eichen-Hainbuchenwälder, vielfach mit einem hohen Anteil von Winter-Linde und vereinzelt mit 
Rotbuche. Die Krautschicht enthält fast alle in Norddeutschland möglichen Arten der Stieleichen-
Hainbuchwälder und ist somit auch von vegetationskundlicher Bedeutung. Ein nicht geringer Teil 
dieser Pflanzenarten ist in seinem Bestand gefährdet; auch die Pilzflora ist mit über 350 bekannten 
Arten sehr artenreich ausgebildet. Ein ca. 12 ha großes Teilgebiet ist seit 1972 Naturwald.  
 

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) 
LSG GF 14 Schweineholz und Papenteich: Das Landschaftsschutzgebiet Schweineholz und Pa-
penteich umfasst ein zusammenhängendes Waldgebiet aus Hainbuchen-, Buchen- und Erlenbruchwäl-
dern im Norden und durch Feldgehölze und Heckenstrukturen gegliederte Acker- und Grünlandflä-
chen im Süden. Eine Gefährdung des Gebietes besteht durch Entwässerung, Neuanlage von Gräben, 
intensive Grünlandwirtschaft, Einsatz standortfremder Gehölze in Waldbeständen sowie fehlende 
Pflege einer Hecke aus Schneitelhainbuchen.  
 
LSG GF 18 Gifhorner, Winkeler und Fahle Heide: Das Gebiet wird gekennzeichnet durch große, 
weitgehend geschlossene Nadel- und Laubwaldflächen mit zahlreichen Kleinmooren angrenzend an 
die Aller Dünengebiete. Eine Gefährdung erfolgt durch Entwässerung / Gewässerausbau und -
unterhaltung, intensive Grünlandnutzung und Freiflächendezimierung (auch Aufforstung). 

 
Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) 

 Ribbesbüttel: Eiche 

 Rötgesbüttel: Eiche und Robinie 

Im Areal des Naturschutzgebietes Maaßel befindet sich zudem der alte Standort mit der als Natur-
denkmal ausgewiesenen Burckhardts-Eiche, die jedoch gefällt werden musste. Von der Gemeinde 
wird hier eine Neuanpflanzung als Ersatz angestrebt. 
 
Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) 

Für die Gemeinde Ribbesbüttel besteht eine Baumschutzsatzung, die den orts- und landschaftsbildprä-
gende Laubgehölzbestand nach bestimmten Maßgaben schützt.  
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Abb. 11: Schutzgebiete und –objekte in der Dorfregion Ribbesbüttel/Rötgesbüttel 
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4.3 Regionales Entwicklungskonzept ILE Region Südkreis Gifhorn 
 
Die Region ILE Südkreis Gifhorn umfasst das Gebiet der Samtgemeinde Papenteich, die Samtgemeinde 
Isenbüttel, die Gemeinde Sassenburg, die ländlichen Orte der Stadt Gifhorn und die Samtgemeinde Bolde-
cker Land. Das regionale Entwicklungskonzept ILE Südkreis Gifhorn basiert auf den folgenden vier über-
geordneten Handlungsfeldern, die im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung aufgenommen wurden:  
 
Handlungsfeld 1: Demografie, Daseinsvorsorge und Innenentwicklung 
 
Die Ortschaften im südlichen Landkreis Gifhorn bewahren ihren attraktiven und dörflichen Charakter mit 
ortsnaher Grundversorgung und Angeboten für Jung und Alt. 
 
Strategische Ziele: 
 
Demografie 
 Angebot von betreutem Wohnen erweitern 
 Voraussetzungen für Mehrgenerationeneinrichtungen herstellen  
 Einrichtungen für Demente vorhalten 
 Barrierefreiheit erhöhen 
 Frühzeitig auf demografischen Wandel einstellen   
 
Daseinsvorsorge 
 Ortsnahe Bildungsangebote (bes. SEK 1) 
 Grundversorgung für mobilitätseingeschränkte Menschen ermöglichen 
 Angebote und Anlaufstellen für Jugendliche schaffen 
 Ehrenamt fördern   
 Fachärztliche Versorgung sicherstellen  
 
Innenentwicklung  
 Dörflichen Charakter erhalten 
 Alte innerörtliche Gebäude umnutzen 
 Einzelne Dorfkerne neu- und umgestalten  
 Innerörtliches Radwegenetz verbessern 
 Innerörtliche Verkehrsbelastung reduzieren 
 
Handlungsfeld 2: Wirtschaft und Infrastruktur  
 
Der Südkreis erhöht durch einen interkommunal geformten Arbeitsmarkt die Eigenständigkeit der regiona-
len Wirtschaft. Geeignete infrastrukturelle Rahmenbedingungen werden dafür garantiert. 
 
Strategische Ziele: 
 
Wirtschaft: 
 Interkommunale Industrie- und Gewerbe entwickeln 
 Neue mittelständische Unternehmen ansiedeln  
 Innerörtliche Kleinbetriebe fördern 
 Regionale Vermarktung fördern 
 Ausbildungssituation verbessern 
 
Infrastruktur: 
 Verkehrsinfrastruktur, insbesondere Radwege, ausbauen 
 ÖPNV, insbesondere nach Wolfsburg und Braunschweig, ausbauen  
 Bahnanschluss verbessern 
 Flächendeckend schnelles Internet / Mobilnetz 
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Handlungsfeld 3: Tourismus, Naherholung und Kultur 
 
Der Südkreis Gifhorn erhält ein klares touristisches Profil. Qualitativ hochwertige und miteinander ver-
netzte Angebote ziehen Touristen und Naherholer an.  
 
Strategische Ziele: 
 
Tourismus und Naherholung: 
 Radtourismus weiterentwickeln 
 Reiterhöfe und Reitangebote vernetzen 
 Potenzial und Wanderwege nutzen 
 Zielgruppenorientierung 
 Bekanntheitsgrad von Angeboten erhöhen 
 Touristische Leuchttürme weiterentwickeln und neu schaffen 
 Interkommunale Angebote vernetzen  
 Barrierefreie Angebote entwickeln  
 Wassertourismus weiterentwickeln 
 
Kultur: 
 Kulturelle Programme verbessern 
 Vernetzung von Vereinen / Künstlern fördern  
 
Handlungsfeld 4: Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Naturschutz 
 
Die Energiewende wird vom Südkreis Gifhorn aktiv mitgestaltet. Die Voraussetzungen für Land- und 
Forstwirtschaft in einem schützenswerten Naturraum mit lokalen Märkten werden verbessert.  
 
Strategische Ziele:  
  
Land- und Forstwirtschaft 
 Multifunktionales Wirtschaftswegenetz verbessern 
 Beregnung optimieren 
 Vermarktung regionaler Produkte fördern 
 Flächenverbrauch interkommunal optimieren 
 
Klima- und Naturschutz 
 Potenzial zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere aus nachwachsenden Rohstoffen 

nutzen 
 Solar- und Windenergie an öffentlichen Gebäuden nutzen 
 Energetische Sanierung bei öffentlichen Gebäuden fördern 
 Kulturlandschaft und Biotopverbünde erhalten, pflegen und entwickeln    
 Gewässerschutz 
 Renaturierungen 
 
Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung von öffentliche – rechtlicher oder gemeinnütziger Seite bean-
tragte Projekte, die nachweislich der Umsetzung und damit der beschriebenen Zielerreichung des integrier-
ten ländlichen Entwicklungsprojektes dienen, können gem. ZILE Richtlinie Nr. 5.4.2.5 aktuell um 10 % 
erhöht gefördert werden; bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 5.2.1.3 (natürliche Personen und 
Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts) ergibt sich aktuell eine Erhöhung 
um 5 % (vgl. Anhang Nr. 5). 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
 - PLANVORGABEN -  
 

 Seite 41

4.4 Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 
 
Unterhaltungsverband Oberaller, Gifhorn am 04.10.2019 

„Im beschriebenen Planungsraum ist der Unterhaltungsverband Oberaller für den Heidgraben, den 
Burggraben, die Vollbütteler Riede und die Ausbütteler Riede unterhaltungspflichtig. 

Bezüglich der Zielsetzung der Dorfregion ist allerdings nur die Ausbütteler Riede in der Ortslage von 
Rötgesbüttel relevant. Hier fließt sie durch bebaute Gebiete und wird derzeit lediglich als wasserab-
führendes Gewässer wahrgenommen. Die jüngsten Planungen im Baubereich haben selbst diese Funk-
tion nicht ausreichend gewürdigt, indem der Gewässerrandstreifen mit in die Bebauung einbezogen 
wurde. 

Aus Sicht des Verbandes könnte es sinnvoll sein, die Ausbütteler Riede im Rahmen der Dorferneue-
rung aufzuwerten und in dem Zusammenhang erlebbarer zu machen. Das Gewässer benötigt Platz, der 
zu bestimmten Zeiten auch für Erholungssuchende erlebbar sein sollte. 

Vielleicht wäre dies ja ein Thema, dass bei den weiteren Beratungen der Dorferneuerung Einzug fin-
den könnte.“ 

 Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 6.5 Landschaft und Dorfökologie und 7.5.1 Erhalt 
der überlieferten Grünstrukturen und der landschaftlichen Einbindung.   

Avacon Netz GmbH, Salzgitter am 10.10.2019 

„Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Die Dorfregion Ribbesbüttel-Rötgesbüttel befindet sich inner-
halb der Leitungsschutzbereiche unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung Braunschweig/Nord-
Gamsen, LH-10-1812 (Mast 039-042), unserer Gashochdruckleitung Sophiental-Gifhorn, 
GTL0000282 (PN 70 / DN 400) und unserer Fernmeldeleitung. Bitte beachten Sie die im Anhang 
aufgeführten Hinweise. Änderungen der vorliegenden Planung bedürfen einer erneuten Überprüfung.“ 

 Anmerkung: Eine konkrete Abstimmung wird vor der Ausführung einzelner Vorhaben erfolgen.  

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Nord, Braunschweig am 14.10.2019 

„Bitte beachten Sie unseren Trassenverlauf im Förderbereich, dieser ist während der Maßnahmen ent-
sprechend zu sichern. Müssen hinsichtlich unserer Trassenlage Veränderungen vorgenommen werden, 
bitten wir Sie, uns zu informieren. Bitte beachten Sie dann, dass das der Dorferneuerung zugrunde 
liegende Flurbereinigungsgesetz nach § 105 vorsieht, anfallende Verlegekosten durch die Teilnehmer-
gemeinschaft ersetzen zu lassen. Vor Baubeginn sind durch das ausführende Tiefbauunternehmen die 
aktuellen Planunterlagen einzuholen. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Ein eigener Maßnah-
menhorizont besteht unsererseits derzeit noch nicht, wie bitten Sie uns aber in den weiteren Förde-
rungsverlauf einzubinden.“ 

 Anmerkung: Der aktuellen Dorfentwicklung liegt das Flurbereinigungsgebiet nicht zu Grunde. 
Eine konkrete Abstimmung wird vor Ausführung einzelner Vorhaben erfolgen.  

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig am 14.10.2019 

„In ihrem Gebiet der Dorfregion Ribbesbüttel und Rötgesbüttel sind zurzeit zwei Unternehmensflurbe-
reinigungen anhängig. Die Unternehmensflurbereinigung B 4 Rötgesbüttel und die B 4 Meine. In den 
Anlagen ist die Abgrenzung des Verfahrensgebietes ersichtlich. Für das Verfahrensgebiet existiert 
nach §§ 34 und 85 Nr. 5 und 6 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) eine zeitweilige Einschränkung 
des Eigentums von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes, die sogenannte Veränderungssperre. 
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Das bedeutet, dass ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde in der Nutzungsart der Grundstü-
cke nur Änderungen vorgenommen werden dürfen, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb ge-
hören. 

Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt wer-
den.“ 

 Anmerkung: Die Ortskerne, die im Rahmen der Dorfentwicklung relevant sind, liegen außer-
halb der Flurbereinigungsgebietsgrenze. Berücksichtigt im Kap. 6.4 Landwirtschaft und 7.4 
Landwirtschaft - Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern. 

Regionalverband Großraum Braunschweig am 16.10.2019 

„Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu Beginn des Planverfahrens für die Dorfregion 
Ribbesbüttel und Rötgesbüttel. Als Untere Landesplanungsbehörde und Träger der Regionalplanung 
sowie als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße nehmen 
wir wie folgt Stellung: 

1.1 Stellungnahme als Untere Landesplanungsbehörde: 
Wir bitten Sie, die verbindlichen Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
2008 zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere in Hinsicht auf die Ziele und 
Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen in Kapitel II. 
 

1.2 Stellungnahme als Träger der Regionalplanung: 
Wir weisen sie auf bereits erarbeitete bzw. in Erarbeitung befindliche vorbereitende Konzepte für 
die Neuaufstellung des RROP hin: 
 Regionales Einzelhandelskonzept für den Großraum Braunschweig (REHK) 
 Masterplan 100% Klimaschutz für den Großraum Braunschweig (Fortschreibung des regiona-

les Energie- und Klimaschutzkonzeptes (REnKCO2) 
 Regionale Klimaanalyse (REKLIBS), besonders KlimaCheck 
 Fachbeitrag Landwirtschaft 
 Freiraumentwicklungskonzept (FREK), derzeit in Bearbeitung 
 RROP 2008 befindet sich derzeit in der Neuaufstellung 
 

1.3 Stellungnahme Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße: 
Als zuständiger Aufgabenträger für den öffentlichen Nahverkehr auf Schiene und Straße weisen 
wir darauf hin, dass der Nahverkehrsplan (NVP) für den Großraum Braunschweig zu beachten ist. 
Zurzeit befindet sich der Regionalverband in der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes 2020, der 
am 01.01.2020 in Kraft treten soll. Der Nahverkehrsplan 2020 sieht folgende Planungen (vorbe-
haltlich der Beschlussfassung) für die Dorfregion Ribbesbüttel und Rötgesbüttel vor: 
 
Im Großraum Braunschweig haben sich teilräumliche Siedlungsachsen mit einer unterschiedlich 
dichten Abfolge von Siedlungskonzentrationen herausgebildet. Im Rahmen der Neuaufstellung 
des RROP werden die Siedlungsachsen identifiziert und überprüft. Nach der derzeitigen Stand ist 
Braunschweig - Meine - Rötgesbüttel - Isenbüttel - Gifhorn - Wagenhoff - Wesendorf - Wahren-
holz als eine punktaxiale Siedlungsachse vorgesehen. Die Ausweisung im rechtskräftigen RROP 
ist entscheidend. Für den ÖPNV sind derartige räumliche Strukturen förderlich, da hier die für ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Fahrgastzahlen erreicht werden können. Für den 
ÖPNV-Betrieb sind weiterhin gerichtete Austauschbeziehungen entlang der Siedlungsachsen vor-
teilhaft. 
 
Die Strecke Braunschweig – Gifhorn – Uelzen wird mit der RB 47 im Zweistundentakt mit eini-
gen wenigen Verstärkerfahrten bedient (Stand August 2019). Die Realisierung der für einen Stun-
dentakt notwendigen Infrastruktur (Neubau Kreuzungsbahnhof Rötgesbüttel, Verlegung Verkehrs-
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station Triangel und Modernisierung Kreuzungsbahnhof Wahrenholz) soll ab 2019 erfolgen, so 
dass die Einführung des Stundentaktes ab Dezember 2020 vorgesehen ist. Für die Teilstrecke 
Braunschweig – Gifhorn Stadt ist perspektivisch die Bedienung im Halbstundentakt geplant. Hier-
für sind auf der eingleisigen Strecke weitere Infrastrukturerweiterungen notwendig. 
 
Vor allem die Ausweisung von Siedlungsflächen an Stationen des Schienenverkehrs bietet für ei-
nen größeren Kundenkreis schnelle, störungsfreie und direkte Verbindungen sowie in der Folge 
eine bessere Auslastung der Schienenstrecke und eine höhere Wirtschaftlichkeit. 
 
Die Dorfregion liegt im Teilnetz 16 Meine - Isenbüttel und betrifft den Prüfauftrag P 16.3. Hier-
nach ist zu prüfen, wie die Gemeinde Ribbesbüttel besser an den Bahnhof Rötgesbüttel ange-
schlossen werden könnte, um die Reisezeit in Richtung Braunschweig zu verkürzen. Dies könnte 
durch Einbindung vor Ort verkehrende Linien bzw. durch die Einrichtung eines Anruflinientaxi-
Angebotes erfolgen. 
 

1.4 Hinweise aus dem Themenbereich Klimaschutz 
Insbesondere möchten wir Sie auf die Möglichkeit aufmerksam machen durch die Einrichtung ei-
nes Klimaschutzmanagements verstärkt die Dorfentwicklung und Klimaschutzmaßnahmen voran-
zutreiben. Auf Basis des Masterplans 100% Klimaschutz besteht die Möglichkeit, eine geförderte 
Personalstelle in der Verwaltung (ggf. in interkommunaler Kooperation) zu beantragen, eine Un-
terstützung durch den Regionalverband ist dabei denkbar. Diese Möglichkeit ist für den Einzelfall 
zu prüfen. 
 
Weitere Informationen finden sich unter: https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie“ 
 

 Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 4.1 Raumordnungsprogramm, 6.2 Mobilität und 
Straßenraum, 6.4 Landwirtschaft und 6.5 Landschaft und Dorfökologie.  

 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Ha-
meln-Hannover am 16.10.2019 

„Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird, 
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die 
Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. (…). Die derzeit vorliegenden Luftbilder wur-
den nicht vollständig ausgewertet. Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. Es wurde keine 
Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht geräumt. Es besteht der allgemeine Verdacht auf 
Kampfmittel.“ 

 Anmerkung: Eine konkrete Überprüfung erfolgt ggfs. vor Ausführung von Vorhaben. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig am 18.10.2019 

„Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig hat die Gemeinden Ribbesbüttel und Röt-
gesbüttel mit ihren zugehörigen Ortsteilen als eine Dorfregion in das Dorfentwicklungsprogramm des 
Landes Niedersachsen aufgenommen. Das Förderprogramm bezieht sich in erster Linie auf die Ortsla-
gen sowie die zugehörigen Siedlungssplitter. 

Zur Dorfentwicklung der o.g. Dorfregion weisen wir auf grundsätzliche landwirtschaftliche Aspekte 
hin, die wir als Fachbehörde zu vertreten haben. Des Weiteren sind die Ortsvertrauenslandwirte der 
Ortschaften Ribbesbüttel und Rötgesbüttel von uns angesprochen worden, um die örtliche Landwirt-
schaft darauf hinzuweisen, aktiv an der Dorfentwicklungsplanung mitzuwirken. 
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Allgemeine Hinweise 

Grundsätzliches Ziel des Dorfentwicklungsprogramms ist die nachhaltige Entwicklung und Stärkung 
des ländlichen Raums mit besonderer Ausrichtung auf die Themen Innenentwicklung, Demographie, 
Klimaschutz und Reduktion des Flächenverbrauchs. 

Speziell die Landwirtschaft betreffend werden u.a. folgende Projekte gefördert: 

 die Umnutzung von Gebäuden land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
 die Anpassung von Gebäuden einschließlich Hofräumen und Nebengebäuden land- und forst-

wirtschaftlicher Betriebe an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens, 
 die Reduktion des Flächenverbrauchs durch Innenentwicklung, z.B. durch Gestaltung dörfli-

cher Freiflächen oder Revitalisierung ungenutzter Bausubstanz. 
 
Aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe sind insbesondere ihre Bestandssicherungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten zu beachten. Dabei sind weiterhin folgende Zielsetzungen zu berücksichtigen, die 
bereits in der vorherigen Förderperiode von besonderer Bedeutung waren: 

 ländliche Siedlungen als Standort land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu erhalten und zu 
verbessern, 

 Wirtschaftserschwernisse land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu beseitigen und deren Ar-
beitsaufwand zu verringern, 

 die Umweltwirkungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit den Erfordernissen zeitge-
mäßen Wohnens und Arbeitens in Einklang zu bringen und 

 die Lebensverhältnisse bäuerlicher Familien zu verbessern.  
 
Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, sind bei der Erstellung des Dorfentwicklungsplanes ins-
besondere die folgenden Aspekte zu bearbeiten: 

 Erfassung der Betriebe 
 Hofstellen (z.B. Lage und Größe, Erreichbarkeit, Erweiterungsmöglichkeiten, Bausubstanz) 
 Verkehrssituation (z.B. Anforderungen an Straßengestaltung, Engpässe, Sichtverhältnisse), 

denn bei Neugestaltungsmaßnahmen sind die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs be-
sonders zu beachten. Auch Straßenzüge in der Ortslage müssen für größere land- und forst-
wirtschaftliche Maschinen und Geräte passierbar bleiben. Zu berücksichtigen sind auch Ver-
kehrsentwicklungen, die sich z.B. in Verbindung mit neuer Wohnbebauung ergeben können. 

 Viehhaltung und Getreidetrocknung/-lagerung (einschließlich Vermeidung/Lösung von Im-
missionskonflikten) 

 
Die hieraus resultierenden Anforderungen der Landwirtschaft an die dörfliche Entwicklung sind in der 
Dorfentwicklungsplanung darzustellen, z.B. in Form von Hinweisen an die Bauleitplanung. Sofern 
Material- und Gestaltungshinweise gegeben werden, darf hierdurch der Spielraum landwirtschaftlicher 
Betriebe für arbeitswirtschaftlich sinnvolle und kostengünstige Lösungen nicht eingeengt werden. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Übernahme in gemeindliche Baugestaltungssat-
zungen. 

Die Fördermittel werden u.a. vom Europäischen Landwirtschaftsfond bereitgestellt. Deshalb sollten 
im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung die Gelder auch der Landwirtschaft zu Gute kommen, in-
dem Maßnahmen landwirtschaftlicher Betriebe bei der Antragsbewilligung vorrangig behandelt wer-
den. Die Förderung von Maßnahmen zur unmittelbaren Verbesserung der einzelbetrieblichen Produk-
tionsbedingungen und der Wettbewerbsfähigkeit sollte weiterhin ermöglicht werden. Wir empfehlen 
bei Bedarf Konzepte zu entwickeln, die die sinnvolle Umnutzung von Gebäudesubstanzen auslaufen-
der Betriebe aufzeigen. Um den Zielen der Dorfentwicklung gerecht zu werden, wollte die Planung 
bzw. in die Arbeitskreise die örtliche Landwirtschaft frühzeitig eingebunden werden. 
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Wir bitten, unsere o.g. Ausführungen bei der Erstellung des Dorfentwicklungsplanes zu berücksichti-
gen. Weitere Hinweise werden sich aus der Beteiligung der örtlichen Landwirtschaft im folgenden 
Planungsprozess ergeben.“ 

 Anmerkung: Eine gesonderte Beteiligung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe ist erfolgt. 
Berücksichtigt im Kapitel 6.4 Landwirtschaft, 6.6 Ortsbild und Baukultur, 7.4 Landwirtschaft 
Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern und 7.6.2 Ortsbild und Baustruktur - Stärkung 
der Innenentwicklung.  

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover am 24.10.2019 

„Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Wasserlösliche Gesteine liegen im Untergrund der Planungsfläche in so großer Tiefe, dass bisher kein 
Schadensfall bekannt ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. Formal ist das Grund-
stück in die Erdfallgefährdungskategorie 1 einzustufen (gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialmi-
nisters „Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4-24 110/2 -). Auf 
konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung kann daher im Rahmen des 
Vorhabens verzichtet werden. 

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung 
zu prüfen und festzulegen. Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen 
Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Er-
kundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nati-
onalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 

Im Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) können 
unter dem Thema Ingenieurgeologie Informationen zu Salzstockhochlagen, zur Lage von bekannten 
Erdfall- und Senkungsgebieten (gehäuftes Auftreten von Erdfällen), Einzelerdfällen, Massenbewegun-
gen sowie zum Baugrund abgerufen werden. Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkun-
dung des Baugrundes. 

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft/Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: 

Um die Planungen für die Dorfregion Ribbesbüttel und Rötgesbüttel an kommenden demografischen 
Entwicklungen zu orientieren, empfehlen wir neben einer Bevölkerungsentwicklungsprognose auch 
eine Wohnbedarfsprognose zu erstellen. An deren Ergebnisse sollten sich künftige Bauleitplanungen 
anpassen. Dies dient aus bodenschutzfachlicher Sicht v.a. dem vorausschauenden Flächenverbrauch 
und der Bodenfunktionserhaltung. 

Diesbezüglich gibt das Baugesetzbuch (BauGB) einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden 
vor (§ 1a Abs. 2 BauGB). Im Sinne des sparsamen Umgangs mit der Ressource Boden befürworten 
wir die Verfolgung des Ziels, bereits bebaute Flächen und Bestandsimmobilien zu erhalten und an 
neue und künftige Ansprüche anzupassen. Daher begrüßen wir vertiefende Maßnahmen zur Ausnut-
zung des Innenentwicklungspotenzials. 

Auch in Bezug auf die Risiken des Klimawandels ist ein flächensparsamer Umgang mit Grund und 
Boden zu empfehlen. Versiegelte Flächen verhindern die Versickerung des Niederschlags und führen 
so zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und verminderter Grundwasserneubildung. Wir empfehlen 
daher auch den versiegelungsarmen Umgang in das Konzept aufzunehmen. 

Im Allgemeinen sollte die Planung auch die Existenz und Lage eventuell vorhandener Altlasten prü-
fen, um dem nachsorgenden Bodenschutz und Funktionsbeeinträchtigungen Rechnung zu tragen. Nä-
here Auskünfte zu Lage und Art von Altlasten sind bei den Unteren Bodenschutzbehörden zu erfragen. 
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Die aktualisierte Bodenkarte Niedersachsens i.M. 1:50.000 (BK50) und eine Vielzahl an Auswer-
tungskarten (u.a. Verdichtungsempfindlichkeit, Schutzwürdigkeit) finden Sie im Internet unter 
http://nibis.lbeq.de/cardomap3/#. Wir empfehlen die Nutzung dieser Informationsquelle als eine Da-
tenbasis zur Berücksichtigung des Schutzgutes Boden bei der Bearbeitung des Konzeptes. 

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden entspre-
chend GeoBerichte 8 (Stand: 2019, www.lbeg.niedersachsen.de/download/1133/ GeoBerichte 8.pdft. 
Dabei handelt es sich um Böden mit besonderer Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen und der 
Archivfunktion. In Niedersachsen können dies Böden mit besonderen Standorteigenschaften, Böden 
mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit, Böden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung, Böden 
mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung oder seltene Böden sein. 

Hinweise, wie auf der Grundlage von flächendeckend in Niedersachsen vorliegenden Daten und im 
Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS® verfügbaren Auswertungsmethoden eine zu-
sammenfassende Bodenfunktionsbewertung auf regionaler Ebene durchgeführt und kartographisch 
umgesetzt werden kann, finden Sie in Heft 26 der Publikationsreihe GeoBerichte (als Download unter 
https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/ Produkte/Projekte > Publikationen > GeoBerichte). 

Wir bitten darum, bei künftigen vorbereitenden und/oder verbindlichen Bauleitplanverfahren, die auf 
das Konzept aufbauen bzw. von diesem beeinflusst werden, beteiligt zu werden. Detaillierte Informa-
tionen und Stellungnahmen folgen dann im Rahmen dieser konkreteren Planungen. Weitere Anregun-
gen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht.“ 

 Anmerkung: Eine Wohnbedarfsanalyse ist nicht Gegenstand der Beauftragung. Die Hinweise 
zur Einschränkung der Versiegelung werden u.a. im Kap. 7.6.1 Siedlungsentwicklung - Verstär-
kung der Innenentwicklung aufgenommen. Die aktuellen Bodenkarten liegen der Darstellung in 
Kap. 6.5 Landschaft und Dorfökologie zu Grunde. Eine konkrete Beteiligung erfolgt weiter im 
Rahmen der Bauleitplanung. 

Wasserverband Gifhorn am 29.10.2019 

„Der Wasserverband Gifhorn betreibt in den Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel die Trinkwas-
serversorgung und Abwasserentsorgung. 

Da wir kontinuierlich an unseren Anlagen arbeiten, bzw. auch entsprechend erneuern ist es erforder-
lich, dass der Verband rechtzeitig eingebunden wird bei etwaigen Straßenerneuerungen. Das Anzeigen 
eventueller Straßenbaumaßnahmen mit einer Vorlaufzeit von 12 Monaten wäre wünschenswert, bei 
diesem Vorlauf wäre es möglich, eine entsprechende Bewertung der Anlagen in den Betriebsalltag zu 
integrieren. 

In Rötgesbüttel sind in den nächsten Jahren umfangreichere Kanalbaumaßnahmen geplant. Hier wird 
von der in Teilbereichen noch vorhandenen Mischwasserkanalisation auf Trennkanalisation umge-
stellt. 2019/2020 werden die Kanalisation und die Trinkwasserleitung der Straße Masch neu geordnet.  

Für das Jahr 2020/2021 stehen die Anlagen im Lehmweg und Lehmstieg auf der Agenda, danach geht 
es mit dem Lehmring und den Maschwiesen weiter, voraussichtlich 2022-2023/2024. 

Von der Neuordnung sind auch Abschnitte der Ortsdurchfahrten (B4) betroffen, wie die zeitliche Ab-
folge der Umsetzung hier aussieht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.“ 

 Anmerkung: Eine konkrete Abstimmung erfolgt vor Ausführung der Maßnahmen. 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel 
am 04.11.2019 

„Durch die o.a. Dorfentwicklung werden Belange, die seitens des Geschäftsbereiches Wolfenbüttel zu 
vertreten sind, hinsichtlich der Bundesstraße 4 und der Landesstraße 320 in den Ortsteilen Ausbüttel, 
Ribbesbüttel, Vollbüttel und Rötgesbüttel berührt. 

Folgende Maßnahmen der Straßenbauverwaltung sind zum jetzigen Stand vorzubringen: 

 Die Planungen zur „Ortsumgehung Rötgesbüttel und Meine“ befinden sich in der Planfeststel-
lung und die Erwiderungsbearbeitung ist zurzeit noch in der Bearbeitung. Ein möglicher Erör-
terungstermin im Jahr 2020 steht noch nicht fest. 

 
 Im Bereich der B 4 gibt es Planungen zum barrierefreien Umbau der Haltestellen im Abschnitt 

360 (Rötgesbüttel) und im Abschnitt 370 (Ausbüttel), jeweils außerhalb der festgesetzten 
Ortsdurchfahrtsgrenzen von Rötgesbüttel bzw. Ausbüttel. Diese Planungen stehen noch am 
Anfang. 

 
Bei Ihren Planungen im Rahmen der Dorfentwicklung sind die Entwurfsrichtlinien der Straßenbau-
verwaltung zu beachten und die Landesstraßengrundsätze einzuhalten. Weiterhin darf die Verkehrssi-
cherheit nicht beeinträchtigt werden. Hier ist frühzeitig eine Abstimmung erforderlich. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei geplanten Neupflanzungen von Bäumen und Hecken 
im Bereich der Bundesstraße und Landesstraße die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) zu berücksichtigen sind. Bäume gehören im Sinne der RPS 
2009 zu nicht verformbaren punktuellen Einzelhindernissen (Gefährdungsstufe 3). In Abhängigkeit 
der zulässigen Geschwindigkeiten auf der Bundes- bzw. Landesstraße ist unterhalb der kritischen Ab-
stände auf Baumpflanzungen zu verzichten. 
 
Sofern die geplanten Baumaßnahmen genehmigungspflichtig sind, ist  rechtzeitig vor Bauausführung 
– eine Vereinbarung zwischen dem Bund/Land und der Gemeinde abzuschließen. 
 
Kosten können vom Bund/Land nicht übernommen werden und sind daher von der Gemeinde zu tra-
gen. Eine endgültige Stellungnahme kann erst bei Vorlage der konkreten Dorfentwicklungsplanung 
abgegeben werden. 
 
 Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 6.2 Mobilität und Straßenraum 7.2.1. Erhalt und 

Verbesserung der Mobilität und 7.2.2. Straßenräume mit Aufenthaltsqualität schaffen.  
 
Keine Bedenken oder Anregungen haben folgende Träger öffentlicher Belange geäußert: 
 
TenneT TSO GmbH Lehrte, Harzwasserwerke GmbH Hildesheim, Gemeinde Isenbüttel, Samtge-
meinde Meinersen, Stadt Gifhorn, LSW Netz GmbH&Co.KG Wolfsburg. 
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5 ENTWICKLUNGSZIELE / STRATEGISCHE ANSÄTZE 
 
Den Orten der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel sind gemäß dem Anforderungs-
profil zur Dorfentwicklungsplanung Strategien für die zukünftige Siedlungsentwicklung zuzuordnen. 
Vor allem auf Basis der aktuellen Einwohnerzahlen, der wirtschaftlichen Betriebe und Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge ist danach für jeden Ortsteil eine Entwicklungsaussage zu treffen. Dabei sind 
auch die Verflechtung mit den anderen Ortsteilen und seine Funktion innerhalb der Dorfregion zu 
berücksichtigen. Für den mittel- bis langfristig ausgerichteten Entwicklungsrahmen stehen folgende 
drei Strategien zur Verfügung: 
 
 Entwicklungsstrategie 
 
Die Entwicklungsstrategie unterstützt die vorrangige Entwicklung als Wohn- und Gewerbestandort, an 
dem vielfältige Versorgungsstrukturen vorgehalten werden. Durch eine bedarfsgerechte Erweiterung 
der Siedlungsflächen kann der Nachfrage im Rahmen der regional abgestimmten Spielräume nachge-
kommen werden. Die Siedlungsentwicklung soll auch hier vornehmlich im Innenbereich stattfinden. 
Eine Entwicklungsstrategie lässt sich in erster Linie in Orten mit ländlich strukturierten Siedlungsfor-
men herleiten, die eine gewisse Versorgungsfunktion einnehmen, wenig Leerstand aufweisen und 
Entwicklungsstärken haben.  
 
 Stabilisierungsstrategie 
 
Die Stabilisierungsstrategie sichert und entwickelt vielfältige Versorgungsfunktionen von grundzentra-
ler Bedeutung ggfs. auf Basis garantierender Mindeststandards. Sie ermöglicht eine begrenzte, be-
darfsgerechte Siedlungsentwicklung im Rahmen klar definierter Spielräume. Bestehende Schwächen 
können behoben, einzelne Stärken ausgebaut werden. Aufgrund der noch anzutreffenden grundzentra-
len Funktionen sind die Möglichkeiten der Absicherung zu hinterfragen und zu prüfen. Die Stabilisie-
rungsstrategie lässt sich in erster Linie in Orten herleiten, die noch grundzentrale Funktionen haben, 
aber schon unter Entwicklungsschwächen und Leerständen leiden oder - bei geringen Leerständen und 
wenig Entwicklungsschwächen - gleichwohl keine grundzentralen Versorgungsfunktionen haben.  
 
 Anpassungsstrategie 
 
Mit der Anpassungsstrategie passt sich das Dorf / die Dorfregion an vorhandene oder erkennbar rück-
läufige Trends an. Sie fördert die Konzentration auf das endogene Entwicklungspotenzial und be-
schränkt die Siedlungsentwicklung auf den Innenbereich. Hinsichtlich entbehrlicher, leerstehender 
Bausubstanz kann ein koordinierter Rückbau in Frage kommen. Die örtlichen Versorgungsstrukturen 
sind auf die demografische Entwicklung auszurichten. Die Anpassungsstrategie lässt sich in erster 
Linie auf Orte anwenden, die bei bereits stark eingeschränkten oder fehlenden grundzentralen Versor-
gungsfunktionen erheblich unter Leerständen oder Entwicklungsschwächen leiden.  
 
Strategische Ansätze der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel   
 
Anpassungsstrategie: Ausbüttel, Druffelbeck, Klein Vollbüttel und Warmbüttel 
 
In den zur Gemeinde Ribbesbüttel gehörigen Ortsteilen Ausbüttel, Druffelbeck, Klein Vollbüttel und 
Warmbüttel sind keine zentralen Funktionen oder Grund- oder medizinische Versorgungseinrichtun-
gen vorhanden. Laut städtebaulichem Entwicklungsplan für die Samtgemeinde Isenbüttel ist in diesen 
Ortschaften mit Ausnahme von Ausbüttel, wo am Ostrand ein Gewerbe- und Mischgebiet denkbar 
wäre, keine weitere wohnbauliche Entwicklung vorgesehen, so dass hier die Anpassungsstrategie zu 
verfolgen ist.  
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Stabilisierungsstrategie: Ribbesbüttel und Vollbüttel 
 
In den Dörfern mit einer gewissen Infrastruktur wie in Ribbesbüttel (u.a. Grundschule, Kindergarten, 
Kirche, Dorfgemeinschaftshaus, Gemeindeverwaltung) und Vollbüttel (Tankstelle, Dorfgemein-
schaftshaus) sollen die bestehenden Angebote im Rahmen einer Stabilisierungsstrategie gesichert wer-
den.  
 
Gleichzeitig soll im Hinblick auf den demografischen Wandel bei erkennbarem Bedarf Wohnraum für 
selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen, insbesondere für ältere Menschen bereitgestellt 
werden. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage und der Nähe zum Bahnhof in Rötgesbüttel bieten sich 
für den Eigenbedarf in Ribbesbüttel und in Vollbüttel kleinteilige räumliche Entwicklungen insbeson-
dere für die Wohnfunktion an. Vorzugsweise sollte die wohnbauliche Entwicklung in Ribbesbüttel 
südlich der stark trennenden L 320 entwickelt werden. Gleichzeitig könnten bestehende innerörtliche 
Bereiche ergänzt bzw. nachverdichtet oder neu entwickelt werden.  
 
Entwicklungsstrategie: Rötgesbüttel 
 
Mit dem Sitz der Gemeindeverwaltung und Einrichtungen wie der Grundschule, dem Kindergarten, 
zahlreichen Lebensmitteldiscountern, Arztpraxen und dem Bahnhof an der Strecke Braunschweig - 
Gifhorn - Uelzen übernimmt die Gemeinde Rötgesbüttel in Teilen wichtige zentrale Funktionen. Die 
verkehrliche Erschließung über die B 4 und die direkte Anbindung an den schienengebundenen öffent-
lichen Personennahverkehr, der zukünftig durch den Ausbau des zweiten Gleises in seiner Taktung 
noch verbessert wird, stellen dabei einen wesentlichen Standortfaktor für Rötgesbüttel dar. Durch das 
vielfältige Angebot, die verkehrliche Lage und die Nähe zu Gifhorn und Braunschweig ergibt sich für 
Rötgesbüttel eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauland, so dass sich hier eine positive Wachs-
tumsprognose ableiten lässt. Gleichzeitig bestehen in der Ansiedlung von Gewerbe weitere Potenziale, 
die im Rahmen der Entwicklungsstrategie gestärkt werden sollen. Entsprechende Erweiterungsflächen 
werden dafür sowohl am Ortsrand als auch innerhalb der bebauten Ortslage in Form der Nachverdich-
tung angeboten.   
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6  BESTANDSANALYSE - STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Strukturwandels, hin in Richtung Dienstleistungsgesellschaft und 
bedingt auch durch die Lage der Dorfregion im Einzugsbereich der beiden Oberzentren von Braun-
schweig und Wolfsburg und der damit einhergehenden hohen Anzahl von gut bezahlten Arbeitsplät-
zen, nimmt die Wohnfunktion in der Dorfregion einen mittlerweile besonders hohen Stellenwert ein. 
Dieser Strukturwandel zieht auch soziale Veränderungen mit sich, denn früher waren die gemeinschaft-
lichen Kräfte eng verbunden mit der lokalen Abgeschlossenheit des Dorfes, mit der Bindungsfähigkeit 
der Großfamilien, der Durchschaubarkeit der dörflichen Lebensweisen und der leitenden Kraft des reli-
giösen Wertesystems. Die Landwirtschaft dominierte und die Abhängigkeit von der Natur machte nach-
barschaftliche Hilfe existenznotwendig. Während die Bedeutung der Landwirtschaft abnimmt, wird die 
Wohnfunktion stetig wichtiger. 
 
Durch die gestiegene Mobilität besteht die Möglichkeit, die Freizeit nicht oder nur noch zum Teil im 
eigenen Dorf zu verleben, was wiederum zu Lasten der Identifikationsmöglichkeit mit dem Dorf geht. 
Dabei wird die Lebensqualität in besonderem Maße von den vorhandenen infrastrukturellen Einrichtun-
gen bestimmt. Die demographische Entwicklung wirkt sich dabei zunehmend auf die Daseinsvorsorge 
aus. Die Sicherstellung der lokalen Grundversorgung (Nahversorgung, medizinische Versorgung und 
weitere Infrastruktur) sowie die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Breit-
bandausbau) sind wichtige Bausteine einer stabilen Entwicklung.  
 
6.1 Demografie / infrastrukturelle Entwicklung / Kultur und Soziales 
 
Demografie 
 
Die Darstellung Entwicklung der Bevölkerungszahlen in den Gemeinden der Dorfregion zeigt die 
erheblichen Zuwächse nach dem II. Weltkrieg sowie nach der Wiedervereinigung. Letztere fiel dabei 
mit dem verstärkten Zuzug in die stadtnahen Umlandgemeinden von Braunschweig bzw. Gifhorn zu-
sammen. Seit dem Jahr 2012 wuchs die Bevölkerungszahl im Landkreis Gifhorn kontinuierlich an. 
Dieses Bevölkerungswachstum ist hierbei aber überwiegend auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. 
 

Abb. 12: Entwicklung der Bevölkerungszahlen in den Gemeinden der Dorfregion (LSN) 
 
Die Bevölkerungsveränderungen in den Samt- und Einheitsgemeinden innerhalb des Landkreises Gif-
horn sind dabei in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 
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In beiden Samtgemeinden (Isenbüttel und Papenteich) sind über den Betrachtungszeitraum 
Einwohnerzuwächse zu verzeichnen. Die Dorfregion selbst hatte in den Jahren 2010-2015 zwar 
Bevölkerungsrückgänge in der Größenordnung von 5,4 % für Ribbesbüttel und 2,3 % für Rötgesbüttel 
zu verzeichnen, aber ab 2015 fand eine Trendumkehr statt. Beide Gemeinden verzeichneten seitdem 
wieder Bevölkerungszuwächse in der Größenordnung von 3 % in Ribbesbüttel und von 5,9 % in 
Rötgesbüttel. Insgesamt betrachtet, ergibt sich in dem Zeitraum von 2010-2019 für Dorfregion aber 
nur ein leichter Bevölkerungszugewinn in Summe von insgesamt 23 Einwohnern.  
 
Als Fazit ergibt sich, dass die Dorfregion durchweg von ihrer Lage in den Nahbereichen der 
Oberzentren bzw. zum Mittelzentrum Gifhorn profitiert. Die mittlerweile einwohnerstärkere Gemeinde 
Rötgesbüttel profitiert zudem von der Möglichkeit, im Einzugsbereich des Bahnhaltepunktes eine über 
den Eigenbedarf hinausgehende Siedlungsentwicklung einzuleiten. Gem. RROP ist für nicht zentrale 
Standorte, die wie Rötgesbüttel auf Siedlungsachsen liegen und / oder über Zugangsstellen des 
schienengebundenen ÖPNV verfügen, im Vorfeld einer Bauleitplanung mit der unteren 
Landesplanungsbehörde zu prüfen, ob eine über den Eigenbedarf hinausgehende 
Siedlungsentwicklung den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung entspricht. Hier soll durch 
gezielte verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden, um die 
dauerhafte Sicherung der Auslastung der ÖPNV-Linien, die Vermeidung unnötiger motorisierter 
Individualverkehre und eine Verringerung des Wegeaufwandes zu ermöglichen. 
 
Altersstruktur  
 
Nach dem Wegweiser-Kommune.de der Bertelsmann-Stiftung gehören beide Gemeinden dem Demo-
grafietyp 4 an, dem bundesweit 295 Kommunen angehören. Diese gleichen sich in hohem Maße: Sie 
sind eher klein und liegen in einem von der Landwirtschaft geprägten Raum; sie stellen sich als 
Wohnorte dar und verfügen über nur wenige eigene Arbeitsplätze. Die Einwohnerdichte und die Sied-
lungsdichte sind sehr gering, die vorherrschende Wohnform ist das Einfamilienhaus. Die Kommunen 
sind familiengeprägt und haben, nicht zuletzt durch hohe Wanderungsgewinne, eine vergleichsweise 
junge Bevölkerung.  

Abb. 13: Bevölkerungsveränderungen in den Samt - und Einheitsgemeinden des Landkreises 
Gifhorn im Zeitraum vom 31.12.2099 bis zum 31.03.2019 (LK Gifhorn 2020 
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Die Altersgruppenverteilung der Dorfregion nach Abbildung 2, weist prozentual vergleichend, zum 
Land Niedersachsen und zum Landkreis Gifhorn, signifikante Auffälligkeiten insbesondere in den 
Altersgruppen 65 und älter auf. 
 
Bezüglich der Altersgruppenverteilung bietet die Dorfregion ein für ländlich geprägte Räume nicht 
ganz typisches Bild. So lag der Anteil der unter 15-jährigen an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2017 
bei 15,3 % in Ribbesbüttel und 17 % in Rötgesbüttel (Niedersachsenwert = 13,4 %). Der Anteil der 
Personen, die älter als 65 Jahre waren, betrug 15,1 % für Ribbesbüttel und 14,9 % in Rötgesbüttel, 
während diese Quote in Niedersachsen bei 21,4 % lag. 
 
Die Dorfregion verfügt insofern noch über eine relativ junge Bevölkerung mit einem vergleichsweisen 
großen Anteil von Personen im erwerbsfähigen Alter und einem vergleichsweisen geringen Anteil von 
über 65-jährigen Einwohnern. Eindeutig ist zu erkennen, dass beide Gemeinden eine ähnliche 
Altersstruktur in den Altersgruppen im Vergleich zu den prozentualen Altersgruppenanteilen des 
Landes Niedersachsen und des Landkreises Gifhorn aufweisen. 
 
Hochgerechnet auf die Entwicklung in den nächsten 15 Jahren, wird aber dennoch klar, dass in der 
Dorfregion 1.113 Personen, die durch den Eintritt in den Ruhestand dem Arbeitsleben entzogen 
werden, nur 757 Personen gegenüberstehen, die im gleichen Zeitraum dem Berufsleben zugeführt 
werden.  
 
 
 

Aussichten  
 
Bis zum 01.01.2031 wird die niedersächsische Bevölkerung voraussichtlich um 6,4 % auf 7,44 Mio. 
Einwohner zurückgehen. Die Entwicklung wird dabei regional ganz unterschiedlich verlaufen. Für den 
Landkreis Gifhorn wird dabei ausgehend von einer Bevölkerung von derzeit 163.850 EW ein 
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Bevölkerungsrückgang auf 149.274 EW prognostiziert (LSN-Online). Nach dem RROP 2008 wird 
dabei für die Samtgemeinde Isenbüttel von einem Bevölkerungsrückgang von 5,8 % und für die 
Samtgemeinde Papenteich von 1,5 % ausgegangen.  
 
Für die Dorfregion wird danach insofern in den kommenden Jahren tendenziell eher von einer 
leichtabnehmenden Einwohnerzahl auszugehen sein. Sollten sich diese Prognosen so nicht für die 
beiden Gemeinden der Dorfregion bewahrheiten, so ist zumindest unbestritten, dass der Anteil älterer 
Bürger sich jedoch in beiden Samtgemeinden / Gemeinden prozentual signifikant erhöhen wird (vgl. 
Grafik Änderung der Altersstruktur). 
 
Bis 2030 wird sich nach der Studie der Bertelsmann-Stiftung auch die Altersstruktur in beiden 
Samtgemeinden verändern. Während die Anteile der unter 18-Jährigen (-0,2 %; -1,8 %-Punkte), 
abnehmen werden, wird sich der Anteil der 65-jährigen in beiden Samtgemeinden, von derzeit 17,6 % 
auf 26,1 % in Isenbüttel und von 19,6 % auf 27,3 % in Papenteich erhöhen. Im Rahmen der 
Dorfentwicklungsplanung ist deshalb zu prüfen, wie die Dorfregion diesen Anforderungen möglichst 
zukunftsorientiert gerecht werden kann und wo Handlungsschwerpunkte erkennbar sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Prognostizierte Änderungen der Altersstrukturen in der Samtgemeinde Isenbüttel (oben) 
und der Samtgemeinde Papenteich (unten) zwischen 2012 und 2030 (Bertelsmann-Stiftung) 
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Grund- / Nahversorgung / Mobilität 
 

Eine maßgeblich mitbestimmende Größe für das Vorhalten bzw. das Vorhandensein von Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge spielen die Einwohnerzahl einer Dorfregion und der einzelnen Ortschaften 
und deren näherer Einzugsbereich. 
 
Im Hinblick darauf sind auch die meisten Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den größeren Ort-
schaften konzentriert. Dieses gilt nicht nur für den Bereich der Nahversorger, die den täglichen (perio-
dischen) Bedarf decken, sondern es gilt auch für die Güter des aperiodischen Bedarfs und die medizi-
nische Versorgung in der Dorfregion.  
 
Die Grundversorgung, das heißt, die Deckung der Bedürfnisse der Bevölkerung mit Gütern oder 
Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen sowie des unregelmäßigen aber unter Umständen 
dringlich vor Ort zu erbringenden, oder lebensnotwendigen Bedarfs, in der Dorfregion ausschließlich 
auf den Ort Rötgesbüttel mit derzeit 2.371 Einwohnern (EW) konzentriert.  
 
Aber selbst in Rötgesbüttel ist das Angebot sehr begrenzt. Die nächsten Lebensmitteldiscounter sind in 
Isenbüttel, Meine und Leiferde angesiedelt (s. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 6.3). Im aperi-
odischen Bedarf sind zudem noch vereinzelte, kleinere Fachgeschäfte in der Dorfregion vorzufinden. 
 
Verteilung des noch vorhandenen Versorgungsangebotes auf die Ortschaften der Dorfregion: 
 
Rötgesbüttel: Lebensmittel-Markt mit Bäcker, Bäckerei mit Toto/Lotto Annahme und Stehcafe, Flei-
scherei mit Imbiss, Friseurgeschäft, Kosmetik, Gaststätte, Postagentur. 
Ribbesbüttel: Schlemmer-Eck (Imbiss) 
Vollbüttel: Imbiss, Tankstelle, 2 Hofläden 
 
Insgesamt kann in der Dorfregion weder der periodische noch der aperiodische Bedarf mangels orts-
naher attraktiver Angebote umfassend gedeckt werden kann. Dieses führt schon heute, gerade im Be-
reich der periodischen Angebote, zu erheblichen Kaufkraftabflüssen in die benachbarten Grundzentren 
in Isenbüttel und Meine sowie in das Mittelzentrum Gifhorn. Aber auch der in Leiferde ansässige Le-
bensmittel-Markt ist für die Bewohner aus der Gemeinde Ribbesbüttel, insbesondere für die Bewohner 
aus Druffelbeck, Klein Vollbüttel und Vollbüttel, aufgrund der geringen Entfernung von Interesse. 
 
Mit dem recht begrenzten Angebot geht ein unmittelbarer Attraktivitätsverlust der örtlichen Anbieter 
einher, was sich u. U. wiederum vor Ort in abnehmenden Käuferzahlen niederschlägt. Diese Abwärts-
spirale und damit der Verlust der letzten Anbieter vor Ort kann nur aufgehalten werden, wenn die we-
nigen noch vorhandenen Betriebe von den Bewohnern auch aktiv durch Einkäufe unterstützt werden. 
Damit wird neben den anfallenden Steuereinnahmen auch ein Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit in der 
Dorfregion geleistet. 
 
Durch das eingeschränkte Angebot im Bereich der Nahversorgung und die Konzentration des Angebo-
tes auf das für die Dorfregion eigentlich dezentral liegende Rötgesbüttel decken bereits viele Bewoh-
ner ihren täglichen Bedarf auf dem Weg von und nach Hause, im Zusammenhang mit der Ausübung 
ihrer Berufstätigkeit, entweder in Gifhorn, Meine, Isenbüttel und ggf. auch noch in Leiferde. 
 
Erreichbarkeit dezentraler Angebote des periodischen Bedarfs mit dem PKW  
 
Das geringe Angebot innerhalb der Dorfregion führt dazu, dass die Bewohner, den täglichen Bedarf 
im Allgemeinen außerhalb der Dorfregion decken. Darunter leiden insbesondere, mit wenigen Aus-
nahmen (Fleischerei), die vorhandenen Anbieter in diesem Segment, die kaum eine Kaufkraftbindung 
erzeugen können, die über den Ort hinausgeht, da weder die Warenproduktpalette noch das Preisgefü-
ge oftmals nicht konkurrenzfähig ist (siehe hierzu auch Kapitel 6.3).   
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Lagebedingt führt das dazu, dass die Bewohner, wenn sie den Bedarf nicht in Rötgesbüttel decken, 
diesen vorwiegend entweder in Gifhorn mit seinen unterschiedlichsten Einkaufszentren, in Isenbüttel 
(REWE-Markt, Edeka-Markt), im Einkaufszentrum in Meine (REWE Markt, Aldi, Rossmann, LIDL), 
oder in Leiferde (Edeka-Markt) decken. Zudem sind die Wochenmärkte in Gifhorn, Isenbüttel, Meine 
und Leiferde von Bedeutung.  
 
Die nachfolgenden Tabellen ergeben einen Überblick über die durchschnittliche Fahrtzeit mit dem 
PKW in Minuten und Entfernung in km, ausgehend vom jeweiligen Ort in der Dorfregion zum nächs-
ten erreichbaren Lebensmitteldiscounter außerhalb der Dorfregion. 
 

 

von Ribbesbüttel nach  Fahrtzeiten Min uten Entfernung km  

Isenbüttel REWE/Aldi/Edeka 8 6,5 

Meine Edeka/REWE 13 7,0 

Gifhorn REAL 9 5,2 

Rötgesbüttel NP-Markt 5 3,1 

Schwülper EKZ 15 14,0 

Leiferde Edeka 5 5,6 

 

von Vollbütte l nach  Fahrtzeiten Min uten Entfernung km  

Rötgesbüttel NP-Markt 9 5,8 

Isenbüttel REWE/Aldi/Edeka 10 8,8 

Meine Edeka/REWE 16 9,7 

Gifhorn REAL 11 8,0 

Leiferde Edeka 5 4,7 

Schwülper EKZ 13 11,0 

 

von Warmbüttel nach  Fahrtzeiten Min uten Entfernung km  

Rötgesbüttel NP-Markt 6 5,1 

Meine Edeka/REWE 12 10,0 

Isenbüttel REWE/Aldi/Edeka 11 9,5 

Gifhorn REAL 15 11,0 

Schwülper EKZ 9 8,1 

Leiferde Edeka 10 7,5 

 
Abb. 16: Erreichbarkeit von Lebensmitteldiscountern in Minuten und km mit dem PKW 

Nach den obigen Tabellen können nahezu alle Lebensmittediscounter, bis auf die Angebote in Meine 
von Vollbüttel ausgehend in maximal 15 Minuten PKW-Fahrtzeit erreicht werden. Diese Tabellenwer-
te stellen dabei auch für alle anderen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die außerhalb der Dorfregion 
in Anspruch genommen werden müssen, einen groben Richtwert dar. Insbesondere im Zusammenhang 

von Rötgesbüttel nach  Fahrtzeiten Min uten Entfernung km  

Isenbüttel REWE/Aldi/Edeka 6 4,8 

Meine Edeka/REWE 10 4,0 

Gifhorn REAL 12 5,9 
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mit dem starken Berufsverkehr auf der Bundesstraße 4 kann es in den Stoßzeiten hier zu stärkeren 
Abweichungen kommen. Dies betrifft in der Hauptsache die Erreichbarkeit der Einrichtungen in Mei-
ne und in Gifhorn. Das Thünen-Institut für Ländliche Räume hat die regionale Erreichbarkeit ausge-
wählter Daseinsvorsorge-Infrastrukturen analysiert. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass 15 Minu-
ten Wegezeit als guter Schwellenwert angesehen werden kann. 
 
Nach den o.g. Zahlen lässt sich aktuell insofern für mobile Teile der Bewohner kein gravierendes Ver-
sorgungsdefizit feststellen, das dringenden Handlungsbedarf begründet oder die Vermutung bestätigt, 
dass der demografische Wandel zu gravierenden Versorgungslücken in der Dorfregion führt, oder 
führen wird. Dies beinhaltet sowohl die Versorgung mit Gütern des periodischen und aperiodischen 
Bedarfs, wie auch die hausärztliche und die fachärztliche Versorgung, die außer in Rötgesbüttel mit 
einer hausärztlichen Praxis und einer Zahnärztin durchweg nur außerhalb der Dorfregion und zwar in 
Gifhorn, Isenbüttel, Meine und auch in Leiferde gewährleistet ist.  
 
Als problematisch ist aber die Erreichbarkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie z.B. Fach-
ärzte, Einzelhandelszentren, oder kulturelle Einrichtungen vor allem für weniger mobile Menschen 
ohne PKW-Nutzungsmöglichkeit anzusehen, da die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) nicht von allen Ortschaften und nicht zu jeder Zeit gleichermaßen gegeben ist (vgl. 
Kap. 6.2). 
 
Lieferservice 
 
Einen Lieferservice für die Dorfregion bieten die REWE-Märkte in Meine und Isenbüttel und die 
EDEKA Märkte in Meine, Isenbüttel und Leiferde an. Temporär erfolgt zudem eine mobile 
Versorgung (Bäcker, Fisch). Für den Bereich der Gemeinde Ribbesbüttel bietet sich auch noch die 
Nutzung der Nachbarschaftshilfe Hehlenriede mit Sitz in Isenbüttel an. Ob die Bewohner der 
Gemeinde Rötgesbüttel hiervon profitieren können, bleibt abzuwarten. 
 
Die Erreichbarkeit von Lebensmitteldiscountern mit dem ÖPNV ist in der Dorfregion nur von Rötges-
büttel ohne umzusteigen mit den Bussen der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH gewährleis-
tet (s. nachfolgende Tabellen mit Auflistung der Buslinien, vgl. auch Kap. 6.2).    
 

 

Verkehrsbetriebe Landkreis Gifhorn (VLG)  Ribbesbüttel/Vollbüttel  

Zielorte  Linie  Minuten  

Meine/Post 111/191 50 

Isenbüttel/Triftweg 111/180 20 

Gifhorn /Steinweg 111 21/24 

Leiferde/Unter den Eichen 111 10/7 

Abb. 17: Erreichbarkeit von Angeboten der Daseinsvorsorge mit dem ÖPNV 

Nach den obigen Aufstellungen ergeben sich Handlungsbedarfe speziell für die Bewohner*innen, die 
nicht mehr mobil sind, also über keine Möglichkeit mehr verfügen, mit dem privaten PKW die Disco-
unter/Einzelhändler und andere Einrichtungen der Daseinsvorsorge außerhalb, oder auch innerhalb der 
Dorfregion zu erreichen. 

Verkehrsbetriebe Landkreis Gifhorn (VLG)  Rötgesbüttel  

Zielorte/Haltestelle  Linie  Minuten  

Meine /Post 191 11 

Isenbüttel/Triftweg 191/159 14 

Gifhorn /Steinweg 191 20 

Leiferde/Unter den Eichen 191/111 52 
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Für nicht mobile Bewohner*innen der Gemeinde Rötgesbüttel sind das Einkaufszentrum in Meine und 
darüber hinaus die Einrichtungen der Daseinsvorsorge im Grundzentrum Meine innerhalb von 11 Mi-
nuten problemlos mit dem ÖPNV zu erreichen. Die Anbindung ist stündlich über die Linie 191 er-
reichbar, wobei hier keine Tarifzone überschritten wird. 
 
Gleiches gilt für Gifhorn, das ebenfalls von dieser Linie im Stundentakt bedient wird. Die Haltestelle 
Steinweg im Eingangsbereich der Fußgängerzone gelegen, ist von der Haltestelle Rötgesbüttel - Orts-
mitte - in 20 Minuten, erreichbar. Dabei wird allerdings eine Tarifzone überschritten. 
 
Für nicht mobile Bewohner*innen der Gemeinde Ribbesbüttel sind das Einkaufszentrum in Meine und 
darüber hinaus die Einrichtungen der Daseinsvorsorge in Meine zwar stündlich, aber nur mittels tlw. 
mehrmaligem Umsteigen, in kaum akzeptablen ca. 50 Minuten zu erreichen. Die Anbindung ist über 
die Linie 111/191 und 185/191 gewährleistet, wobei keine Tarifzone überschritten wird. 
 
Gifhorn - Haltestelle Steinweg - und damit das Zentrum, ist mit der Linien 111 auf direktem Wege in 
ca. 21 Minuten von Ribbesbüttel - Haltestelle Lindenhof - und in 24 Minuten aus Vollbüttel - Halte-
stelle Ortsmitte - zu erreichen. Leider wird hierbei allerdings die Tarifzone überschritten. 
 
Das Erreichen des Grundzentrums in Isenbüttel ist von Vollbüttel über Ribbesbüttel mit der Linie 111 
und einem Umsteigen in Gifhorn - Haltestelle Waldriede - in die Linie 180 in 20 Minuten stündlich zu 
erreichen. Es wird zwar die Tarifzone überschritten, aber hier wird auf Grund einer Sonderregelung 
nur der Fahrpreis einer Tarifzone gezahlt. 
 
Gleiches gilt für die Anbindung von Leiferde - Haltestelle Unter den Eichen. Diese ist von Vollbüttel - 
Haltestelle Ortsmitte - in 7 Minuten und von Ribbesbüttel - Haltestelle Lindenhof - und Ribbesbüttel in 
10 Minuten, ohne umzusteigen stündlich mit der Linie 111 zu erreichen.   
 
Als wenig befriedigend ist der Umstand zu verzeichnen, dass aus der Dorfregion heraus die Erreich-
barkeit von Gifhorn unter Nutzung des ÖPNV zu einer Überschreitung der Tarifzonen führt. Dies gilt 
für die Bewohner*innen beider Gemeinden. Für die Erreichbarkeit von Isenbüttel und Leiferde aus der 
Dorfregion heraus ist auf Grund einer Sonderregelung trotz Überschreitung der Tarifzonengrenze  nur 
ein Fahrpreis der Tarifstufe 1 zu entrichten.  
 
 
Bildung und Kultur 
 
Schulen 
 
Die Samtgemeinde Papenteich ist Schulträger der Grundschule in Rötgesbüttel und die Samtgemeinde 
Isenbüttel ist Schulträger der Grundschule in Ribbesbüttel.  
 
Die Grundschule in Rötgesbüttel (Samtgemeinde Papenteich) ist für die drei Dörfer Rötgesbüttel, 
Ohnhorst und Gravenhorst zuständig. Derzeit unterrichten zehn Lehrerinnen, eine Schulleiterin und 
ein Lehrer insgesamt 120 Kinder in acht Klassen. Außerdem unterstützen noch sieben qualifizierte 
pädagogische Mitarbeiterinnen und fünf weitere Beschäftigte sowie viele aktive Eltern die Schulge-
meinschaft und das rege Schulleben. Nach dem Schulentwicklungsplan 2019-2025 der Samtgemeinde 
Papenteich vom 14.10.2019 wird die Grundschule Rötgesbüttel auf der Grundlage der hier prognosti-
zierten Zahlen weiterhin zweizügig bleiben. Alle weiterführenden Schulen für die Kinder aus Rötges-
büttel befinden sich außerhalb der Dorfregion, entweder in Groß Schwülper (Oberschule) oder in 
Meine (Gymnasium). 
 
Die Oberschule Papenteich in Schwülper ist im Schuljahr 2014/15 mit einem gymnasialen Angebot 
gestartet. An der Schule kann der Hauptschul-, der Realschul- oder der erweiterte Sekundarabschluss 
an der Oberschule erworben werden.  
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Der Jugendtreff in Vollbüttel wurde aufgegeben; das 
DGH soll nicht nur um diese Räume erweitert werden.  
. 

Am Sportplatz in Ribbes büttel gibt es einen öffentl i-
chen Grillplatz. 
. 

Das Sportheim mit Turnhalle und Gemeindebüro als 
gemeinschaftliche Einrichtungen in Ribbesbüttel. 

Das Kirchengemeindehaus (ehem. Schule) dient 
ebenso der Dorfgemeinschaft; hier besteht Sanie-
rungsbedarf. 
 

Das neue Dorfzentrum in Rötgesbüttel bietet Flächen 
für eine Erweiterung an.  
. 

Das Feuerwehrhaus in Rötgesbüttel genügt nicht 
mehr den heutigen Anforderungen; es stellt sich die 
Frage nach der Folgenutzung. 
. 

Der Lebensmittelmarkt in Rötgesbüttel ste llt nicht nur 
für Rötgesbüttel eine wichtige Versorgungseinrich-
tung dar.  
. 

Das Ärztehaus in Rötgesbüttel als weitere wichtige 
Einrichtung der Grundversorgung. 
. 
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Neben einer ganztäglichen Ferienbetreuung wird in der Samtgemeinde Papenteich, eine Ferienbetreu-
ung im Rahmen eines Ferienprogrammes im Sommer Happy Holidays angeboten. Seit dem Jahr 2013 
fährt der Badebus, sechs Sommerwochen lang als weiteres Angebot kostenlos in die Freibäder nach 
Wendeburg und Edesbüttel. 
 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, bieten auch die Grundschulen der Samt-
gemeinde Isenbüttel eine gemeinsame Ferienbetreuung an. Sie wird mit den Ferienspaßaktionen der 
Jugendförderung der Samtgemeinde kombiniert. Diese Betreuung findet in einer der Schulen der 
Samtgemeinde Isenbüttel oder am Tankumsee statt.  
 
Die Grundschule Ribbesbüttel ist eine offene Ganztagsgrundschule mit einem offenen Nachmit-
tagsangebot von Montag bis Donnerstag, 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
 
Alle weiterführenden Schulen für die Kinder aus Ribbesbüttel befinden sich außerhalb der Dorfregion, 
entweder in Groß Schwülper (Oberschule), in Calberlah (Realschule) oder in Meine (Gymnasium). 
 
Nach der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für Schulen in der Trägerschaft des Land-
kreises Gifhorn vom 17.10.2018 können die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ribbesbüttel 
folgende Schulen anwählen: 

 Gymnasium: das Sibylla-Merian-Gymnasium, das Otto-Hahn-Gymnasium und wahlweise das 
Humboldt-Gymnasium (für Ribbesbüttel) oder das Lessing-Gymnasium in Braunschweig (für 
Rötgesbüttel) 

 Integrierte Gesamtschule: IGS Gifhorn  
 Förderschule-Schwerpunkt Lernen: Pestalozzischule  
 Förderschule-Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: Pestalozzischule  

 
Kindergärten und Krippen 
 
In der Dorfregion gibt es ein vielfältiges Betreuungsangebot für Kinder zwischen dem 1. und dem 6. 
Lebensjahr. In Rötgesbüttel und Ribbesbüttel gibt es jeweils eine Krippe und jeweils eine Kinderta-
gesstätte mit den unterschiedlichsten Betreuungsangeboten. Träger ist das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK).  
 

Krippen Anzahl der Plätze Träger/Betriebsträger Betreuungszeiten 
Ribbesbüttel 15 Krippenplätze in 1 Gruppe DRK Montag bis Freitag von 

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Rötgesbüttel 18 Krippenplätze in 1 
Gruppe 

 

DRK Montag bis Freitag von 
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

Kindertagesstätten Anzahl der Plätze Träger/Betriebsträger Betreuungszeiten 
Ribbesbüttel 43 Kindergartenplätze in 2 

Gruppen mit 25 und 18 Kindern 
DRK Montag bis Freitag von 

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Rötgesbüttel 
Kita „Regenbogen“ 

84 Kindergartenplätze in 4 
Gruppen 

18 Kinder in der 
Integrationsgruppe 

DRK Montag bis Freitag von 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

 
Abb. 18: Übersicht zu Krippen und Kindertagesstätten im Plangebiet 
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Kirchen 
 
Evang.-luth. Landeskirche Hannover  
 
Die Dorfregion gehört zu den folgenden drei Kirchengemeinden: Die ev..-luth. Kirchengemeinde  Rib-
besbüttel St. Petri-Kirche und St. Michael Rötgesbüttel und die ev.-luth. St. Viti Kirchengemeinde Lei-
ferde, zu der Vollbüttel, Klein Vollbüttel, Druffelbeck und Warmbüttel gehören. 
 

Maßnahmen 
 
Die evangelische Landeskirche beabsichtigt, in den nächsten Jahren bauliche Maßnahmen auszufüh-
ren. Neben den beiden Kirchen in Ribbesbüttel und Rötgesbüttel stehen dabei der Kirchhof in Rötges-
büttel und das Kirchengemeindehaus in Ribbesbüttel im Blickpunkt. In Rötgesbüttel sollen die Au-
ßenanlagen aufgewertet werden, um so einen attraktiven Platzraum inmitten des alten Dorfes zu schaf-
fen. In Ribbesbüttel bedarf das ehemalige Schulgebäude einer umfassenden Sanierung und Modernsie-
rung, um weiterhin unterschiedlichen (nicht nur kirchlichen) Nutzergruppen zur Verfügung zu stehen. 
Ggfs. könnte auch der ehem. Scheune eine neue Funktion zufallen.  
 
Römisch-katholische Kirche 
 
Die römisch-katholische Kirche wird in der Dorfregion von der dem Bistum Hildesheim angehörigen 
Pfarrgemeinde St. Altfrid in Gifhorn vertreten. In der Dorfregion sind keine Einrichtungen der rö-
misch-katholischen Kirche vorhanden. 
 
Museen 
 
Hervorzuheben ist das Kinomuseum in Vollbüttel, das 1997 gegründet wurde und vom Verein der 
Freunde und Förderer des Museums für Kinematographie e.V. getragen und betrieben wird. Das Mu-
seum beschäftigt sich mit der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Kinos und befindet sich 
in Nachbarschaft des Dorfgemeinschaftshauses. Hier finden teilweise Sonderveranstaltungen von 
überregionaler Ausstrahlung statt. Büchereien sind in Isenbüttel, in Meine und in der Samtgemeinde 
Papenteich vorhanden. Außenstellen der Kreisvolkshochschulen bestehen in Isenbüttel und Meine.  
 
Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule finden daneben auch im Kleinen Zuckerhaus in Meine 
statt. Der dortige Kulturverein hat satzungsgemäß die Aufgabe, die Kultur im ländlichen Raum zu 
fördern. In Orten der Gemeinde Meine, Groß Schwülper und Rötgesbüttel soll dadurch ein breitgefä-
chertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen ermöglicht werden. 
 
 
Dorfgemeinschaft / Vereinsleben / Ehrenamt  
 
In den beiden Gemeinden der Dorfregion findet ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot 
statt. Alle Veranstaltungen der in der Dorfregion vertretenden 27 Vereine und Verbände sind auf den 
Internetseiten der beiden Gemeinden zu finden. Daneben wird im Veranstaltungskalender der Samt-
gemeinde Isenbüttel auf Veranstaltungen in der Gemeinde Ribbesbüttel verwiesen. Veranstaltungen 
der Gemeinde Rötgesbüttel werden dagegen nicht im Veranstaltungskalender der Samtgemeinde Pa-
penteich geführt. 
 
In Anbetracht des anhaltenden strukturellen Wandels ist das Vorhandensein der dörflichen 
Einrichtungen und dorfgemeinschaftlichen Treffpunkte als Träger der Lebensqualität nicht hoch genug 
zu bewerten. Die zukünftige Dorfentwicklung in der Dorfregion soll besonders vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels die Sicherung der gemeinschaftlichen und infrastrukturellen 
Einrichtungen beinhalten und zu deren Stärkung und Erweiterung beitragen. Insgesamt gibt es in der 
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Planungsregion zurzeit 27 Vereine (s. Anlage Nr. 3), die mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten das 
dörfliche Leben in der Region stärken. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen sind tendenziell eher 
rückläufig. Als Auslöser werden hier der demographische Wandel, ein verändertes Freizeitverhalten, 
Berufstätigkeit und das schulische Angebot, was sich tlw. auch auf die Nachmittage erstreckt, 
angeführt.  
 
Neben der Förderung der regionalen Identität mit gemeinschaftlichen Veranstaltungen, geselligen Musika-
benden und sportlichen Aktivitäten dienen die Aktivitäten in den Vereinen der Erhaltung des traditionellen 
Erbes und Brauchtums sowie der Ausübung eines Hobbys. Für das Vereinsleben in der Dorfregion Ge-
meinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel sind folgende Dorfgemeinschaftshäuser bzw. –anlagen von Bedeu-
tung: 
 
Da in der Dorfregion keine Gaststätten mit Saal mehr vorhanden sind, findet das gemeinschaftliche und 
auch das Vereinsleben in der Regel in Rötgesbüttel in der Bürgerhalle und in der Gemeinde Ribbesbüttel 
im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Vollbüttel, im Vereinsheim Ribbesbüttel und im Kirchengemeinde-
haus in Ribbesbüttel statt.  
 
Die Räumlichkeiten in der Bürgerhalle  in Rötgesbüttel und im Dorfgemeinschaftshaus in Vollbüttel sind 
barrierefrei zugänglich; und auch die Sanitäranlagen sind diesen Anforderungen entsprechend ausgebaut. 
Die auch für große Veranstaltungen nutzbare Bürgerhalle liegt zentral im Ort und wird neben den dorf-
gemeinschaftlichen Veranstaltungen (Schützenfeste, Seniorentreff etc.) derzeit noch als Mensa für die 
Grundschule in Rötgesbüttel mitgenutzt. 
 
In Ribbesbüttel finden die dorfgemeinschaftlichen Aktivitäten derzeit im Kirchengemeindehaus / Alte 
Schule sowie im Vereinsheim an der Turnhalle statt. Die kleineren Ortschaften der Gemeinde Ribbesbüttel 
verfügen über keine eigenen dorfgemeinschaftlichen Einrichtungen. In der Regel wird von den Bewohnern 
hier das DGH in Vollbüttel genutzt. 
 
Auf den Ortsbegehungen und in den Arbeitskreissitzungen wurden u.a. Handlungsbedarfe an den 
vorhandenen dorfgemeinschaftlich genutzten Anlagen festgestellt. Zum einen wurden noch einmal die 
Projektlisten, als Ergebnis der örtlichen Inaugenscheinnahmen, kritisch reflektiert und zum anderen 
wurde diese um noch weitere erforderliche Projekte, die sich aus der Diskussion innerhalb des 
Arbeitskreises ergeben haben, ergänzt. Ausbau- und Neubaunotwendigkeiten wurden für nachfolgende 
Projekte attestiert: 
 
Gemeinde Ribbesbüttel  
 
 Gestaltung des Festplatzes in Vollbüttel 
 Umnutzung des Jugendtreff, Ausbau des DGH und Errichtung einer Außenbühne in Vollbüttel 
 Anlage einer Spiel- und Freizeitfläche in Vollbüttel 
 Schaffung eines Gemeinschaftshauses in Ribbesbüttel 
 Gestaltung des Schulgebäudes, Aufwertung des öffentlichen Spielplatzes in Ribbesbüttel 
 Entwicklung eines Mehrgenerationenplatzes in Ausbüttel 

 
Gemeinde Rötgesbüttel 
 

 Schaffung eines neuen Dorfzentrums  
 Neugestaltung des Festplatzes 
 Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses 
 Gestaltung des Gemeindebüros 
 Umnutzung des ehem. Spritzenhauses 

 

 
Die Aufstellung der vorgenannten Ausbau- und Neubaunotwendigkeiten dokumentiert die Handlungs-
bedarfe, die im Zusammenhang mit den Ortsbegehungen angesprochen und die seitens im Arbeitskreis 
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nochmals aufgegriffen, ergänzt und vertiefend diskutiert wurden. Sie soll den Gemeinden als Orientie-
rungshilfe bei der Umsetzung der baulich erforderlichen und notwendigen Maßnahmen u.a. im Rah-
men der Dorfentwicklung dienen. 
 
Neben den reinen baulichen Maßnahmen an den bestehenden dorfgemeinschaftlichen Anlagen gibt es 
zusätzlichen Handlungsbedarf bei der Schaffung und Bereitstellung neuer dorfgemeinschaftlicher 
Räumlichkeiten. Insbesondere fehlen hier Angebote in Ribbesbüttel; und bedingt durch den zwingend 
erforderlichen Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr (Stützpunktwehr) in Rötges-
büttel sind Nachfolgenutzungen im Bereich des dort dann aufzugebenden Altgebäudes gefragt.  
 
Gestaltung des Festplatzes in Vollbüttel 
Das gemeinschaftliche Zentrum von Vollbüttel befindet sich im Bereich der Einmündung vom Stra-
ßenraum Am Sportplatz in die Raiffeisenstraße und umfasst östlicherseits den Standort der Feuerwehr, 
die Sporthalle, den Sportplatz und die Schießsportanlage. Den westlichen Seitenraum der Straße Am 
Sportplatz nimmt der sog. Festplatz ein. Die weithin mit Mineralgemisch befestigte Fläche dient vor 
allem als Parkplatz für Mitglieder bzw. für Besucher der umliegenden o.g. Einrichtungen. Zudem 
werden hier beim jährlichen Schützenfest Fahrgeschäfte aufgestellt. Südlich schließt sich der örtliche 
öffentliche Spielplatz an, der zwar weitgehend über einen intakten Gerätebestand verfügt und der all-
gemein gut angenommen wird, dessen Lage aber mit den zwei flankierenden Straßenräumen als un-
günstig zu bewerten ist. 
 
Umnutzung des Jugendtreffs, Ausbau des DGH und Errichtung einer Außenbühne 
Nördlich der Einmündung der Straße Am Sportplatz in die Raiffeisenstraße wird das gemeinschaftliche 
Zentrum von Vollbüttel durch die sog. Raiffeisenhalle und der westlich vorgelagerten Platzfläche 
komplettiert. Der Baukörper bildete zusammen mit dem östlich benachbarten Wirtschaftsgebäude, das 
heute das Kinomuseum aufnimmt, und einem weiteren, zwischenzeitlich abgerissenen Wirtschaftsge-
bäude auf der westlichen Seite, den Standort des früheren örtlichen Landhandelbetriebes.  
 
Nach dessen Aufgabe hat die Gemeinde die Raiffeisenhalle als dorfgemeinschaftliche Einrichtung 
umgebaut, die seitdem von den Vereinen, aber auch für private Feiern genutzt wird. Im nördlichen 
Bereich wurde zunächst ein örtlicher Jugendtreff eingerichtet, der aber seit geraumer Zeit keine Nach-
frage mehr erfuhr und geschlossen wurde. Die Räumlichkeit soll dem DGH angeschlossen werden.  
 
Anlage einer Spiel- und Freizeitfläche in Vollbüttel 
Westlich der Raiffeisenhalle befindet sich eine größere geschotterte Freifläche, die bei Veranstaltun-
gen im Gemeinschaftshaus als Parkplatz, oder beim Schützenfest als Standort des Festzeltes, dient. Im 
rückwärtigen Bereich der Außenanlage befindet sich eine nicht mehr genutzte Beach-Volleyball-
Anlage. Hier ist eine Neugliederung und Aufwertung der Fläche beabsichtigt.  
 
Schaffung eines Gemeinschaftshauses in Ribbesbüttel 
In Ribbesbüttel befindet sich das denkmalgeschützte, unmittelbar östlich der Kirche gelegene ehem. 
Schulgebäude im Eigentum der Kirche und wird entsprechend als Kirchengemeindehaus genutzt. Es 
steht aber auch anderen Gruppen oder Vereinen des Dorfes zur Verfügung; denn die im Vereinsheim 
und der Sporthalle vorhandenen Räume des Gemeindezentrums können die hohe Nachfrage nicht ab-
decken. Das zu Beginn des 20. Jh. im sog. Heimatstil errichtete Alte Schulhaus weist einen umfangrei-
chen Sanierungsbedarf auf. Die Kirchengemeinde wäre an einem Verkauf des Gebäudes interessiert. 
Mit dem Erwerb des Gebäudes durch die Gemeinde wäre zum einen eine langfristige Sicherung der 
denkmalgeschützten Bausubstanz gewährleistet und zum anderen könnte dieses Gebäude als weiteres 
DGH zur Verfügung gestellt werden. 
 
Gestaltung des Schulgebäudes, Aufwertung des öffentlichen Spielplatzes in Ribbesbüttel 
Das im Kern aus den 1950er Jahren stammende, markante Schulgebäude in Ribbesbüttel ist aufgrund 
seines weitgehend erhaltenen bauzeitlichen Erscheinungsbildes ortsbildprägend. Hier stehen bauliche 
Erhaltungsmaßnahmen an. Ebenso bedarf der angeschlossene öffentliche Spielplatz einer Aufwertung. 
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Entwicklung eines Mehrgenerationenplatzes in Ausbüttel 
Im Nordwesten ist dem jüngeren Siedlungsteil in Ausbüttel der örtliche Spiel- und Bolzplatz vorgela-
gert, der sich gegenüber der Kulturlandschaft mit einer Baum- und Strauchhecke abschirmt. Auch hier 
besteht hinsichtlich einer Aufwertung Handlungsbedarf.  
 
Schaffung eines neuen Dorfzentrums  
Rötgesbüttel verfügt mit der Bürgerhalle und dem Umfeld (Festplatz, Sportanlagen, Feuerwehr, Schu-
le und Kindergarten) bereits über ein dorfgemeinschaftliches Zentrum. Aufbauend darauf ist aber die 
Gemeinde bestrebt dieses Zentrum als neue Dorfmitte weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Über-
legungen für Rötgesbüttel eine Anlage für Senioren*innen zu errichten, die ein barrierefreies/armes 
Verbleiben in Rötgesbüttel ermöglichen. Schon länger wird in der Gemeinde intensiv diskutiert, wel-
che Einrichtungsform (Senioren WG, Pflegeheim, Service-Wohnen, Tagespflege) hier am sinnvollsten 
wäre. 
 
Für die Umsetzung eines solchen Projektes sind aber in der Regel ein Investor und ggfs. auch ein Be-
treiber notwendig. Die mögliche Standortfrage einer solchen Anlage wird sich an der Größe der Ein-
richtung und dem daraus mit zu entwickelnden Gesamtkonzept unter Beachtung weiterer Rahmenbe-
dingungen wie - dem Wunsch nach einer neuen Mensa, einem Cafe und einem neuen Seniorentreff-
punkt und der Klärung der planungsrechtlichen Voraussetzungen orientieren. Dieses Projekt wird 
maßgeblich auch mitbestimmt von dem Handlungserfordernis, ein neues Feuerwehrgerätehaus errich-
ten zu müssen. Hierfür ist lagebedingt ein neuer Standort zwingend erforderlich, da die vorhandenen 
Räumlichkeiten nicht mehr den Anforderungen genügen und eine bauliche Erweiterung am derzeiti-
gen Standort nicht möglich ist. 
 
Neugestaltung des Festplatzes  
Im Rahmen der Siedlungsentwicklung wurde der ehemalige Schulstandort mit den umgebenden 
Sportanlagen über Jahrzehnte gezielt zum dörflichen Zentrum von Rötgesbüttel entwickelt. Hier be-
finden sich der Kindergarten, die neue Grundschule, die Feuerwehr, das Schützenhaus mit Schießan-
lage sowie die Bürgerhalle, die sowohl als Sporthalle als auch für gemeinschaftliche Veranstaltungen 
zur Verfügung steht. Als Freiflächen schließen sich südlicherseits die Sportanlagen sowie östlicher-
seits der Festplatz an, der einerseits ebenso für dörfliche Veranstaltungen, andererseits auch als groß-
flächiger PKW-Parkplatz zur Verfügung steht. Neben den fußläufigen Anbindungen über die Schul-
straße bzw. über die Straße Am Schulgarten wird das kommunale Zentrum ausgehend von der Haupt-
straße über die Straße Am Festplatz erreicht. Die weitgehend mit Mineralgemisch befestigte Platzflä-
che stellt sich ungegliedert dar und verfügt über keine Aufenthaltsqualität.  
 
Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses 
Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus in Rötgesbüttel entspricht nicht mehr den neuzeitlichen Anforde-
rungen. Eine bauliche Erweiterung mittels Anbaus ist lagebedingt aber nicht realisierbar. Insofern wird 
in absehbarer Zeit ein Neubau an einem neuen Standort erforderlich. Nach Aufgabe des jetzigen Stan-
dortes ist für das im baulichen guten Zustand befindliche Backsteingebäude, eine Nachfolgenutzung 
notwendig. Durch die zentrale Lage in der Ortsmitte und den unmittelbar angrenzenden gemeindlichen 
Nutzungen (Kindergarten, Schule, Bügerhalle) könnte sich ggfs. hieraus noch ein genauer zu konkreti-
sierender Bedarf ergeben, der dann durch eine Umnutzung der Bausubstanz gedeckt werden könnte. 
Sollte dies nicht der Fall sein, werden im Rahmen der Umsetzungsbegleitung Nutzungs- und Nachfol-
gekonzepte erarbeitet. 
 
Gestaltung des Gemeindebüros 
Der Sitz der Gemeinde Rötgesbüttel befindet sich in dem umgebauten ehem. Kalthaus in der Schul-
straße. Die Räumlichkeiten sind begrenzt und entsprechen nicht mehr den neuzeitlichen Anforderun-
gen. 
 
Umnutzung des ehem. Spritzenhauses 
Zum charakteristischen alten Dorfkern gehört auch das alte Spritzenhaus. Als markanter Baukörper 
prägt er aufgrund seiner weithin einsehbaren Lage den Straßenraum der Schulstraße. Derzeit wird das 
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Gebäude lediglich als Lager für den kommunalen Bauhof genutzt; was weder der Lage noch dem Ge-
bäudebild gerecht wird und nicht gerade substanzerhaltend wirkt.  
 
Feuerwehren 
 
Von hervorzuhebender Bedeutung im Bereich des Ehrenamtes sind die freiwilligen Feuerwehren. Sie ge-
währleisten den örtlichen und überörtlichen Brandschutz oder leisten Rettungseinsätze. In der Dorfregion 
sind Ortsfeuerwehren in Rötgesbüttel, in Ribbesbüttel und Vollbüttel vorhanden. In beiden Gemeinden 
existieren zudem Kinder- und Jugendfeuerwehren.  
 
Gesundheitsvorsorge 
 
Für die Dorfregion ist langfristig die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung einschl. Pflege und Be-
treuung älterer Mitbürger und Mitbürgerinnen von besonderer Bedeutung. Das vorhandene medizini-
sche Versorgungsangebot in der Dorfregion konzentriert sich derzeit ausschließlich auf Rötgesbüttel.  
 
Hier sind ein Allgemeinmediziner und eine Zahnarztpraxis niedergelassen. Die nächsten Angebote im 
Bereich Physiotherapie, Krankengymnastik und Massage sind in Gifhorn, Hillerse, Meine und Was-
büttel vorzufinden. Das nächste Krankenhaus ist die Helios Klinik Gifhorn. 
 
Die Arztpraxen in Rötgesbüttel sind innerhalb von 3-6 Minuten mit dem privaten PKW aus allen Or-
ten der Dorfregion zu erreichen. Mit dem ÖPNV ist, wegen fehlender Direktanbindung, die Erreich-
barkeit beider Praxen nur mit Umsteigemöglichkeiten und einem erheblichen Zeitaufwand verbunden.  
 
In der Dorfregion ist keine Apotheke vorhanden. Die lagenächsten Apotheken befinden sich in Isen-
büttel, Meine, Leiferde und Winkel. 
 
Pflege  
 
Während sich das Betreuungsangebot für die Kinder durch die vorhandenen Einrichtungen als ausreichend 
darstellt, besteht in der Planungsregion vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ein zunehmen-
der Bedarf notwendiger Betreuungsangebote für Senioren sowie in der Bereitstellung seniorengerechten 
Wohnraumes. Darüber hinaus sind auch keinerlei stationäre Einrichtungen vorhanden, die Tages-, 
Kurzzeit- oder Verhinderungspflege anbieten.  
 
Der Altersanteil der über 65-Jährigen wird sich nach Prognose des Landesamtes für Statistik für den 
Landkreis Gifhorn von 18,3 % im Jahr 2010, auf 31,6 % im Jahr 2031 erhöhen. 
 
In der Dorfregion liegt der Altersanteil der über 65-Jährigen mit derzeit 15,1 % in Rötgesbüttel und 15,6 
% in Ribbesbüttel deutlich unter dem Landkreisschnitt mit 20,2 %. Unter Annahme der gleichen Bevöl-
kerungsentwicklung wie für den Landkreis würde sich für die Dorfregion eine Einwohnerzahl von ca. 
4.064 EW ergeben. Davon wären statistisch gesehen 31,6 % etwa 65 Jahre und älter. Insgesamt gesehen 
ergibt sich also in dieser Altersklasse eine Zunahme von derzeit 586 EW auf dann 1.285 EW.  
 
Auf dieser Basis hochgerechnet wird für den vollstationären Bereich der Bedarf an Heimplätzen, die 
bislang aber in der Dorfregion nicht vorhanden sind, sehr stark zunehmen. Zum Vergleich: Bundes-
weit werden rund 24 Prozent der Pflegebedürftigen vollstationär in Heimen betreut, wobei der Anteil 
in stationärer Betreuung mit dem Pflegegrad steigt (rund 60 % bei Personen mit Pflegegrad 5).  
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist hier besonderer Handlungsbedarf angesagt. An-
sonsten lassen sich unwillkürlich die negativen Folgen, wie das Herausbrechen der Menschen aus ihrem 
sozialen Umfeld, den entfernungsbedingten Verlust von Kontakt -und Bezugspersonen, Vereinsamung 
etc. nicht vermeiden. 
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Stärken - Schwächen: Chancen - Risiken im Bereich Demografie / infrastrukturelle Entwicklung 
/ Kultur und Soziales   
 
Stärken Schwächen 

 gute verkehrliche Anbindung über die 
B 4 mit Schienenanbindung in Rötges-
büttel (Bahnhof), Nähe zur BAB 2 

 Nähe zu BS / WOB / GF als Arbeitge-
ber (Wohnen auf dem Lande) 

 dörfliches Leben ist noch vorhanden, 
Ärzte, Lebensmittelmarkt, Bäcker, 
Schlachter, Friseur, Post (Rötgesbüt-
tel) 

 prozentual wenig ältere Mitbewohner  

 Grundschulen und Kindergärten 

 landschaftliche Lage 

 Dorfgemeinschaften und kulturelles 
Leben (Dorfgemeinschaftshäuser in 
Rötgesbüttel und Vollbüttel) 

 lebendiges Vereinsleben mit zugehöri-
gen Treffpunkten (DGH), Räumlichkei-
ten in den Ortsmitten 

 Engagement in den Ehrenämtern 

 Feuerwehren 

 
 
 

 Schienengebundener ÖPNV bisher nur 
im Zweistundentakt 

 Dörfer verfügen, bis auf Rötgesbüttel, 
über wenig Infrastruktur 

 Konzentration der Nahversorger aus-
schließlich in Rötgesbüttel 

 keine Dorfplätze (Bänke, Bäume evtl. 
Springbrunnen), keine richtige Mensa, 
kein Café, die als Treffpunkte dienen 

 Dorfleben findet kaum statt, vielfach nur 
Schlafstätten 

 ärztliche und fachärztliche Versorgung, 
keine Apotheke 

 Infrastruktur ist sehr auf den aktiven Teil 
der Bevölkerung ausgerichtet.  

 kein Seniorenwohnen, betreutes Wohnen  

 keine Tagespflege, kein Pflegedienst vor 
Ort  

 Zusammenarbeit der Vereine bzw. Feu-
erwehr untereinander müssten noch ge-
stärkt bzw. ausgebaut werden 

 fehlende Gewerbe- und Baugebiete 

 fehlende Barrierefreiheit 

Chancen Risiken 

 Zuzug junger Familien 

 durch Integration von Neubürgern 
Stärkung der Dorfgemeinschaft 

 Stabilisierung der demografischen 
Entwicklung 

 Stabilisierung / Verbesserung der vor-
handenen Angebote im Bereich der 
Daseinsvorsorge 

 Verbesserung des ÖPNV Angebotes 

 Erhöhung der Steuereinnahmen 

 Stärkung des dörflichen Zusammen-
halts  

 Bevölkerungsrückgang  

 Verschlechterung in der Nahversorgung, 
und des ÖPNV 

 Konzentration aller Angebote auf Rötge-
sbüttel 

 fehlende Investoren 

 Attraktivitätsverlust 

 Lebensstandard stark vom Hauptarbeit-
geber, VW, abhängig 

 Entwicklungsmöglichkeiten der Region 
hängen stark von der Autokonjunktur ab 
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6.2 Mobilität und Straßenraum  
 
Der Verkehr als Bindeglied zu allen anderen menschlichen Grundbedürfnissen nimmt unter den Da-
seinsgrundfunktionen eine herausragende Bedeutung ein. In den ländlichen Siedlungen ist die Qualität 
der Verkehrsanbindung eine ausschlaggebende Rahmenbedingung für eine positive Entwicklung.  
 
Das Alltagsleben im ländlichen Raum funktioniert heutzutage nur in Verbindung mit einer relativ 
weiträumigen Mobilität. Diese Mobilität sichert bislang vor allem der Individualverkehr. Ein gut aus-
gebautes Verkehrsnetz ist daher eine unabdingbare Voraussetzung. Dies gilt sowohl für den Ausbau 
und die Gestaltung des innerörtlichen Straßennetzes als auch für die Sicherstellung des öffentlichen 
Personennahverkehrs.  
 
Die Straßenräume sind einerseits als Verkehrswege, andererseits als öffentliche Bereiche von beson-
ders charakteristischer gestalterischer Qualität zu begreifen. In den einzelnen Dörfern lassen sich Orts-
durchfahrten und innerörtliche Erschließungsstraßen unterscheiden, die unterschiedlichen Funktionen 
und Gestaltungen genügen müssen. Während innerhalb der Orte Straßenräume vermittelnden Charak-
ter zwischen den Grundstücken besitzen und Aufenthaltsbereiche aufweisen sollten, sind die Orts-
durchfahrten auf die Belange des durchfahrenden Verkehrs ausgerichtet. 
 
Überörtliches Verkehrsnetz / Straße 
 
Die Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel wird durch die in nord-südlicher Richtung 
verlaufende Bundesstraße 4 in das überörtliche Verkehrsnetz eingebunden, die als breit ausgebaute 
Verkehrsschneise direkt durch die Ortslagen von Rötgesbüttel und Ausbüttel verläuft. Im weiteren 
südlichen Verlauf mündet die B 4 nach ca. 10 km auf die A 391, wo die Anbindung an die A 2 besteht.   
 
Mit ca. 24.000 Fahrzeugen und einem hohen Anteil am Schwerlastverkehr sind tägliche Staus auch in 
den Ortslagen, insbesondere an den Ampelkreuzungen in Rötgesbüttel, die Folge. Seit Jahren wird 
aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der Bau einer Ortsumgehung im Verlauf der B 4 zwischen 
Gifhorn und Braunschweig gefordert.  
 
Sowohl in Rötgesbüttel als auch in der zur Gemeinde Ribbesbüttel gehörenden Ortschaft Ausbüttel 
wird die Lebensqualität der Anwohner durch das Fahrzeugaufkommen und das damit verbundene Be-
lästigungs- und Gefahrenpotential im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 4 erheblich beeinträchtigt. Als 
schwächere Verkehrsteilnehmer erscheinen die Fußgänger und Radfahrer besonders betroffen, für die 
lediglich in der Ortslage von Ausbüttel mit der unmittelbar südlich der einmündenden K 661 liegenden 
Überquerungshilfe bzw. mit den beiden zentral gelegenen Ampelanlage in Rötgesbüttel ein sicheres 
Passieren ermöglicht wird. Durch den Fahrzeugverkehr werden zudem die Betriebsstandorte der west-
licherseits in einer Reihe liegenden vier aktiven landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in Aus-
büttel bzw. die Betriebsstandorte in Rötgesbüttel erheblich eingeschränkt. Insbesondere das Einfädeln 
in den fließenden Verkehr gestaltet sich von den Hofstellen bzw. den Betriebsstandorten mitunter als 
sehr zeitaufwändig und teilweise auch als gefährlich.  
 
Nach dem Bau der Ortsumgehung würde sich im Plangebiet weithin eine Herabstufung der B 4 erge-
ben: Trotz der Herabstufung wird sich aufgrund der neuen Zufahrt zur B4, der Anbindung der L 320 
bei Ausbüttel und durch die direkte Verbindung nach Gifhorn immer noch der eine wichtige überörtli-
che Bedeutung ergeben. In südlicher Richtung nach Meine, soll die Bundesstraße 4 dagegen zu einem 
kommunalen Verbindungsweg herabgestuft werden.  
 
Laut Aussage der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel) befinden sich die Planungen zur Ortsumgehung Rötgesbüttel und Meine in der Planfest-
stellung und die Erwiderungsbearbeitung ist zurzeit noch in der Bearbeitung. Ein möglicher Erörte-
rungstermin im Jahr 2020 steht derzeit noch nicht fest. Ausgehend von der Einmündung der K 65 im 
Straßenzug Mühlenweg soll die B 4 über Ausbüttel bis zum Anschluss Gifhorn-Süd als Kreisstraße 
umgewidmet werden.  
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Für die überregionale Anbindung der Dorfregion sind außerdem folgende klassifizierte Straßen von 
Bedeutung:  
 

 Landesstraße L 320  
 Kreisstraßen K 52, K 48, K 65, K 66 und K 82 

 
Im nördlichen Verlauf der B 4 zweigt in Ausbüttel in westlicher Richtung die Peiner Landstraße (L 
320) ab, die über Ribbesbüttel nach Vollbüttel und weiter nach Leiferde bzw. Peine verläuft.  
 
Ausgehend von der Peiner Landstraße im Zuge der L 320 wird der jüngere Siedlungsbereich von Ausbüttel 
erschlossen. Allerdings bildet die Landesstraße formal keine Ortsdurchfahrt aus, weshalb nur die beiden nörd-
lich liegenden Gebäude eine direkte Grundstückszufahrt aufweisen. Die südlich anliegende Wohnbebauung 
wird dagegen durch die kommunalen Straßenräume erschlossen. Dabei wird der westliche Abschnitt der Lan-
ge Straße auch die neue zentrale Bushaltestelle aufnehmen, die aus beiden Fahrtrichtungen anzufahren ist und 
dabei den barrierefreien, behindertengerechten Ausbaustandard aufweisen wird. Durch die Anlage der neuen 
Haltestelle wird die Querung der Landesstraße durch Fußgänger stark verringert. Allerdings werden im Zuge 
der geradlinig verlaufenden L 320 weiterhin oftmals stark überhöhte Geschwindigkeiten gefahren. Neben 
dem Belästigungspotenzial können sich Gefahrensituationen insbesondere bei den Einbiegevorgängen aus 
dem Straßenraum der Lange Straße ergeben.  
 
Sowohl aus Richtung Vollbüttel / Leiferde als auch aus Richtung Ausbüttel / B 4 verläuft die Peiner 
Landstraße im Zuge der L 320 geradlinig durch die Ortslage von Ribbesbüttel. In Verbindung mit 
dem breiten Ausbauzustand und der weithin gegebenen Einsehbarkeit der Ortslage werden hier viel-
fach überhöhte Geschwindigkeiten gefahren. Um ein sicheres Überqueren für Fußgänger im Bereich 
der Haltestellen zu ermöglichen, ist zwischen den Einmündungen der Dorfstraße und Gutsstraße bzw. 
Winkeler Straße in Verbindung mit der Erneuerung der neuen barrierefreien Haltestellen eine Ampel-
anlage vorgesehen. Sollte diese als Dunkelampel konzipiert sein, ergibt sich allerdings nur bei der 
Fußgängerquerung eine reglementierende Wirkung.  
 
Von der B 4 in Rötgesbüttel in westlicher Richtung abzweigend verläuft die Kreisstraße 52 im Zuge 
der Ortsdurchfahrt als Dorfstraße in westlicher Richtung durch die zentrale Altdorflage, wo sich u.a. 
auch der Standort der Kirche befindet. Der mit einer massiven Einfriedung eingefasste Kirchhof um-
fasst eine begrünte Freifläche, die das örtliche Ehrenmal für die in den beiden Weltkriegen Gefallenen 
aufnimmt. Östlicherseits schließt sich eine flächenhaft asphaltierte Aufweitung des Straßenraumes an, 
der in diesem schmalen, zentralen Abschnitt lediglich auf der südlichen Seite über einen Gehweg ver-
fügt. Aufgrund der durchgängig fehlenden Rad- bzw. Fußwegeführung ergibt sich hier Handlungsbe-
darf in der Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr bzw. den Fußgänger. 
 
Ein Gefahrenbereich ergibt sich im Ortseingangsbereich der Kreisstraße 52 am Ortsrand zwischen 
dem Friedhof auf der westlichen Seite und dem Parkplatz, wo aufgrund des geradlinig und abschüssi-
gen Straßenverlaufes überhöhte Fahrgeschwindigkeiten oftmals die Folge sind, die ein sicheres Passie-
ren der Alte Heerstraße beeinträchtigen. In Ribbesbüttel verläuft die K 52 als Masch / Dorfstraße in 
einem sehr engen Straßenraum durch die Altdorflage; dadurch sind die Nebenanlagen teilweise nur 
eingeschränkt benutzbar.  
 
Im Norden von Ribbesbüttel führt die K 82 als Winkeler Straße zum benachbarten Ortsteil der Kreis-
stadt. Die Geradlinigkeit bedingt hier teilweise stark überhöhte Fahrgeschwindigkeiten.  
 
Der Ortsteil Ausbüttel ist östlicherseits über die K 66 (Isenbütteler Straße) mit Isenbüttel als Zentrum 
der gleichnamigen Samtgemeinde verbunden. Auch hier werden in der Ortseinfahrt vielfach zu hohe 
Geschwindigkeiten gefahren.  
 
Südlich von Rötgesbüttel verläuft die K 65 als Mühlenweg ebenso in östlicher Richtung. Über Gra-
venhorst wird u.a. Wasbüttel erreicht; zudem wird hierüber später eine Anschlussstelle der neuen B 4 
bedient.  



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
 - BESTANDSANALYSE - STÄRKEN UND SCHWÄCHEN -  
 

 Seite 69

Über die K 48 wird ausgehend von Rötgesbüttel die Ortslage Warmbüttel tangiert; sie führt weiter in 
Richtung B 214.  
 
Eine überörtliche Bedeutung weist nachgeordnet auch die Wegeverbindung zwischen der K 48 im Sü-
den von Warmbüttel und der L 320 im Norden von Vollbüttel auf, die als asphaltierter Samtgemeinde-
verbindungsweg bzw. als Hauptstraße in Vollbüttel oftmals Abkürzungsverkehr aufnehmen muss.  
 
Schienen- und Busverkehr 
 
Auf Grundlage des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) ist der Regionalverband Groß-
raum Braunschweig Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und 
Straße. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans, der u.a. das ausreichende Bedienungsangebot defi-
niert, liegt für die Laufzeit 2016-2020 vor. Das Angebot ist insbesondere auf die Erreichbarkeit der 
zentralen Orte und die Anforderungen des Berufs- und Schülerverkehr ausgerichtet.  
  
Im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs kommt dem Bahnhof in 
Rötgesbüttel, der an der Strecke Braunschweig - Gifhorn - Uelzen liegt, insbesondere für die Gemein-
de Rötgesbüttel eine besondere Bedeutung zu. Die Gemeinde Ribbesbüttel ist im Bereich des Regio-
nalverkehrs zurzeit eher auf den Haltepunkt Gifhorn (ca. 10 km entfernt) ausgerichtet. Eine direkte 
Busanbindung von Ribbesbüttel zum Bahnhof nach Rötgesbüttel gibt es zurzeit nicht und der Bahnhof 
kann nur über eine zeitaufwändige Umsteigemöglichkeit in Gifhorn erreicht werden. 
 
Im Zuge der Ausbaumaßnahmen eines zweiten Gleises wird am Haltepunkt in Rötgesbüttel etwa ab 
Ende 2020 eine Verdoppelung des Personenzugverkehrs (RB 47) mit einer stündlichen Verbindung in 
beide Fahrtrichtungen möglich sein. Mittelfristig ist laut aktuellem Nahverkehrsplan auf dem Stre-
ckenabschnitt zwischen Gifhorn und Braunschweig sogar ein Halbstundentakt vorgesehen.  
 
Der Baubeginn für den zweigleisigen Ausbau des Bahnhofes, der ca. 200 m südlich des heutigen 
Standortes neu errichtet wird, hat im März 2020 begonnen und sieht zunächst die Erhöhung und barri-
erefreie Gestaltung der Bahnsteige, neue Beleuchtungsanlagen, Wegeleitsysteme, Wetterschutz und 
dynamische Anzeigen vor.   
 
Mit dem prognostizierten Anstieg der Fahrgästezahl ergibt sich jedoch auch ein steigender Bedarf für 
PKW-Parkplätze bzw. für einen Park & Ride-Parkplatz, denn viele Fahrgäste fahren den Bahnhof mit 
dem eigenen Fahrzeug an. Was den zu erwartenden Fahrgastanstieg betrifft, wird die Lage des Park-
platzes und die Entfernung zum Haltepunkt insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen von 
besonderer Bedeutung sein. Gleichfalls müssen sichere Abstellmöglichkeiten (Anlehnbügel, Fahrrad-
boxen) für Fahrräder vorhanden sein, weil insbesondere die Fahrgäste aus Rötgesbüttel in dieser Wei-
se den Bahnhof erreichen.  
 
Der zunehmende Bedarf an Fläche für den ruhenden Verkehr kann zukünftig nicht mehr über die be-
grenzten Flächen im Zuge der Straßen Am Bahnhof bzw. Bahnhofstraße gewährleistet werden. Zudem 
ist hier der Stellplatzbedarf für das Ärztehaus zu gewährleisten. Der Bau eines ergänzenden Parkplat-
zes mit 24 Stellplätzen ist für 2021 vorgesehen, soll durch die Landesnahverkehrsgesellschaft bezu-
schusst werden und ist ca. 200 m nördlich des Haltepunktes im Bereich des sog. Königseichenareals 
geplant (s. Abb. 20 P +R Anlage in Rötgesbüttel - Entwurfsplanung)  
  
Weiterhin ist durch den steigenden Fahrzeugverkehr zum neuen Bahnhof aber trotzdem eine übermä-
ßige Belastung der derzeit erschließenden kommunalen Straßenzüge Am Bahnhof bzw. Bahnhofsstra-
ße absehbar. Deshalb wird ergänzend zur Anlage eines Parkplatzes vorgeschlagen, eine direkte Zu-
fahrt ausgehend von der Hauptstraße (noch im Zuge der heutigen B 4) zu schaffen.  
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Abb. 19: Die Bahnstrecke zwischen Uelzen und Braunschweig und ihre Neuerungen (Hrsg. Re-
gionalverband Großraum Braunschweig) 
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Abb. 20: P + R Anlage am Bahnhof in Rötgesbüttel (Entwurfsplanung Ingenieurbüro König) 
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Die Anbindung der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel an den straßengebundenen 
öffentlichen Personennahverkehr wird von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH ge-
währleistet. Die Verkehrsgesellschaft (VLG) verkehrt dabei auf den Linien 111, 159, 180,185 und 191 
wie folgt:  
 

Ort Haltestelle Buslinie Häufigkeit 

Ausbüttel 
 

K 661, 
Ausbüttel Ost 
Ausbüttel Reiterhof 

Ausbüttel Siedlung 
Ausbüttel Siedlung B 4 

Linie 191:  BS-Wenden - Abbesbüttel - Meine - Rötgesbüttel - 
Ausbüttel -  Gifhorn  
montags bis freitags: 19 Fahrten (7.00 Uhr bis 1.00 Uhr)  

samstags: 12 Fahrten (8.00 Uhr bis 1.00 Uhr) 
Sonn- und Feiertags: 2 Fahrten (16.00 Uhr bis 18.00 Uhr)  
 

Linie 159:  Gifhorn - Ausbüttel - Isenbüttel - Calberlah - VW-
Werk (Berufsverkehr) 
montags bis freitags: 4 Fahrten (nur Schichtzeiten) 

samstags: 2 Fahrten (nur Schichtzeiten) 
Sonn- und Feiertags: 1 Fahrt (Schichtzeit 
 

Linie 180:  Wolfsburg - Fallersleben - Sülfeld - Calberlah - 
Ausbüttel  - Isenbüttel - Gifhorn 
montags bis freitags: 20 Fahrten (5.30 Uhr bis 0.30 Uhr)  

samstags: 19 Fahrten (5.30 Uhr bis 23.30 Uhr)  
Sonn- und Feiertags: 13 Fahrten (8.30 Uhr bis 20.30 Uhr)  
 

Linie 185: Vollbüttel - Ribbesbüttel - Ausbüttel -  Calberlah 
(schulbusorientiert) 
montags bis freitags: 10 Fahrten (7.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

Ribbesbüttel 
 

Heerstraße 
Lindenhof 

Schule 

Linie 111: BS-Wenden - Gr. Schwülper - Leiferde - Vollbüttel - 
Ribbesbüttel - Ausbüttel - Gifhorn  

montags bis freitags: 16 Fahrten (6.00 Uhr bis 21.00 Uhr)  
samstags: 11 Fahrten (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)  
Sonn- und Feiertags: 4 Fahrten (12.00 Uhr bis 18.00 Uhr)  

 
Linie 185: Vollbüttel - Ribbesbüttel - Ausbüttel - Calberlah 
(schulbusorientiert) 

montags bis freitags: 10 Fahrten (7.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 
 
Keine direkte Anbindung zum Bahnhof nach Rötgesbüttel! 

Rötgesbüttel 
 

Bahnhof  
Hohes Feld 
Mühlenstraße 

Ortsmitte 
Schmiedestraße 

Linie 191: BS-Wenden - Abbesbüttel - Meine - Rötgesbüttel -  
Ausbüttel - Gifhorn   
montags bis freitags: 19 Fahrten (7.00 Uhr bis 1.00 Uhr)  

samstags: 17 Fahrten (8.00 Uhr bis 1.00 Uhr) 
Sonn- und Feiertags: 2 Fahrten (16.00 Uhr und 18.00 Uhr)  

Vollbüttel 
 
 
 

Schmiedeberg 
Ortsmitte 
Voßhöhe 

Linie 185: Vollbüttel - Ribbesbüttel - Ausbüttel  - Calberlah 
(schulbusorientiert) 
montags bis freitags: 10 Fahrten (7.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

Druffelbeck Keine   

Klein Vollbüttel  Keine   

Warmbüttel Keine   
 
Der Verkehr auf den Teillinien ist, was die Taktzeiten und die Linienführung anbelangt, in großen Tei-
len schulorientiert ausgerichtet. Besonders problematisch erweist sich das Fehlen einer direkten Bus-
verbindung von Ribbesbüttel nach Rötgesbüttel. Um den Bahnhof in Rötgesbüttel erreichen zu kön-
nen, ist es aufgrund der derzeitigen Streckenführung der Linie 111 notwendig, von Ribbesbüttel aus 
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zuerst in nördlicher Richtung nach Gifhorn und von dort aus mit der Linie 191 in südlicher Richtung 
nach Rötgesbüttel zu fahren (ca. 17 km), so dass sich hier eine Fahrtzeit von ca. 40 Minuten ergibt - 
obwohl die beiden Orte nur 4 km auseinanderliegen! Laut Aussage der Verkehrsgesellschaft würde 
sich bei einer Änderung der Fahrstrecke der Buslinie 111, die verändert von Vollbüttel über Ribbes-
büttel nach Rötgesbüttel fahren würde, eine Fahrzeitenverlängerung von 10 Minuten ergeben.  
 
Die Ortschaften Klein Vollbüttel und Warmbüttel sowie Druffelbeck sind derzeit nicht an den öffentli-
chen Personennahverkehr angeschlossen.  
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels spielt vor allem der barrierefreie Haltestellenaus-
bau eine besondere Bedeutung. In der Dorfregion wurde bereits ein großer Teil der Haltestellen den 
Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechend ausgebaut. Im Juni 2021 ist die Fertigstellung des 
barrierefreien Ausbaues der Haltestellen in Ausbüttel Ort B 4 Ost und Ausbüttel Ort B 4 West vorgese-
hen. Für die Haltestellen Ausbüttel Reiterhof Süd, Ausbüttel K 66/1 Süd und Ausbüttel K 66/1 Nord ist 
bisher kein barrierefreier Ausbau geplant; dieser könnte im Rahmen des Rückbaus der B 4 erfolgen.  
 
Innerörtliche Straßenräume 
 
In der Dorfregion sind die charakteristischen, ortsbildgerechten Merkmale im kommunalen Stra-
ßenraum besonders in den alten, größtenteils erhaltenen Dorfkernen nur noch teilweise ablesbar 
und die Straßenräume weisen oftmals entweder aus funktionaler (bauliche Schäden) oder aus ge-
stalterischer Sicht (Anordnung, Versiegelung) Sanierungsbedarf auf, die eine Erneuerung erfor-
dern. Probleme ergeben sich in der schadhaften Befestigung einschl. Unterbau, der eingeschränkten 
Befahrbarkeit aufgrund der Ausbaubreite, der ungenügenden Beleuchtung, fehlenden Barrierefreiheit 
und/oder eingeschränkter Aufenthaltsqualitäten.  
  
Handlungsbedarf besteht insbesondere in den Straßenräumen, die sowohl altersbedingt bzw. auf-
grund ihrer Ausbauform absehbar einer grundhaften Erneuerung bedürfen wie z.B. in Rötgesbüt-
tel. Ausgehend vom Straßenraum der Schmiedestraße erschließt die Straße Am Ochsenberg die zwei-
zeilige Siedlungserweiterung aus den 1950er Jahren. Die heute durchgängig der Wohnfunktion die-
nenden Gebäude wiesen zunächst eine landwirtschaftliche Selbstversorgungsfunktion auf. Durch die 
in den folgenden Jahrzehnten ergänzte Siedlungsentwicklung im Norden von Rötgesbüttel weist die 
einstige Anliegerstraße Am Ochsenberg heute auch eine Durchgangsfunktion auf. Aufgrund der breit 
ausgebauten und weithin geradlinig verlaufenden Verkehrsfläche werden hier oftmals überhöhte Ge-
schwindigkeiten gefahren.  
 
Der Name Heerstraße weist auf die frühere Bedeutung als überörtliche Wegeverbindung in Ribbes-
büttel hin, die hier eine frühe zweizeilige Siedlungserweiterung einleitete. Neben der erschließenden 
Funktion stellt sich die Heerstraße heute als Verbindung zwischen der Dorfstraße / Masch im Zuge 
der Ortsdurchfahrt der K 52 und der Peiner Landstraße im Zuge der Ortsdurchfahrt der L 320 dar. Aus 
bzw. in Richtung Ausbüttel / B 4 erweist sich diese Verbindung als deutliche Abkürzung gegenüber 
dem weiter westlich bestehenden Verlauf der Dorfstraße.  

 
Mit seiner linienhaften Anlage und durch seine Ausbauart mit einem durch eine Hochbordanlage ge-
trennt verlaufenden Gehweg und einer sehr breit asphaltierten Fahrbahn verleitet dieser Straßenraum 
zu überhöhten Fahrgeschwindigkeiten, was zu entsprechendem Belästigungs- und Gefährdungspoten-
tial führt. Nachdem im Sommer 2019 die Fahrbahndecke erneuert wurde, ergibt sich weiterer Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Verkehrsberuhigung, um die Fahrgeschwindigkeiten zu reglementieren 
und den Anteil des Abkürzungsverkehrs zu verringern. 
 
Handlungsbedarf ergibt sich auch im westlich angrenzenden Siedlungsbereich im Zuge der Straßen 
Sonnenweg und Sandweg, weil sich hier durch das erhöhte Fahrzeugaufkommen auch in Bezug auf 
den ruhenden Verkehr die schmalen Straßenräume im Notfall mitunter nur eingeschränkt für Rettungs-
fahrzeuge als nutzbar erweisen. 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
 - BESTANDSANALYSE - STÄRKEN UND SCHWÄCHEN -  
 

 Seite 74

Der Ortsteil Warmbüttel wird durch den Warmbütteler Weg im Zuge eines Samtgemeindeverbin-
dungsweges erschlossen, der ausgehend von der unmittelbar südlich verlaufenden K 48 in Richtung 
Vollbüttel führt. Im Verlauf der Hauptstraße besteht dort eine Anbindung an die L 320, weshalb der 
Verbindungsweg teilweise als Abkürzungsstrecke genutzt wird. Gleichzeitig verläuft hier ein Rad-
wanderweg.  
 
In Warmbüttel weist die asphaltierte Verkehrsfläche weist grundsätzlich einen guten Ausbauzustand 
auf. Handlungsbedarf ergibt sich allerdings hinsichtlich der Ausbildung eines zentralen Aufenthalts- 
und Informationsbereiches, der unmittelbar nördlich der Zufahrt zum landwirtschaftlichen Betrieb an-
gelegt werden könnte.  
 
Die innerörtliche Erschließung von Klein Vollbüttel wird durch den Klein Vollbütteler Weg gewähr-
leistet. Der überwiegende Anteil der mischgenutzten Verkehrsflächen weist eine wassergebundene Be-
festigung mit Mineralgemisch auf, was der naturnahen Lage und der Ausrichtung auf den Anlieger-
verkehr gerecht wird. Allerdings unterliegt der Klein Vollbütteler Weg teilweise auch einem Abkür-
zungsverkehr, der sich ausgehend von der südöstlich gelegenen K 48 über den sog. Roten Weg weiter 
in Richtung Vollbüttel bzw. zur L 320 ergibt. Im Bereich der Brücke über die Riede, wo östlicherseits 
zwei untergeordnete Wanderwege einmünden, ist ein Informations- und Aufenthaltsbereich vorhan-
den, dessen Aufenthaltsqualität jedoch nur gering ist.   
 
Der kleine Ortsteil Druffelbeck, der aus einigen älteren Hofstellen und einer zweizeiligen, aus der 
Nachkriegszeit stammende Bebauung entlang der Königstraße besteht, wird durch den Druffelbecker 
Weg erschlossen. In nordöstlicher Richtung führt der Druffelbecker Weg weiter nach Ribbesbüttel. 
Überhöhte Fahrgeschwindigkeiten ergeben sich im Ortseingangsbereich und im Verlauf der Orts-
durchfahrt. Entlang der Vollbütteler Riede verläuft der Milchkutscherweg, der Klein Vollbüttel anbin-
det. Über die ebenso in südlicher Richtung verlaufende Förstertrift kann u.a. die Burghardseiche in 
Klein Vollbüttel erreicht werden. Gleichzeitig besteht über eine Wegegabelung in östlicher Richtung 
die Verbindung nach Rötgesbüttel. Der hier vorhandene Bahnhof kann auch über den östlich verlau-
fenden sog. Sandweg erreicht werden, der allerdings eine mangelhafte Wegebefestigung aufweist. 
 
Radwege  
 
Separate Fahrradwege bestehen im Zuge der K 52 zwischen Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, entlang 
der B 4 und an der K 82 von Ribbesbüttel und Winkel. Besonders problematisch ist allerdings das 
Fehlen vn Radwegen entlang der L 320 (Leiferde / B 4) sowie K 66 (Ausbüttel / Isenbüttel); hier be-
steht Bedarf, um ein sicheres Radwegenetz anbieten zu können.  
 
Über den ostwärtig der Bundesstraße B 4verlaufenden Radweg sind Ausbüttel und Rötgesbüttel so-
wohl in Richtung Meine als auch mit Gifhorn verbunden. Der nördliche Abschnitt gewährleistet dabei 
die Erschließung einer Bebauungszeile des Siedungssplitters an der B 4; zudem ist auf Höhe der Ein-
mündung der L 320 eine Fuß- und Radwegverbindung entlang der Peiner Landstraße bis hin zur ein-
mündenden Lange Straße vorhanden. Die jüngere Siedlung ist gleichfalls über einen Wirtschaftsweg 
in Richtung des alten Dorfes verbunden, der zunächst entlang des Eisenbahndammes und etwa 100 m 
nördlich vom Altdorf an die B 4 heranführt. Fußgänger und Radfahrer müssen hier die Bundesstraße 
auf freier Strecke überqueren, um den auf der gegenüberliegenden Seite verlaufenden Radweg zu er-
reichen, so dass sich hier entsprechender Handlungsbedarf ergibt.   
 
Handlungsbedarf im Bereich der Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr ergibt sich 
auch in Rötgesbüttel im Verlauf der Dorfstraße, wo die Radfahrer die schmale Fahrbahn benutzen 
müssen, was oftmals zu entsprechenden Verkehrsgefährdungen führt.  
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Die B 4 soll zeitnah verlegt werden; anschließend 
kann die breite Ortsdurchfahrt schmaler dimensio-
niert und die Nebenanlagen dörflich passender 
umgebaut werden. 
 

Im Zuge der L 320 werden sowohl in Ausbüttel als 
auch in Rötgesbüttel vielfach überhohe Geschwin-
digkeiten gefahren. 
 

Die Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 
52 sind im alten Dorfkern von Ribbesbüttel lediglich 
sehr schmal ausgebildet. 
 

Betonung der kommunalen Schulstraße  gegenüber 
der Dorfstraße  im Zuge der K 52 in Rötgesbüttel. 
 

Die Gutsstraße  in Ribbesbüttel weist eine dorfgerec h-
te Gestaltung auf. 

In Ribbesbüttel bedarf die Heerstraße  einer Erneu e-
rung; zudem soll der Abkürzungsverkehr unterbun-
den werden.  
 

In Klein Vollbüttel kann die wassergebundene Obe r-
flächenbefestigung zu erheblichen Staubbelastungen 
führen. 

Zahlreiche Wirtschaftswege bedürfe n einer Erneu e-
rung; in einigen Fällen (hier zwischen Ribbesbüttel 
und Ausbüttel) dienen sie auch dem Radverkehr.  
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Stärken - Schwächen; Chancen - Risiken im Bereich Mobilität und Straßenraum: 
 
Stärken   Schwächen 

 Gute Verkehrsanbindung durch die 
Bundesstraße 4 zwischen Braun-
schweig und Lüneburg und Nähe zur 
Autobahn (A 2)  

 Ausbau des Bahnhofes in Rötgesbüttel 
mit einem zweiten Gleis dadurch Ver-
besserung im Regionalverkehr zwi-
schen Uelzen und Braunschweig 
(Fahrten im Stundentakt) 

 

 hoher Schwerlastverkehr auf der Bundes-
straße 4 in Richtung Lüneburg / Braun-
schweig 

 starker Individualverkehr führt zu tägli-
chen und Belästigungen, eingeschränkter 
Lebensqualität und Gefährdungen insbe-
sondere für die Anlieger 

 fehlende sichere Überquerungsmöglich-
keiten der stark frequentierten Bundes-
straße 4 für die schwächeren Verkehrs-
teilnehmer  

 Beeinträchtigung der Betriebsstandorte 
entlang der B 4, insbesondere erweist 
sich das Einfädeln in den fließenden Ver-
kehr von den Hofstellen bzw. den Be-
triebsstandorten mitunter als sehr zeit-
aufwändig und teilweise auch als gefähr-
lich 

 Keine direkte Anbindung im ÖPNV von 
Ribbesbüttel nach Rötgesbüttel zum 
Bahnhof 

 Fehlende Anbindung im ÖPNV der Ort-
schaften Klein Vollbüttel, Warmbüttel und 
Druffelbeck 

 Hohe innerörtliche Verkehrsbelastung 
und überhöhte Fahrgeschwindigkeiten im 
Zuge der Ortseinfahrten und -
durchfahrten der B 4 und der L 320   

 Verkehrsbelastung durch Abkürzungsver-
kehr in den Ortslagen von Ribbesbüttel 
und Klein Vollbüttel  

 Unzureichende Verkehrssicherheit für 
den Radverkehr in Rötgesbüttel auf der 
Dorfstraße und in Ausbüttel beim Über-
queren der B 4  

 Fehlende separate Radwege an der L 
320 und K 66 

 Straßenräume und Plätze teilweise sanie-
rungsbedürftig 

 Vielfach eingeschränkte Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum  

Chancen Risiken 

 Anstieg der Fahrgastzahlen durch den 
Ausbau des Kreuzungsbahnhofes kann 
die Pendler von der Straße auf die 
Schiene holen 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
des öffentlichen Raums und des Orts-
bildes führt zu einer Attraktivitätssteige-
rung der Gemeinden 

 

 Fehlende Einnahmen für die Betriebs-
standorte entlang der B 4 bei Herabstu-
fung durch Rückgang des Durchgangs-
verkehrs 

 Keine steigenden Fahrgastzahlen, wenn 
die Erreichbarkeit aus den Nachbardör-
fern (insbesondere Ribbesbüttel) nicht 
gegeben ist und der Parkplatz zu weit 
entfernt vom Bahnhof liegt 
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6.3  Wirtschaft / Tourismus / Breitbandversorgung 
 
Wirtschaftliche-strukturell waren die Orte der Dorfregion lange Zeit ausschließlich landwirtschaftlich 
geprägt. Aufgrund der Nähe zu Gifhorn, zu Braunschweig und später auch zu Wolfsburg konnten sich 
die Dörfer als Wohnstandorte für die in den umliegenden Zentren entstehenden Großbetrieben 
entwickeln. Zeitgleich setzte allerdings zunächst der Strukturwandel in der Landwirtschaft ein, der bis 
heute zu einer erheblichen Abnahme der Arbeitsplatzangebote geführt hat. Durch die zunehmende 
Mobilisierung und die Zentralisierung gingen zudem zahlreiche der einst für das Dorf wichtigen 
Versorgungseinrichtungen, aber auch Handwerksbetriebe, verloren. Nur einzelne Betriebe verblieben, 
oder siedelten sich z.B. an den Hauptverkehrsachsen neu an. Aufgrund des vergleichsweise geringen 
Potentials hat sich der Tourismus bisher wenig entwickelt, so dass die Dörfer in erster Linie als 
Pendlerstandorte fungieren. 
 

 
Für den Landkreis Gifhorn gibt der PROGNOS-Zukunftsatlas 2019 anschauliche Hinweise auf 
regionale Entwicklungstendenzen: Im Ranking der 401 Landkreise und kreisfreien Städte 
Deutschlands rangiert Gifhorn im vorderen Drittel auf Platz 154. Die Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes Gifhorn ist die Hauptaufgabe der Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Gifhorn. Sie ist Partner und Anlaufstelle für angesiedelte und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, 
die die regionalen Standortvorteile des Landkreises Gifhorn nutzen möchten. Die 
Wirtschaftsförderung bildet dabei die Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung. 
 
Beschäftigungsverhältnisse in der Dorfregion 
 
In der Dorfregion waren, nach den Statistikunterlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik 
(Grundlage sind hier die Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Stand 30.06.2018), 
insgesamt 1.888 Personen sozialversicherungspflichtig am Wohnort beschäftigt. Innerhalb der 
Dorfregion sind davon in 143 in der Gemeinde Rötgesbüttel und 85 in der Gemeinde Ribbesbüttel 
tätig.  

Abb. 21: Regionen und ihre Zukunftschancen (aus: Prognos Zukunftsatlas 2019) 
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Niedersachsen 
Statistische Region* 
Kreis*, Große Stadt* 
Einheits-/Samtgem.* 
Mitgliedsgemeinde* 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

wohnt und 
arbeitet 
am Ort 

Einpendler Auspendler Pendler- 
saldo 

1 2 3 4 

 151022 Ribbesbüttel 10 75 877 -802 

 151023 Rötgesbüttel 43 100 958 -858 

Abb. 23: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort in den Gemeinden 
der Dorfregion (LSN 2020) 
  

Pendler 
 
Pendler im Sinne der Beschäftigungsstatistik sind alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
deren Arbeitsort sich vom Wohnort unterscheidet.  
 
Unter Zugrundelegung obiger Tabelle sind in der Dorfregion zwar 228 Personen sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt. Davon stammen aber nur 53 aus der Region, 175 sind Einpendler. 
Die Region verlassen als Auspendler in Summe 1.835 Personen. Aus der Gegenüberstellung der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort und am Arbeitsort ist für die Dorfregion klar 
zu erkennen, dass die Mehrheit der Beschäftigten der beiden Gemeinden als Pendler unterwegs ist. In 
absoluten Zahlen bedeutet dies, das 1.835 von 1.888 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
Einwohnern ihren Wohnort als Berufspendler berufsbedingt zur Arbeitsaufnahme verlassen. 
Prozentual betrachtet, ist die Zahl der Auspendler in der Gemeinde Ribbesbüttel mit 98,86 % 
gegenüber der in Rötgesbüttel 95,51 % geringfügig höher. Insgesamt wird dadurch das geringe 
Arbeitsplatzangebot in der Region belegt. 
 
Wenn die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die am Ort wohnen und arbeiten nicht 
mitberücksichtigt werden, sind somit ca. 1.835 Personen entweder mit dem ÖPNV oder mittels 
privatem PKW, mindestens zweimal am Tag arbeitsplatzbedingt, unterwegs. Damit ergibt sich ein 
erhebliches Verkehrsaufkommen.  
 

85
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1001

0 200 400 600 800 1000 1200

Ribbesbüttel

Rötgesbüttel

Abb. 22: Gegenüberstellung der sozialversicherungspflichtig B eschäftigten am Wohnort und 
am Arbeitsort, Stand 30.06.2018 
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Gewerbeanmeldungen 
 
Der Schwerpunkt der insgesamt 161 Gewerbeanmeldungen in der Dorfregion, liegt mit insgesamt 107 
Betrieben in der Gemeinde Rötgesbüttel. In der Gemeinde Ribbesbüttel sind 54 Gewerbeanmeldungen 
zu verzeichnen. Nicht berücksichtigt wurden bei der Summenbildung die Anmeldungen hinsichtlich –
von Betreibern einer Photovoltaikanlage. Von den Gewerbeanmeldungen in der Dorfregion betrifft ein 
Großteil den Bereich Sonstige Dienstleistungen (121) gefolgt von Handel, Verkehr und Lagerei, 
Gastgewerbe (32). Die restlichen 8 Anmeldungen sind den anderen beiden Bereichen Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft und Produzierendes Gewerbe zuzuordnen.   
 
Arbeitsplätze 
 
Nach Wirtschaftsabschnitten verteilen sich dabei die Beschäftigten auf Landesebene, im Landkreis 
Gifhorn und im Vergleich in der Dorfregion wie folgt: 
 

Wirtschaftsbereiche LK Gifhorn  Ribbesbüttel  Rötgesbüttel  Nds 

 Beschäftigte % Beschäftigte % Beschäftigte % % 

Alle 
Wirtschaftsbereiche  

71553       100 887            1001   

Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft 

526           0,70 9 1,0 - 0 2,5 

Produzierendes 
Gewerbe 

31206      43,65 353 39,8 399 39,8 23,9 

Handel, Verkehr und 
Lagerei, Gastgewerbe 

11115       15,53 157 17,7 158 15,8 25,2 

Sonstige 
Dienstleistungen 

28705      40,12 368 41,5 444 44,4 48,5 

Abb. 24: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort in den Gemeinden, im Landkreis 
und in Niedersachsen (Stand: 30.06.2018, LSN) 
 
Bei der Gegenüberstellung nach den o.a. Wirtschaftsbereichen ist vergleichend mit den Daten des 
Landkreises Gifhorn festzustellen, dass von den Erwerbstätigen der Dorfregion prozentual mehr in 
den Bereichen Sonstige Dienstleistungen und weniger im Bereich Produzierendes Gewerbe beschäf-
tigt sind. Im direkten Vergleich zu Niedersachsen ist auffällig, dass alle Wirtschaftsbereiche signifi-
kante prozentuale Abweichungen aufweisen. Dies gilt sowohl im direkten Vergleich der Daten des LK 
Gifhorn mit denen des Landes als auch im Vergleich der beiden Gemeindedaten mit den Landesdaten. 
Die größten Abweichungen sind dabei im Bereich des Wirtschaftsbereiches Produzierendes Gewerbe 
festzustellen, womit die Ausrichtung der Gemeinde und des Landkreises vor allem auf Volkswagen 
zum Ausdruck kommt. 
 
Auffallend ist zudem der vergleichsweise geringe Beschäftigtenanteil der Dorfregion an der Landwirt-
schaft; überraschend ist hier die Angabe für Rötgesbüttel, dass hier keine Beschäftigten tätig sind – 
was mit Blick auf die vier landwirtschaftlichen Betriebsstätten nicht zutreffen kann (vgl. Kap. 6.4). 
 
Ansonsten wird bezogen auf die Flächengröße der Dorfregion deutlich, dass bezogen auf den Bundes -
Landes- und Landkreisdurchschnitt, mit (1,4 %; 2,5 %, 0,7 % Statistisches Bundesamt, Statistisches 
Jahrbuch 2019), obwohl die Dorfregion durchaus noch stark landwirtschaftlich geprägt ist, mit nur 
noch 0,7 %, relativ wenig Beschäftigte im Wirtschaftsabschnitt Land- und Forstwirtschaft tätig sind.  
 
Dorfregion  
Als industrieller und gewerblicher Wirtschaftsstandort spielt die Dorfregion eine untergeordnete Rolle. 
Groß- oder mittelständische Betriebe sind nicht vorhanden. In der Dorfregion sind vor allem 
mittelständischer Handel und Gewerbe sowie inhabergeführte Geschäfte vertreten, die sich auf die alten 
Ortslagen konzentrieren. Diese sind im Flächennutzungsplan vor allem als gemischte Bauflächen 
dargestellt. Gewerbegebiete bestehen bisher nicht; im Süden von Rötgesbüttel besteht allerdings eine 
entsprechende Entwicklungsfläche.  
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Von den in der Dorfregion vorhandenen Betrieben, sind 32 den Bereichen Handel, Verkehr und 
Lagerei, Gastgewerbe zuzuordnen. Davon sind sieben Betriebe dem Bereich der Gastronomie-Imbiss-
Stehcafé zuzuordnen. Von den 121 im Bereich Sonstige Dienstleistungen tätigen Betrieben sind 5 im 
Bereich der medizinischen Versorgung und der Gesundheitsbranche tätig. Die für die Deckung des 
täglichen (periodischen) Bedarfs notwendigen Anbieter konzentrieren sich ausschließlich auf 
Rötgesbüttel. In der Gemeinde Ribbesbüttel und deren Ortsteilen gibt es, bis auf den Imbiss an der 
Tankstelle in Vollbüttel und einen Imbiss in Ribbesbüttel, keinerlei Angebote dieser Art. 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Betriebe sind vor allem entlang der Ortsdurchfahrten angesiedelt. 
Hervorzuheben ist dabei die Ausrichtung auf die B 4, die in Rötgesbüttel, aber auch in Ausbüttel zur 
Anlage einiger Betriebsstandorte auch des persönlichen oder seltenen Bedarfs geführt hat: Während 
die Schlosserei in Rötgesbüttel auf einen alten Schmiedebetrieb zurückgeht, haben sich die 
Baumschule im gleichen Ort oder das Kamin-Studio in Ausbüttel gezielt angesiedelt, um so die 
Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen. Gleiches betrifft auch die gastronomischen 
Betriebe in beiden Orten; und auch die örtlichen KFZ-Händler bewerten ihren Standort an der B 4 als 
günstig gelegen. Auch der alteingesessene und wegen seiner Qualität über die Region weit hinaus 
bekannte Fleischereibetrieb profitiert von dieser Ausrichtung; mittlerweile wurde für die am meisten 
nachgefragten Produkte (Bratwürste) sogar ein rund um die Uhr zugänglicher Verkaufsautomat 
aufgestellt.  
 
Die Lagegunst an der B 4 bezeugt am deutlichsten der Korbwarenhändler, der sein Angebot auf einer 
Freifläche im Einmündungsbereich der L 320 bei Ausbüttel jeden Tag als fahrender Händler 
präsentiert. In sämtlichen Fällen stellt sich womöglich noch im Rahmen der Dorfentwicklung die 
Frage, wie sich die betriebliche Situation durch die Verlagerung der B 4 und bei vermindertem 
Durchgangsverkehr weiterhin wirtschaftlich darstellen lässt.  
 
Nach der Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Großraum Braunschweig 
2018 hat die Entwicklung der Verkaufsflächenausstattung (periodisch) je Einwohner von 2009 bis 
2016 im Bereich der beiden Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich zugenommen. In der SG 
Isenbüttel ist sie von 0,40 m² je Einwohner (EW) auf 0,56 m²/EW und in der SG Papenteich von 0,40 
m²/EW auf nunmehr 0,51 m²/EW gestiegen. Im Landkreis Gifhorn hat die Verkaufsfläche je 
Einwohner im gleichen Zeitraum von 0,81 m²/EW auf 0,86 m²/EW zugenommen. 
 
Im Vergleich zu allen anderen Gebietskörperschaften des Zweckverbandes, die im Durchschnitt einen 
Zuwachs von 0,45 m²/EW auf 0,53 m²/EW, in Differenz also 0,08 m²/EW zu verzeichnen haben, ist 
die Entwicklung in beiden SG deutlich besser verlaufen.  

 

Abb. 25: Verkaufsfläche je Einwohner in m 2 im Bereich Regionalverband Großraum Brau n-
schweig (LSN, 2016) 
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Im Bereich des periodischen Bedarfs erstreckt sich der Kongruenzraum (gemäß LROP) lediglich auf 
das eigene Kommunalgebiet. Es ist offensichtlich, dass innerhalb des periodischen Bedarfs deutlich 
homogenere Strukturen in der Region vorhanden sind. Dabei verfügt insbesondere das Mittelzentrum 
Gifhorn mit > als 119 % über die höchsten Zentralitäten in der periodischen Bedarfsstufe, während die 
Samtgemeinden Isenbüttel mit 70,0 % - 79,9 % und Papenteich mit 90,0 % - 99,9 % Kaufkraftabflüsse 
zu verzeichnen haben und folglich aktuell nicht ihren grundzentralen Versorgungsauftrag in Gänze 
erfüllen. 
 
Insofern übernehmen insbesondere das benachbarte Mittelzentrum Gifhorn, aber auch die 
Grundzentren der beiden Samtgemeinden, für die Dorfregion Teile der Versorgungsfunktion, was mit 
Kaufkraftabflüssen einhergeht und damit zu verminderten Steuereinnahmen in den beiden Gemeinden 
der Dorfregion führt. 
 
Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen bis 
wöchentlichen sowie des unregelmäßigen aber unter Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden, 
oder lebensnotwendigen Bedarfs ist von daher, gerade was die Güter des periodischen Bedarfes 
anbelangt, mit Ausnahme von Rötgesbüttel, durchweg, wegen fehlender Infrastruktur, nicht in den 
anderen Ortsteilen der Dorfregion gewährleistet. Eine gewisse Ergänzung ergibt sich allerdings durch 
die Hofläden in Vollbüttel sowie durch fahrende Händler.  
 
Der Großraum Braunschweig liegt mit einer Verkaufsflächenausstattung (aperiodische und periodische 
Güter) mit rd. 1,81 m²/EW deutlich über dem Bundesdurchschnitt mit 1,51 m²/EW. Je nach Gemeinde 
unterscheidet sich die Verkaufsflächenausstattung je Einwohner signifikant. So zeigt sich, dass 
insbesondere das solitär gelegene Gifhorn mit 2,72 m²/EW vergleichsweise hohe 
Verkaufsflächenausstattungen aufweist. Die beiden Samtgemeinden kommen hier, im Jahre 2017, auf 
0,86 m²/EW in der SG Isenbüttel und 0,76 m²/EW für die SG Papenteich. 
 
Tourismus 
 
Im Bereich Tourismus/Regionalmarketing ist der Landkreis Gifhorn insgesamt gut positioniert. 
Gerade im Natur- und Kulturtourismus ist er durch den Naturraum Südheide und die Vielzahl an 
kleinteiligen kulturellen Besonderheiten gut aufgestellt. Die Südheide Gifhorn GmbH, mit Sitz in 
Gifhorn, deren Aufgabe die Förderung des Tourismus im Landkreis, u.a. durch Innen- und 
Außenmarketing und die Erstellung und der Vertrieb von Reiseangeboten, sowie die 
Unterkunftsvermittlung ist, entwickelt, koordiniert und vermarktet touristische Angebote im Landkreis 
(http://www.suedheide-gifhorn.de/service/team.html).  
 
Mit der Entwicklung des Tourismus steigt die Lebensqualität für die Bevölkerung. Unternehmen in 
der Region verbessern zudem ihre Ausgangssituation bei der Gewinnung von Fachkräften. Im 
Wettbewerb der Regionen kann das künftig von zunehmender Bedeutung sein. Der Tourismus 
entwickelt sich zu einem der Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit einer 
Region. Um Fördermittel für die Tourismusentwicklung beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr beantragen zu können, ist laut der neuen Tourismusförderrichtlinie des 
Landes Niedersachsen (am 01.07.2015 in Kraft getreten) das Vorliegen eines regionalen 
Tourismuskonzeptes Voraussetzung. Die Förderung beschränkt sich demzufolge auf Gebiete, in denen 
der Tourismus einen wesentlichen Beitrag zu deren Entwicklung leistet. 
 
Ein regionales touristisches Entwicklungskonzept für die gesamte Region Braunschweig-Wolfsburg, 
das diese Anforderungen erfüllt, ist das Tourismuskonzept für die Region Braunschweig-Wolfsburg, ift 
GmbH, 13.10.2017. Das Tourismuskonzept ist für die Region strategische Grundlage für die 
zukünftige Tourismusentwicklung und enthält Orientierungsrahmen für alle Projekte und Maßnahmen, 
die einen Beitrag zur touristischen Entwicklung liefern sollen. Es ist mit allen Gebietskörperschaften, 
die Gesellschafter der Allianz für die Region GmbH sind, inhaltlich abgestimmt. Digitalisierung, 
demographischer Wandel, Qualitätssteigerung oder Barrierefreiheit stehen dabei als Handlungs-
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empfehlungen im Vordergrund. Die Bedeutung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig für 
den Tourismus ist seit Inkrafttreten des Gesetzes zur institutionellen Stärkung und Weiterentwicklung 
des Regionalverbandes Großraum Braunschweig am 02.03.2017 fest verankert worden. 
 
Durch die gelungene Bündelung von städtetouristischen und naturnahen Leuchtturmangeboten, 
insbesondere in Bezug auf den Tagesausflugsbereich, trägt die Tourismusregion wesentlich zur 
Stärkung des Profils des Reiselandes Niedersachsen bei. Kaum eine andere Region Niedersachsens 
weist eine ähnlich gute Verbindung von Großstädten mit überregional bekannten Angeboten im 
Bereich Kultur und Erlebnis und stadtnahen Erholungsgebieten mit verschiedenen Aktivangeboten 
auf. Hoch ist auch die Bedeutung des Geschäftstourismus.  
 
Der im Juli 2015 veröffentlichte Masterplan Fahrradtourismus, der in Kooperation der Allianz für die 
Region GmbH und dem Regionalverband Großraum Braunschweig mit Unterstützung des ADFC 
Braunschweig erarbeitet wurde, thematisiert den Ausbau zu einer attraktiven Fahrradregion, auch mit 
Themenrouten. Ziel ist die Positionierung als eine der Top-Fahrrad Erlebnisregionen in Deutschland. 
Der Masterplan Fahrradtourismus weist außerdem auf Defizite im vorhandenen Radwegenetz in der 
Region hin. Insbesondere werden hier Mängel an der Qualität und der Beschilderung der Wege, 
Angebotslücken in der Gastronomie am Wegesrand und die geringe Anzahl an Bett+Bike Betrieben in 
der Region benannt. In der Dorfregion ist hier nur in der Gemeinde Ribbesbüttel, Ortsteil Vollbüttel, 
ein Bett+Bike Betrieb gemeldet. 
 
Der Klimawandel und der damit verbundene Trend der Nachhaltigkeit erfordern klimaneutrale 
Angebote. Regionale Angebote und Produkte mit Bezug zur Region sollten in der Angebotserstellung 
Berücksichtigung finden. Aufgrund der besonderen Kompetenz der gesamten Region im Bereich 
Mobilität und zunehmend auch E-Mobilität durch die Nähe zu VW, ergeben sich hier auch 
Schnittstellen zur touristischen Mobilität in der Region. Insbesondere in den ländlichen Räumen ist 
eine gute Netzverfügbarkeit Grundvoraussetzung für die Nutzung mobiler Angebote. Auch 
flächendeckendes WLAN vereinfacht die Zugänglichkeit und Nutzung digitaler Angebote. Weil immer 
mehr touristische Informationen digital und mobil abgerufen werden, aber auch sehr ansprechend 
präsentiert werden können (Apps, Audio-files etc.), ist Netzverfügbarkeit wichtig (Tourismuskonzept 
für die Region Braunschweig-Wolfsburg, ift GmbH, 13.10.2017). 
  
Diese Voraussetzungen sind mit dem Netzausbau im Landkreis Gifhorn auch für die Dorfregion in den 
nächsten Jahren gegeben. Für die Dorfregion ist Tourismus bislang eher von untergeordneter 
Bedeutung gewesen. Es fehlen vor allem touristische Attraktionen und Alleinstellungsmerkmale, aus 
denen sich wirtschaftliche Impulse oft von selbst entwickeln können. Die Dorfregion gehört zwar der 
Tourismusregion Südheide Gifhorn, hat aber weder von der Lage noch vom landschaftlichen Bezug 
her etwas mit einer typischen Heideregion gemein. Das Fehlen von fast jedweden touristischen 
Angeboten, hier ist lediglich das Kinomuseum in Vollbüttel als Ausnahme zu erwähnen, macht sich 
dabei auch deutlich in der Zahl der Beherbergungsbetriebe in der Dorfregion. 
 
Im Urlaubsmagazin 2020 der Südheide Gifhorn GmbH ist für die Dorfregion unter den dort gelisteten 
71 Anbietern kein einziger Anbieter aus der Region gelistet! Auf der Internetseite buchen.suedheide-
gifhorn.de hingegen sind vier Anbieter, von den dort gelisteten 74 verfügbaren Unterkünften in der 
Südheide Gifhorn, im Bereich der Dorfregion, und zwar in der Gemeinde Ribbesbüttel, Ortsteil 
Vollbüttel aufgeführt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Anbieter von Ferienwohnungen. 
 
Übernachtungsangebote; Gaststätten /Hotels/ Privatunterkünfte in der Dorfregion 
 
In der Dorfregion sind folgende gastronomische Einrichtungen vorhanden:  
• Boss-Pizzeria, (Restaurant und Bar) in Rötgesbüttel 
• Route 4 (Restaurant und Bar) in Ausbüttel 
• Schlemmer-Eck in Ribbesbüttel 
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Statistisch werden seit 2009 geöffnete Beherbergungsbetriebe nur mit mindestens zehn Betten und 
geöffnete Campinglätze mit mindestens zehn Stellplätzen berücksichtigt. Insofern werden 
kleinteiligere Strukturen nicht erfasst, was hinsichtlich der Beurteilung des „ländlichen Tourismus“ zu 
Problemen führt, da somit auch für die Dorfregion auf keinerlei belastbare Zahlen hier zurückgegriffen 
werden kann. In der Dorfregion wird statistisch somit lediglich der Campingplatz Glockenheide, 
Gemeinde Rötgesbüttel, aufgeführt. Es handelt sich um einen Naturcampingplatz mit 200 Stellplätzen, 
davon sind 150 Touristikplätze. Weitere Übernachtungsangebote, als Ferienwohnung, existieren 
lediglich in Vollbüttel: 
 Bienes Ferienwohnung, Vollbüttel, Hauptstraße 44 
 Lilys Haus Vollbüttel, Hauptstraße 5  
 Michis Ferienwohnung, Vollbüttel, Schmiedeberg 18 
 Harke Ferienwohnung, Vollbüttel, Hauptstraße 40 
 
Urlaub auf dem Bauernhof, wie Heuhotels und Hofcafés ist kein Thema in der Dorfregion.  
 
Radfahren/Wandern 
 
Das Thema Radfahren und Wandern spielt in der Region Braunschweig-Wolfsburg eine wichtige 
Rolle. Eine thematische Trennung wurde im AK für nicht erforderlich gehalten, da das vorhandene 
Wegenetz, welches sich jeweils im Eigentum der Gemeinden befindet, in der Dorfregion beide 
Nutzungsvarianten erlaubt und mögliche Handlungserfordernisse sich i.d.R. auch auf diese Beiden 
auswirkt. Die Region weist dabei Rad- und Wanderwege sehr unterschiedlicher Länge und Qualität 
auf.  
 
Als regionale Routen von Bedeutung sind der Radweg Südheide (RwS), der von Leiferde kommend 
die Ortsteile Vollbüttel und Warmbüttel Richtung Vordorf/Meine an das Radwegenetz im Landkreis 
anbindet, sowie der über Vollbüttel und Ribbesbüttel in der Dorfregion verlaufende Kleine Rundkurs 
(kRk). Beide Radwege sind ausgeschildert (Radwanderkarte Südheide Gifhorn 1:60.000 bikeline). 
Daneben verlaufen zwei bekannte Radfernwege im Nahbereich zur Dorfregion, nämlich der nördlich 
verlaufende Aller-Radweg (Müden-Wilsche-Gifhorn-Wolfsburg) und der Weser-Harz-Heide-
Radfernweg (WHH), der über Gifhorn-Meine-Braunschweig in ca. 3 km Entfernung östlich von 
Rötgesbüttel, verläuft. Der Anschluss an die Dorfregion ist hier über den Radweg an der Kreisstraße 
(K) 65 von Rötgesbüttel nach Gravenhorst gegeben. 
 
An der Landesstraße 320 (L 320) von Leiferde über Ribbesbüttel nach Ausbüttel, an der Kreisstraße 48 
(K 48) von Didderse über Warmbüttel nach Rötgesbüttel sowie an der K 66 von Ausbüttel nach 
Isenbüttel fehlen hingegen noch begleitende Radwege. Gleiches gilt tlw. in den Ortslagen, im Bereich 
der vielbefahrenen Durchgangsstraßen. Für die Dorfregion von besonderer Bedeutung, dies stellte sich 
schon im Zusammenhang mit den beiden Ortsbegehungen heraus und wurde auch im Arbeitskreis 
Wirtschaft und Tourismus sehr ausführlich thematisiert, war es, ausgehend von den o.g. vorhandenen 
Strukturen, eine noch stärker vernetzende Radinfrastruktur sowohl für den Radtouristen als auch für 
den Alltagsradler (Naherholer) und Berufspendler zu schaffen. Entlang der B $ und der K 52 zwischen 
Ribbesbüttel und Rötgesbüttel sind separate Fahrradwege vorhanden.  
 
Das Einzugsgebiet des Haltepunktes in Rötgesbüttel ist zwar, bedingt durch die nahen Haltepunkte in 
Meine und Isenbüttel topografisch auf die Dorfregion und ggf., je nach Zielpunkt, noch auf Leiferde, 
ausgerichtet und begrenzt, was bedeutet, dass auf der Nachfrageseite das Potential möglicher neuer 
Bahnkunden relativ überschaubar bleiben wird. Aber dennoch wird, verbunden mit der Einführung des 
Stundentaktes und einhergehend mit den steigenden Mobilitätskosten aus der CO2 Bepreisung mit 
einer Zunahme der Pendlerströme auf der Erixx Strecke Braunschweig-Gifhorn-Uelzen gerechnet. Die 
geplante infrastrukturelle Erschließung des ca. 200 m südwärts vom alten Haltepunkt gelegenen neuen 
Haltepunkt kann diesen Anforderungen, durch die nicht vorhandenen ausreichende 
Flächenverfügbarkeit, nicht gerecht werden. 
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Auf der Westseite des Bahngeländes, also auf der Seite, von der mit dem höheren Verkehrsaufkommen 
gerechnet wird, bestehen derzeit keinerlei Parkmöglichkeiten und im Bereich des neuen Haltepunktes 
ist rechtlich keine Querungsmöglichkeit der doppelgleisigen Gleisanlage möglich, die eine Neuanlage 
eine Parkplatzes dort rechtfertigen würde. Der westliche Zielverkehr muss hier den vorhandenen 
Bahnübergang in Rötgesbüttel queren und die neu geschaffenen Parkmöglichkeiten, ca. 250 m 
fußläufig vom südlich gelegenen Haltepunkt nutzen. Die Anzahl dieser Parkplätze ist dabei räumlich 
begrenzt. Ob diese Lösung auf Dauer tragbar ist, muss abgewartet werden. Mit einer baulichen 
Erschließung der südwärtigen, noch landwirtschaftlich genutzten Flächen und einer Anbindung des 
neuen Haltpunktes von der jetzigen Bundesstraße 4 ausgehend, verbunden mit einer entsprechenden 
neuen Infrastruktur - Parkplätze im direkten Bahnhofsumfeld – sowie die Errichtung abschließbarer 
und witterungsschützender Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (Fahrradstation) wäre hier sicherlich 
eine langfristig zielführende Lösung möglich, die auch dazu beitragen könnte, ggf., 
parkraumsuchenden Individualverkehr aus der angrenzenden Wohnsiedlung fernzuhalten.  
 
Reiten 
 
Das Thema Reiten hat zwar im Südkreis Gifhorn einen hohen Stellenwert, für die Dorfregion ist es 
aber eher von untergeordneter Bedeutung. Es besteht lediglich ein Reitbetrieb mit Reithalle in 
Druffelbeck. Ein extern ausgeschildertes Reitwegenetz gibt es in der Dorfregion nicht. Reiten findet 
auf den dort vorhandenen Wegen statt.   
 
 
Breitband 
 
Im Landkreis Gifhorn gibt es insgesamt 101 sog. weiße Flecken - also unterversorgte Gebiete, in denen 
die Bewohner mit Maximal-Geschwindigkeiten von unter 30 Mbit/s auskommen müssen. Das betrifft 
rund 13.000 Haushalte. Der Landkreis hat sich zum Ziel gesetzt genau diese Haushalte mit einer 
Glasfaser bis ins eigene Haus zu versorgen. Es wird demnach ein komplett neues und zukunftssicheres 
Netz entstehen, indem eine rund 823 Kilometer lange Glasfaser-Ringleitung verlegt wird. 
 
Das Ausbauprojekt des Landkreises wird im Zuge des Betreibermodells durchgeführt. Dabei wird das 
errichtete Breitbandnetz an ein Unternehmen mit nachgewiesenen Referenzen und Kompetenzen in 
der Telekommunikationsbranche verpachtet. Während der Landkreis der Netzeigentümer bleibt, 
übernimmt der Pächter den alltäglichen Betrieb und die technische Betreuung des Netzes. Die Dauer 
der Pacht ist auf 25 Jahre festgesetzt. Der kreiseigene Glasfaserausbau startet zu Beginn des Jahres 
2020. Der Landkreis baut im sogenannten Betreibermodell die passive Infrastruktur aus und verpachtet 
diese an das Telekommunikationsunternehmen net services GmbH & Co. KG als Provider. 
 
Das neue Netz moderner Glasfaserprodukte mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s wird unter 
der regionalen Marke GIFFInet (GIFFInet - Landkreis Gifhorn Fast Internet) angeboten. Damit 
erhalten alle Bürgerinnen und Bürger, deren Adresse im unterversorgten Projektgebiet liegen, die 
Möglichkeit einen gigabitfähigen Anschluss zu ordern. Aufgrund der Projektgröße wurde das geplante 
Ausbaugebiet in mehrere Bereiche (Vermarktungsgebiete 1-5) aufgeteilt, die nacheinander vermarktet 
und anschließend ausgebaut werden sollen. Die Vermarktung des vierten Ausbaugebietes, zu der auch 
die Ortsteile Ribbesbüttel, Vollbüttel und Warmbüttel der Gemeinde Ribbesbüttel gehören, hat in der 
Zeit vom 16.11. 2019 - 29.02.2020 stattgefunden. 
 
Um die Wirtschaftlichkeit der Errichtung des kreiseigenen Glasfasernetzes sicherzustellen, ist in jedem 
Cluster eine Anschlussquote von mindestens 40 % erforderlich (Mindestanzahl von Hausanschlüssen). 
Die erforderlichen Anschlussquoten wurden überall erreicht. Im Anschluss an das derzeitige 
Ausbauprojekt der weißen Flecken ist der Landkreis daran interessiert, auch die noch als versorgt 
geltenden Gebiete, die sog. schwarzen Flecken, zu denen Rötgesbüttel gehört, an das Breitbandnetz 
des Landkreises anzuschließen. Bevor dies möglich ist, muss jedoch auf EU- oder Bundesebene eine 
Anhebung der Aufgreifschwelle (derzeit < 30 Mbit/s) beschlossen werden. 
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Stärken-Schwächen; Chancen-Risiken im Bereich Wirtschaft/Tourismus/Breitbandversorgung: 
 
Stärken Schwächen 

 Nähe zu den Oberzentren und zum 
Mittelzentrum und damit zu den dorti-
gen Großunternehmen 

 gute Verkehrsverbindungen und Er-
reichbarkeit der Oberzentren und des 
Mittelzentrum (B 4 und BAB 2) 

 Haltepunkt der Deutschen Bahn in 
Rötgesbüttel  

 Stundentakt ab 2021 über die RB 47 
an Uelzen und Braunschweig, Anbin-
dung über die RE 30 an Hannover und 
Wolfsburg über Isenbüttel 

 relativ stabile Bevölkerungsstruktur, 
kaum Einwohnerverluste 

 relativ sichere und gut bezahlte Ar-
beitsplätze, damit hohe Kaufkraft 

 attraktive Wohnlagen 

 teilweise Radwege an klassifizierten 
Straßen  

 touristische Vermarktung über Südhei-
de Gifhorn 

 

 

 fehlende Gewerbe- und Industrieflächen 
verhindern mögliche Neuansiedlungen 

 wenige mittelständische Betriebe 

 fehlende Arbeitsplätze vor Ort  

 keine Angebote im aperiodischen Bereich  

 reduziertes Angebot im periodischen Be-
reich 

 Pkw-Nutzung erforderlich 

 sehr viele Berufspendler  

 fehlende Radwege an der L 320, an der K 
48 und an der K 66 

 hohes Lohnniveau 

 touristisches Niemandsland 

 keine eigenständigen touristische Angebote 

 überwiegend nur Naherholung 

 Vermarktung ausschließlich über Südhei-
de Gifhorn 

 wenig Beherbergungsangebote  

 fehlende kulturelle Angebote 

 überwiegend Vereinsleben 

Chancen Risiken 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
des öffentlichen Raums und des Orts-
bildes führt zu einer Attraktivitätssteige-
rung der Gemeinde 

 Verbesserung der Verkehrssicherheit 
und Schaffung der Barrierefreiheit für 
Alle 

 hohe Nachfrage nach Bauplätzen 

 Zuzüge von außerhalb stabilisieren die 
Bevölkerung 

 höhere Steuereinnahmen  

 Aufwertung der Ortsverbindungen die 
als Rad- oder Fußwege, auch zu einer 
besseren Naherholung, genutzt wer-
den können 

 Verbesserung des ÖPNV Angebotes 

 auch für „Nichtmobile“ 

 Verbesserung der Angebote im perio-
dischen Bereich (Lebensmittel) 

 Neue Arbeitsplätze in der Region 

 fehlende Attraktivität für Berufspendler 
Richtung Hannover 

 hohe Kaufkraft führt zu hohen Preisen 

 Konzentration auf wenige Arbeitgeber 

 wirtschaftliche Monostruktur (VW) 

 hohe berufliche Abhängigkeit 

 hohe negative Pendlerbilanz 

 Neubaugebiete  

 Anonymisierung nimmt zu 

 Mobilitätseinschränkung von Personen 
ohne privat PKW in den kleineren Dörfern 
der Region 

 Anzahl der älteren Mitbürger nimmt zu 

 Folgekosten 
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In Rötgesbüttel (un d Ausbüttel) profitieren zahlreiche 
Betriebe von der Lage an Ortsdurchfahrt der B 4. 
 

Das Kinomuseum in Vollbüttel ist mittlerweile überr e-
gional bekannt. 

Aufenthalts - und Informationsbereich für Radwand e-
rer am Franzosenweg in Ribbesbüttel. 
 

Leerstehend es ehemaliges Geschäftshaus im alten 
Ortskern von Vollbüttel. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe wirtschaften au s-
gehend von den alten Hofstandorten in den Ortsker-
nen. 
 

Der alte Gebäudebestand auf dem Gutshof in Ribbe s-
büttel steht komplett unter Denkmalschutz. 
 

Die Direktvermarktung hat sich in einigen Fällen als 
lukrativer Nebenerwerb entwickelt. 

Windenergie - und Biogaserzeugung bestehen in der 
Gemeinde Ribbesbüttel.  
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6.4 Landwirtschaft 
 
In der Dorfentwicklung kommt dem Erhalt und der Verbesserung ländlicher Siedlungen als Standorte 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ein hoher Stellenwert zu. Zielsetzung ist daher die umfassende 
Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie der Lebensverhältnisse bäuerlicher Familien. Die derzeitige Situation der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, ih-
re Entwicklungstendenzen und ihre innerhalb der Dorfentwicklungsplanung zu berücksichtigenden 
Belange werden anhand des nachfolgenden landwirtschaftlichen Beitrags dargestellt. 
 
Ausschlaggebender Bestandteil des Beitrags bildet eine Untersuchung der land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe in der Dorfregion der Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, die im Februar 2020 
durch eine Befragung im Arbeitskreis Landwirtschaft sowie mit einem zusätzlichen Fragebogen er-
folgte. Die Ermittlung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfolgte durch die Gemeinden mit 
Hilfe der Landwirtschaftskammer und der Ortsvertrauenslandwirte. Ziel war die Einbeziehung sämtli-
cher aktiven Betriebe mit Hauptsitz innerhalb der Gemeinden. Zwischen den Daten der eigenen Erhe-
bung und den ebenfalls herangezogenen Daten der Agrarstrukturerhebung 2016 können sich aufgrund 
des Zeitversatzes leichte Abweichungen ergeben. Nicht berücksichtigt bei der Erhebung sind Betriebs-
stätten, die von Betrieben aus benachbarten Gemeinden mit bewirtschaftet werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass die für die Dorfentwicklung interessanten Aspekte wie Verkehrsbehinderungen u. ä. durch die 
ortsansässigen Betriebe mit erfasst werden. 
 
Zu dem Arbeitskreis Landwirtschaft wurden sämtliche in den Orten der Planungsregion ermittelten, 16 
derzeit im Haupt- oder Nebenerwerb (13 HE; 3 NE) geführten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
schriftlich eingeladen. Die Teilnahme am Arbeitskreis lag bei 20 Personen zuzüglich der Gemeinde-
vertreter. Zusätzlich wurden einzelbetriebliche Daten anonym über einen Fragebogen erhoben. Hier 
lag die Beteiligung bei 9 Betrieben (56 %, 8 HE, 1 NE).  
 
Die folgende Tabelle und die Karten zur Siedlungsstruktur (s. Kap. 3) zeigen die aktiven landwirt-
schaftlichen Betriebe in den einzelnen Ortschaften in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und 
Rötgesbüttel. Aufgenommen wurden allgemeine Betriebsdaten, Angaben zur Bodennutzung und 
Viehhaltung, die Situation der Hofstelle und des Verkehrs sowie die geplante Entwicklung der Höfe. 
Ergänzend wurden die Daten der Agrarstrukturerhebung (ASE) 2016 ausgewertet. Zum Vergleich 
wurden die Daten der niedersächsischen Landwirtschaft in Zahlen 2017 (einschließlich Ergänzungen 
und Aktualisierungen Stand Nov. 2019) und des Landwirtschaftlichen Fachbeitrags 2015 zum Regio-
nalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig herangezogen. 
 
Der landwirtschaftliche Beitrag gliedert sich wie folgt: 
 

 Klima-, Relief-, Wasser- und Bodenverhältnisse 
 Entwicklung der Landwirtschaft 
 Erwerbscharakter, Betriebsgrößenstruktur, Betriebsform und Sozialstruktur 
 Bodennutzung 
 Wirtschaftserschwernisse 
 Viehhaltung 
 Lage und Größe der Hofstellen 
 Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude 
 Innere und äußere Verkehrslage 
 Vermarktung der Produkte, Erwerbskombinationen 
 Emissionen 
 Siedlungsentwicklung und Bauleitplanung 
 Künftige Betriebsentwicklungen 
 Umweltmaßnahmen, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
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Betriebsform HE HE / Vieh NE NE / Vieh Gesamt 

Ortschaften 

Ausbüttel 1 2 (Pferde, Rinder, Schweine, 
Hühner)  1 (Pferde, Rinder, Hühner, 

sonst. Geflügel) 
4 

Ribbesbüttel 1 
2 (Pferde, Rinder, sonst. Ge-

flügel)   3 

Rötgesbüttel  4  1  5 

Vollbüttel  2 (Pferde, Geflügel) 1  3 

Warmbüttel  1 (Rinder)   1 

Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel / Rötgesbüttel  16 
 
Abb. 26: Anzahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und 
Rötgesbüttel  (Quelle: eigene Darstellung; Angaben von den Ortsvertrauenslandwirten und Arbeitskreis / Frage-
bogen Landwirtschaft, 2020) 
 
 Kl ima-, Relief-, Wasser- und Bodenverhältnisse 
 
Durch die Einbindung der Landwirtschaft in den Naturhaushalt ist die Nutzung des Bodens neben wirt-
schaftlichen vor allem auch von den natürlichen Faktoren, d.h. den Klima-, Relief-, Wasser- und Boden-
verhältnissen abhängig. Infolge der fortschreitenden Technik werden jedoch grundsätzlich durch Maß-
nahmen wie Düngung, Entwässerung oder Feldberegnung natürliche Standortnachteile immer weiter 
ausgeglichen, die in den Gemarkungen der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel von 
Bedeutung sind. 
 
Die Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel gehört der Region Weser-Aller-Flachland an, 
die durch das Weser-Aller-Urstromtal und die südlich daran anschließende flachwellige Moränenlandschaft 
geprägt wird. Klimatisch liegt das Gebiet im Übergangsbereich zwischen maritimem und kontinentalem 
Klima. Im Jahresmittel fallen 600-700 mm Niederschlag. Dabei entfallen ca. 350-400 mm auf das Som-
merhalbjahr und 250-300 mm auf das Winterhalbjahr. Die Temperaturen der monatlichen Mittelwerte lie-
gen in der Region in den Wintermonaten bei 3,6 °C und in den Sommermonaten bei 14,2°C; der jährliche 
Durchschnittswert der Temperatur liegt bei rund 9 °C. 
 
In der Planungsregion herrschen mit den Bodentypen Pseudogley, Pseudogley-Podsol, Pseudogley-
Braunerde und Gley-Podsol in den Auenbereichen für die landwirtschaftliche Nutzung eher ungünsti-
ge Bodenverhältnisse mit einer geringen bis mittleren Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) vor. Die 
Bodenwertzahlen der Bodenschätzung, welche die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden in Abhängig-
keit der weiteren Faktoren wie z. B. Relief, Klima oder Wasser angeben, schwanken im Plangebiet mit 
Werten von 19/21 bis 55/57 (Wertebereich 7-100) relativ stark. Die Grünlandgrundzahlen im Bereich 
der Ausbütteler Riede, der Vollbütteler Riede und des Viehmoorgrabens schwanken zwischen rund 30 
und 48 (Wertebereich 7-88; NIBIS Kartenserver). Die durchschnittliche Ertragsmesszahl der Gemein-
de Ribbesbüttel liegt bei 34,4, Rötgesbüttel liegt bei 40,5 (Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Re-
gionalen Raumordnungsprogramm, 2015). 
 
 Entwicklung der Landwirtschaft  
 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter fort, hat sich aber verlangsamt. Die Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe im Bundesgebiet hat sich zwischen den Jahren 2013 (285.000 Be-
triebe) und 2016 (275.400 Betriebe) um rund 3,4 % (um etwa 9.600 Betriebe) verringert. Zwischen der 
Agrarstrukturerhebung 2013 und der Landwirtschaftszählung 2010 (299.100 Betriebe) hatte es noch 
einen deutlicheren Rückgang von knapp 4,7 % (- 14.100 Betriebe) gegeben. 
 
Im Jahr 2016 bewirtschafteten in Deutschland 275.400 landwirtschaftliche Betriebe insgesamt rund 
16,7 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (vgl. Destatis Statistisches Bundesamt: 
Agrarstrukturerhebung 2016), d.h. die durchschnittliche Betriebsgröße lag bei 60 ha. Bezüglich der 
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insgesamt verfügbaren landwirtschaftlichen Fläche hingegen ergeben sich zwischen den Jahren 2010 
und 2016 kaum Veränderungen (2010 = 16.704.000 ha gegenüber 2016 = 16.658.900 ha).  
 
Bezogen auf Niedersachsen ergibt sich im Zeitraum von 2010 bis 2017 ein Rückgang von 41.700 auf 
37.370 Betriebe. Bei einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 2.577.000 ha im Jahr 2010 bzw. 
2.587.400 ha im Jahr 2017 stieg die durchschnittliche Betriebsgröße in Niedersachsen im gleichen 
Zeitraum von 62 ha auf 69 ha. 
 
Entsprechend der Entwicklung in Deutschland und ganz Niedersachsen lässt sich dies grundsätzlich 
auch in den Ortsteilen der Planungsregion erkennen. In den Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel 
verringerte sich die Anzahl der Betriebe im Zeitraum von 2001 bis 2010 von 25 auf 21 Betriebe (vgl. 
Landesamt für Statistik Niedersachsen) und bis 2016 auf 18 Betriebe (Agrarstatistik 2016). Bei der eige-
nen Erhebung 2019 wurden 16 landwirtschaftliche Betriebe festgestellt. Die Anzahl der Betriebe mit ei-
ner landwirtschaftlichen Fläche von über 100 ha blieb dabei langfristig relativ konstant; von 2010 bis 
2016 erfolgte eine Zunahme in dieser Größenklasse von 8 auf 9 Betriebe. Die Betriebsaufgaben erfolgten 
entsprechend dem allgemeinen Trend ausschließlich bei den Betrieben unterhalb der Wachstumsschwel-
le. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Betriebsgröße in der Planungsregion im Zeitraum von 2001 
bis 2016 von 77 ha auf 92 ha LF je Betrieb.  
 
 Erwerbscharakter, Betriebsgrößenstruktur, Betriebsform und Sozialstruktur 
 
Die in der Dorfregion der Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel heute ansässigen landwirtschaftlichen 
Betriebe werden mit einem Anteil von 81 % ganz überwiegend als Haupterwerbsbetriebe geführt. Damit 
liegt der Anteil der Haupterwerbsbetriebe erheblich über dem des Landes Niedersachsen. Hier wirtschaften 
60 % der als Einzelunternehmen geführten landwirtschaftlichen Betriebe im Haupterwerb. Die befragten 
Betriebe sind sämtlich als Einzelunternehmen tätig, in fast allen Fällen (7 Nennungen von 9 Betrieben) er-
folgen jedoch Maschinenkooperationen.  
 
Die Betrachtung der Betriebsgrößenstruktur in der Agrarstrukturerhebung für 2016 zeigt dem entsprechend 
für 18 Betriebe mit insgesamt 1.885 ha eine durchschnittliche Betriebsgröße von 105 ha. Dieser Wert liegt 
leicht über dem Durchschnitt des Landkreises Gifhorn von 90 bis unter 100 ha LF pro Betrieb (2016, Nie-
dersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2017). Es herrschen demnach wie aus der nachfolgenden Abbil-
dung ersichtlich Betriebe mit guter Flächenausstattung vor; flächenstarke Betriebe von über 100 ha LF sind 
in 5 Fällen und Betriebe mit über 200 ha in 4 Fällen vorhanden.  
 

LF 

von…bis 

unter…ha  

< 5  5-10  10 25  25-50  50-75  75-100  100-200  > 200  Gesamt 

Betriebe  1 1 2 1 4 - 5 4 18 

(1.885 
ha) 

 
Abb. 27: Betriebsgrößenstruktur in den  Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel  
Quelle: Agrarstrukturerhebung, 2016 
 
Die ursprünglich als Gemischtbetriebe strukturierten Höfe haben sich bis heute im Zuge der Spezialisie-
rung überwiegend zu Acker- oder Futterbaubetrieben entwickelt. Die Agrarstrukturerhebung 2016 zeigt, 
dass von 18 Betrieben der Gemeinden 10 Vieh hielten. Nach der eigenen Erhebung liegt heute bei der 
Hälfte der noch aktiven 16 Betriebe Viehhaltung in wirtschaftlich relevantem Umfang vor. Die Viehhal-
tung spielt demnach insgesamt bedingt durch die relativ geringe Bodengüte weiterhin eine erhebliche 
Rolle in den Gemeinden. Die vorherrschenden Betriebsformen entsprechen den dominierenden Betriebs-
formen des Landkreises Gifhorn mit Schwerpunkt beim Ackerbau und nachgeordnet einem relativ hohen 
Anteil an Futterbau (vgl. Die niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen, 2016 bzw. den Aussagen des 
Landwirtschaftlichen Fachbeitrags 2015 zum Regionalen Raumordnungsprogramm, nach welchem der 
Anteil viehhaltender Betriebe im Teilraum Geest West bei 56 % liegt). 
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Nach den Grundsätzen der EG-Verordnung Nr. 834/2007 über die ökologische / biologische Produktion 
wirtschaftende Betriebe sind in der Planungsregion in einem Fall ansässig (Agrarstrukturerhebung 
2016). 
 
 Bodennutzung 
 
Die Landwirtschaftsfläche in der Planungsregion, der Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, be-
trägt insgesamt 1.945 ha (Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2018). Von den in der Dorfregion 
Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben werden insgesamt 
1.885 ha LF bewirtschaftet (Agrarstrukturerhebung 2016, 18 Betriebe), d. h. es befindet sich statistisch 
gesehen annähernd die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche der Gemeinden in der Hand der örtlichen 
Betriebe. Der betriebliche Schwerpunkt liegt dabei zu gleichen Teilen beim Ackerbau und Futterbau 
(2016 jeweils 6 Betriebe). Hinzu kommen 3 Gemischtbetriebe, 2 Gartenbaubetriebe und ein Veredlungs-
betrieb. Gemäß der Agrarstrukturerhebung bewirtschaften fast alle Betriebe der Planungsregion (15 von 
18) auch Dauergrünland. Mit einer Ackerfläche von insgesamt 1.404 ha (2011, Landwirtschaftlicher 
Fachbeitrag 2015) und 497 ha Dauergrünland ergibt sich ein Dauergrünlandanteil von rund 25 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Somit entspricht der Grünlandanteil ungefähr dem Landesdurchschnitt 
von 27 % (2016, Niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen); im Vergleich zum Landkreis Gifhorn mit 
knapp 22 % Grünland liegt der Wert leicht über dem Durchschnitt (Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 
2015). Waldflächen sind bei 12 der landwirtschaftlichen Betrieben vorhanden (im Jahr 2016 220 ha 
durch Betriebe der Gemeinde Ribbesbüttel, keine Angaben für die Gemeinde Rötgesbüttel, Agrarstruk-
turerhebung 2016). 
 
Auf den Ackerflächen, über welche 16 der Betriebe in der Dorfregion verfügen, wird zu 54 % Getreide, 
vorwiegend Weizen, Roggen und Wintermenggetreide, angebaut. Zudem spielt mit 18 % der Anbau von 
Pflanzen zur Grünernte, dabei vorrangig Silomais, eine erhebliche Rolle. Nachgeordnet werden Han-
delsgewächse (z.B. Winterraps 9 %) und Zuckerrüben (8 %) angebaut (Grundlage 18 Betriebe, Agrar-
strukturerhebung, 2016). 
 
 Wirtschaftserschwernisse 
 
Bewirtschaftungserschwernisse ergeben sich in der Planungsregion vor allem aufgrund von unzu-
reichend befestigten Wirtschaftswegen, welche die Verkehrsanbindung zwischen Hofstelle und Be-
triebsflächen erschweren. Wie aus der nachfolgenden Karte ersichtlich, sind hiervon diverse Wirt-
schaftswege in beiden Gemeinden betroffen. Die Feldwege befinden sich ausschließlich im kommuna-
len Besitz und sind auch für die Freizeit- und Erholungsnutzung und als Verbindungswege zwischen 
den Ortslagen relevant. Dies entspricht der Einschätzung im Rahmen des landwirtschaftlichen Fach-
beitrags 2015 zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig, nach dem 
für das gesamte landwirtschaftliche Wegenetz in der Planungsregion der Ausbaubedarf als „wün-
schenswert“ eingestuft wird. 
 
Aufgrund der Bodenverhältnisse, den leichteren Böden mit geringerem Wasserspeichervermögen vor 
allem im nördlichen Teil der Planungsregion, kommt der Feldberegnung eine wesentliche Grundlage 
für eine zukunftsfähige Landbewirtschaftung dar. Da im Allgemeinen aufgrund des Klimawandels ein 
steigender Wasserbedarf in der Vegetationsperiode für die Landwirtschaft prognostiziert wird, kommt 
der Sicherung der Feldberegnung Bedeutung zu. Der Anteil der Beregnungsflächen in der Gemeinde 
Ribbesbüttel liegt bei 10 bis unter 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche und in der Gemeinde 
Rötgesbüttel bei unter 10 % (Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2015 zum regionalen Raumordnungs-
programm für den Großraum Braunschweig – Teil 1). 
 
Auf der anderen Seite ergeben sich im Verlauf der Rötgesbütteler Riede / Ribbesbütteler Riede Be-
wirtschaftungserschwernisse aufgrund von Hochwasser / Staunässe, insbesondere südwestlich von 
Rötgesbüttel und im Bereich der Ortslage an den Bruchwiesen / Großes Hohes Feld (s. Karte).  
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Abb. 28 : Sanierungsbedürftige Wirtschaftswege und Beeinträchti gungen durch Staunässe / Hoc h-
wasser in den Gemarkungen Rötgesbüttel und Ribbesbüttel  

Sanierungsbedürftige Wirtschaftswege (nach Information aus dem Arbeitskreis Landwirt-
schaft) 

Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Staunässe / Hochwasser 
flächig - punktuell (nach Information aus dem Arbeitskreis Landwirtschaft, siehe auch 
Karte: Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete) 
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Kleinräumiger bestehen darüber hinaus Probleme durch Staunässe am westlichen Ortsrand von Aus-
büttel sowie am südlichen Rand von Ribbesbüttel. Ergänzend hierzu sind eine Karte zu den vorläufig 
gesicherten Hochwasserschutzgebieten innerhalb der Dorfregion mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ 
100) und entsprechende Erläuterungen im Kapitel 6.5 angeführt.  
 
Durch die neuen Gülle- und Düngeregeln, die eine Begrenzung und Analyse der Düngemittel sowie 
eine Erweiterung der Lagerkapazität beinhalten, drohen insbesondere Tierhaltern finanzielle Ein-
schnitte.  Diese äußern sich durch Ersatzinvestitionen für entsprechende Düngetechnik, Neubau von 
Mistlagern und Einkommenseinbußen durch den Verlust an Ertrag und Qualität des Getreides. 
 
Mit dem Naturschutzgebieten Viehmoor und Maaßel stehen in der Gemeinde zwei kleinere Areale un-
ter Schutz, die vorrangig als Wald und Grünland genutzt werden. Als Landschaftsschutzgebiete mit 
weit geringeren Einschränkungen für die Nutzung sind darüber hinaus die verhältnismäßig großflächi-
gen Gebiete Gifhorner, Winkeler und Fahle Heide im Norden sowie Schweineholz und Papenteich im 
Südwesten zu nennen, welche neben Waldflächen auch Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
umfassen.  
 
Bei einem Haupterwerbsbetrieb steht die gesamte Hofanlage unter Denkmalschutz, woraus sich bei 
Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen Einschränkungen ergeben können.   
 
 Viehhaltung 
 
Da bei Betrieben mit geringeren Flächengrößen bzw. wenig ertragreicheren Böden durch den Ausbau 
des Viehhaltungssektors ein ausreichendes Einkommen zu erzielen ist, ist die Intensität der Viehhal-
tung zumeist eng an die Ausstattung der Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutzflächen gekoppelt. In 
der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel mit einem aufgrund der Niederungen hohen 
Grünlandanteil spielt die Viehhaltung, vorrangig geprägt durch Rinder- und Pferdehaltung, dement-
sprechend bei der Mehrzahl der Betriebe eine erhebliche Rolle: 
 

 Betriebe Tiere 

Rinder 6 546 (Gemeinde Ribbesbüttel) 

Schweine 1 keine Angabe 

Hühner 2 keine Angabe 

Einhufer  4 keine Angabe 

Gesamt 10 (562 GV) 
 
Abb. 29: Betriebe mit Viehhaltung in den  Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel   
Quelle: Agrarstrukturerhebung, 2016  
 
Die Agrarstrukturerhebung 2016 zeigt für die Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel Viehhaltung bei 
10 Betrieben, das entspricht 78 %. Angaben zu den Bestandsgrößen konnten dabei aufgrund der tlw. ge-
ringen Anzahlen der viehhaltenden Betriebe aus datenschutzrechtlichen Gründen nur für die rinder-
haltenden Betriebe der Gemeinde Ribbesbüttel erfolgen. Nach der eigenen Erhebung, bei welcher für ei-
nen umfassenden Überblick teilweise auch geringe Bestandsgrößen enthalten sind, erfolgt Viehhaltung 
in wirtschaftlich relevantem Umfang derzeit noch bei 8 der 16 aktiven Betriebe in den Orten Ausbüttel, 
Ribbesbüttel, Vollbüttel und Warmbüttel, d.h. die Viehhaltung ist in der Dorfregion weiterhin von Be-
deutung. Bezüglich der Haltungsform ist aufgrund der Tierarten bzw. der überwiegend eher geringeren 
Bestandsgrößen mehrheitlich von Haltungssystemen mit Festmist auszugehen, von welchen grundsätz-
lich eher geringe Geruchsemmissionen zu erwarten sind.  
 
Die Betriebe liegen innerhalb der alten Ortslagen, die im Flächennutzungsplan als gemischte Bauflächen 
deklariert sind. Ausgenommen hiervon ist lediglich der Betrieb in Warmbüttel, welcher wie auch der ge-
samte Siedlungsteil dem sog. Außenbereich zugeordnet ist. Von Wohnbauflächen wird in der Regel ein 
Abstand eingehalten. In einem Fall, einem Haupterwerbsbetrieb in Rötgesbüttel, grenzt eine Wohnbau-
fläche jedoch auch unmittelbar an die Hofstelle an.  
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Aktuell bestehen nach der Befragung in der Planungsregion Immissionsprobleme durch Lärm, Staub 
und Geruch aufgrund der Viehhaltung und / oder der Feldbewirtschaftung (Getreidetrocknung, Ma-
schineneinsatz) bei drei der im Haupterwerb wirtschaftenden Betriebe.  
 

Ortschaften Anzahl der Betriebe Viehhaltung 

Ausbüttel 3 Pferde, Rinder, Schweine, Hühner, Geflü-
gel  

Ribbesbüttel 2 Pferde, Rinder, Hühner, Geflügel 

Rötgesbüttel - - 

Vollbüttel 2 Pferde, Rinder 

Warmbüttel 1 Rinder 

Dorfregion  8  
 
Abb. 30: Viehhaltung in den einzelnen Orten der Dorfregion Quelle: eigene Darstellung; Angaben aus dem 
Arbeitskreis / Fragebogen Landwirtschaft, 2019 
 
 Lage und Größe der Hofstellen 
 
Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe befinden sich in allen Fällen an ihren ursprünglichen 
Standorten im Bereich der alten Ortslagen. Die Zweckmäßigkeit der Hofstellen ist für die heutigen 
Bewirtschaftungsansprüche oftmals nicht ausreichend. Die Zweckmäßigkeit des Hofraumes hinsicht-
lich Nutzung und Bewirtschaftung wird mit 5 Nennungen überwiegend negativ (unzureichend) einge-
schätzt. Lediglich 4 Betriebe beurteilen die Nutzungsmöglichkeiten ihres Hofraumes jedoch als gut bis 
ausreichend. Die Funktionalität bzw. Verkehrssicherheit der Hofzufahrt(en) wird überwiegend als un-
zureichend eingeschätzt (6 Nennungen); nur in 3 Fällen erfolgte eine Einstufung als gut bis ausrei-
chend.  
 
Ebenso werden die Erweiterungsmöglichkeiten für eine betriebssichernde Entwicklung der Betriebe 
mit der Nennung von insgesamt 6 Betrieben in verhältnismäßig vielen Fällen als mangelhaft einge-
stuft. Die anderen Betriebsinhaber (3 Nennungen) sehen diesbezüglich ihre Situation als gut bis aus-
reichend an. 
 
 Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude  
 
Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Höfe in der Planungsregion wurden überwiegend in der Zeit vor 
1920 erbaut. Nach 1950 sind vor allem neue Wirtschaftsgebäude und Stallanlagen errichtet worden. Die 
spezielle Bauweise der Gebäude wird im Kapitel 6.6 Ortsbild und Baustruktur näher erläutert. 
 
Während die Wohngebäude zumeist gut instand gehalten werden, ist üblicherweise bei den Wirt-
schaftsgebäuden ein Anteil beschädigter und leerstehender Gebäude vorhanden. In der Dorfregion gibt 
es nach Aussagen der Betriebsleiter einen großen Bestand an Gebäuden, die einen Sanierungsbedarf 
aufweisen und / oder leer stehen: Alle 9 Landwirte, welche sich an der Befragung beteiligten, sehen 
die Notwendigkeit zur Durchführung von Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung / Modernisierung 
an ihren Betriebsstätten. Bedarf zur Gebäudeumnutzung besteht bei 8 Betrieben.  
 
Den heutigen Anforderungen an Nutzung und Betriebstechnik werden die Wirtschaftsgebäude der Hö-
fe nach der Erhebung in fast allen Fällen nicht mehr gerecht: Insgesamt 8 Betriebe sehen ihren Gebäu-
debestand in dieser Hinsicht als unzureichend an; lediglich 1 Betrieb beurteilt seinen Bestand dahin-
gehend als gut bis ausreichend.  
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 Innere und äußere Verkehrslage 
 
Für einen rationellen Betriebsablauf sind ungehinderte Transportmöglichkeiten zwischen Hof und 
Wirtschaftsflächen bzw. Bezugs- und Absatzmärkten nötig. Die innere Verkehrslage bezeichnet die 
Lage des Hofstandortes zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die Lage der Wirtschaftsflä-
chen zueinander. Zudem werden die verkehrstechnische Situation der Verbindungswege und die 
durchschnittliche Flurstückgröße in die Betrachtung mit einbezogen. Die Verkehrsanbindungen zwi-
schen Hof und den Bezugs- und Absatzmärkten wird dagegen als äußere Verkehrslage bezeichnet. 
 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen der Betriebe befinden sich im Wesentlichen im näheren Umfeld der 
entsprechenden Ortsteile. Bezüglich der Verkehrsanbindung zwischen Hofstelle und Betriebsflächen er-
geben sich in der Planungsregion jedoch teilweise erhebliche Probleme durch den mangelhaften Zu-
stand zahlreicher Feldwege, wie aus der Abb. Sanierungsbedürftige Wirtschaftswege und Beeinträch-
tigungen durch Staunässe / Hochwaasser in den Gemarkungen Ribbesbüttel und Rötgesbüttel ersicht-
lich. Betroffen sind dabei beide Gemarkungen gleichermaßen.  
 
Innerhalb der Orte werden entsprechend den Standorten der Betriebe  nahezu sämtliche innerörtliche 
Straßenräume durch landwirtschaftlichen Verkehr frequentiert. Verkehrstechnische Probleme / Ver-
kehrsgefahrenpunkte im Straßenraum oder im Bereich der Hofzufahrten ergeben sich dabei konkret in 
Ausbüttel, Ribbesbüttel und Rötgesbüttel an den nachfolgend genannten Punkten (vgl. Karten Sied-
lungsstruktur in Kap. 3; in Vollbüttel und Warmbüttel wurden dagegen keine Problemstellen ausge-
macht: 
 

Ausbüttel  Gifhorner Straße / B 4: starkes Verkehrsaufkommen und überhöhte Fahrge-
schwindigkeiten auf gesamter Strecke 

 
Ribbesbüttel  Birkenweg: schlechter / unübersichtlicher Straßenraum durch vorhandenen 

Baumbestand  
 Gutsstraße / Aukenrode: unübersichtlicher Einmündungsbereich für alle Ver-

kehrsteilnehmer, häufig Behinderung der Hofzufahrt durch parkende Kfz (evtl. 
Änderung der Vorfahrtsregelung, Parkverbot) 

 Dorfstraße (Hofausfahrt): Fußgängerüberweg bei der Ausfahrt nicht einsehbar 
(evtl. Installation eines Spiegels) 

 
Rötgesbüttel  Dorfstraße K 52 / Am Bahnhof: Sichtbehinderung im Kreuzungsbereich 

 Dorfstraße K 52: Behinderungen der Hofzufahrten  
 Schulstraße westlicher Abschnitt: Sichtbehinderung im Kreuzungsbereich 
 Dorfstraße K 52 / Schulstraße: Behinderung durch parkende Kfz und Verkehrs-

beruhigungsmaßnahmen 
 Schmiedestraße: Behinderung durch parkende Kfz 
 Masch: Behinderung durch parkende Kfz 
 Alte Heerstraße / An der Riede: problematische Zufahrt  
 Hauptstraße B 4: problematische Zufahrt 
 Hauptstraße B 4 / Schierenbalken: Sichtbehinderungen an der Zufahrt  
 Schierenbalken / Hohe Luft: Sichtbehinderungen im Kreuzungsbereich 

 
Wichtige Bezugs- und Absatzmärkte für die Betriebe in der Planungsregion sind im Wesentlichen 
Braunschweig, Edemissen, Eicklingen, Fallersleben, Gifhorn, Hillerse, Meine, Müden, Peine, Rötges-
büttel, Uetze, Wedlenstedt und Wolfsburg. Diese Orte liegen alle im näheren Umkreis von bis zu ma-
ximal 30 km und sind verkehrstechnisch für die Landwirte relativ gut erreichbar. Nur in Einzelfällen 
liegen mit z.B. Steimke auch größere Distanzen vor. Die Verkehrsanbindung zu den Bezugs- und Ab-
satzmärkten wird dem entsprechend von den Landwirten als gut (3 Nennungen) bzw. ausreichend (6 
Nennungen) eingestuft. Eine Einstufung als unzureichend erfolgte nicht. 
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 Vermarktung der Produkte / Erwerbskombination  
 
Neben der Vermarktung der Produkte über den Landhandel bildet die Direktvermarktung in der Regi-
on für einige Betriebe ein wesentliches Standbein. Direktvermarktungen durch Hofläden / Marktstände 
gibt es bei insgesamt 3 Betrieben in Ausbüttel, Ribbesbüttel und Vollbüttel. Darüber hinaus werden 
entsprechend der relativ guten Flächenausstattung der Betriebe nur in einigen Fällen weitere Möglich-
keiten der Erwerbskombination genutzt: Eine Vermietung von Wohnungen / Gebäuden erfolgt bei 4 
der Betriebe, welche sich an der Umfrage beteiligt haben. Eine unselbständige Tätigkeit wird durch 
zwei der Betriebe wahrgenommen; in einem Fall erfolgt die Erzeugung von Biogas. 
 
 Emissionen 
 
Grundsätzlich erbeben sich bei allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in ländlichen Gebieten 
Emissionen aufgrund der vorhandenen Tierhaltung, der Getreidetrocknung, der Feldbearbeitung und 
des Maschineneinsatzes.  
 
Bei den Geruchsemissionen aus Tierhaltungsanlagen handelt es sich z.B. um ein komplexes Gemisch 
aus über 150 Gasen in unterschiedlichster Konzentration. Tierhaltungsanlagen beeinflussen in Abhän-
gigkeit von der Art, dem Umfang und dem Standort die Emissionen und die Umweltwirkungen von 
Gerüchen, Ammoniak bzw. Stickstoff und Staub bzw. Partikeln (Bioaerosole). Die Emissionswerte 
ergeben sich aus Luftverunreinigungen (Staub, Geruch) sowie aus Geräuschen und Lärm aus den 
Tierhaltungsanlagen bzw. der benötigten landwirtschaftlichen Maschinen. 
 
Um die Emissionen und Immissionen und deren Ausmaß auf die anliegende Wohnbevölkerung beur-
teilen zu können, wird die Rechtsprechung des BlmSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) herange-
zogen. Die VDI-Richtlinien 3894 Blatt 1 und Blatt 2, die die bisherigen Richtlinien 3471 (Schwei-
ne), 3472 (Geflügel), die TA Luft und die GIRL (Geruchsimmissionsschutzrichtlinie) ersetzen, be-
schreiben zum einen den Stand der Haltungstechnik und Maßnahmen zur Emissionsminderung bei 
der Haltung von Rindern, Pferden, Schweinen und Geflügel. Außerdem werden Konventionswerte 
für die Emissionen von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub aus Tierhaltungsanlagen angegeben. 
Die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 dient einer einfachen Methode zur Beurteilung von Geruchsimmis-
sionen aus Tierhaltungsanlagen mithilfe einer Abstandsregelung. Sie dient nicht nur Landwirten, 
sondern auch Gutachtern, Behörden sowie weiteren Fachleuten. Beide Richtlinien gelten nicht für 
die Freilandhaltung. 
 
Die genannten Richtlinien begründen die Abstandsregelung von Stallanlagen zur nächsten nichtland-
wirtschaftlichen Wohnbebauung unter Berücksichtigung der Tierbestandsgröße und der immissions-
schutztechnischen Ausstattung der Lüftungssysteme der Stallgebäude. Außerdem wird zwischen der 
Haltungsform Fest- und Flüssigmist unterschieden. Rinderstallgeruch ist in der Regel nur in einer rela-
tiv geringen Entfernung vom Stallgebäude wahrzunehmen (Quelle: Weihenstephaner Begehungen, 
1993). Bei den landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung (Rinder, Pferde, Schweine, Hühner) 
sind in allen Orten der Dorfregion Konflikte durch Geruchsemissionen potentiell möglich. Im Rahmen 
der Befragung wurden in keinem Fall bezüglich der Viehhaltung durch Immissionen verursachte Prob-
leme mit der Nachbarschaft angegeben. 
 
In Ribbesbüttel, Ausbüttel und Vollbüttel gibt es nach Auskunft aus dem Arbeitskreis innerhalb der al-
ten Ortslagen mehrfach Wirtschaftsgebäude mit Getreidetrocknungen und in einem Fall auch einer 
Kartoffellüftung. Immissionsprobleme aufgrund von Maschinenlärm und Staubentwicklung (Getreide-
trocknung, Biogasmotor) ergeben sich hierdurch nach eigenen Aussagen (Angaben von 9 Betrieben) z. 
Zt. jedoch nur bei drei Betrieben.  
 
Auch wenn derzeit nach Auskunft aus der Landwirtschaft überwiegend keine erheblichen Emissions-
probleme bestehen, sind mit Lärm-, Staub- oder Geruchsemissionen verbundene Probleme potentiell 
möglich. Entsprechende Anlagen und Viehbestände sind bei weiteren Planungen zur Siedlungsent-
wicklung daher unbedingt zu berücksichtigen. 
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 Siedlungsentwicklung und Bauleitplanung 
 
Die Hofstellen der landwirtschaftlichen Betriebe liegen im Bereich der alten Ortslagen an ihren ur-
sprünglichen Standorten, die planungsrechtlich ausnahmslos als gemischte Bauflächen (gem. § 1 
BauNVO) oder als Dorfgebiet deklariert sind, bzw. in einem Fall im sog. Außenbereich (Warmbüttel). 
Grundsätzlich besteht damit im gesamten Plangebiet die Notwendigkeit, auf die Belange der landwirt-
schaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
Die landwirtschaftlichen Interessen finden folglich im derzeitig gültigen Flächennutzungsplan über-
wiegend entsprechende Beachtung, denn die entsprechenden Erweiterungsflächen sind zumeist von 
Wohnbauflächenausweisungen freigehalten. Bei einem Haupterwerbsbetrieb in Rötgesbüttel schließen 
Wohnbauflächen jedoch auch unmittelbar an die landwirtschaftlichen Hofstellen an, wodurch sich ins-
besondere bei Betriebserweiterungen Konflikte ergeben können. Die Erweiterungsmöglichkeiten am 
Standort werden hierdurch erheblich eingeschränkt. 
 
Der ursprüngliche Charakter der Ortsteile mit seinen Höfen und einer überwiegend landwirtschaftli-
chen Ausrichtung ist heute in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel trotz des 
Strukturwandels noch erhalten. Grundsätzlich werden Baulücken jedoch vermehrt durch Wohnbebau-
ung geschlossen und von der Landwirtschaft aufgegebene Gebäude zu Wohnzwecken genutzt. Auch 
im Bereich der alten Ortslagen kommt daher heute der Wohnfunktion eine zunehmende Bedeutung zu. 
Dadurch können vor allem bei betrieblichen Veränderungen zwischen Landwirtschaft und der Wohn-
bevölkerung Konflikte entstehen.  
 
 Künftige Betriebsentwicklungen 
 
Bezüglich der geplanten bzw. möglichen künftigen Betriebsentwicklung sehen die befragten Betriebe 
in allen Fällen Veränderungen vor. Neben den fast auf allen Höfen erforderlichen Maßnahmen zur 
Gebäudeinstandhaltung und –umnutzung (s. Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude) werden 
auch in 5 Fällen ein Neubau bzw. eine bauliche Erweiterung als erforderlich angesehen bzw. eine Aus-
siedlung von Betriebszweigen (ebenfalls 5 Nennungen). Ansonsten steht das Bestreben nach einer Er-
weiterung des Betriebes durch Flächenzupacht (8 Betriebe) im Vordergrund; eine Aufstockung des 
Viehbestandes ist nur für 2 Betriebe interessant. Ein Ausbau der Direktvermarktung kommt für 3 Be-
triebe in Betracht, 2 Betriebe erwägen die Möglichkeit zum Angebot bzw. Ausbau von Ferienwoh-
nungen. Des Weiteren wird von zwei Betrieben die Umstellung auf ökologischen Anbau geprüft. Ins-
gesamt 3 der befragten Betriebe sehen anderweitige Erwerbskombinationen vor. 
  
 Umweltmaßnahmen, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
 
Die Land- und Forstwirtschaft ist vom Klimawandel unmittelbar betroffen. Sie verursacht einerseits 
selbst Treibhausgase, kann aber durch die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe als Ersatz für erdöl-
basierte Produkte und durch die Speicherung von Kohlenstoffdioxid im Boden oder Wald erheblich 
zur Entlastung der Atmosphäre beitragen. Für den Klimaschutz kommt der Landwirtschaft demnach 
eine besondere Rolle zu. 
 
Das Maßnahmen-Paket des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), entwi-
ckelt zur Erreichung der Klimaziele des Klimaschutzplanes 2050, sieht für die Landwirtschaft folgen-
de Klimaschutzmaßnahmen vor, um die Emissionen zu mindern und zum anderen die Ressourcen effi-
zienter einzusetzen und damit nachhaltiger zu produzieren (www.bmel.de): 

1. Senkung der Stickstoffüberschüsse  
2. Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern  
3. Ausbau des Ökolandbaus 
4. Emissionsminderung in der Tierhaltung 
5. Erhöhung der Energieeffizienz  
6. Humusaufbau im Ackerland  
7. Erhalt von Dauergrünland 
8. Schutz von Moorböden / Reduktion von Torfeinsatz in Kultursubstraten 
9. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Holzverwendung 
10. Stärkung nachhaltiger Ernährungsweisen 
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Der Produktionszweig Erneuerbare Energien wird in der Planungsregion bereits wahrgenommen: 5 
der Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben, nutzen diese Möglichkeit. Vorrang hat dabei 
mit der Nennung von 3 Betrieben die Windkraft, gefolgt vom Biogas (2 Nennungen) und der Nutzung 
von Photovoltaik (1 Nennung).  
 
Stärken - Schwächen; Chancen - Risiken im Bereich Landwirtschaft: 
 
Stärken Schwächen 

 Gute Flächenausstattung der Betriebe, 
günstige Lage zu den Mittel- und Ober-
zentren Gifhorn, Braunschweig, Wolfs-
burg 

 Gute äußere Verkehrslage (gute Vo-
raussetzungen für den Bestand der 
landwirtschaftliche Betriebsstruktur) 

 Aktive Hofstellen in den Dorfkernen 

 Nutzung erneuerbarer Energien trägt 
zur Einkommenssicherung bei und dient 
dem Klimaschutz 

 Möglichkeiten durch zusätzliches Ein-
kommen durch Direktvermarktung, cha-
rakteristische  und ortsbildprägende 
Wirkung  
 

 Politische Umstrukturierungen und zu-
nehmender Pachtflächenanteil, steigende 
Planungsunsicherheit für landwirtschaftli-
che Betriebe 

 Geringe bis mittlere Bodenfruchtbarkeit, 
Bewirtschaftungserschwernisse (Über-
schwemmungsgebiete, Beregnungsbedarf, 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete) 

 Hoher Sanierungs- und Umnutzungsbe-
darf auf den Hofstellen 

 Sanierungs- und erneuerungsbedürftige 
Wirtschaftswege (betrieblicher Ablauf ist 
erschwert)  

 Eingeschränkte Funktionalität der Stra-
ßenräume / Hofzufahrten durch starkes 
Verkehrsaufkommen, überhöhte Fahrge-
schwindigkeiten, schlechte Einsehbarkeit, 
im Seitenraum parkende Kfz (insbesondere 
Ausbüttel,  Rötgesbüttel,  Ribbesbüttel) 

 unzureichende Erweiterungsmöglichkeiten 
am Betriebsstandort 

Chancen Risiken 

 Gebäudeinstandhaltung, bauliche Er-
weiterung und Umnutzungsprojekte för-
dern die Vielfältigkeit, steigern die At-
traktivität der Ortschaften und vermin-
dern den Flächenverbrauch 

 Technische Modernisierung, ggf. erfor-
derliche Aussiedlung von Betriebszwei-
gen führen zu besseren Betriebsabläu-
fen und durch geringere Emission zu ei-
nem guten Miteinander mit der Wohn-
bevölkerung 

 Verbesserungen der Funktionalität der 
Straßenräume und der Wirtschaftswege 
ermöglichen rationale betriebliche Abläufe  

 Weiterer Ausbau der Nutzung erneuer-
barer Energien trägt zur Einkommenssi-
cherung bei und dient dem Klimaschutz 

 Weiterer Ausbau im Bereich Direktver-
marktung / Tourismus (Ferienwohnun-
gen) erzielt zusätzliches Einkommen 
und trägt insgesamt positiv zur Entwick-
lung der Ortslagen bei 

 Reduzierung landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen durch Siedlungsentwicklung 

 Fehlende Berücksichtigung der landwirt-
schaftlichen Betriebe, insbesondere ihrer 
Erweiterungsmöglichkeiten, bei der Sied-
lungsentwicklungsplanung führen zu Inte-
ressenskonflikten und zur Schwächung 
der Landwirtschaft 

 Fehlende Sanierungen und Erneuerun-
gen von Wirtschaftswegen führen zu er-
heblichen Schwierigkeiten und zusätzli-
chen Kosten im landwirtschaftlichen Be-
triebsablauf. 

 Fehlende Verkehrsplanung für den flie-
ßenden und ruhenden Verkehr ver-
schlechtert die Aufenthaltsqualität sowie 
die Funktionalität des Straßenraums und 
verhindert eine betriebliche Weiterent-
wicklung z.B. durch Direktvermarktung. 

 Fehlende Anreize für den Umstieg in die 
ökologische Landwirtschaft führen zu 
steigenden Bewirtschaftungserschwer-
nissen und Umweltbelastungen  
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6.5 Landschaft und Dorfökologie 
 
Bezeichnend für Dörfer ist eine durch die menschliche Nutzung begründete Vielfalt eng beieinander 
liegender Elemente wie Gehölzbestände, Wiesen, Gewässer, Nutzgärten und Gebäude, welche, oft un-
bewusst empfunden, den Reiz eines Dorfes mit ausmacht. In dem langen, einmaligen Prozess der Sied-
lungsentwicklung hat sich hier eine charakteristische, an die Lebensräume angepasste Pflanzen- und 
Tierwelt herausgebildet, die demnach Teil der Kulturgeschichte ist. Die Wechselwirkungen innerhalb 
der Lebensgemeinschaft eines Dorfes, den Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrem Lebensraum, d.h. die 
Lehre vom Naturhaushalt des Dorfes, wird mit dem Begriff Dorfökologie bezeichnet. 
 
In Städten ist das Funktionsgefüge aufgrund der intensiven menschlichen Nutzung oft stark gestört. Da 
sich die meisten Dörfer immer mehr den Städten angleichen, ist auch hier heute die Ausgewogenheit 
nicht mehr selbstverständlich gegeben. Viele der im Dorf vorkommenden, ehemals häufigen Tier- und 
Pflanzenarten sind daher heute selten oder in ihrem Bestand gefährdet. Dagegen ist in der Dorfregion 
Gemeinden Rötgesbüttel und Ribbesbüttel auch heute noch eine relativ hohe Vielfalt an dorftypischen 
Biotopen erhalten geblieben und meist nur in den jüngeren Wohngebieten bei den Gärten eher eine 
stadtähnliche Ausprägung erkennbar.  
 
Neben der primären Nutzfunktion der Grünflächen z.B. als Viehweide oder Nutzgarten ist der Grünbe-
stand des Dorfes und der umgebenden Landschaft daher auch immer unter dem Aspekt seiner Bedeutung 
für das Ortsbild und den Naturhaushalt, d.h. den Pflanzen und Tieren und den Naturgütern Boden, Kli-
ma, Wasser und Luft, zu sehen. Ziel der Dorfökologie ist der Erhalt und die Entwicklung des eigenen, 
unverwechselbaren Orts- und Landschaftsbildes und ihrer Biotope. 
 

Abb. 31: Leistungen von  
Grünflächen im Ort   

aus: Dorfg estaltung 
und Ökologie, AID 
1993 
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 Landschaft 
 
Das Gebiet der Dorfentwicklungsplanung in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel 
wird im Norden (nördlicher Bereich etwa ab Höhe der L 320, d.h. nördlich von Vollbüttel und Ausbüttel) 
gekennzeichnet durch die Obere Allerniederung, einer weitgehend ebenen, mit einer Talsanddecke überzo-
genen Niederterrasse. Das südlich daran angrenzende Ostbraunschweigische Flachland mit der Meiner 
Lehmplatte hingegen wird geprägt durch eine schwach gewellte Grundmoränenplatte mit relativ fruchtba-
ren Böden und infolge dessen vorwiegend ackerbaulicher Nutzung. Innerhalb der großräumigen Systema-
tik der Landschaftstypen des Bundesamtes für Naturschutz wird das Plangebiet dem entsprechend im Be-
reich der Oberen Allerniederung als gehölz- bzw. waldreiche Kulturlandschaft eingestuft und der südliche 
Bereich, das Ostbraunschweigische Flachland, der gehölz- und waldreichen ackergeprägten Kulturland-
schaft zugeordnet. In der Bewertung wird die Obere Allerniederung als schutzwürdige Landschaft mit De-
fiziten und die südlichen Flächen als Landschaft mit geringerer naturschutzfachlicher Bedeutung einge-
stuft. 
 

Eng mit dem geologischen Untergrund, dem Boden, dem Relief und den wasser- und klimatischen Ver-
hältnissen ist die sogenannte potenzielle natürliche Vegetation verbunden, das heißt das Artengefüge, das 
sich bei einer natürlichen Entwicklung ohne Eingriffe des Menschen wie Mahd, Düngung oder Pflügen 
einstellen würde. Es würde dabei weitestgehend eine Wiederbewaldung stattfinden: Überwiegend würden 
sich Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder oder Eichen-Buchenwälder entwickeln. In den feuchteren 
Niederungsbereichen würde sich Traubenkirschen-Erlenwald, Erlen-Bruchwald oder feuchter Birken-
Eichenwald einstellen, in den trockenen Bereichen (Dünen) hingegen Birken-Eichenwald oder Eichen-
Buchenwald. Bei den in der Region charakteristischen Heideflächen handelt es sich um eine Kulturland-
schaft, die aufgrund der hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten auch aus Sicht des Naturschutzes sehr 
schützenswert ist. Dies setzt eine dauerhafte Erhaltung der  anthropogenen Pflege / Nutzung voraus.  
 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel beträgt 
insgesamt etwa 1.945 ha und liegt damit bei 55 % der Katasterfläche (3.553 ha, LSN, 2018). Dabei erfolgt 
mit 1.404 ha (2011, Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2015) wie allgemein üblich überwiegend eine inten-
sive ackerbauliche Nutzung der Flächen. Innerhalb der Niederungen der Ausbüttler Riede, der Vollbütteler 
Riede, des Viehmoorgrabens und des Hohefeldgrabens findet sich jedoch neben zahlreichen heute als 
Acker genutzten Flächen auch mit insgesamt 497 ha auf einem relativ hohen Flächenanteil die charakteris-
tische Grünlandnutzung, die den Landschaftsraum der Dorfregion maßgeblich mit prägt.  
 
Zumeist werden auch diese Flächen aus wirtschaftlichen Gründen intensiv genutzt; extensives Grünland ist 
nur noch vereinzelt vorhanden. Dennoch sind diese Bereiche insgesamt hervorzuheben aufgrund der erhal-
ten Grünlandareale und der oftmals relativ strukturreichen, niederungstypischen Ausprägung mit diversen 
Gehölzbeständen, aus welcher die Ausweisung dieses Raumes als Landschaftsschutzgebiet resultiert (Voll-
bütteler Riede im Bereich Klein Vollbüttel bis Druffelbeck, Ausbütteler Riede südlich von Rötgesbüttel, 
Viehmoorgraben südlich von Vollbüttel, Niederung nördlich von Vollbüttel, s. Kap. 2).  Die Grünlandnie-
derung nördlich von Vollbüttel angrenzend an das Naturschutzgebiet Viehmoor, derzeit Landschafts-
schutzgebiet, ist darüber hinaus aufgrund ihrer Ausprägung gemäß dem Landschaftsrahmenplan Gifhorn 
(1994) in Teilen schutzwürdig als Naturschutzgebiet.  
 
Darüber hinaus ist der Bereich nordöstlich von Rötgesbüttel als Teil des Talraumes der Gravenhorsten 
Riede mit Grünland und Waldkomplexen gemäß Landschaftsrahmenplan schutzwürdig als Landschafts-
schutzgebiet. Davon abgesehen fungieren die Niederungsbereiche als Retentionsflächen bei entsprechen-
den Hochwasserereignissen. Neben den teilweise direkt an die Ortsränder angrenzenden Niederungen mit 
Grünland sind in den Ortsrandlagen weitere kleinere Areale mit Grünländern erhalten geblieben, beispiels-
weise im Osten von Ribbesbüttel, im Westen von Klein Vollbüttel und im Süden und Osten von Ausbüttel, 
auch wenn insgesamt der Grünlandanteil entsprechend der allgemeinen Entwicklung in den letzten Jahr-
zehnten erheblich zurückgegangen ist.  
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Waldflächen nehmen in der Planungsregion mit rund 33 % (1159 ha, 2018) der Fläche einen im Vergleich 
zum Waldanteil des Landes Niedersachsen (22 % Waldfläche) deutlich überdurchschnittlichen Umfang 
ein. Insbesondere kommt dem Waldbestand Maaßel in der Gemeinde Rötgesbüttel mit naturnahen Eichen-
Hainbuchenwäldern und hohen Anteilen an Winterlinde, der aufgrund seiner guten Ausprägung im zentra-
len Bereich unter gesetzlichem Schutz steht (Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet, vgl. Schutzgebiete /-objekte), 
eine besondere Bedeutung zu. Weitere größere Waldflächen mit überwiegendem Laub-und Mischwaldbe-
stand sind das Rötgesbüttler Holz östlich von Druffelbeck und das Hundesholz westlich von Vollbüttel. 
Dabei überwiegen typische Eichenmischwälder und Eichen-Hainbuchenwälder, teilweise mit sehr alten 
Eichen und Buchen. Im Norden der Planungsregion, z.B. im Bereich des Rumbruchs, dominieren aufgrund 
der hier vorherrschenden sandigen Böden Kiefernwälder. Darüber hinaus sind, insbesondere in den Niede-
rungen, zahlreiche kleinere landschaftsgliedernde Feldgehölze zu finden.  

Baumreihen oder zumindest partielle Gehölzelemente als landschaftsprägende Kleinstrukturen sind innerhalb 
der offenen Feldmark entlang der Straßen fast in allen Fällen zu finden. Charakteristisch sind dabei vor allem 
die überwiegend beidseitigen Gehölzbestände vorwiegend mit Bergahorn an der Peiner Landstraße / L 320 
und an der B 4 oder die Gehölzreihen am Klein Vollbütteler Weg und an der K 52 südlich von Ribbesbüttel. 
Darüber hinaus hier sind teilweise jüngere Anpflanzungen vorhanden, z.B. am Druffelbecker Weg zwischen 
Vollbüttel und Druffelbeck mit einer Obstbaumreihe, welchen zur Ergänzung und langfristigen Sicherung des 
Altbestandes eine große Bedeutung zukommt. Weitere landschaftsgliedernde Gehölzstrukturen sind in Ver-
bindung mit den Siedlungen vorhanden. Sie tragen wie auch die Waldflächen maßgeblich zur Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Landschaft in der Dorfregion bei. Darüber hinaus kommt den Wäldern und anderen 
Gehölzelementen ein hoher ökologischer Wert als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, zur Biotopvernet-
zung, zum Schutz des Wasser-, Boden- und Lufthaushaltes sowie als Windschutz zu.  
 
Entlang der Wirtschaftswege sind gliedernde Gehölzbestände hingegen nur teilweise vorhanden. So befin-
det sich entlang des Wittenkämpewegs westlich von Klein Vollbüttel eine prägende Kopfweiden-Reihe. Als 
geradezu beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die Birkenallee am Birkenweg westlich von Ribbesbüt-
tel hervorzuheben. Ein Mangel derartiger Elemente ist vor allem südlich und westlich von Vollbüttel sowie 
zwischen Ribbesbüttel, Rötgesbüttel und Ausbüttel in den Bereichen mit höherem ackerbaulichen Ertrags-
potential erkennbar. Ebenso ist entlang einzelner Straßen, wie z.B. an der Hauptstraße südlich von Vollbüt-
tel, eine Ergänzung der lückenhaften Baumreihe (überwiegend Obst) sinnvoll. Das Fehlen von Gehölzbe-
ständen innerhalb der Feldmark wird auch im Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn aufgezeigt. Auch 
hier wird für die Räume östlich und westlich der Bundesstraße zwischen Rötgesbüttel und Ausbüttel das 
Ziel der Entwicklung von Pflanzungen insbesondere zum Bodenschutz genannt. Für den Bereich südwest-
lich von Vollbüttel wird aus landschaftsplanerischer Sicht die Notwendigkeit zur Durchführung von 
Pflanzmaßnahmen als gliedernde, vernetzende Elemente (z.B. Hecken, Feldgehölze und Bäume) gesehen.  
 
Bezüglich der Tierwelt  sind für die Dorfregion die Brut- und Nahrungshabitate des Rotmilans mit landes-
weiter Bedeutung nordöstlich von Ribbesbüttel, östlich von Rötgesbüttel und südwestlich von Rötgesbüttel 
hervorzuheben. Als faunistisch wertvolle Bereiche eingetragen sind die Eyßelheide nördlich von Vollbüttel 
aufgrund der hier vorkommenden Heuschreckenarten, die Vollbütteler Riede im Norden der Gemeinde und 
die Meiner Teiche aufgrund der Libellenvorkommen und ein Weiher nordöstlich von Ribbesbüttel wegen 
der hier lebenden Lurche und Libellenarten (Niedersächsische Umweltkarten / Niedersächsisches Ministe-
rium für Umwelt, Energie und Klimaschutz).  
 
 
 Dorflagen  
 
Das Bild der Dorflagen wird durch die vorhandenen Grünstrukturen maßgeblich geprägt. Bedeutende öf-
fentliche bzw. halböffentliche Grünflächen und Plätze mit Wert für die Freizeit- und Erholungsnutzung 
der Einwohner und das Ortsbild sind in beiden Gemeinden vorhanden. Insgesamt ist ein guter, dorftypi-
scher und prägender Grünbestand in allen Orten gegeben, wobei sich dennoch auf verschiedenen Frei- und 
Gemeindeflächen Gestaltungsbedarf zeigt. Als grundsätzlich positiv ausgebildete Bereiche sind insbeson-
dere die Sportanlagen mit ihrem Umfeld in Vollbüttel und Rötgesbüttel, die Kirchhöfe in Ribbesbüttel und 
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Rötgesbüttel sowie der Friedhof in Vollbüttel hervorzuheben. Die Platzbereiche in Ribbesbüttel am Kin-
dergarten und an der Einmündung der Dorfstraße auf die Peiner Landstraße weisen eine gute, relativ junge 
Bepflanzung mit dorftypischen Gehölzen (u.a. Obst) auf, welche zur langfristigen Sicherung des Gehölzbe-
standes einen wichtigen Beitrag leistet. In Vollbüttel im Bereich zwischen Sportplatz und der Straße Vor 
den Höfen befindet sich angrenzend an ein strukturreich ausgebildetes Regenwasserrückhaltebecken eine 
größere, jedoch ungegliederte extensive Grünlandfläche, die durch ergänzende Baumpflanzungen (Obst) 
aufgewertet werden könnte. Entsprechendes gilt für die grundsätzlich positiv gestalteten Freiräume im 
Bereich des Sport- und Festplatzes in Rötgesbüttel. 
 
Weiterhin kommt den Teichen und Fließgewässern in der Dorfregion eine besondere Bedeutung zu, wo-
bei vor allem die Niederungsbereiche der Vollbütteler Riede in Klein Vollbüttel und Druffelbeck durch ihre 
charakteristische Ausprägung mit Grünland und diversen naturnahen Gehölzstrukturen hervorzuheben 
sind. Ebenso wird die Ortslage von Rötgesbüttel durch  die Grünzüge der Ausbütteler Riede und des Hohe-
feldgrabens maßgeblich geprägt. Im Bereich der Riede in Rötgesbüttel befindet sich mit einem Erlen-
bruchwald ein Biotop mit landesweiter Bedeutung für den Arten- und Ökosystemschutz  (Umweltkarten 
Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz). Sowohl die 
Vollbüttler Riede als auch die Ausbüttler Riede sind jedoch insgesamt in ihrer Ausprägung stark von den 
umliegenden Nutzungen beeinflusst, so dass eine Aufwertung hier grundsätzlich wünschenswert wäre.  
 
Die Gewässer im Bereich der Gemarkungen werden dem entsprechend auch in den Umweltkarten Nieder-
sachsen in der Gesamtbewertung der Gewässerstruktur (Wasserqualität, Ufer, Aue) weitgehend  als sehr 
stark verändert bis vollständig verändert dargestellt. Davon heben sich die Abschnitte im Bereich Druffel-
beck und Sandkamp in Rötgesbüttel durch ihre Einstufung als nur deutlich verändert positiv ab (Nieder-
sächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz). Weitere charakteristische Niede-
rungsräume befinden sich in den Ortsrandbereichen (s. Ortsrand). Südlich des  Bahnhofes in Rötgesbüttel 
befindet sich ein naturnah ausgeprägter Teich mit umfangreichem Schilf- und Gehölzbestand. Ein weiterer 
ortsbildprägender Teich mit positivem Grünbestand befindet sich in Ribbesbüttel im Bereich der Gutsanla-
ge. Dagegen ist der Lufferts Teich in Ausbüttel (zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme im Spätherbst tro-
ckengefallen) westlich der B 4 durch den umgebenden dichten Gehölzbestand kaum wahrzunehmen.  
 
Auf der anderen Seite können sich durch die ortsnahen Fließgewässer auch erhebliche Beeinträchtigungen 
für die Ortslagen der Dorfregion durch Hochwasser ergeben, so dass auch ihre Bedeutung zur Nieder-
schlagswasserretention weiter ausgebaut werden könnte. In den vergangenen Jahren ist es vor allem infolge 
der zunehmenden Starkregenereignisse wiederholt zu erheblichen Hochwasserereignissen mit steil anstei-
gender Hochwasserganglinie und kurzer Dauer gekommen, z.B. im Mai 2013. Dazu tragen auch die in den 
1960er und -70er Jahren vorgenommenen Flussbettverlagerungen und die damit verbundenen -
begradigungen bei, die insgesamt zu erhöhten Fließgeschwindigkeiten und zu verringerter Retention ge-
führt haben.  
 
In dem beigefügten Kartenausschnitt (Abb. 32) sind die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
(HQ 100) im Bereich der Gemeinden Rötgesbüttel und Ribbesbüttel verzeichnet (Niedersächsische Umwelt-
karten, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz). Daraus wird ersicht-
lich, dass die Dörfer Rötgesbüttel und Ausbüttel im Nahbereich zur Ausbütteler Riede teilweise unmittelbar 
vom Hochwasser betroffen sind. Grundsätzlich erweisen sich hier die für eine Überschwemmung zur Verfü-
gung stehenden Flächen als nicht ausreichend. Probleme bestehen z. Zt. vor allem in Rötgesbüttel. Für den 
Ort liegt bereits ein Hochwassermanagementkonzept vor, nach welchem die Schwerpunkträume für die Be-
troffenheit am Kreuzungsbereich der Ausbütteler Riede mit der Kreisstraße 52 und am Hohefeldgraben öst-
lich der B 4 im Bereich Wiesenweg, Heckenrosenweg und Akazienweg liegen. Im Hinblick auf die Wirksam-
keit wird durch das Hochwassermanagementkonzept eine Kombination von insgesamt 3 Hochwasserrückhal-
tebecken in Ortsrandlage im Bereich der Riede zum effektivsten / günstigsten Schutz der Ortslage empfohlen. 
Für häufige Wiederkehrintervalle (bis HQ 20) wird weiterhin eine Verbesserung der hydraulischen Leistungs-
fähigkeit der Verrohrung am Hohefeldgraben zur Verhinderung von Ausuferungen mit Betroffenheit der 
Gebäude befürwortet. In Ribbesbüttel treten nach Information aus dem Arbeitskreis nach der erfolgten Ent-
wicklung einer Verwallung an der Südseite der Ortslage keine Hochwasserprobleme mehr auf. 
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Abb. 32 Überschwemmungsbere iche  
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In den alten Ortskernen erweist sich der alte Bau m-
bestand als prägend. 
 

In den Orten sollten prägende und f ür den Natu r-
haushalt wertvolle Freifläche von einer Nachverdich-
tung ausgenommen bleiben. 
 

Auch die Friedhöfe weisen eine reiche Flora und 
Fauna auf. 
 

Nachahmenswert sind die jüngst angelegten Obs t-
baumwiesen in Ribbesbüttel. 
 

Umgebend zu den Orten befinde n sich zahlreiche schutzwürdige und geschützte Wald - und Niederungsflächen. An 
zahlreichen Wegen könnte zur Biotopvernetzung eine ergänzende Bepflanzung erfolgen. 

Am Ortsrand von Vollbüttel wurde eine für den Natu r-
schutz wichtige Fläche entwickelt. 

Schottergärten sind für den Naturhaushalt ohne 
Funktion und sollten keine Verbreitung finden. 
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Durch ihren markanten, raumprägenden Altbaumbestand mit Eiche, Esche und Robinie (Rötgesbüttel) 
in Verbindung mit typischen Rasenflächen stellen die Kirchhöfe  in Ribbesbüttel und Rötgesbüttel 
insgesamt sehr positiv gestaltete Bereiche dar, selbst wenn sie eher kleinflächig sind. Die Friedhöfe 
weisen ebenfalls bezüglich des Grünbestandes überwiegend eine positive Ausprägung auf, wobei sich 
auch das Überwiegen von Laubgehölzen gegenüber Koniferen sehr vorteilhaft auswirkt. Insbesondere 
ist in Ribbesbüttel der große, gemischte Laubgehölzbestand im südlichen Teil, welcher dem Friedhof 
einen parkartigen Charakter verleiht, hervorzuheben. Auf dem Friedhof in Vollbüttel ist durch eine 
Allee und eine Einfriedung mit großkronigen Linden eine sehr raumprägende Begrünung und positive 
Einbindung in die Landschaft gegeben; der Friedhof in Rötgesbüttel weist in seinem Vorbereich im 
Osten einen alten Baumbestand auf. Dennoch zeigt sich im Bereich der Friedhöfe auch Bedarf an einer 
gestalterischen Aufwertung der Freiflächen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. So fehlen im 
zentralen Bereich des Friedhofes in Rötgesbüttel raumwirksame Gehölze vollständig, am Weg zur 
Kapelle sind mit Rotdornen lediglich kleinkronige Bäume vorhanden. Auch im nördlichen Bereich des 
Friedhofes in Ribbesbüttel mangelt es an derartigen Strukturen. 
 
Weitere wichtige Freiflächen bilden die an den Ortsrändern gelegenen Sportanlagen in Ribbesbüttel, 
Rötgesbüttel und Vollbüttel. Diese verfügen überwiegend über eine gute Eingrünung zum Windschutz 
und zur Einbindung in das Dorf bzw. die angrenzende Landschaft. Insbesondere am Sportplatz in 
Vollbüttel ist mit dem umgebenden, vorrangig durch Birken gebildeten Baumbestand eine dorftypi-
sche Einbindung vorhanden. Nur kleinflächiger finden sich hier aufzuwertende Bereiche: am Sport-
platz in Ribbesbüttel ist die Eingrünung zur Feldmark hin gering ausgeprägt und in Rötgesbüttel stellt 
sich die Eingrünung mit einer Koniferenhecke auf der westlichen Seite als weniger dorftypisch dar. 
Ebenso weisen die Spiel- und Bolzplätze in der Dorfregion und die Gelände von Schulen und Kinder-
gärten in Rötgesbüttel und Ribbesbüttel im Wesentlichen einen prägenden Baumbestand auf. In Bezug 
auf die beiden Schulgelände sind jedoch wie bislang allgemein üblich keine naturnahen Bereiche und 
Möglichkeiten der Umweltbildung vorhanden.  
 
Entlang der Straßenzüge sind innerörtlich in vielen Fällen weitere ortsbildprägende Gehölzbestände 
verschiedener Altersklassen zu finden, meist punktuell an kleineren Grünflächen oder Plätzen als Ein-
zelbäume oder Baumgruppen wie in Rötgesbüttel am Bahnhofsgelände und am Sandkamp oder in 
Vollbüttel am Schmiedeberg und an der Hauptstraße. Ebenso ist in Ribbesbüttel z. B. im Einmün-
dungsbereich Gutsstraße/Dorfstraße ein guter Grünbereich ausgebildet, wobei hier durch die Verwen-
dung von z.T. kleinkronigen Rotdornen keine weitreichende Raumprägung erzielt werden kann, auch 
wenn Rotdorn grundsätzlich dorftypisch ist.  
 
Prägende innerörtliche Baumreihen sind in der Dorfregion selten; hier ist besonders auf die sehr posi-
tiven Bestände an der Gutsstraße und Am Kindergarten in Ribbesbüttel und die Baumreihe in Rötges-
büttel an der B 4 im Bereich des Neubaugebietes zu verweisen. Darüber hinaus befinden sich an den 
überörtlichen Straßen außerhalb der Orte fast in allen Fällen prägende Gehölzbestände in Form von 
Alleen oder Baumreihen, die sich vereinzelt auch ein Stück in den Ort hineinziehen, wie z.B. die beid-
seitigen Gehölzreihen u. a. mit Bergahorn an der Masch / K 52 in Ribbesbüttel oder an der B 4 in Röt-
gesbüttel. In Vollbüttel ist dabei im Bereich der Straßenräume auch ein markanter Anteil an Obstgehöl-
zen vorhanden, welcher auch zahlreiche jüngere, bestandssichernde Neuanpflanzungen enthält (Druffel-
becker Weg, Steinkamp, Hauptstraße im Bereich Südfeld). Eine große Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang jüngeren Anpflanzungen zur langfristigen Sicherung des örtlichen Gehölzbestandes beizu-
messen, wie z.B. den Eichen an der Straße Beerbüsche in Vollbüttel oder den Königseichen auf der 
Freifläche an der Bahnhofstraße in Rötgesbüttel. 
 
Auf der anderen Seite finden sich auch Straßenräume mit offenen Freiflächen ohne bzw. mit nur unzu-
reichenden Baumpflanzungen, die noch Potenzial zur Entwicklung des Grünbestandes aufweisen. Mar-
kante Beispiele hierfür sind der an Gehölzen insgesamt sehr arme Straßenraum der B 4 in Rötgesbüttel, 
der Bereich der Bushaltestelle an der L 320 in Ausbüttel und die Peiner Landstraße in Ribbesbüttel, wo 
vor allem in dem einseitig bebauten Abschnitt zwischen Ortholz und Am Sandbeck/L 615 der Gehölz-
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mangel offensichtlich wird. Hier ist die unzureichende Baumbepflanzung auch deshalb als negativ zu 
bewerten, da die natürliche Straßenbegrenzung auch als Geschwindigkeitsbegrenzung dienen würde.  
 
Ebenso fällt in den Bereichen jüngerer Bebauung überwiegend ein Mangel an straßenbegleitenden, prä-
genden Gehölzen im öffentlichen Raum auf (z.B. Am Ochsenberg und Kornblumenweg in Rötgesbüttel, 
Triftkamp in Vollbüttel, Rosenweg in Ribbesbüttel). Teilweise sind in den Neubaugebieten in der 
Dorfregion zwar auch Gehölze vorhanden, jedoch zumeist nur kleinkronige Arten wie Kugelahorn, Ku-
gelrobinie und Rotdorn und somit keine raumprägenden Bäume (Bahnhofstraße in Rötgesbüttel, Lud-
wig-Jahn-Straße, Raiffeisenstraße in Vollbüttel, Sonnenweg in Ribbesbüttel). Dem entsprechend stellt 
die gemischte Bepflanzung in den Straßenräumen Lehmring und Am Gogräfenhaus in Rötgesbüttel mit 
großkronigen Gehölzen mittlerer Altersklasse ein besonders positives Beispiel dar, wenn es sich hier 
auch z.T. mit Amerikanischer Roteiche oder Baumhasel nicht ausschließlich um traditionell dorf- und 
landschaftsraumtypische Arten handelt. Darüber hinaus sind in den einzelnen Orten im Straßenseiten-
raum häufig charakteristische, unbefestigte Grünstreifen vorhanden (z.B. Heerstraße in Ribbesbüttel), 
die derzeit jedoch vorherrschend als artenarme Scherrasenflächen ausgeprägt sind. Bei entsprechend 
extensiver Pflege oder Bepflanzung könnten diese auch ohne Gehölzbestand einen Beitrag zum Arten-
schutz leisten, auch im Hinblick auf die Vorbildfunktion für die private Gartengestaltung. 
 
Ebenfalls ein großer Wert für das Ortsbild kommt den Grünländern  als traditionelle landwirtschaftli-
che Nutzflächen zu. Diese sind in allen Dörfern der Dorfregion in Verbindung mit den Höfen noch 
vorhanden, beispielsweise am Gut in Ribbesbüttel und am Amselweg in Vollbüttel. Vor allem aber 
nehmen die Grünländer in den Randbereichen der Orte und in den angrenzenden Niederungen einen 
bedeutenden Flächenanteil ein. Besonders kennzeichnend für die gesamten Ortslagen sind dabei die 
Niederungen der Rötgesbüttel durchlaufenden Ausbütteler Riede und des Hohefeldgrabens sowie in 
Druffelbeck, Warmbüttel und Klein Vollbüttel der Vollbütteler Riede.  
 
Streuobstwiesen, die durch Kombination von Grünland und Obstgehölzen mit Totholzanteil einen 
hohen Strukturreichtum aufweisen und einen besonderen landschaftsästhetischen und ökologischen 
Wert haben, sind heute stark gefährdet, da die traditionelle Nutzung der Flächen als Weide und Obst-
lieferant durch die Veränderung der landwirtschaftlichen Struktur in der Regel kaum noch eine Rolle 
spielt. Im Gebiet der Dorfregion sind Streuobstwiesen nur noch sehr vereinzelt als z.T. überalterte 
Relikte zu finden, zum Beispiel in Rötgesbüttel an der Straße Am Sandkamp und in Druffelbeck am 
Förstertrift. Dem entsprechend kommt auch den vorhandenen jüngeren Obstgehölzanpflanzungen wie 
der Obstbaumreihe am östlichen Ortsrand von Vollbüttel für den langfristigen Erhalt dieser Elemente 
eine hohe Bedeutung zu.  
 
Neben den öffentlichen Bereichen, den Gehölzbeständen und den Grünländern/Streuobstwiesen neh-
men in den Orten der Region die oftmals großflächigen privaten Gärten einen weiteren bedeutenden 
Teil der Freiflächen ein und bestimmen somit zu großen Teilen das Dorfbild. Ortsbildprägend sind 
dabei vor allem die traditionell dorftypischen Bauerngärten mit Stauden und Nutzgärten zum Obst- 
und Gemüseanbau oder zur Kleintierhaltung. Da die ursprüngliche Funktion der Gärten zur Selbstver-
sorgung heute gegenüber dem Zierzweck zunehmend an Bedeutung verliert, ist grundsätzlich auch in 
der Dorfregion der Anteil der Nutzgärten rückläufig. In den alten Dorfkernen sind jedoch, vor allem 
im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Hofstellen, noch relativ viele ursprüngliche dorftypi-
sche Gärten zu finden.  
 
Prägend ist dabei vor allem der Altbaumbestand mit Hofbäumen und anderen Gehölzbeständen. Die-
se sind in allen Dörfern der Dorfregion noch in einem großen Umfang vorhanden, wobei die Hofbäu-
me oftmals die ansonsten eher an Gehölzen armen öffentlichen Straßenräume wie am Klein Vollbütte-
ler Weg in Klein Vollbüttel, an der B 4 in Ausbüttel oder an der Hauptstraße in Vollbüttel markant 
prägen. Darüber hinaus ist in den Nutzgärten ein verhältnismäßig hoher Anteil an Obstgehölzen vor-
handen. Der Baumbestand erfüllt neben seiner hohen Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild 
eine wichtige Funktion als Lebensraum für die heimische Fauna, z.B. für Insekten, Fledermäuse und 
Höhlenbrüter wie Buntspecht oder Grünspecht. Für den Naturraum und für die Dörfer der Region tra-
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ditionell typische Arten sind dabei Bergahorn, Spitzahorn, Winterlinde, Stieleiche, Traubeneiche, 
Rosskastanie, Esche, Sandbirke, Rotbuche, Eberesche, Hainbuche, Feldahorn, Rotdorn, Walnuss, 
Obstgehölze und Sträucher wie Schwarzer Holunder, Weißdorn, Brombeere, Schlehe, Buchs, Strauch-
hasel, Flieder, Gartenjasmin, Forsythie, Pfaffenhütchen oder Kornelkirsche. Dagegen sind neben den 
Koniferen (Fichte, Kiefer, Lebensbaum u.a.) Arten wie Baumhasel, Robinie, Amerikanische Roteiche, 
Platane oder Säulenpappel als untypisch anzusehen. In diesen Fällen handelt es sich in der Dorfregion 
jedoch vorrangig um Bestände mittlerer Altersklassen, die demnach als Zeiterscheinung einzuordnen 
sind.  
 
Ein häufiges und für das Ortsbild bedeutendes Gestaltungselement in den Gärten sind geschnittene 
Hecken zur Einfriedung. Charakteristische Arten sind dabei Hainbuche, Liguster, Weißdorn, Rotbu-
che, Feldahorn und Buchs. Als Fassadenbegrünung sind Efeu, Wein, Rosen, Kletterhortensie, Clema-
tis u.ä. typisch. Von Bedeutung als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sind insbeson-
dere naturnahe Gärten mit weniger intensiv gepflegten Bereichen und Beständen mit heimischem Ar-
teninventar, wie sie vereinzelt auch in den Dörfern der Gemeinden noch zu finden sind. Bei den land-
wirtschaftlichen Betrieben herrscht in Anpassung an die heutigen betrieblichen Anforderungen eine 
relativ großflächige Befestigung der Hofräume vor, so dass Randbereiche mit Ruderalvegetation nur 
noch teilweise zu finden sind.  
 
Für einige Tierarten , die speziell an Siedlungsräume gebunden und für Dörfer traditionell bezeich-
nend sind wie Schleiereule, Mehl- und Rauchschwalbe und Fledermausarten, z.B. Zwergfledermaus, 
stellen vor allem alte, nicht renovierte und leer stehende oder landwirtschaftlich genutzte Gebäude 
wichtige Quartiere oder Nistplätze dar. Derartige Gebäude sind in den Dörfern der Dorfregion, insbe-
sondere im Zusammenhang mit den zahlreichen landwirtschaftlichen Höfen, noch erhalten. Die in 
Ausbüttel, Vollbüttel und Ribbesbüttel noch vorhandene Viehhaltung (Rinder, Pferde) ist für das Vor-
kommen der Schwalben von großer Bedeutung, da diese offene Ställe und Scheunen als Brutplatz, das 
mit der Viehhaltung auftretende Insektenangebot als Nahrung und unbefestigte Flächen mit lehmigen 
Pfützen für den Nestbau benötigen.  
 
In den Bereichen jüngerer Bebauung ist die Funktion als Nutzgarten fast vollständig zurückgetreten. 
Hier herrschen die für Dörfer eher untypischen, intensiv gepflegten Ziergärten vor, häufig gepaart mit 
einem großen Anteil an Nadelgehölzen (z.B. Fichte, Scheinzypresse, Lebensbaum) oder nicht heimi-
schen Ziergehölzen. Kennzeichnend sind die oftmals großen Scherrasenflächen, die aufgrund häufiger 
Mahd eine artenarme Ausprägung aufweisen, sowie ein relativ hoher Versiegelungsgrad. Die Hecken 
zur Einfriedung der Grundstücke bestehen vermehrt aus immergrünen Gehölzen wie Kirschlorbeer, 
Lebensbaum, Kiefern oder Fichtenreihen. Größere und damit störende Koniferenbestände sind vor 
allem in Klein Vollbüttel, in Ribbesbüttel und Vollbüttel entlang der Peiner Landstraße oder in Rötge-
sbüttel am Festplatz zu finden. Diese Gehölze können zwar als Brutplätze für heimische Vögel dienen, 
sind aber als Lebensraum und Futterpflanzen für die heimische Insektenwelt ohne Wert. Ein besonders 
dorfuntypisch und ökologisch bedenkliches Phänomen sind aktuell vor allem in Neubaugebieten ver-
mehrt auftretende Schottergärten, wie sie z.B. auch im Baugebiet am nordöstlichen Ortsrand von Röt-
gesbüttel zu finden sind.  
 
Eine harmonische Einbindung der Siedlungen in die Landschaft durch die traditionellen Nutzungsfor-
men der Ortsrandbereiche als Nutzwald, Weide, Streuobstwiese oder Nutzgarten erfüllt neben einem 
hohen Wert für das Wohnumfeld und das Ortsbild wichtige Funktionen für den Naturhaushalt. Ein 
Fehlen von Randstrukturen im Übergangsbereich von dem Ort zur Landschaft ist heute vor allem dort 
festzustellen, wo die Ortsränder durch Erweiterung der Bebauung überlagert oder Baugebiete in der 
Landschaft hinzugefügt oder die traditionellen Nutzflächen zugunsten der Intensivierung der Land-
wirtschaft aufgegeben wurden.  
 
In den Dörfern der Dorfentwicklungsplanung sind, wie aus den Karten Siedlungsstruktur (Kap. 3 
Kurzbeschreibung der Ortsteile) ersichtlich, die strukturreichen Ortsränder vor allem aufgrund der 
Grünländer und Gehölzstrukturen in Verbindung mit den Niederungsbereichen noch in sehr positiver 
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Form erhalten geblieben. Herausragende Beispiele hierfür sind die gut ausgebildeten Siedlungsränder 
von Rötgesbüttel, Ausbüttel, Vollbüttel, Klein Vollbüttel, Druffelbeck und Warmbüttel, die an die 
landschaftlich reizvollen Niederungen von Vollbütteler Riede, Ausbütteler Riede, Viehmoorgraben 
und Hohefeldgraben angrenzen. Hier befinden sich Grünländer, Kleingewässer, Obstgehölze u.a. klei-
nere Gehölzstrukturen, Laub- und Mischwälder, teilweise jedoch auch untypische Nadelgehölzbestän-
de und Ackerflächen. Die Niederung der Vollbütteler Riede ist dem entsprechend zwischen Warmbüt-
tel und Druffelbeck sowie nördlich von Vollbüttel als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Südlich 
von Rötgesbüttel befinden sich mit dem Büchenteich und dem Sundern, geprägt durch Feuchtgrün-
land, mesophiles Grünland, Erlen-Eschenwald und Eichen-Hainbuchenwald, Biotope von landesweiter 
Bedeutung für den Arten- und Ökosystemschutz  (Umweltkarten Niedersachsen, Niedersächsisches Mi-
nisterium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz).  
 
Darüber hinaus sorgt in vielen anderen Fällen der vergleichsweise große Bestand an Grünländern in 
Verbindung mit Obst- und anderen Gehölzbeständen und Nutzgärten für eine gute landschaftliche 
Einbindung, auch wenn diese Flächen aufgrund der hofnahen Lagen überwiegend intensiv genutzt 
werden, wodurch das Arteninventar im Allgemeinen eingeschränkt wird. Zu nennen sind dabei vor 
allem die Ortsränder im Westen und Süden von Ribbesbüttel, aber auch z.B. die gezielte Eingrünung 
am Rand von Ausbüttel westlich der Langen Straße. Zudem stellen die bereits genannten Gehölzbe-
stände entlang der überörtlichen Straßen, der Wirtschaftswege und der Gewässer wichtige verbindende 
Elemente dar.  
 
Dagegen sind insbesondere in Rötgesbüttel am östlichen, nördlichen (Bereich Hohes Feld) und südli-
chen (Bereich Südfeld) Ortsrand und sowie in Ribbesbüttel am nördlichen Ortsrand großflächiger aus-
geräumte Bereiche zu verzeichnen. In geringerem Umfang weisen darüber hinaus der südöstliche Orts-
rand von Ausbüttel, der westliche Ortsrand von Druffelbeck, und der östliche Rand von Vollbüttel im 
Bereiche vom Steinkamp, in welchen im Wesentlichen bauliche Erweiterungen stattgefunden haben, 
keine angemessen strukturierte Einbindung in die Landschaft auf: Die Ackerflächen grenzen hier unmit-
telbar an die Wohnbebauung mit kleinflächigen Hausgärten an.  
 
Stärken - Schwächen; Chancen - Risiken im Bereich Landschaft und Dorfökologie: 
 
Stärken Schwächen 

 Naturschutzgebiete Viehmoor und 
Maaßel (gleichzeitig FFH-Gebiet), 
Landschaftschutzgebiete Schweine-
holz und Papenteich und Gifhorner, 
Winkeler und Fahle Heide 

 Baumschutzsatzung Gemeinde Rib-
besbüttel (= geschützter Land-
schaftsbestandteil) 

 Umfangreicher, markanter Baumbe-
stand (im Straßenraum, in öffentli-
chen Freiräumen und auf privaten 
Grundstücken in allen Dörfern) 

 Naturdenkmäler (in Ribbesbüttel und 
Rötgesbüttel) 

 Ortsbildprägende Freiräume (z.B. 
Gutsanlage und Freifläche am Kin-
dergarten in Ribbesbüttel, Bereiche 
Sportanlagen in Vollbüttel und Rötge-
sbüttel, Niederungsbereiche in Röt-
gesbüttel, Druffelbeck, Klein Vollbüttel 
und Warmbüttel)  
 

 öffentliche Freiräume mit geringer Aufent-
haltsqualität in Teilbereichen (z. B. Vollbüt-
tel, Rötgesbüttel), vorherrschend intensive 
Pflege der Freiflächen (z.B. Scherrasenflä-
chen) 

 fehlender Gehölzbestand im Straßenraum 
und in den Ortseingangsbereichen (z.B. 
Rötgesbüttel / B 4, Ausbüttel, Ribbesbüttel 
/ Peiner Landstraße) 

 teilweise geringer Anteil von Nachpflan-
zungen, wenig prägende und naturferne 
Strukturen in jüngeren Siedlungsbereichen 

 stellenweise relativ hoher Anteil an Konife-
ren 

 zunehmende Hochwasserproblematik im 
Bereich der Ausbütteler Riede mit teilweise 
erheblichen Schäden  

 Siedlungsbereiche mit Wohnbebauung 
grenzen unmittelbar an landwirtschaftliche 
Nutzflächen (z.B. in Ribbesbüttel, Rötges-
büttel, Ausbüttel) 
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 Prägende Ortsrandbereiche vor allem 
bei angrenzenden Niederungen von 
Ausbütteler Riede und Vollbütteler 
Riede und deren Zuflüssen  

 Überörtliche Straßenräume mit prä-
genden Gehölzbeständen (z.B. Pei-
ner Landstraße zwischen Vollbüttel, 
Ribbesbüttel und Ausbüttel, K 52 süd-
lich von Ribbesbüttel, von Vollbüttel 
nach Klein Vollbüttel und entlang der 
B 4)  

 Verlust von Gehölzbiotopen, Grünland und 
Kleingewässern in den Niederungsberei-
chen (z.B. Ausbütteler Riede, Vollbütteler 
Riede) 

 Partielles Fehlen verbindender Gehölz-
strukturen in der freien Landschaft (z.B. 
südwestlich von Vollbüttel, zwischen Röt-
gesbüttel, Ausbüttel und Ribbesbüttel) 

Chancen Risiken 

 Aufwertung der Lebensräume für 
Tier- und Pflanzenarten, Biotopver-
netzung 

 Anlage von Streuobstwiesen, Blu-
menwiesen/Blühstreifen u.ä. in öffent-
lichen Freiräumen bietet Räume für 
Bildungsangebote mit Naturbezug,  

 Grüngestaltung der öffentlichen Plät-
ze und Grünflächen steigert die Auf-
enthaltsqualität, ermöglicht Vorbild-
funktion bei der Grünflächengestal-
tung 

 Aufwertung der innerörtlichen Stra-
ßenräume und Geschwindigkeitsbe-
grenzung durch dorftypische Bepflan-
zung  

 Aufwertung im Bereich der offenen 
Feldmark durch gezielte Entwicklung 
von verbindenden Gehölzelementen 
zum Biotopverbund und zur Aufwer-
tung des Landschaftsbildes, Verbes-
serung der Erholungsnutzung, Ver-
ringerung der Bodenerosion 

 Artenarmut, Rückgang dorf- und land-
schaftstypischer Tier- und Pflanzenarten 

 fehlende Durchgrünung / Naturbezug min-
dert die Identifikation mit dem Wohnort 

 Verschärfung des Trends zur Entwicklung 
naturferner Ziergärten (z.B. Schottergär-
ten) 

 fehlende Gehölzbestände im Straßenraum 
führen zu überhöhten Geschwindigkeiten 

 fehlende Aufenthaltsqualität öffentlicher 
Räume verhindert Kommunikationsmög-
lichkeiten insbesondere für die jüngere und 
ältere Bevölkerung 

 Zunahme ausgeräumter Landschaftsteile, 
Beeinträchtigung des Biotopverbundes 
und des Landschaftsbildes, Bodenerosion 
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6.6 Ortsbild und Baustruktur 
 
Sowohl die örtlichen Raumstrukturen als auch die Gebäudestrukturen mit ihren gestalterischen Details 
sind für die Eigenart der Ortsbilder in Ausbüttel, Druffelbeck, Klein Vollbüttel, Ribbesbüttel, Rötgesbüt-
tel, Vollbüttel und Warmbüttel ausschlaggebend. Durch das maßstabsgerechte Einfügen des einzelnen 
Gebäudes in die umliegende Bebauung und den zugeordneten Frei- und Verkehrsflächen ergibt sich das 
ausgewogene Bild des Dorfes. Zusammen mit der Bebauung stellen die Straßen- und Platzräume, aber 
auch die Gärten und Grünflächen in ihrer Maßstäblichkeit und Gliederung einen wesentlichen Bestand-
teil der Siedlungsstruktur und des Ortsbildes dar.  
 
 Bautypologie 
 
Der Landkreis Gifhorn und damit auch die Orte der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötges-
büttel zählen vollständig zum Verbreitungsgebiet des Niederdeutschen Hallenhauses bzw. Mittellän-
gsdielenhauses, landläufig auch Niedersachsenhaus genannt. In seiner traditionellen Form handelt es 
sich dabei um einen mit Reet oder Stroh gedeckten Fachwerkbau, der in Zwei-, Drei- und Vierständer-
bau unterschieden werden kann, d.h. der Dachstuhl ruht auf zwei, drei oder vier Reihen senkrechter 
Ständer. Nach seiner räumlich-funktionalen Organisation ist es ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
das alle Funktionen des bäuerlichen Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens aufnehmen kann, auch 
wenn eine Ausgliederung einzelner Bereiche in gesonderte Ställe und Speicher sich schon früh 
nachweisen lässt.  
 
Im Flettdielenhaus, als dem bis zum Ende des 19. Jahrhundert vorherrschenden Haustyp wird der 
dreischiffige Wirtschaftsteil mit den seitlichen Viehständen durch eine mittige Längsdiele vom Gie-
bel her erschlossen. Das Flett ist der quergelagerte Wohnbereich, der ursprünglich ohne eine Ab-
trennung an die Diele anschloss, seit Beginn des 19. Jh. jedoch durch eine sog. Scherwand räumlich 
getrennt wurde. Das Flett hat seitliche Ausgänge und ist der zentrale Hausarbeitsraum, in dem sich 
auch an der Wand zum Kammerfach die offene Herdstelle befindet. Das Kammerfach ist eine Rei-
hung geschlossener Wohnräume, die vom Flett aus zugänglich und z.T. heizbar sind. Ihr konstrukti-
ves Gefüge ist von dem der Flettdielenhalle getrennt.  
 
Als Konstruktionen kommen im Planungsgebiet nur die Zwei- und Vierständerbauweise vor. Dabei 
sind die meisten Gebäude in Unterrähmzimmerung errichtet, bei der die inneren Ständerreihen durch 
einen langen durchlaufenden Balken, das Rähm, miteinander verbunden und die Dachbalken quer 
dazu aufgelegt werden. Kopfbänder in Längs- und Querrichtung sichern das Gerüst gegen Verfor-
mungen. Bei den Zweiständerbauten tragen zwei innere Ständerreihen den Dachbalken. Die Au-
ßenwände bilden eine eigenständige Konstruktion, die nur sich selbst und einen Dachabschnitt des 
niedrigen Seitenschiffes, der sog. Kübbung, trägt. Zweiständerbauten waren als übliche Konstrukti-
on bis zum Beginn des 19. Jh. vorherrschend und kamen vereinzelt bis etwa 1850 vor.  
 
Bei den Vierständerbauten liegen die Dachbalken sowohl auf den Innenständern als auch auf den 
gleich hohen Wandständern auf. Obwohl schon lange bekannt, setzte sich diese Bauweise bei den 
bäuerlichen Wohnwirtschaftsgebäuden erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der einsetzen-
den Reformen und Verbesserungen in der Landwirtschaft durch. Für Gebäude größeren Ausmaßes 
und zur Aufnahme größerer Erntegüter war die Vierständerbauweise besser geeignet und verdrängte 
die Zweiständerbauweise. Die ursprünglich durch Lehmstakung geschlossenen Außenwände der 
Fachwerkbauten sind heute durchgängig mit unverputzten Ziegeln ausgemauert. Eichenverbohlung 
kommt heute an Hauptgebäuden nicht mehr vor, war jedoch verbreitet, wie Bauaufnahmen abgebro-
chener Gebäude belegen.  
 
Das Dekor beschränkt sich überwiegend auf Spruchinschriften am Giebelrähm und Namensinschriften 
am Torbalken. Das Gefüge des Wirtschaftsgiebels war im 17. und 18. Jahrhundert gewöhnlich durch 
Friese von paarweise angeordneten Fußbändern gegliedert, gegen Ende des 18. Jh. wurden auch in 
Mustern gefügte Querstreben üblich. Das Dach war bis zum Ende des 19. Jahrhundert überwiegend als 
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Halbwalm-, teilweise auch als Krüppelwalmdach ausgebildet. Als Dachdeckung war Stroh oder Reet 
üblich, das später weitgehend durch Dachziegel in Form der Hohlpfanne verdrängt worden ist. 
 
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert begann der Bau von Wohnwirtschaftsgebäuden mit massiven Außen-
wänden aus Ziegelmauerwerk, die zunächst Gebäudeform und Gliederung des Niederdeutschen Hallenhau-
ses in Vierständerbauweise übernahmen. Backstein wurde zunächst in den Giebelbereichen eingesetzt, 
wobei Verzierungen mit Gräten, Buchstaben, Jahreszahlen o.a. Mustern persönliche Bezüge andeuteten.  
 
Massive Hallenhäuser wurden vereinzelt noch etwa bis zum Ersten Weltkrieg erbaut, wobei der 
Wohnteil aufgrund veränderter Wohnbedürfnisse im Inneren zunehmend differenziert und nach außen 
hin vergrößert wurde. Er trat nun als eigenständiger Baukörper unter einem quer gelagerten Dach, 
teilweise verbreitert, häufig zweigeschossig und mit zusätzlicher Erschließung hervor. Seit etwa 1880 
sank im Mittellängsdielenhaus bei den wachsenden Erträgen und infolge des Baus größerer Scheunen 
die Bedeutung der breiten Diele als Dreschtenne. Teilweise wurden zur Hausmitte orientierte massive 
Stallwände eingezogen, so dass der Diele nicht einmal die Funktion als Futtergang.  
 
Traditionelle Mittellängsdielenhäuser sind innerhalb der alten Ortslagen noch vereinzelt zu finden 
(z.B. in Ribbesbüttel und Vollbüttel). In vielen Fällen sind die früheren Wirtschaftsbereiche der gro-
ßen Hallenhäuser bereits zu Wohn- oder auch Dienstleistungszwecken umgebaut worden. Vielfach 
wurden die ehemaligen Hallenhäuser bereits durch neuere Wohn- bzw. Wirtschaftsgebäude ersetzt.  
 
Die heutzutage wie selbstverständlich zu einem Hofensemble dazu gehörigen landwirtschaftlichen Neben-
gebäude sind ein Zeichen zunehmenden Wohlstandes und waren bis ins 18. Jahrhundert eher selten anzu-
treffen. Bei Neubauten wurde fortan der Drei- oder Mehrseithof mit seiner Trennung von Wohnhaus, 
Stall und Scheune bevorzugt. Dem entsprechend der sozialen Stellung und des Wohlstands gestiegenen 
Willen zur Repräsentation trugen die Orientierung des Wohnteils zur Straße und eine z.T. aufwendige Ge-
staltung Rechnung, die den jeweils vorherrschenden Stilen folgte. Die Ziegelbauten mit Ziegelornamentik 
wurden nach 1905 zunehmend abgelöst durch Gebäude mit Ziegelmauerwerk im Erdgeschoss und Zier-
fachwerk im Obergeschoss (Heimatstil); zudem traten reine Putzbauten auf. Traufständige Wohnwirt-
schaftsgebäude mit einer Querdiele entstanden nach 1900 besonders auch in den dörflichen Randbereichen 
als Häuser von Landarbeitern und kleineren Hofstellen.  
 
Diese wirtschaftlich bedingte Entwicklung führte auch in den Ortskernen des Planungsraumes zu einer 
weitgehenden Verdrängung der ursprünglichen Hallenhäuser. Etwa ab der Gründerzeit kam es zum ver-
mehrten Austausch der alten Gebäude; die zudem oftmals räumlich störend im Zentrum der alten Hofanla-
ge von jüngeren Gebäuden umbaut wurden und schließlich zur Ausbildung eines größeren Hofraumes 
abgetragen wurden. 
 
Die traditionellen Scheunen in der Planungsregion sind normalerweise lang gestreckte Fachwerkbauten 
unter Halbwalmdach mit Längserschließung. Als Nebengebäude von Bauernhöfen wurden sie dabei erst ab 
Mitte des 19. Jahrhundert in größerer Häufigkeit in Anlehnung an die traditionelle Bauweise erbaut. Als 
kleinere Speicherbauten wurden daneben auch vereinzelt verbohlte Scheunen errichtet. Spätere Bauten 
zeigen sich auch in reiner Backsteinbauweise oder vereinzelt auch als Kalksandstein- oder als Putzbauten.  
 
Schweineställe wurden mit der Ausweitung der Schweinehaltung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
notwendig. Es sind lang gestreckte, schmale Gebäude, die zunächst in Fachwerk, im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts fast ausschließlich in Ziegelmauerwerk erbaut wurden. Häufig war eine Futterküche ange-
gliedert. Als weitere Gebäude sind Göpelschuppen, Backhäuschen und Remisen zu nennen, die vereinzelt 
noch auf den Bauernhöfen anzutreffen sind. Nach 1900 entstanden vielfach massive oder teilmassive 
Mehrzweckgebäude, in denen der Viehbestand, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen sowie das 
Erntegut unter einem Dach untergebracht wurden.  
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Während die alten Ortskerne bis heute durch die großen ursprünglichen Hofanlagen und ihre teilweise 
großvolumigen Gebäude dominiert werden, stellen sich die jüngeren, vermehrt in der ersten Hälfte des 19. 
Jh. einsetzenden Nachsiedlungen mit An- und Abbauerstellen entsprechend kleinteiliger dar. Diese frühen 
Siedlungsergänzungen siedelten sich insbesondere an den ortsauswärtsführenden Verbindungsstraßen (z.B. 
Gifhorner Straße in Ausbüttel, Masch in Ribbesbüttel und nördliche Hauptstraße in Vollbüttel) an. Auf 
den kleinteiligeren Hofstellen hat sich die landwirtschaftliche Funktion nur in sehr wenigen Ausnahmen 
erhalten können. 
 
Die jüngeren Wirtschaftsgebäude auf den aktiven landwirtschaftlichen Betrieben stellen sich vielfach als 
reine Funktionsbauten dar. Wenn auch in den meisten Fällen das Einfügen in die bauliche Umgebung 
gelungen ist, dominieren insbesondere die hoch aufragenden, mit einem flachen Satteldach ausgebildeten 
Stallgebäude oder auch die Reithallen aufgrund ihrer Größen die alten Hofstellen bzw. die Ortsränder (z.B. 
Ribbesbüttel).  
 
Die in den vergangenen Jahrzehnten zugenommene charakteristische Einfamilienhausbebauung stellt 
sich - trotz z.T. erheblicher Dimensionen und trotz aller Heterogenität und bis auf wenige Ausnahmen - als 
weitestgehend unauffällig und eingebunden in den Orten dar. Hierzu tragen die vielfach vorhandenen 
Grünstrukturen auf den vergleichsweise großen Grundstücken maßgeblich bei. Insbesondere die Ortslagen 
von Ribbesbüttel und Vollbüttel werden weiterhin über ihre durch den Altgebäudebestand dominierten 
Siedlungskerne wahrgenommen, die somit das Ortsbild prägen und sich für die einheimische Bevölkerung 
(unbewusst) als identitätsstiftend erweisen. 
 
 Gebäudestruktur  
 
Die Wirkung eines Gebäudes ergibt sich in erster Hinsicht aus seiner Baukörperform, in zweiter Hinsicht 
aus den verwendeten Materialien an Dach und Fassade sowie aus der Gestaltung seiner Öffnungen.  
 
Ein geschlossenes Ortsbild kann sich nur dann einstellen, wenn diese Elemente in harmonischer Beziehung 
zueinander stehen und mit dem Umfeld eine harmonische Einheit bilden. Dach- und Grundrissform sowie 
das Verhältnis von Dach zu Wand bestimmen die Form eines Gebäudes. Die alten Dorfbilder bestimmen-
den Altgebäude zeigen rechteckige Grundrissformen mit Steildächern, überwiegend als Satteldächer mit 
Krüppelwalm ausgeführt. Die Nebengebäude sind, analog der städtebaulichen Situation des Hauptgebäu-
des, als untergeordnete Teile auf der Hofstelle angeordnet.  
 
Mit seiner Dachform, Dachneigung, Firstrichtung und Farbe trägt jedes Gebäude zur Dachlandschaft des 
Ortes bei. Aus den großflächigen, ruhigen Dachformen heben sich eingegliederte Dachaufbauten wie 
Zwerchgiebel, Giebel-, Walm- oder Schleppgauben ab und sind unverwechselbar prägende Elemente der 
Dachlandschaft. Typisch für die alten Wohn- und Wirtschaftsgebäude ist das Satteldach, das überwiegend 
mit Krüppelwalm, seltener - wie in seiner ursprünglichen Form - noch völlig abgewalmt ist. Die Dachein-
deckung bestand früher aus Stroh und z.T. heute noch aus Reet, das eine steile Dachneigung bis zu 60° 
erforderlich machte. In Nordwestdeutschland hielten aufgrund der latenten Feuergefahr vor etwa 120 Jah-
ren Ziegeldächer Einzug, wodurch eine gemäßigte Dachneigung von etwa 45° bei den verstärkten bzw. neu 
errichteten Dachstühlen typisch wurde.  
 
Für die auf Biegung beanspruchten Elemente des Daches wurde bewusst Nadel-, insbesondere Fich-
tenholz, verwendet. Wenn auch die Pfettenkonstruktion für schwerlastende Bedeckungen insbesondere 
bei verminderter Neigung überlegen ist, wurde das Dach zumeist holzsparend als Kehlbalkenkonstruk-
tion errichtet, das zur vergrößerten Lastaufnahme mit einem Stuhl versehen wurde.  
 
Noch heute sind naturrote Tonziegel in Form der S-förmigen Hohlpfanne prägend für die Dach-
landschaft der traditionellen Gebäude in den beplanten Orten. Daneben treten wenige massive Zie-
gelgebäude mit einer Eindeckung aus anthrazitfarbenen Betonpfannen auf, womit einerseits städti-
sche Vorbilder kopiert wurden, andererseits ein bewusster Kontrast zu der ziegelfarben gemauerten 
Fassade gesetzt werden sollte. Allerdings ist bei einem Alter von mehr als 80 Jahren ein zunehmen-
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der Sanierungsbedarf zu erwarten, der in der jüngeren Vergangenheit oftmals zu unangemessenen 
Erneuerungen geführt hat.  
 
Weniger qualitätsvolle Betondachsteine oder Faserzementplatten in schwarzen oder glänzenden 
Farben sowie moderne Dachformen mit einer zu geringen Dachneigung schwächen den Eindruck 
des zusammenhängenden Ortsbildes erheblich ab. 
 
An alten Wirtschaftsgebäuden befindet sich überdies oft eine Eindeckung mit Stahlblechpfannen. Die 
markante Form des Siegener Pfannenbleches wurde insbesondere bei flach geneigten Dächern, Schau-
erdächern oder auch begrenzt belastbaren Konstruktionen eingesetzt. Jüngere Gebäude weisen alterna-
tiv Faserzementplatten in grauen, roten oder rotbraunen Farbgebungen auf. Gleichfalls treten mittler-
weile Trapezprofile auf, die allerdings nur in wenigen Formen einen Bezug zu den o.a. historischen 
Stahlpfannenprofilen besitzen. 
 
Im Verbund mit dem Dach trägt die Fassade mit ihrem Erscheinungsbild wesentlich zum Charakter des 
Hauses und damit zum Ortsbild bei. Sie ist in ihrer Wirkung bestimmt durch Gliederung (Struktur, Öff-
nung, Proportionen), Farbe und Material. 
 
Aufgrund der Verfügbarkeit - wie zunächst in nahezu sämtlichen Regionen Deutschlands - war auch in 
der beplanten Region der Baustoff Holz wesentlich für den Hausbau. Von den alten Holzbauweisen ist 
die Fachwerk-Konstruktion  maßgebend; denn sie verbraucht vergleichsweise wenig Holz und ist 
relativ witterungsbeständig. Sofern verfügbar, wurde für die Konstruktion das gerbstoffreiche Eichen-
holz verwendet, das nicht nur relativ beständig gegen den Angriff von Schädlingen, sondern auch be-
sonders hart und tragfähig ist. Das macht es für eine lichte, vorwiegend aus senkrechten Ständern und 
waagerechten Balken und Riegeln bestehende Konstruktion besonders geeignet. Seltener kam das 
harzreiche Kiefernholz zum Einsatz. Da Eichen- und Nadelholz unterschiedlich stark arbeiten, wurden 
sie nicht in einem geschlossenen Gefüge verbunden. Die Fachwerkbalken sind teils unbehandelt, teils 
mittel- bis dunkelbraun gestrichen.  
 
Feldsteine wurden seit jeher als Baumaterial in Form der auf dem Acker ständig hochgepflügten bzw. 
stetig hochfrierenden nordischen Geschiebe (Findlinge und Lesesteine) für dörfliche Bauten bzw. für den 
Landstraßenbau verwendet. Als Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser und als Spritzwasser-
schutz für die Schwellhölzer stehen viele alte Gebäude bis auf ca. 50 cm erhöht auf einem gemauerten 
Sockel aus Naturstein. Daneben sind Trittsteine und Randsteine neben Hofbefestigungen aus den nur 
selten behauenen Natursteinen hergestellt.  
 
Die Füllung der Gefache bestand früher am häufigsten aus Staken, Flechtwerk, beidseitigem Strohlehm-
bewurf (Lehm, Stroh, Kuhdung) sowie dem Putzlehm, der mit einer Kalkbrühe bemalt wurde. Da Kalk-
putz auf Strohlehm nicht haftet, kam er dagegen nur auf Natur- oder Backsteinfüllungen zum Einsatz. 
Heute weisen nur noch wenige alte Fachwerkgebäude die verputzte, erdtonfarbene Gefachstruktur auf.  
 
Aufgrund der verbesserten Verfügbarkeit wurden ab dem 19. Jahrhundert verstärkt gebrannte Backsteine 
zur Füllung des Fachwerks verwendet. Damit bestand eine witterungsbeständigere und dauerhaftere 
Ausfachung, die gleichzeitig in der Gestaltung auch einfache und regelmäßig gestaltete Fachwerkgefüge 
zeigt. In den untersuchten Dörfern weist ein großer Teil der Fachwerkgebäude eine Backsteinfüllung auf.  
 
Durch die zunehmende Entwaldung und die günstigere Verfügbarkeit aufgrund verbesserter Brandtech-
niken hielten in vielen Teilgebieten ausgehend vom ohnehin waldarmen Nordwestdeutschland die reinen 
Backsteinbauten Einzug. Zunächst handelte es sich dabei um einen Materialersatz, während die innere 
Fachwerkkonstruktion bestehen blieb. Äußere Form und Zuschnitt dieser Gebäude blieben dem Fach-
werkbau entlehnt. Daneben finden sich auch in den hier betrachteten Orten Gebäude, die eine Mischform 
aus massivem Mauerwerk und Fachwerk mit Ziegelgefachen aufweisen. Teilweise treten auch Drempel 
(Kniestöcke) auf, die neben ihrer repräsentativeren Gestaltung eine großzügigere Nutzung im Dachge-
schoss mit sich brachten. Charakteristisch ist weiterhin die Verkleidung des Wettergiebels mit S-förmig 
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gewellten naturroten Dachziegeln. Sie schützen das Fachwerk und die Füllungen, die teilweise aus 
lehmverputztem Flechtwerk bestehen, gegen das noch ozeanisch geprägte Lokalklima.  
 
Um die vorletzte Jahrhundertwende führten vor allem wirtschaftliche Motive zu einem veränderten Ge-
samtaufbau, der sich an neuen Wirtschaftsweisen sowie stärker an städtischen Vorbildern orientierte. 
Hier lassen sich in sämtlichen Dörfern Gebäude finden, die in ihren Stellungen, Proportionen, Formaten, 
Materialien und Gestaltungsdetails noch Bezüge zur regionaltypischen Bauweise erkennen lassen. Durch 
die stetige Verfügbarkeit von Backsteinen dominierte nun eindeutig der massive Ziegelbau. Während im 
Bereich der alten Dörfer der Austausch der Gebäudesubstanz zugunsten großvolumigerer und effektiver 
nutzbarer Ställe und Scheunen vorgenommen wurde, wurden die jüngeren Gehöfte an den ortsauswärts 
führenden Straßen durch diese Bauform geprägt. 
 
In allen Dörfern ist ein großer Teil der alten Gebäudesubstanz im Zuge von Modernisierungsbestre-
bungen bereits mit material- und ortsuntypischen Elementen verfremdet worden. Oft verändern ungeteil-
te und liegende Fensterformen die in sich aufeinander abgestimmte konstruktionsbedingte Maßstäblich-
keit der Gebäude. Insbesondere während der letzten Jahrzehnte nahmen Verkleidungen mit Faserzement- 
oder Kunststoffplatten zu, um einen vermeintlich verbesserten Wärme- oder Wetterschutz zu erzielen. 
Nicht an Latten vorgehängte, sondern unmittelbar auf die Wände aufgebrachte Kunststoffelemente las-
sen durch die eingeschränkte Belüftung sogar Eichenholz verfaulen, das unverkleidet oder mit Ziegeln 
bedeckt Jahrhunderte überdauert hatte.  
 
Vormauerungen oder Verputzen von Ziegelstein- wie Fachwerkfassaden sind weitere Veränderungs-
merkmale an den Altgebäuden, wodurch der von der Konstruktion ausgehende und bis ins Detail abge-
stimmte bauliche Maßstab aufgelöst wurde. Eine andere Gefährdung ergibt sich bei den Fachwerkge-
bäuden für den Schwellbalken durch die Anhebung des umliegenden Geländes bis auf Sockelhöhe.  
 
In der Fassade des Niederdeutschen Hallenhauses und seiner Nachfolgebauten stellt die Groot Dör auf 
der Seite des Wirtschaftsgiebels das prägendste gestalterische Element dar. Als großes, die Fassade 
symmetrisch teilendes Einfahrtstor zur Diele war die Grot Dör stets geschlossen und bestand aus einer 
leicht vertikal gegliederten Holzverbretterung. Lediglich am mittigen Zusammenschluss der Torflügel 
ist durch den Düssel als herausnehmbarer Pfosten eine markante Teilung gegeben, die durch die Schat-
tenwirkung der auf der Gebäudeinnenseite angeschlagenen Tore gesteigert wird.  
 
In manchen Fällen weist das Tor dabei eine weitere Unterteilung in Form einer Schlupftür (Klöntür) 
auf. Knaggen oder Korbbogen runden das Wirtschaftstor im oberen Anschluss aus und tragen oft 
ebenso wie der darüber liegende Dielenbalken Inschriften, Schnitzwerk oder Hausschmuck. Die Um-
nutzung der alten Wirtschaftsteile zu Wohnzwecken hat auch in den Orten der Planung eine veränderte 
Gestaltung des Wirtschaftsgiebels mit sich gebracht, wobei die prägende, großartige Bescheidenheit 
dieser Schaufront teilweise durch unangemessene Neugestaltungen der Grot Dör oder durch zusätzli-
che Fenster gestört worden ist.  
 
Die verzierte, z.T. mit einem leichten Vordach oder einer Pergola versehene Haustür als Eingang zum 
Wohntrakt des Wohngebäudes befindet sich meistens auf der hofzugewandten Traufseite. Als Status-
symbol wurde die Ausgestaltung der Haustür mit handwerklichem Geschick aufwendig und repräsen-
tativ ausgeführt. Dabei legen die alten Eingangstüren immer auch ein Zeugnis der Geschichte des Ho-
fes bzw. der sozialen Stellung der früheren Bewohner ab. Die ein- oder zweiflügeligen Rahmenfül-
lungstüren weisen zumeist eine braune, graue oder grüne Farbgebung auf.  
 
Als Augen des Hauses sind die Fenster ein wesentliches architektonisches Gestaltungselement. Die 
alten, mit weißer Ölfarbe gestrichenen Fenster weisen in der Regel ein hochrechteckiges Format sowie 
eine konstruktionsbedingte Kleingliedrigkeit auf. Die Fenster sind vor allem zweiflügelig ausgebildet 
und besitzen bei entsprechender Höhe ein durch den Kämpfer als feststehende waagerechte Sprosse 
abgeteiltes Oberlicht. In einigen Fällen zeigten die Fenster im Fachwerk noch eine sog. Bekleidung als 
umlaufenden profilierten Rahmen, der farblich abgesetzt ist.  
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Die alten Hauptgebäude waren als Mittellängs diele n-
häuser konzipiert. 

Vielfach ist der meist aus dem beginnenden 20. Jh. 
stammende Gebäudebestand auf den Höfen noch 
vorhanden.  

Aufgrund seiner Größe, aber auch wegen seiner 
symmetrischen Gliederung prägendes Altgebäude. 

Auch veränderte Altbauten können im Blickpunkt der 
Förderung stehen. 
 

Zahlreiche Altgebäude stehen leer oder können nicht 
mehr wirtschaftlich genutzt werden. Die Fördermög-
lichkeit der Dorfentwicklung soll neue Nutzungen 
anreizen.  

Prägendes Gebäudeensemble in Rötgesbüttel.  
 

Bei vorliegendem Leerstand kann neben der Gebä u-
dehülle auch der Innenausbau gefördert werden. 

Markante Bebauung aus den 1950er Jahren im B e-
reich Ausbüttel-Siedlung. 
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Ursprünglich waren die Drehflügel nach außen zu öffnen, was bei starkem Wind die Dichtheit der 
Fenster verstärkte. Aufgrund der geringen Scheibengrößen wiesen sie ebenso schmale waagerechte 
Sprossen auf. Spätere Fenster öffneten nach innen und hatten bereits weniger Sprossenwerk. 
 
Auch die Fenster der alten massiven Gebäude griffen diese Gestaltungen auf, wobei hier zusätzlich der 
konstruktiv notwendige Segmentbogen ausgebildet wurde. Die Wirtschaftsteile wiesen dagegen Holz-
luken, später kleinformatige Fenster aus Gusseisen auf. In der Region zeigen nur noch wenige alte 
Gebäude die traditionellen Fenster- bzw. Türgestaltungen; vielfach sind sie im Stil der heutigen Zeit 
durch ungegliederte Holz- oder Kunststoffelemente ersetzt worden.  
 
Neben dem Haupt- bzw. Wohngebäude werden die Hofstellen wesentlich von den umrahmend angeord-
neten Wirtschafts- und kleineren Nebengebäuden gebildet. Aufgrund erfolgter Betriebsaufgaben zahlrei-
cher Landwirte ist ein Teil dieser Wirtschaftsgebäude (Scheunen, Remisen, Ställe) unter- bzw. nicht 
mehr rentierlich genutzt und damit bestandsgefährdet. Von ihrem Erhalt wird wesentlich der weitere 
Bestand der zusammenhängenden Hof- und weitergehend der Siedlungsstruktur abhängig sein. 
 
Der Begriff Bauernhof kennzeichnet im engeren Sinne nicht die Betriebseinheit, sondern die von den 
Gebäuden umgebende Arbeitsfläche. Diese war früher meist zugleich Auslauf von Kleinvieh und ge-
wöhnlich durch Mauern aus Natur- oder Backsteinen oder durch Staket- oder schmiedeeiserne Zäune 
eingeschlossen. Gleichzeitig hatte die Einfriedung  des Hofbezirkes aber auch die Funktion, das auf der 
Allmende frei weidende Vieh von den Hofstellen fernzuhalten. Hervorhebenswert sind an dieser Stelle 
die massiven Backsteinmauern, die die großen Hofstellen zum Straßenraum abschirmten und denen 
gleichzeitig eine bedeutende gestalterische Funktion zugestanden werden muss. Neben dem senkrechten 
Staketzaun oder dem in gleicher Weise nachempfundenen, teilweise zusätzlich verzierten schmiedeei-
sernen Zaun kann auch die Einfriedung mit einer waagerecht an zwei Holzpfosten befestigte Holzplanke 
als regionaltypisch gelten.  
 
Ausgehend von den jüngeren Siedlungsgebieten hat in den vergangenen Jahrzehnten der sog. Jäger-
zaun Einzug in die Orte gehalten. Auch wenn oftmals ein Bezug zum früheren Flechtzaun hergestellt 
wird: Hierbei handelt es sich um keine traditionelle Einfriedung, sondern um eine Ausprägung des 
Zeitgeschmacks.  
 
Da das auf den Hofstellen vorhandene Vieh kaum noch eingezäunt werden muss, sind auch in den hier 
betrachteten Dörfern viele dieser Schutzeinrichtungen insbesondere auch aufgrund der landwirtschaftli-
chen Maschinenbreiten zurückgebaut oder verloren gegangen. In charakteristischer Weise für aufgelo-
ckert bebaute Dörfer sind aber gerade die Toreinfahrten (Holz oder Metall) der alten Hofstellen gegen 
die Straße auch heute noch - vor allem aus Repräsentationsgründen - erwünscht.  
 
 Baudenkmale (vgl. Liste im Anhang Nr. 2) 
 
Im Baudenkmal repräsentiert sich die besondere geschichtliche Bindung der Bewohner zu ihrem Ge-
bäude, das für einen bestimmten Abschnitt der Wohn- oder Arbeits- und Produktionsverhältnisse der 
Vergangenheit steht. Baudenkmale sind bauliche Anlagen vom Einzelgebäuden bis zu seinen Teilen - 
also einer Fassade, einer Treppe oder einer Haustür - wenn sie mit ihnen eine erhaltenswerte Einheit 
bilden. Die fest eingebauten Teile der Ausstattung wie Wandmalereien, Verkleidungen oder Decken-
stuck sind als Bestandteile geschützt. Wenn das Zubehör wie z.B. Mobiliar mit dem Baudenkmal eine 
Einheit bildet, ist auch dieses geschützt. Mehrere Gebäude können als Gruppen baulicher Anlagen 
(Ensembles) Baudenkmale sein. Die vier fachlichen Beurteilungsfelder, aus denen sich das Erhal-
tungsinteresse gemäß § 3 Abs. 2 NDSchG ableitet, lassen sich wie folgt beschreiben: 
 
Die geschichtliche Bedeutung bestimmt sich nach dem Zeugniswert für die Kultur- und Geistesge-
schichte, insbesondere die Bau- und Kunstgeschichte und die Geschichte der materiellen Kultur sowie 
die politische und soziale Geschichte. Dieser Zeugniswert kann auf die Orts-, Landes- oder National-
geschichte - ohne zeitliche Begrenzung - bezogen sein. 
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Die künstlerische Bedeutung bestimmt sich nach der Qualität und der Gestaltung vor dem Hinter-
grund der Bau- und Kunstgeschichte, nach dem gegenwärtigen künstlerischen Erlebnis-, Erinnerungs- 
und Symbolwert, der Kuriosität. 
 
Die wissenschaftliche Bedeutung erfasst das Kulturdenkmal als Grundlage der Forschung. Sie be-
stimmt sich nach dem wissenschaftlichen oder dokumentarischen Wert und den Kriterien des jeweils 
angesprochenen Wissenschaftszweiges. Dabei werden beispielsweise Seltenheit, ungestörte Überliefe-
rung, Veranschaulichung technischer Vorgänge, Zeugniswert für religiöse Vorstellungen, exemplari-
sche Bedeutung für einen Stil oder eine Epoche berücksichtigt. 
 
Die städtebauliche Bedeutung bestimmt sich nach dem gegenwärtigen prägenden Einfluss auf die 
Umgebung, das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild oder nach dem Identifikationswert (Richtlinien 
zur Aufstellung und Fortführung des Verzeichnisses der Bau- und Bodendenkmale; Das 
Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege NLD führt eine Liste der Merkmale zur 
Denkmalbedeutung.)  

 
Ziel der Dorfentwicklung ist es, in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege denkmalgeschützte 
Gebäude und deren Umgebung beispielhaft für die Erhaltung weiterer historischer Gebäude mit ähnli-
chen Nutzungen und Anforderungen herauszustellen. 
 
Stärken - Schwächen; Chancen - Risiken im Bereich Ortsbild und Baustruktur: 
 

Stärken Schwächen 

 In ihrer Struktur und mit ihrer traditio-
nellen Bebauung weitgehend erhalte-
ne historische Ortskerne 

 Einige (beispielhaft) gut erhaltene 
bzw. aufwändig erneuerte Altbauten 
im traditionellen Stil 

 Baudenkmale (z.B. Gutshof in Rib-
besbüttel, Gogräfenhaus in Rötges-
büttel) sichern bewussten Umgang 
mit Altbauten  

 Baukulturell wertvolle Hofanlagen, 
Fachwerkhäuser, Bauerngärten sowie 
ehemalige Handwerkstätten  

 

 Durch Erneuerungsbestrebungen und Mo-
dernisierungen zunehmend stark gegen-
über dem bauzeitlichen Erscheinungsbild 
veränderte Altbauten 

 Trotz zahlreicher Erneuerungen besteht 
immer noch ein z.T. erheblicher Moderni-
sierungs- und Sanierungsstau 

 Vielfach stehen Gebäude leer oder sind 
untergenutzt, so dass eine rentierliche 
Nutzung derzeit nicht gegeben ist 

 Belastungen des Ortsbildes durch beschä-
digte und teils ungepflegt wirkende Altbau-
ten 

 Neubauten weisen häufig keinen Bezug 
zum regionaltypischen Baustil auf 

 Siedlungsentwicklung findet am Ortsrand 
und bislang weniger im Ortskern statt 

 Auflagen der Denkmalpflege werden oft 
als einschränkend empfunden 

Chancen Risiken 

 Einzigartige Ortsbilder sorgen - zu-
sammen mit dem soziokulturellen 
Angebot – für eine positive Identifika-
tion mit dem Heimatdorf 

 Attraktives Ortsbild bietet Möglichkei-
ten auch für eine gewisse touristische 
Ausrichtung  

 Förderung der Dorfentwicklung eröff-
net die Möglichkeit, Maßnahmen zur 
Erhaltung mit 30 % gefördert zu be-
kommen  

 Zahlreiche Altgebäude bzw. frühere Hof-
stellen befinden sich im Eigentum von älte-
ren Personen, die oftmals keine großen 
Investitionen mehr vornehmen können / 
wollen 

 Weitere Verfremdung des Ortsbildes durch 
untypische Veränderungen oder unpas-
sende Neubauten  

 Siedlungsentwicklung am Ortsrand führt zu 
weiterer funktionaler und struktureller 
Schwächung der Ortskerne  
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 Revitalisierung (Wiedernutzung nach 
Leerstand) und Umnutzung werden 
gezielt gefördert und neuerdings mit 
sehr hohen Summen ausgestattet 

 Aktive Beratung zu prägenden Anla-
gen oder Gebäuden und ggfs. Ver-
mittlung hinsichtlich anstehender Ver-
käufe  

 Stärkung der Ortskerne durch eine 
verstärkte Berücksichtigung der In-
nenentwicklung (Baugebiete gem. § 
13a BauGB) 

 Aufstellung von Gestaltungssatzun-
gen zur Vermeidung von extremen 
gestalterischen Belastungen  
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7 HANDLUNGSFELDER / -ZIELE  
 
Im nachfolgenden Kapitel sollen grundlegende Konsequenzen aus der vorhergehenden Analyse des 
Bestandes in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel abgeleitet werden. Gleichzeitig 
soll die weitere Entwicklung vorgezeichnet werden, die eine möglichst stabile und an Perspektiven 
reiche Struktur aufzeigen soll.  
 
Die Handlungsfelder wurden auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Handlungsbedarfe 
innerhalb der Dorfregion entwickelt. Differenziert nach den einzelnen Problemlagen werden die 
Bereiche Demografie / infrastrukturelle Entwicklung / Kultur und Soziales, Mobilität und Straßen-
raum, Wirtschaft / Tourismus / Breitband, Landwirtschaft, Landschaft und Dorfökologie, Ortsbild 
und Baustruktur themenspezifisch abgehandelt. Aus deren Verknüpfung und Gewichtung werden 
schließlich mögliche Lösungswege für die Dorfregion in Form von Empfehlungen abgeleitet.  
 
Damit könnte eine Entwicklung eingeleitet werden, die durch anschließende öffentliche und private 
Maßnahmen einem ständigen Erweiterungs- und Erneuerungsprozess unterzogen wird. Hinsichtlich der 
öffentlichen Bereiche wurden dazu in den thematischen Arbeitskreisen Vorschläge zur Umsetzungs-
dringlichkeit erarbeitet. In ihrer wünschenswerten Umsetzung - mit Unterstützung der Dorfent-
wicklungsförderung - liegt eine besondere Bedeutung; denn sie ziehen erfahrungsgemäß private Sanie-
rungsprojekte nach sich.  
 
Die Aussagen zu den Leitbildern untergliedern sich dabei in folgende Punkte: 
 
7.1 Demografie / Infrastrukturelle Entwicklung / Kultur und Soziales - 
  gemeinschaftliche Identifikation stärken   
7.2 Mobilität und Straßenraum - 
7.2.1  Erhalt und Verbesserung der Mobilität  
7.2.2  Straßenräume mit Aufenthaltsqualität schaffen  
7.3 Wirtschaft / Tourismus / Breitband - 
  zusätzliche Wirtschaftsfaktoren entwickeln  
7.4 Landwirtschaft - 
  Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern  
7.5 Landschaft und Dorfökologie - 
7.5.1  Erhalt der überlieferten Grünstrukturen   
7.5.2  Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
7.5.3  Grünplanerische Empfehlungen  
7.6 Ortsbild und Baustruktur -  
7.6.1  Siedlungsentwicklung - Verstärkung der Innenentwicklung  
7.6.2  Erhalt der charakteristischen Siedlungsstruktur und des traditionellen Gebäudebestandes  
7.6.3  Private Vorhaben - Verfahrensweise  
 
 
7.1 Demografie / Infrastrukturelle Entwicklung / Kultur und Soziales  
 
Dorfgemeinschaftsanlagen 
 
In Anbetracht des anhaltenden strukturellen Wandels ist das Vorhandensein der dörflichen 
Einrichtungen und Treffpunkte als Träger der Lebensqualität nicht hoch genug zu bewerten. Die 
zukünftige Dorfentwicklung in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel soll 
besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die Sicherung der gemeinschaftlichen 
und infrastrukturellen Einrichtungen beinhalten und zu deren Stärkung und Erweiterung mit beitragen.  
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zeigt sich in den Ortschaften besonderer 
Handlungsbedarf bei vielen dorfgemeinschaftlichen Anlagen. Zu gewährleisten ist in erster Linie die 
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barrierefreie Gestaltung der Eingangsbereiche und die barrierefreie Zugänglichkeit und Ausstattung 
der Sanitärbereiche. Darüber hinaus sind in einzelnen Fällen bauliche Maßnahmen im Bereich der 
energetischen Sanierung durchzuführen. Neben den erheblichen Anpassungs- und 
Modernisierungsbedarf sind jedoch auch Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen notwendig, um den 
heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Handlungsbedarf ergibt sich hier in folgenden Bereichen:   
 
Gemeinde Ribbesbüttel 
Vollbüttel: Gestaltung des Festplatzes 
Die Fläche des Festplatzes ist derzeit in der Nutzung zweigeteilt. Der südliche Bereich wird als Spiel-
platz und der nördliche Teilbereich wird als Park- und Festplatz genutzt. Um für den Festplatz mehr 
Platz zur Verfügung zu haben, wurde seitens des Arbeitskreises die Verlagerung des Spielplatzes auf 
die neu geplante Spiel- und Freizeitfläche nördlich des Raiffeisengebäudes angeregt (vgl. Anlage einer 
Spiel- und Freizeitfläche in Vollbüttel). Durch die Verlagerung würde sich die Fläche des Festplatzes, 
der dann als zentraler Dorfplatz wirken würde, vergrößern. Hier könnte dann ein mit Bänken, Tischen, 
Fahrradanlehnern und Informationstafeln ausgestatteter Aufenthaltsbereich entstehen, der sowohl der 
einheimischen Bevölkerung als ungezwungener Treffpunkt dient als auch Ortsfremde (z.B. Radwan-
derer) zur Rast einlädt. Die weiterhin notwendigen Stellplätze, u.a. für die Feuerwehr, sollen zudem 
eine gliedernde Befestigung aus Pflastersteinen aufweisen. 
 
Vollbüttel: Umnutzung des Jugendtreffs, Ausbau des DGH und Errichtung einer Außenbühne 
Da der Jugendtreff schon länger nicht mehr genutzt wird, wurden Ideen für eine Folgenutzung bei der 
Ortsbegehung und im Arbeitskreis zusammengetragen. Einige örtliche Vereine sehen noch ergänzen-
den Raumbedarf, insbesondere für kleinere Gruppen, wie z.B. Radlertreff, Dartspieler, Landfrauen 
oder auch für Vorstandstreffen der Vereine. Im Rahmen einer möglichen Umnutzung sollen die Räum-
lichkeiten des Jugendtreffs mit dem großen Veranstaltungssaal verbunden werden. Hierdurch würde 
für Veranstaltungen dann ein größeres Raumangebot zur Verfügung stehen.  
 
Ebenfalls angeregt wurde, das 1. Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses noch weiter auszubau-
en und den nicht genutzten Teil des Dachbodens aus energetischen Gesichtspunkten zu dämmen. Je 
nach Anforderung ist hier auch noch eine bauliche Erweiterung durch einen entsprechenden Anbau 
denkbar.   
 
Abseits des Vereinslebens besteht auch die Idee, die mit einer Küche ausgestatteten Räumlichkeiten 
des Dorfgemeinschaftshauses für selbst organisierte Bürgertreffen (Bürgerfrühstück, Cafetrinken o.ä.) 
zu öffnen, wodurch die Dorfgemeinschaft weiter belebt werden würde. Um das neben dem Raiffeisen-
gebäude befindliche Kinomuseum besser anzubinden und um neue Möglichkeiten, auch für das bereits 
jährlich stattfindende Open-Air-Kino und für entsprechende dorfgemeinschaftliche Anlässe zu schaf-
fen, wird zwischen der Raiffeisenhalle und dem Kinomuseum der Bau einer Außenbühne vorgeschla-
gen, die auch für Feierlichkeiten der Dorfgemeinschaft genutzt werden soll.  
 
Vollbüttel: Anlage einer Spiel- und Freizeitfläche 
Die westlich der Raiffeisenhalle befindliche geschotterte Freifläche, die bei Veranstaltungen im Gemein-
schaftshaus als Parkplatz oder beim Schützenfest als Standort des Festzeltes dient, soll eine stärker glie-
dernd wirkende Befestigung erhalten und die Zuwegungen sollen gepflastert werden. Damit würde das 
Gesamterscheinungsbild des Außengeländes aufgewertet und attraktiver. Ferner soll die im rückwärtigen 
Bereich der Außenanlage befindliche und nicht mehr genutzte Beach-Volleyball-Anlage zurückgebaut 
werden. Nördlich des Festplatzes soll eine Erweiterung dieser Freifläche erfolgen, die nach den Vorstel-
lungen der Dorfgemeinschaft den neuen örtlichen Spielplatz, eine Outdoor-Fußballanlage (ggfs. mit 
Unterstützung durch den DFB), eine Outdoor-Tischtennisanlage sowie einen öffentlichen Grillplatz mit 
überdachtem Freisitz aufnehmen könnte. Ergänzend könnte hier ein Parcours mit kraft-, beweglichkeits- 
und koordinationsfördernden Stationen eingerichtet werden, um möglichst sämtliche Altersgruppen an-
zusprechen. Abgesehen davon sollten hier auch Angebote für den Aufenthalt und die Nutzung als attrak-
tiver Treffpunkt entstehen. Neben der multifunktionalen Konzeption zeichnet sich die neue zentrale 
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Spiel- und Freizeitfläche durch ihre Lage abseits der befahrenen Straßenräume und zwischen der beste-
henden Bebauung im Süden und dem neuen Baugebiet im Norden aus.  
 
Ribbesbüttel: Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses 
Da in Ribbesbüttel für dorfgemeinschaftliche Aktivitäten, außer den Räumlichkeiten im Bereich der 
Turnhalle (Vereinsheim), die aber die Nutzungsansprüche der Dorfgemeinschaft nicht decken können, 
keine weiteren räumlichen Möglichkeiten vorhanden sind, finden diese derzeit in der Alten Schule, 
dem Kirchengemeindehaus, statt. 
 
Der Wunsch der Einwohner vor Ort war es, das die Gemeinde das Gebäude erwirbt, es saniert und 
schließlich der Dorfgemeinschaft für ihre Aktivitäten zur Verfügung stellt. Ein Ankauf des alten Kir-
chengemeindehauses ist seitens der Gemeinde, mit Blick auf den damit verbundenen erheblichen fi-
nanziellen Aufwand, aber derzeit nicht mehr beabsichtigt. Neben den reinen Kosten für den Ankauf 
dieses Gebäudes kämen noch die Kosten für die baulich notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen 
hinzu. Da das Gebäude zudem unter Denkmalschutz steht, ist ein Innenausbau nur in Abstimmung mit 
der unteren Denkmalschutzbehörde möglich, so dass sich hier möglicherweise weitere Unwägbarkei-
ten ergeben. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint ein Neubau wirtschaftlich günstiger – allerdings 
bliebe die Frage nach dem Bestand des Altbaus.  

 
Eine Bedarfsanalyse wurde durch den Verein Im Dorfleben, der sich für ein aktives Gemeinschafsle-
ben in der Gemeinde einsetzt, zwar auf der Grundlage einer Umnutzung der Alten Schule zu einem 
Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt, diese besitzt aber auch im Hinblick auf einen möglichen Neubau 
Aussagerelevanz. Neben der Nutzung durch die örtlichen Vereine soll das neue Dorfgemeinschafts-
haus auch für gemeinschaftliche oder private Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Mit Blick auf die 
im Ort mittlerweile fehlenden gastronomischen Einrichtungen könnte hier außerdem ein Café einge-
richtet werden, wodurch das Gebäude auch als offener ungezwungener Treffpunkt von Einheimischen 
und Ortsfremden genutzt werden kann. Der Neubau könnte ggfs. im Nahbereich des Kirchengemein-
dehauses erfolgen, wobei auch eine bauliche Anbindung an das Kirchengemeindehaus erfolgen könn-
te, so dass auch weiterhin das Kirchengemeindehaus dorfgemeinschaftlich genutzt werden kann. 
Dadurch ließe sich auch die Größe des Neubaus begrenzen. 
 
Gestaltung des Schulgebäudes, Aufwertung des öffentlichen Spielplatzes in Ribbesbüttel 
Die Modernisierung der Außenhülle des Gebäudes ist im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig.  
Das gleiche gilt für die mögliche Neu- oder Umgestaltung des Spielplatzes, da dieser öffentlich zu-
gänglich ist. Die im Arbeitskreis diskutierte Frage nach dem Bau einer zweiten Turnhalle im Nahbe-
reich zu Schule und Kindergarten soll nicht weiter verfolgt werden.   
 
Entwicklung eines Mehrgenerationenplatzes in Ausbüttel 
Dieser Platzbereich könnte ggfs. zu einem neuen Mehrgenerationenplatz entwickelt werden, wobei der 
Bolzplatz erhalten bleiben soll und auf dem südlichen gelegenen Spielplatz teilweise eine Erneuerung 
sowie eine Ergänzung der Spielgeräte erfolgen könnte. Erwogen wird dabei eine Ausstattung, die sich 
mit den Angeboten auf den anderen Spielplätzen der Region ergänzt, so dass insgesamt ein sehr brei-
tes Spektrum an Spielmöglichkeiten gegeben wäre. Gleichzeitig wird empfohlen, hier auch Angebote 
für die älteren Generationen zu schaffen, die insbesondere auf die Aspekte Bewegung und Gesund-
heitstraining ausgerichtet sind. Davon abgesehen könnte nicht nur diese Freizeitfläche durch Parkbän-
ke etc. als attraktiver Aufenthaltsbereich gestaltet werden. Denkbar erscheint auch die Ergänzung um 
einen öffentlich nutzbaren Grillplatz (z.B. mit überdachtem Freisitz). Hinsichtlich einer späteren För-
derfähigkeit sollte dieser Bereich auch in einen regionalen Radwegeverlauf einbezogen werden. Wei-
terhin wird angeregt, die Freizeitfläche im Süden ggfs. durch einen Hundeübungsplatz zu ergänzen.  
 
Gemeinde Rötgesbüttel 
Schaffung eines neuen Dorfzentrums  
Hier geht es um die mittelfristige Umsetzung eines planerisch zu entwickelnden neuen Dorfzentrums. 
Durch das Fehlen jeglichen Angebotes im Bereich Seniorenwohnen / betreutes Wohnen in der 
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Dorfregion, dem Fehlen einer Mensa im Bereich der Grundschule und der Aufgabe des derzeitigen 
Standortes der Feuerwehr und der damit einhergehenden Frage der Nachnutzung, soll das Areal um die 
Bürgerhalle baulich und optisch aufgewertet werden. In diesem Zusammenhang wäre hier z.B. der 
Neubau einer Wohnanlage für Senioren in Form des betreuten Wohnens, wo u.U. eine Tagespflege, ein 
Café und eine Mensa  integriert werden könnten, denkbar. Schon länger wird in der Gemeinde intensiv 
darüber diskutiert, welche Einrichtungsform (Senioren WG, Pflegeheim, Service Wohnen, 
Tagespflege) hier am sinnvollsten wäre. 
 
Für die Realisierung des Projektes (Seniorenwohngemeinschaft, Pflegeheim, Service Wohnen, 
Tagespflege) ist aber in der Regel ein Investor und ggfs. ein Betreiber notwendig, da die Gemeinde 
dieses Projekt nicht finanzieren kann. Eine Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung oder anderer 
Fördermaßnahmen des ZILE-Programms erscheint mindestens teilweise möglich.  
 
Die Umsetzung dieses Projektes wird maßgeblich auch mitbestimmt von dem Handlungserfordernis, 
ein neues Feuerwehrgerätehaus errichten zu müssen. Hierfür ist, unter Aufgabe des alten Standortes in 
der Ortsmitte, lagebedingt ein neuer Standort zwingend erforderlich, da die vorhandenen Räumlichkei-
ten nicht mehr den heutigen Anforderungen genügen und eine bauliche Erweiterung am derzeitigen 
Standort nicht möglich ist. Die endgültige Standortfrage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch 
nicht abschließend geklärt. 
 
Neugestaltung des Festplatzes  
In Abhängigkeit auch von der weiteren gemeindlichen Planung hinsichtlich einer neuen Dorfmitte ist 
eine Neugestaltung des Festplatzes vorgesehen. Die größtenteils unbefestigte und ungegliederte Platz-
fläche, die als Parkfläche für Sportveranstaltungen als auch für Veranstaltungen in der Bürgerhalle, 
aber auch für dorfgemeinschaftliche Aktivitäten genutzt wird (Schützenfest etc.) soll eine Gliederung 
unter Verwendung unterschiedlicher Materialien und Farben erhalten. Dabei sollen neben den Ver-
kehrsflächen auch Rückzugsbereiche mit Aufenthaltsmobiliar, sowie eine gliedernde und schatten-
spendende Bepflanzung geschaffen werden, um die Aufenthaltsqualität signifikant zu erhöhen. In die-
sem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob nicht der Straßenraum Am Festplatz, der die einzige 
Zuwegung von der jetzigen Bundesstraße darstellt, aufgeweitet werden könnte. 
 
Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses 
Für das aufzugebende alte Feuerwehrgerätehaus sind im Arbeitskreis Folgenutzungen, wie z.B. als 
möglicher Seniorentreffpunkt diskutiert worden, die aber noch zu konkretisieren sind. Sollten sich 
andere Nutzungsmöglichkeiten ergeben, werden im Rahmen der Umsetzungsbegleitung Nutzungs- 
und Nachfolgekonzepte erarbeitet. 
 
Gestaltung des Gemeindebüros 
Sofern Gestaltungsbedarf und Erneuerungsbedarf an der Gebäudehülle (z.B. Dach mit Wärmedäm-
mung, Fenster) besteht, kann dieses im Rahmen der Dorfentwicklung berücksichtigt werden. Ggfs. ist 
aber auch hier eine Standortverlagerung in ein Mehrfunktionenhaus oder in das neue Dorfzentrum 
denkbar. Sollte dies der Fall sein, ist auch für dieses Gebäude eine Nachfolgenutzung zu konzipieren.  
 
Umnutzung des ehem. Spritzenhauses 
Zum einen sollten im Rahmen der Bestandssicherung notwendige bauliche Maßnahmen im Rahmen 
der Dorfentwicklung umgesetzt werden. Zum anderen sollte im Rahmen der Umsetzungsbegleitung 
noch einmal geprüft werden, ob sich für dieses ortsbildprägende Gebäude eine Nutzungsmöglichkeit 
ergibt, ggfs. auch als Gemeindearchiv o.ä. 
 
Im Rahmen der Arbeitskreissitzungen wurden neben den baulichen Maßnahmen auch weitere soziale 
Themenfelder diskutiert, die eine mögliche visionäre Entwicklung der Dorfregion darstellen. 
Grundlage hierfür war die in diesem Zusammenhang erstellte SWAT-Analyse und die 
Handlungsempfehlungen der Bertelsmann Stiftung wegweiser-kommune.de. 
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Das Ergebnis der SWAT-Analyse zeigte, dass das vorhandene Angebot im Bereich der schulischen 
Bildung, der Betreuung der Kinder sowie der medizinischen Versorgung, wo es in der Dorfregion 
vorhanden ist, als Stärke angesehen wird. 
 
 
Nahversorgung 
Für die Dorfregion von besonderer Bedeutung wird des Weiteren in der Zukunft die Sicherung der 
Nahversorgung im Bereich der periodischen Güter einnehmen. Hier gilt es sicherzustellen, dass der einzige 
vorhandene Nahversorger (NP-Markt) in der Dorfregion, in Rötgesbüttel, auch nach dem Bau der 
Ortsumgehung, verbunden mit einer Herabstufung der derzeit die Ortslage durchquerenden B 4 zu einer 
Kreisstraße, erhalten bleibt und es nicht zu einer Geschäftsaufgabe und damit zu einer Verschlechterung der 
Versorgungssituation kommt. Durch den dann fehlenden Durchgangsverkehr werden die wenigen noch 
vorhandenen Geschäfte u.U. von erheblichen Umsatzrückgängen betroffen sein.  
 
Daneben wird auch die demografische Entwicklung, hier weniger durch den Rückgang der 
Einwohnerzahlen, sondern vielmehr durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung eine Rolle für 
die Dorfregion spielen wird.  
 
Mit der wachsenden Motorisierung in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich im 
Zusammenspiel mit den Marktentwicklungen die fußläufige Nahversorgung vor allem im ländlichen 
Raum in eine motorisierte Fernversorgung. Die verbreitete Pkw-Verfügbarkeit ermöglicht heute vielen 
Konsumenten eine hohe räumliche Nachfrageflexibilität bei der Auswahl der Einkaufsstätten. Da 
gleichzeitig auch die Ansprüche der Verbraucher an die Einzelhandelseinrichtungen gestiegen sind, 
werden verkehrsgünstig gelegene Standorte mit einem großen Parkplatzangebot, sowie einem gut 
sortierten, preisgünstigen Warenangebot häufig bevorzugt aufgesucht. 
 
Um die für den Einkauf zurückzulegenden Distanzen möglichst zeitsparend zu bewältigen, werden 
Einkaufswege zumeist mit beruflichen oder freizeitbedingten Wegen gekoppelt. Darüber hinaus 
tätigen viele Konsumenten nur noch ein- bis zweimal wöchentlich einen Lebensmitteleinkauf, welcher 
aufgrund der Menge an gekaufter Ware eine Pkw-Nutzung voraussetzt. 
 
Im Zuge des demografischen Wandels wird die Bevölkerung in Deutschland weniger und 
durchschnittlich älter. Zudem nimmt innerhalb der Gruppe der über 65-Jährigen der Anteil der 
Hochbetagten zu. Relevant ist diese Entwicklung vor allem für die örtliche Nahversorgungsstruktur, 
da die Nahraumversorgung für diese Kundengruppe gerade dann an Bedeutung gewinnt, wenn mit 
dem Alter die (Auto-)Mobilität eingeschränkt wird. Hier können Ansätze mit bestimmten 
Betriebsformaten und Serviceleistungen für Senioren (u.a. Bringdienste und Nachbarschaftshilfen) 
helfen, um auf veränderte Kundengewohnheiten zu reagieren. Ansonsten ist eine wohnortnahe 
(fußläufige) adäquate Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, die in 
Rötgesbüttel noch gewährleistet ist, wie schon für Teile der Bevölkerung in Ribbesbüttel und deren 
Ortsteilen nicht mehr sicherzustellen. 
 
Der demografische Wandel stellt auch die medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen 
Raum vor große Herausforderungen. Aus diesem Grunde sollten Vorsorge, ambulante und stationäre 
Behandlung, Nachsorge sowie Regel- und Maximalversorgung besser miteinander verzahnt werden 
und es sollten neue Angebote (Telemedizin) in Zusammenarbeit mit Pflegediensten dauerhaft 
entlastend auf den Weg gebracht werden.  
 
Seniorenwohnanlagen 
 
Pflegebedürftige sollten so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung leben können. Es gilt der 
Grundsatz ambulant vor stationär. Auch sind die großen Chancen der Rehabilitation zur Vermeidung 
oder zum Aufschub von Pflegebedürftigkeit intensiv zu nutzen. Pflege muss sich an den individuellen 
Bedürfnissen des Einzelnen ausrichten.   
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Mit Blick auf den zunehmenden Anteil älterer und hochbetagter Menschen in der Dorfregion ist die 
Schaffung / Bereitstellung von barrierefreiem Wohnraum, Tagespflegeeinrichtungen, Einrichtungen für 
betreutes Wohnen und Einrichtungen für die ambulante und stationäre Betreuung von besonderer Be-
deutung, da die Dorfregion durch das Nichtvorhandensein jedweder Einrichtungen, die sich mit Be-
treuung und Pflege älterer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner befassen, gekennzeichnet ist. 
 
So sind weder Tagespflegeeinrichtungen noch Angebote im betreuten Wohnen, Seniorenwohnen und 
Angebote im Bereich alternativer Wohnformen vorhanden. Die nächsten Einrichtungen dieser Art 
befinden sich in Gifhorn, Leiferde, Isenbüttel und Meine. Ob langfristig die dortigen Angebote der 
zunehmenden Nachfrage Rechnung tragen können, darf bezweifelt werden.  
 
Von daher ist es aus Sicht der Dorfentwicklung von besonderer Bedeutung, Einrichtungen zu schaffen, 
die ein möglichst lebenslanges Verbleiben in der Dorfregion ermöglichen. Dabei sollten zunächst alle 
Möglichkeiten genutzt werden, um der älteren Bevölkerung ein Wohnen in den eigenen vier Wänden 
langfristig und altersgerecht zu ermöglichen. Hierzu bietet die Wohnraumberatung des Senioren- und 
Pflegstützpunkt des Landkreises Gifhorn Beratungsleistungen vor Ort an, um auch durch geförderte 
Maßnahmen (Krankenkasse, Pflegekasse und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)) eine entspre-
chende Wohnraumanpassung zu erreichen. Zum Beispiel könnten Wohnformen möglichst langfristig 
durch Schaffung altersgerechter Wohnangebote, ggfs. auch durch gemeinschaftlich organisierte Wohn-
formen (Wohngemeinschaften und Pflegegruppen), und durch Barriere-Reduzierungen im vorhande-
nen Bestand weiterentwickelt werden. 
 
Die Beratungsangebote des Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Gifhorn, Außenstelle 
Isenbüttel, können bei vielen Entscheidungen hier hilfreich zur Seite stehen. Die Beratung erfolgt in 
den ungeraden Kalenderwochen donnerstags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im Rathaus Isenbüttel 
oder in besonders vereinbarten Terminen vor Ort. Außerdem berät der Senioren- und Pflegestützpunkt 
auch bei Fragen zur Seniorenbegleitung (DUO) wohnortnah. 
 
Unter dem Aspekt des Vorgenannten konzentrieren sich die Aussagen im Dorfentwicklungskonzept 
zum einen auf die baulichen Projekteansätze und Projekte, für die auf der Grundlage der ZILE-
Richtlinie eine Förderung gegeben ist. Diese finden wir in erster Linie bei den klassischen dorfgemä-
ßen Gemeinschaftseinrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäusern, Jugendräumen, Spielplätzen und bei 
Mehrfunktionshäusern. So sollen im Rahmen der Dorfentwicklung zunächst Projekte entwickelt und 
umgesetzt werden, die 
 

 zur Stärkung der Region und der Dorfgemeinschaften beitragen, 
 der Sicherung der Daseinsvorsorge dienen, 
 der Anpassung an den demographischen Wandel und dem Klimaschutz Rechnung tragen. 

 
Im Rahmen der im Arbeitskreis für die Dorfregion vorgestellten Vision für ein mögliches künftiges 
Leitbild wurden zu den unten aufgeführten Kernaussagen Unterpunkte formuliert,  
Die gemeindlichen Angebote der Daseinsvorsorge sind familienfreundlich. 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern 
 Angebote von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche stärken Förde-

rung von Arbeitsplätzen 
 Stärkung der nachbarschaftlichen Strukturen  

 
Die Mobilitätsangebote sind altersgerecht und wir können alle Orte der Gemeinde und die 
Grundzentren mit dem ÖPNV, oder alternativen Mobilitätsangeboten zeitnah erreichen. 

 bestehendes Angebot sichern und ausbauen 
 innovative Mobilitätslösungen von Fahr- und Begleitdiensten bis zu Bürgerbussen / Bürger 

fahren für Bürger 
 Mitfahrgelegenheiten / Mitfahrerbänke schaffen 
 Bürgerverein oder Nachbarschaftshilfe gründen oder bestehender beitreten 
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 Senioren helfen Senioren 
 Fahrdienste organisieren -App unterstützt -  
 neue App entwickeln, oder bestehende App zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 

nutzen   
 
Alle Bewohner, ob mobil oder nicht, können Ihren Bedarf im Bereich der Grundversorgung 
problemlos decken. 

  für den Erhalt der vorhandenen Strukturen sorgen 
 Lieferservice nutzen (EDEKA, REWE) 
 mobile Versorgung stärken 
 Einführung von Markttagen rollende Läden - Markttage etablieren 
 Hofläden unterstützen 
 Bürgerverein koordiniert, schult und vermittelt  
 Einkaufshilfen organisieren 
 Lieferservice nutzen 
 regionale Produktanbieter erfassen und gezielter vermarkten 

 
Der Zugang und die Erreichbarkeit zu den Angeboten der Gesundheitsversorgung ist für alle 
nachhaltig sichergestellt.  

 Bringdienst für alle Ortschaften einführen  
 Termine in Anpassung an den vorhandenen ÖPNV mit Arztpraxen vereinbaren 
 Alltagsbegleiter und Bürgervereine übernehmen Fahrdienste 
 Wartezeitenmanagement für nicht mobile Patienten 
 MoNi, Verahzwei (Medizinische Fachangestellte) Telemedizin 

 
Senioren und Pflegebedürftige finden in der Dorfregion entsprechende Angebote, die es Ihnen 
ermöglichen hier wohnen zu bleiben und die es ihnen erlauben aktiv und selbstbestimmt am 
Gemeindeleben teilzunehmen. 

 aktive aufsuchende Seniorenbetreuung als Ansprechpartner und Kontaktperson einrichten  
 Seniorenbetreuung im häuslichen Umfeld solange wie möglich ermöglichen 
 Wohnraumberatung aktiver anbieten 
 Unterstützerstrukturen aufbauen und über Bürgerverein vermitteln 
 altersgerechten Wohnraum schaffen 
 Seniorenwohnen, Betreutes Wohnen, Wohn- oder Pflegegemeinschaften in den Gemeinden   
 Tagespflegeinrichtung und Einrichtungen für Demente bereitstellen  
 Planerische Voraussetzungen schaffen, Investoren suchen 
 Seniorenbeauftragte auf Gemeindeebene als Ansprechpartner ehrenamtlich bestellen 
 Vermittlungsstelle für soziale Dienstleistungen schaffen (Kümmerer / Ansprechpartner benennen)  
 Haushaltsnahe Dienstleistungen über Entlastungsbetrag abrechen (Pflegedienste oder qualifi-

zierte Ehrenamtler, wie die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede)  
 attraktive Treffpunkte für Senioren schaffen 

 
Die Ortslagen sind attraktiv und barrierefrei.  

 Leerstände erfassen, neue Baugebiete ausweisen 
 Anreize für junge Familien schaffen 
 Ortslagen attraktiver gestalten, Leerstände vermeiden, Bestandsangebote verbessern und si-

chern, ggfs. durch den Einsatz von öffentlichen Mittel unterstützen. Langfristig Barrierefrei-
heit herstellen. 

 für den Erhalt der vorhandenen Strukturen sorgen 
 

Für Kinder und Jugendliche sind zur freizeitlichen Nutzung Räumlichkeiten vorhanden und es 
gibt es gute Betreuungsangebote.  

 Stärkung der Ortsbindung junger Bewohner, durch Bindungen an den Heimatort 
 Angebote zur Einbindung in die kommunale Gesellschaft 
 Möglichkeiten für wohnortnahe Ausbildung und Berufseinstieg stärken 
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Alle Neuzugezogenen werden freundlich empfangen und zur Mitarbeit angeregt. 
 Begrüßungskultur einführen 
 Info mit allen wichtigen Daten und Adressen 
 jährliche Bürgerversammlungen in den Gemeinden 
 Begrüßungsbroschüre erstellen 

 
Das Ehrenamt soll stärker gefördert und anerkannt werden und wir wollen uns gegenseitig 
mehr unterstützen. 

 Einführen von Ehrenamtssprechtagen 
 Intensivierung und Initiierung der Zusammenarbeit von Vereinen und ehrenamtlichen Strukturen 
 Zusammenarbeit zw. Hauptamtlichen Einrichtungen und Ehrenamt verbessern 
 Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter 
 Wertschätzung des Ehrenamtes durch Einführung einer Anerkennungskultur 
 Qualifizierung von ehrenamtlichen Akteuren - Dorfmoderatoren, Ehrenamtslotsen, Alltagsbe-

gleitern etc. 
 Aufbau eines regionalen Netzwerkes zur gegenseitigen Partizipation 
 Vernetzung der Kulturschaffenden der Region verstärken 
 Kulturschaffende im Bereich Projektkonzeption sowie Fördermittel beraten und unterstützen 
 Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur aktiv mitgestalten 
 zwischen Politik, Verwaltung und Kulturschaffenden vermitteln 

 
Jeder erhält die Information, die er benötigt. 

 Internetseiten anpassen  
 
Wichtig erscheint es dabei die vorhandenen Unterstützerstrukturen zu schaffen oder, wenn die Mög-
lichkeit besteht, der bereits existierenden Nachbarschaftshilfe Hehlenriede in Isenbüttel beizutreten, 
um das soziale Leben in der Dorfregion zu stärken. Dazu gilt es Mitbewohner anzusprechen, das Prob-
lembewusstsein zu stärken und vor allen Dingen Mitstreiter zu suchen, die die Vereins- und Kulturar-
beit unterstützen und gleichzeitig das Ehrenamt stärken, um es an neue Herausforderungen heranzu-
führen. Die mögliche Neugründung von Bürgervereinen gehört ebenso dazu, wie die Unterstützung 
der bürgerschaftlichen Engagements durch moderne Hilfsmittel wie dem Internet und entsprechender 
Apps, die eine Möglichkeit schaffen sich auf Gemeindeebenen neu zu vernetzen. Insbesondere wurde 
dabei die App - nebenan.de - angesprochen, mit der auf lokaler / regionaler Ebene ein überschaubares 
Netzwerk aufgebaut werden kann. 
 
Unterstützend zu diesen weichen Faktoren sollen im Förderzeitraum, der vom Land Niedersachsen im 
Zusammenhang mit der Anerkennung des Dorfentwicklungskonzeptes als Fördergrundlage festgesetzt 
wird, die vorhandenen Infrastrukturen modernisiert und es sollen neue Infrastruktureinrichtungen, 
insbesondere für die Dorfgemeinschaft und Senioren geschaffen werden. 
 
Um bereits ehrenamtlich Tätige in ihrer Arbeit zu unterstützen und um langfristig den begonnen Dorf-
entwicklungsprozess zu verstetigen, werden die von der Freiwilligenakademie Niedersachsen angebo-
tenen Förderprogramme - Engagementlotsen für Ehrenamtliche in Niedersachsen - und - Ausbil-
dung zum Dorfmoderator - angesprochen. 
 
Engagementlotsen für Ehrenamtliche möchte Menschen ansprechen, denen eine Mentoren- und Multi-
plikatorentätigkeit Freude bereitet, die als ausgebildete Engagementlotsinnen und Engagementlotsen 
andere ehrenamtlich Engagierte in ihrer Arbeit direkt unterstützen, oder beim Aufbau und Ausbau von 
fördernden Rahmenbedingungen vor Ort helfen möchten. Im Rahmen ihrer Arbeit entwickeln und 
vernetzen Engagementlotsen bürgerschaftliches Engagement in der Kommune. 
Um als Engagementlotse aktiv werden zu können, qualifizieren sich interessierte Personen in zwei 
Fortbildungsblöcken mit je drei Tagen. Im Anschluss an die Qualifizierung haben aktive Engagement-
lotsen die Möglichkeit, sich in vertiefenden Seminaren weiterzubilden.  
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Durch die Förderung des Landes Niedersachsen entstehen den Teilnehmenden keine Kosten. Die Kur-
se werden als Bildungsurlaub anerkannt. Die Anmeldung bei der Freiwilligenakademie Niedersachsen 
erfolgt entweder über die Kommune oder eine andere lokale Anlaufstelle für Bürgerengagement, z.B. 
eine Freiwilligenagentur. Dorfmoderatoren/innen dagegen gestalten Dialogprozesse im Dorf und 
kommunizieren diese öffentlichkeitswirksam.  
 
Interessierte wenden sich an die Freiwilligenakademie, ihre Gemeinde, ihren Landkreis oder eine an-
dere kommunale Gebietskörperschaft oder einen kommunal-regionalen Zusammenschluss (z. B. Ver-
band) gem. BMQ-Richtlinie (Bildungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung).  
 
Leitbild und Handlungsziele 
 
Im Rahmen des Prozesses wurden nachfolgende Handlungsziele für das Handlungsfeld Soziales Leben 
und Daseinsvorsorge definiert: 
 

 Bevölkerungsrückgang aufhalten 
 Mobilitätsangebote verbessern 
 Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs stärken und verbessern  
 Kinderbetreuung und Jugendangebote sichern und verbessern 
 medizinische Versorgung nachhaltig sichern 
 Leben im Alter- Pflege, sowie neue Wohnformen, unterstützen und stärken   
 soziales Leben stärken 

 
Für diese Handlungsziele wurden die folgenden Unterziele erarbeitet, die die Grundlage für die öffent-
lichen Maßnahmen mit lokaler und regionaler Wirkung bildeten. 
 
Handlungsziele und Unterziele  
 

Handlungsfeld Demografie / Infrastrukturelle Entwicklung / Kultur und Soziales 

Handlungsziel: Bevölkerungsrückgang aufhalten  

Planerische und bauliche Voraussetzungen schaffen 

• gemeindliches Entwicklungskonzept erarbeiten 

• neue Baugebiete ausweisen 

• Gewerbegebiete ausweisen 

• innerörtliche Leerstände erschließen 

• Dienstleistungs-/ Gewerberäume und -flächen innerorts bzw. regional erschließen  

mögliche Projektansätze  

• Wohnen im Alter – altersgerechten Wohnraum schaffen 

• Wohnungen für junge Menschen und Familien schaffen 

Soziale Angebote verbessern 

• Dorfgemeinschaftshäuser als soziale Treffpunkte baulich optimieren  

• Adäquate Seniorentreffpunkte schaffen 

• innerörtliche Aufenthaltsqualität erhöhen 
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• Treffpunkte schaffen (Café, Mensa) 

• familienfreundliche Angebote entwickeln 

Handlungsziel: Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs stärken und verbessern  

• Einkaufsmöglichkeiten verbessern (Lieferservice) 

• App nutzen, um örtliches Netzwerk aufzubauen -Nebenan.de- 

• Nachbarschaftshilfe/Bürgerverein für nicht mobile oder mobilitätseingeschränkte Mitbewoh-
ner unterstützend einsetzen 

Handlungsziel:  Kinderbetreuung und Jugendangebote sichern und verbess ern  

• Betreuungszeiten ausweiten 

• Bedarfsumfrage über die Jugendbetreuer  

• App nutzen, um örtliches Netzwerk aufzubauen -Nebenan.de- 

• Spielplätze als Mehrgenerationsplätze teilweise gestalten 

Handlungsziel: medizinische Versorgung nachhaltig sichern  

• mit neuen Angeboten versuchen die medizinische Versorgung zu verbessern  

• Fahrdienste bei Bedarf organisieren  

Handlungsziel: Leben im Alter- Pflege sowie neue Wohnformen unterstützen und stärken   

• altersgerechten Wohnraum schaffen, neue Wohnformen für die Region umsetzen    

• Einrichtung für betreutes Wohnen schaffen 

• Wohnangebote, ggf. auch durch gemeinschaftlich organisierte Wohnformen (Wohngemein-
schaften und Pflegegruppen)  

• Generationenstätte, offener Treff als neue Begegnungsangebote schaffen 

• Barriere Reduzierungen im vorhandenen Bestand 

• Beratung und Pflege in der Region verankern 

• Wohnraumberatung und Beratung durch den Pflegestützpunkt des LK in der Region noch 
stärker kommunizieren  

• Tagespflegeeinrichtung schaffen 

• Pflegestation in der Dorfregion 

• Seniorenwegweiser des LK auf die Internetseite der Gemeinden 

• Unterstützerstrukturen schaffen 

• gezielte Information über die bereits vorhandenen Möglichkeiten  

• Seniorenbeauftragten auf Orts- Gemeindeebene als Ansprechpartner 

• Fahr-, Begleit- und Einkaufsdienste durch Bürgerverein/ Nachbarschaftshilfe 
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• Haushaltsnahe Dienstleistung  

• transparente Netzwerkstruktur (Ansprechpartner) aufbauen und neue Unterstützerstruktu-
ren schaffen (App/Telefonkette) 

Handlungsziel: Soziales Leben stärken 

• Vereins- und Kulturarbeit unterstützen, Ehrenamt stärken 

• Infoveranstaltung mit der Ehrenamtskoordinatorin für alle Vereine 

• gemeinsamer Veranstaltungskalender 

• Tag des Ehrenamtes / Tag der Vereine einführen 

• Ehrenamt an neue Herausforderungen heranführen 

• Bürgerverein oder Nachbarschaftshilfe gründen oder falls möglich beitreten 

• Bestehende Vereine: Im Dorfleben in Ribbesbüttel und DEP Dorfentwicklungsplanung Röt-
gesbüttel treffen sich temporär zu einem dorfregionalen Gedankenaustausch  

• Flexible, vereinsunabhängige, themenbezogene und temporäre Arbeitsgemeinschaften bil-
den 

• Vorhandene Infrastruktur modernisieren und neue schaffen 

• Dorfgemeinschaftshäuser, sowie alle anderen dorfgemeinschaftlich genutzten Anlagen mo-
dernisieren und Barrierefreiheit herstellen  

• Straßen- und Wegeverbindungen zur Verbesserung des sozialen Lebens optimieren 

• energetische Versorgung optimieren 

• Erschließung von freizeitgestaltenden und kulturellen Potentialen zur Stärkung des regiona-
len Bewusstseins und des überregionalen Austauschs 

 
Für die abgeleiteten Unterziele erfolgte eine durch den Arbeitskreis priorisierte Festlegung der 
Projektempfehlungen für die Dorfregion. Folgende Projekte dienen der Verbesserung der 
Daseinsvorsorge, der Stärkung der Dorfgemeinschaft und der Anpassung an den demografischen 
Wandel (vgl. Kap. 8.1 Prioritätenliste und Kostenschätzung). 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER / -ZIELE - 

 

 Seite 130 
 

Projektempfehlungen 
 

Ort Nr. .  Maßnahme Priorität 

   kurzfristig umsetzbar 

Ribbesbüttel 3 Schaffung eines Gemeinschaftshauses  B 1 

Rötgesbüttel 3 Schaffung eines neuen Dorfzentrums B 1 

Rötgesbüttel 4 Neugestaltung des Festplatzes C 1 

Vollbüttel 1 Anlage einer Spiel- und Freizeitfläche C 1 

   mittelfristig umsetzbar 

Rötgesbüttel 5 Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses  B 2 

Vollbüttel 2 Umnutzung des Jugendtreffs, Ausbau des DGH 
und Errichtung einer Außenbühne 

B 2 

Vollbüttel 3 Gestaltung des Festplatzes C 2 

   langfristig umsetzbar 

Ausbüttel 3 Entwicklung eines Mehrgenerationenplatzes  C 3 

Ribbesbüttel 5 Gestaltung des Schulgebäudes, Aufwertung des 
öffentlichen Spielplatzes 

C 3 

Rötgesbüttel 6 Gestaltung des Gemeindebüros C 3  

Rötgesbüttel 7 Umnutzung des ehem. Spritzenhauses C 3  

 
7.2 Mobilität und Straßenraum  
 Erhalt und Verbesserung der Mobilität / Straßenräume mit Aufenthaltsqualität schaffen  
 
Mobilität und Erreichbarkeit sind zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftli-
chen Austausch, Beschäftigung und Wohlstand. Leistungsfähige Verkehrssysteme sind deshalb uner-
lässlich. Zugleich hat der Verkehr Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Gesundheit. 
 
7.2.1 Erhalt und Verbesserung der Mobilität  
 
Der Verkehr zwischen Wohn-, Einkaufs-, Ausbildungs- und Arbeitsstätten, privaten Haushalten sowie 
Dienstleistungsangeboten soll für alle Bürger bestmöglich organisiert werden. Negative Folgen für die 
Umwelt sollen dabei minimiert werden. Hierzu sind die verschiedenen Verkehrsarten (Bahn, Bus, 
Auto, Rad, zu Fuß gehen) miteinander zu verbinden. Die Situation stellt sich in Städten, im Umland 
der Städte und in ländlich geprägten Räumen unterschiedlich dar und erfordert ein angepasstes 
Vorgehen. Dazu gehört ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bus und 
Bahn und auch alternative Angebote, die in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger an 
Bedeutung stehen, wie zum Beispiel Bürgerbusse und selbstorganisierte Fahrdienste. Also ein 
umfassender Ansatz, in dem alle Mobilitätsformen umweltschonend miteinander kombiniert werden.  
 
Alternative Mobilitätsangebote spielen in der Dorfregion derzeit keine Rolle. Gleichwohl wäre hier 
ein möglicher Ansatz, um die soziale Teilhabe möglichst vieler nicht mobiler Bürgerinnen und Bürger 
sicherzustellen, das Modell Bürger fahren für Bürger zu realisieren, um so die Angebote, die sich 
vorwiegend in Rötgesbüttel oder in den beiden Grundzentren, Isenbüttel und Meine und im Mittelzent-
rum Gifhorn, aber auch in Leiferde, befinden, erreichen zu können. 
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Das Modell Bürger fahren für Bürger beruht darauf, das durch Ehrenamtliche auf Gemeinde- oder 
Dorfregionsebene ein Fahrdienst mit weiteren Unterstützungsleistungen, wie Einkaufsbegleitung oder 
Arztbesuch angeboten wird. Die Fahrten sind nicht linienorientiert und können insofern individueller 
und zielgerichteter ausgerichtet sein.  
 
Hier käme die Anschaffung eines Fahrzeuges, das dann in Rötgesbüttel von Ehrenamtlichen als unter-
stützendes Hilfsmittel genutzt werden könnte in Frage. Für die Gemeinde Ribbesbüttel wäre ggfs. zu 
überlegen, ob nicht auch ein Fahrzeug für die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede, welches über die 
Samtgemeinde bereitgestellt werden könnte, zur Unterstützung der Aktivitäten der Nachbarschaftshil-
fe eingesetzt werden könnte.  
 
Eine weitere Möglichkeit bieten sog. Mitfahrerbänke, die den nichtmobilen Mitbewohnern die Mög-
lichkeit einer Mitnahme im privaten PKW ermöglichen. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu er-
höhen, Mitbewohner mitzunehmen, sollte hierzu jedoch umfassend im Hinblick auf die rechtlichen 
Aspekte informiert werden.  
 
Ferner müssen die Angebote des ÖPNV, des Car-Sharing und der Radverkehr besser miteinander 
kombiniert werden. Die Angebote der Verkehrsmittel müssen dafür entsprechend leistungsstark und gut 
ausgebaut sein. Das führt nicht nur zu Emissionsminderungen, sondern steigert auch den wirtschaftlichen 
Nutzen nachhaltiger Mobilitätskonzepte. Durch den Ausbau des ÖPNV wird nicht nur dessen 
Verkehrsanteil gesteigert, sondern auch der des Rad- und Fußverkehrs. Kern einer nachhaltigen 
Verkehrspolitik sind dabei umweltorientierte Preise und Gebühren für Auto, Bus und Bahn. 
 
Eine zentrale Rolle im schienengebundenen ÖPNV kommt dem Ausbau des Bahnhofs in Rötgesbüttel 
zu, wo ab Ende des Jahres durch den Bau eines zweiten Gleises eine stündliche Frequenz im Regio-
nalverkehr auf der Strecke Braunschweig - Gifhorn - Uelzen (Erixx, RB 47) gewährleistet wird. Um 
dieses Angebot jedoch auch in der gesamten Dorfregion nutzen zu können, stellt sich flankierend die 
Aufgabe einer optimalen Erreichbarkeit des Bahnhofes.  
 
Eine besondere Problematik ergibt sich für Ribbesbüttel, wo es zurzeit keine direkte ÖPNV Verbin-
dung nach Rötgesbüttel gibt und der Haltepunkt nur mithilfe einer Umsteigemöglichkeit in Gifhorn in 
ca. 40 Minuten erreichbar ist. Hier wäre eine Änderung der Buslinie 111, die dann direkt über Vollbüt-
tel - Ribbesbüttel - Rötgesbüttel verlaufen würde, empfehlenswert.  
 
Grundsätzlich wird die Frequentierung des Bahnhofs in Rötgesbüttel zukünftig maßgeblich auch da-
von abhängen, ob für mobilitätseingeschränkte Personen die Entfernung zwischen Bahnsteig und dem 
Parkplatz, der ca. 200 m nördlich des neuen Haltepunktes im Bereich des sog. Königseichenareals 
entstehen soll, akzeptabel ist. Da der Parkplatz über die Landesnahverkehrsgesellschaft gefördert wird 
und z.Z. keine Alternative besteht, ergibt sich hier für die Dorfentwicklung kein Handlungsbedarf.  
 
Handlungsbedarf in Bezug auf den ÖPNV ergibt sich auch in Druffelbeck, Klein Vollbüttel und 
Warmbüttel, wo zurzeit keine Anbindung an den Linienbusverkehr gibt. Um in Druffelbeck eine di-
rekte Anbindung an den ÖPNV herzustellen, wäre die Anlage einer entsprechenden Wendemöglich-
keit im Bereich der westlichen Ortseinfahrt in Druffelbeck notwendig. Im weiteren Verlauf des Druf-
felbecker Weges sind keine nutzbaren Flächen vorhanden; und eine Weiterfahrt in Richtung Ribbes-
büttel ist mit Blick auf die Fahrplangestaltung nicht möglich. Darüber hinausgehend wurde für die 
kleinen Ortsteile Druffelbeck, Klein Vollbüttel und Warmbüttel der Gemeinde Ribbesbüttel zum Bei-
spiel auch die Etablierung eines Anruflinientaxis angeregt, um insbesondere den Bahnhof in Rötges-
büttel zu erreichen.  
 
In der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgsbüttel entspricht bereits ein großer Teil der Bushal-
testellen den Anforderungen der Barrierefreiheit. Handlungsbedarf ergibt sich besonders vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels in der barrierefreien Gestaltung der Haltestellenbereiche, die mit 
entsprechenden Einstiegshilfen sowie Warteunterständen umgerüstet werden sollen. Bei der Grunder-
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neuerung geht es um die Anpassung des Einstiegsniveaus von Haltestellen an Niederflurfahrzeuge ein-
schl. Kleinbusse, um einen barrierefreien Zugang zu erzielen.  
 
Eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung von Verkehrskonzepten für die Dorfregion wird auch der 
Radverkehr spielen. Damit mehr Menschen aufs Rad umsteigen, müssen einerseits die Bedingungen des 
Radverkehrs deutlich verbessert werden. Eine wachsende Bedeutung in Verkehrskonzepten kommt da-
bei elektrischen Fahrrädern zu. Mit ihnen können größere Distanzen schneller und bequemer als mit her-
kömmlichen Rädern zurückgelegt werden, was bedingt durch die unmittelbare Nähe vieler Arbeitsplätze 
in Braunschweig und in Wolfenbüttel für Arbeitnehmer aus der Dorfregion durchaus von Interesse sein 
kann. Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollten im öffentlichen Raum entsprechende Ladestationen einschl. 
gesicherter Abstellmöglichkeiten z.B. in Form von Fahrradkäfigen installiert werden.  
 
Darüber hinaus ist der Gesundheitsnutzen durch Rad- und Fußverkehr nicht zu unterschätzen und unter 
klimatischen Aspekten führt die Förderung des Radverkehrs außerdem zu deutlichen CO2-
Einsparungen. Für den Ausbau des Radverkehrs bieten die vorhandenen separaten Radwegeverbindun-
gen zusammen mit den bestehenden Wirtschaftswegen eine günstige Voraussetzung. Hier ist jedoch auf 
die fehlenden separaten Verbindungen an der L 320 und K 66 hinzuweisen; und vielfach weisen die be-
stehenden Wirtschaftswege erhebliche Schäden oder einfach eine unzureichende Befestigung auf, 
wodurch die Nutzung als Radweg stellenweise kaum möglich ist (vgl. Abbildungen in den Kap. 6.4 so-
wie 7.5). Die Attraktivität der Wegeverbindungen steht dabei auch in Abhängigkeit zu den vorhandenen 
Aufenthaltsmöglichkeiten,  
 
Der kleine Ort Warmbüttel wird durch den Warmbütteler Weg im Zuge eines Samtgemeindeverbin-
dungsweges erschlossen, der teilweise als Abkürzungsstrecke und gleichzeitig als Radwanderweg ge-
nutzt wird. Handlungsbedarf ergibt sich hier in der Ausbildung eines zentralen Aufenthalts- und In-
formationsbereiches, der unmittelbar nördlich der Zufahrt zum landwirtschaftlichen Betrieb angelegt 
werden könnte. Mit Bänken, Infotafeln (mit Informationen zur Geschichte und zur Landschaft) und 
Fahrradanlehnern entsprechend möbliert könnte dieser Bereich sowohl der örtlichen Bevölkerung als 
auch Radwanderern zur Verfügung stehen. Gleiches gilt auch für Druffelbeck, wo im Bereich der Brü-
cke über die Vollbütteler Riede ein attraktiver Aufenthalts- und Informationsbereich geschaffen wer-
den könnte, der u.a. Informationen zu den im Umfeld anbindenden Wegeverläufen liefert. Entspre-
chende Beschilderungen an Aufenthaltsbereichen wären zudem in den anderen Orten oder auch an 
markanten Wegeabschnitten in der Landschaft wünschenswert.  
 
7.2.2 Straßenräume mit Aufenthaltsqualität schaffen  
 
Die Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel wird durch die in nord-südlicher Richtung 
verlaufende Bundesstraße 4 in das überörtliche Verkehrsnetz eingebunden, die als breit ausgebaute 
Verkehrsschneise direkt durch die Ortslagen von Rötgesbüttel und Ausbüttel verläuft. Die Bundesstra-
ße zeichnet sich durch ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Aufgrund der Verkehrsbelastung und den 
damit verbundenen Belästigungen und Gefährdungen insbesondere für die Anlieger, aber auch für die 
Fußgänger und Radfahrer, wird seit Jahren der Bau einer Ortsumgehung im Verlauf der B 4 zwischen 
Gifhorn und Braunschweig gefordert.  
 
Laut Aussage der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 04.11.2019 (Ge-
schäftsbereich Wolfenbüttel) befinden sich die Planungen zur Ortsumgehung Rötgesbüttel und Meine 
in der Planfeststellung und die Erwiderungsbearbeitung ist zurzeit noch in der Bearbeitung. Ein mögli-
cher Erörterungstermin im Jahr 2020 steht noch nicht fest.  
 
Nach Bau der Ortsumgehung wird die bisherige B 4 im Verlauf durch Rötgesbüttel und Ausbüttel in 
eine Kreisstraße überführt, die infolge der Anbindung an die neue B 4 und an die L 320 und durch die 
direkte Verbindung nach Gifhorn über eine wichtige überörtliche Bedeutung verfügen wird. Trotzdem 
können bauliche Maßnahmen wie die Verringerung der Ausbaubreite (unter Beachtung des landwirt-
schaftlichen Verkehrs), die Neugestaltung der Nebenanlagen, Betonungen der Ortseingänge und er-
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gänzende Überquerungsmöglichkeiten geschaffen werden, um das dörfliche Bild und die Lebensquali-
tät für die Bewohner zu erhöhen. Hiervon profitierten auch die beiden Gaststätten, deren Freisitze an 
Attraktivität gewinnen könnten.  
 
Im Rahmen der Dorfentwicklung sind wesentliche bauliche bzw. gestalterische Ansätze für einen in-
nerörtlichen Rückbau der B 4 im Bereich der Ortslage von Rötgesbüttel möglich. Das wären z.B. die 
Anlage von beidseitigen Fuß- und Radwegen, sichere Überquerungsmöglichkeiten, verminderte Fahr-
bahnbreiten und verkehrsberuhigende Einbauten (unter Berücksichtigung des landwirtschaftlichen 
Verkehrs), Betonungen der Einmündungen untergeordneter Straßen, Pflanzungen von Straßenbäumen, 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung etc.. Wo der Straßenraum eine ausreichende Breite anbietet, soll-
ten mit Blick auf die hier ansässigen Betriebe auch Stellplätze im öffentlichen Raum angeboten wer-
den. Ohnehin sollten die vorhandenen anliegenden Betriebe frühzeitig in die Planung eingebunden 
werden. 
 
Grundsätzlich sind geplante Dorfentwicklungsmaßnahmen an der Bundes- bzw. Landesstraße unter 
Mitwirkung des Straßenbaulastträgers frühzeitig abzustimmen, da hierfür entsprechende Vereinbarungen 
abzuschließen sind. Bei Planungen sind die rechtlichen Grundlagen des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) bzw. des niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) mit den dazugehörigen Bestimmungen so-
wie die sonst für die Straßenbauverwaltung geltenden Vorschriften und Richtlinien einzuhalten. Weiter-
hin dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.  
 
Unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit,  der im Arbeitskreis Mobilität und Straßenraum ein zentrales 
Anliegen der Akteure war, sollten potenzielle Gefahrenstellen im öffentlichen Raum, z.B. im Bereich 
von Ortseingängen, im Straßenraum und im Bereich der Bürgersteige, bei den Überquerungsmöglichkei-
ten, im Rahmen der Parkraumnutzung, etc. innerhalb der Dorfregion durch entsprechende Maßnahmen 
(baulich oder verkehrslenkend) möglichst beseitigt werden. Ziel sollte es sein, möglichst viele dieser Ge-
fahrenpunkte durch geeignete Maßnahmen zu entschärfen.  
 
Eine besondere Problematik ergibt sich im Verlauf der Landesstraße 320, wo ausgehend von der Pei-
ner Landstraße im Zuge der L 320 der jüngere Siedlungsbereich von Ausbüttel erschlossen wird. 
Auch nach der Neugestaltung der Bushaltestelle werden im Zuge der geradlinig verlaufenden L 320 
weiterhin oftmals stark überhöhte Geschwindigkeiten gefahren. Um das Gefahren- und Belästigungs-
potenzial, insbesondere bei den Einbiegevorgängen aus dem Straßenraum der Lange Straße zu verrin-
gern, wird die Betonung der Ortseinfahrt im Zuge der L 320 durch den Bau eines Fahrbahnteilers mit 
gleichzeitiger Querungsfunktion angeregt. Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr - Geschäftsbereich Wolfenbüttel - gibt dabei die zu gewährleistenden Fahrbahngeometrien 
(Breite der Überquerungshilfe, Breite der Fahrspuren, Verziehungslängen der Fahrbahn) vor; die Kos-
ten inklusive der sog. Ablösegebühren für den zukünftigen zusätzlichen Unterhaltungsaufwand werden 
dabei auf die Gemeinden übertragen. Eine ergänzende Bepflanzung würde die optische Wirkung auf-
grund der räumlichen Verdichtung noch erhöhen.  
 
Verkehrsberuhigende Maßnahmen werden auch im Verlauf der geradlinig und abschüssig in den Ort 
verlaufenden Kreisstraße 52 in Rötgesbüttel zwischen dem Friedhof auf der westlichen Seite und dem 
Parkplatz auf der östlichen Seite vorgeschlagen, um ein sicheres Überqueren der Alte Heerstraße zu 
gewährleisten. Dieses im Rahmen der Dorfentwicklung nicht separat förderfähige Vorhaben setzt eine 
gezielte Abstimmung mit dem Träger der Straßenbaulast (LK GF) voraus, denn beiderseits der mind. 2 
m breiten Überquerungshilfe sind mind. 3,5 m breite Fahrspuren mit ausreichenden Verziehungslän-
gen zu gewährleisten. 
 
Handlungsbedarf ergibt sich auch im Verlauf der Dorfstraße (K 52) in Rötgesbüttel, wo sich u.a. der 
Standort der Kirche und das örtliche Ehrenmal für die in den beiden Weltkriegen Gefallenen befinden. 
Angeregt wird einerseits, den Kirchhof um das Ehrenmal zu öffnen und damit diesen Bereich in den 
öffentlichen Raum zu integrieren. Ergänzt durch eine Neugestaltung von Teilen des benachbarten 
Straßenraumes könnte somit eine attraktive Platzfläche am alten Ortsmittelpunkt entstehen. Neben der 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER / -ZIELE - 

 Seite 134

Nutzung als Andachts- und Verweilmöglichkeit für die einheimische Bevölkerung könnte dieser Be-
reich auch einen Rast- und Informationspunkt für Besucher (z.B. Radwanderer) darstellen. Unabhän-
gig davon wird im Verlauf der Dorfstraße angeregt, einseitig einen Angebotsstreifen für den Radver-
kehr zu markieren. Hier bietet sich die südliche Seite an, wodurch neben der für den Fahrzeugverkehr 
optisch verminderten Fahrbahnbreite auch ein größerer Abstand zum schmalen Fußgängerweg ange-
deutet wird.  
 
Überhöhte Fahrgeschwindigkeit kennzeichnet auch die kommunale Straße Am Ochsenberg, die eine 
zweizeilige Siedlungserweiterung aus den 1950er Jahren erschließt. Um das Belästigungs- und Gefah-
renpotential insbesondere für die Anlieger abzuschwächen, werden hier verkehrsberuhigende Maß-
nahmen vorgeschlagen. Partielle bauliche Vorhaben mit Verengungen bzw. Verschwenkungen oder 
auch Aufpflasterungen erweisen sich dabei als besonders effektiv. Eine gezielte Förderung seitens der 
Dorfentwicklung scheint jedoch zurzeit aufgrund des zugrundeliegenden Bewertungsschemas nicht 
möglich.  
 
Handlungsbedarf für die Dorfentwicklung ergibt sich in Ribbesbüttel im Verlauf der Heerstraße, die 
heute als Verbindung zwischen der Dorfstraße / Masch im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 52 und der 
Peiner Landstraße im Zuge der Ortsdurchfahrt der L 320 verläuft. Die breit und geradlinig ausgebaute 
Heerstraße wird stark frequentiert, weil sie sich als deutliche Abkürzung in Richtung Ausbüttel / B 4 
gegenüber dem weiteren westlichen Verlauf der Dorfstraße erweist und oftmals entstehen erhebliche 
Gefahrensituationen durch überhöhte Fahrgeschwindigkeiten.  
 
Zur Verkehrsberuhigung könnten weitere bauliche Maßnahmen vorgenommen werden, um die Fahr-
geschwindigkeiten zu reglementieren und den Anteil des Abkürzungsverkehrs zu verringern. Mit sei-
ner linienhaften Anlage und durch seine Ausbauart mit einem durch eine Hochbordanlage getrennt 
verlaufenden Gehweg und einer sehr breit asphaltierten Fahrbahn verleitet dieser Straßenraum zu 
überhöhten Fahrgeschwindigkeiten, was zu einem entsprechenden Belästigungs- und Gefährdungspo-
tential führt. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang die Anlage einer zweiten Zufahrt in den west-
lich angrenzenden Siedlungsbereich im Zuge der Straßen Sonnenweg und Sandweg vorgeschlagen. 
Durch das erhöhte Fahrzeugaufkommen auch in Bezug auf den ruhenden Verkehr erweisen sich die 
schmalen Straßenräume im Notfall mitunter nur eingeschränkt für Rettungsfahrzeuge nutzbar. 
 
Ein weiterer Handlungsansatz zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ergibt sich in Vollbüttel, wo 
aufgrund der linienhaft durch den Ort verlaufenden Hauptstraße vielfach überhöhte Geschwindigkei-
ten gefahren werden, die zu Belästigungen und Gefahrensituationen für Anlieger und schwächere 
Verkehrsteilnehmer führen. Um eine Verkehrsberuhigung und damit eine angemessene, rücksichtsvol-
le Fahrweise zu erzielen, sind im alten Ortskern die Straßenräume Hauptstraße und Schmiedeberg als 
Tempo-30-Zonen ausgewiesen, was durch großflächig auf die Fahrbahn aufgebrachte Farbmarkierun-
gen unterstützt wird.  
 
Um die beabsichtigte verkehrsberuhigende Wirkung bzw. die Verkehrssicherheit im Ortskern zu erhö-
hen, werden bauliche Umgestaltungen von den Einmündungen der untergeordneten Straßen oder auch 
partielle Verengungen bzw. Verschwenkungen der befahrbaren Verkehrsfläche vorgeschlagen. Diese 
Bereiche könnten durch den Einbau von Pflasterflächen auffallend gekennzeichnet werden; ohne Fra-
ge muss in allen Fällen die Durchlässigkeit für den landwirtschaftlichen Verkehr gewährleistet sein. In 
ähnlicher Weise könnten platzartige Aufweitungen wie am ehem. Spritzenhaus im Straßenraum 
Schmiedeberg gestalterisch hervorgehoben werden. Diese Bereiche können zudem an Aufenthaltsqua-
lität gewinnen, wenn - wie durch die private Initiative am ehem. Spritzenhaus - Bänke etc. aufgestellt 
werden. 
 
Im Zusammenhang mit einer Erneuerung bzw. einer partiellen Umgestaltung der Straßenräume stellt 
sich im alten Ortskern auch die Aufgabe der reglementierten Ableitung des hier anfallenden Oberflä-
chenwassers. Einerseits stellt sich dabei die Frage nach dem Zustand und der Leistungsfähigkeit einer 
Ableitung über private Grundstücke, andererseits sollte das von den umgebenden Flächen in den Ort 
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einfließende Oberflächenwasser vor dem Ortsrand einer Rückhaltung und allenfalls einer gedrosselten 
Einleitung in den Regenwasserkanal unterliegen. 
 
In Klein Vollbüttel ergibt sich Handlungsbedarf im Bereich des Klein Vollbütteler Weges, der größten 
Teils mit Mineralgemisch befestigt ist, was der naturnahen Lage und der Ausrichtung auf den Anlie-
gerverkehr gerecht wird. Allerdings unterliegt der Klein Vollbütteler Weg teilweise auch einem Ab-
kürzungsverkehr. Um potentielle Belästigungen (insbesondere durch Staub) und Gefährdungen zu be-
grenzen, wird eine Reglementierung der Fahrgeschwindigkeit (Tempo 30-Zone) vorgeschlagen.  
 
Der innerörtliche Straßenraum soll nicht nur den Verkehr gewährleisten, sondern insbesondere 
die Bezüge zwischen den Grundstücken vermitteln. Fahrzeugverkehr, Fußgänger und Radfahrer sind 
gleichberechtigt zu berücksichtigen, was eine multifunktionale bzw. gemischte Nutzung mit sich 
bringt. Zudem ergibt sich dadurch eine verkehrsberuhigende Wirkung, weil eine größere Beachtung 
und eine stärkere Rücksichtnahme gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern erfolgt. Im Zusam-
menhang sei auf die unbedingt wünschenswerte Erhaltung privater Natursteinflächen und -wege   
oder aber der Gestaltung des Straßenraumes in der Dorfregion, insbesondere an Straßen und Plätzen 
sollten übermäßige und gleichzeitig ortsbildstörende Versiegelungen (Asphaltflächen, unbefestigter 
Bereiche hingewiesen.  
 
Die Erlebbarkeit des innerörtlichen Straßenraumes ist in hohem Maß auch vom Vorhandensein stra-
ßenunabhängiger Wegeverbindungen abhängig. Die Erhaltung und Wiederherstellung der innerdörfli-
chen Straßenraumqualitäten zielt daher auch auf die Errichtung bzw. die Sanierung vorhandener 
Wegeverbindungen ab.  
 
Der sog. Franzosenweg stellt die historische Wegeverbindung zwischen Ribbesbüttel und Vollbüttel 
dar. Neben der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen wird der heutige Wirtschaftsweg insbeson-
dere von Radfahrern und von Spaziergängern beider Orte angenommen; für den sonstigen Fahrzeug-
verkehr ist eine Befahrung untersagt. Im Zusammenhang mit seiner häufigen Benutzung wird eine Er-
gänzung mit weiteren Informations- und Aufenthaltsbereichen angeregt, wie sie etwa am Gemeinde-
zentrum vorhanden sind.  
 
Die Gestaltung des Straßenraumes sollte sich abwechslungsreich und unregelmäßig gliedern, was   
z.B. durch ein Aufgreifen des traditionellen Straßenbildes, durch die Verwendung von unterschiedli-
chen, aber für einzelne Elemente stetig wiederkehrenden Materialien und durch Möblierungselemente 
erreicht werden kann. Dieser Ansatz sollte nicht nur in Bezug auf die Projekte innerhalb einer Ort-
schaft, sondern im Hinblick auf den ortsübergreifenden Ansatz auch in abgestimmter Weise für den 
gesamten Planungsraum aufgegriffen werden.  
 
Im Vergleich zum überörtlichen sollte der innerörtliche Straßenraum halböffentliche, unscharfe Über-
gänge zu den privaten Bereichen aufweisen. Das wird insbesondere durch den Verzicht auf Hochborde 
und einen weitgehend niveaugleichen Ausbau erreicht. Fahrbahn, Gehweg und Grundstück sollten 
möglichst durch Grünbereiche getrennt werden, was ebenso den Versiegelungsgrad vermindern hilft.  

 
Zur bewussten Gliederung sollten Seitenräume, Gehwege und Grundstückszufahrten vom Fahrbahnbe-
reich gestalterisch abgesetzt werden. Die neuen Materialien, insbesondere das Betonsteinpflaster, soll-
ten an den traditionell verwendeten Pflastersteinen orientiert sein und könnten z.B. in Format und Far-
be nuanciert werden. Auf jeden Fall ist aber eine laute und bunte Materialvielfalt zu vermeiden.  
 
Für die Fahrbahnsanierung sollte weitgehend ein Ausbau mit einem entsprechenden Betonsteinpflaster 
vorgesehen werden. Mit Blick auf die vorhandenen Asphaltfahrbahnen und unter Beachtung einer all-
seits kostensparenden Verfahrensweise kann aber auch eine Erneuerung der Asphaltfahrbahn erwogen 
werden. Dieses Verfahren könnte insbesondere in den Straßenzügen erfolgen, die abseits der histori-
schen Ortskerne zu keiner Zeit eine Natursteinbefestigung aufwiesen und deren Straßenraum durch die 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER / -ZIELE - 

 Seite 136

oft nur 3,0 m bis 3,5 m schmale Asphaltfahrbahn mit beiderseits anschließenden breiten Grünstreifen 
seit langer Zeit als ortsüblich geprägt wird.  
 
Zweifellos sollte begleitend eine Aufwertung der Seitenbereiche (Grundstückszufahrten, Bepflanzung) 
sowie eine Betonung der Einmündungs- oder Kreuzungsbereiche erfolgen, die in Betonsteinpflaster-
bauweise ausgeführt nicht nur zu einer eindeutigen funktionalen Betonung, sondern in dieser Form 
auch zu der gewünschten Aufwertung des Ortsbildes beitragen würde. 
 
Sollten im Zuge von Umbaumaßnahmen, die den Verkehrsraum berühren (z.B. Querungshilfen), Hof-
zufahrten oder landwirtschaftlich stark frequentierte Straßen und Wege betroffen sein, sind die Ein-
griffe mit den Anliegern bzw. Landwirten frühzeitig abzustimmen. 
 
Weiterhin ist mit den Erneuerungen der kommunalen Straßenräume auch eine Aufwertung hinsichtlich 
der Aufenthaltsqualität  beabsichtigt: An den markanten, ortsüblichen Treffpunkten wäre eine Ergän-
zung oder Erneuerung der Sitzgelegenheiten und Informationsbereiche, teils auch mit Tischen oder 
Fahrradanlehnern z.B. für Radwanderer, wünschenswert. Dazu gehört zweifellos auch noch der barrie-
refreie Ausbau einzelner Bushaltestellen in der Dorfregion, verbunden mit einem Wetterschutz, ent-
sprechenden Sitzgelegenheiten und der Möglichkeit Fahrräder ab- oder sogar unterzustellen. 
 
Mit Blick auf eine Entlastung der Umwelt und um insbesondere die Verschärfung von Hochwasserge-
fahren durch überlastete Vorfluter zu vermeiden, ist bei den Umgestaltungsprojekten der Straßen die 
Oberflächenentwässerung zu überprüfen und ggfs. an den Stand der Technik anzupassen. Wenn 
durch die Ausbauprojekte eine Gewässerbenutzung entsteht, ist eine wasserbehördliche Erlaubnis bei 
der Abteilung Boden / Luft / Wasser zu beantragen. Das gilt z.B. bei einer Versickerung in Mulden 
und Sickerbecken sowie bei der Einleitung in ein Fließgewässer. Direkteinleitungen in Fließgewässer 
oder unterirdische Versickerungseinrichtungen ohne Vorreinigung sind nicht mehr zulässig. 
 
Grundsätzlich kann eine Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung nur erfolgen, wenn die Belange 
der Oberflächenentwässerung geklärt sind. Sofern keine ausdrückliche Genehmigung der Gemeinden 
vorliegt, sollte der private Abfluss des Regenwassers nicht in den öffentlichen Straßenraum erfolgen. 
Sofern es das vorhandene Bodensubstrat zulässt, ist die Versickerung des anfallenden Oberflächen-
wassers auf dem jeweiligen Grundstück zu gewährleisten.  
 
Im Rahmen der Leitbilddiskussion zum Thema Straßenräume und Mobilität wurden von den Arbeits-
kreisteilnehmern als Ziele besonders die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Barrierefrei-
heit herausgestellt. Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität ist be-
sonders vor dem Hintergrund des demographischen Wandels die barrierefreie Gestaltung im Bereich 
von Straßen, Wegen und Plätzen zu berücksichtigen. Wer einen Rollstuhl oder Rollator nutzt oder ei-
nen Kinderwagen schiebt, ist bezüglich der Mobilität nicht flexibel, da er mit seinem Hilfsmittel auch 
Engstellen bewältigen muss, die folgende Mindestbreiten aufweisen müssen:  
 
 Passierbarkeit von Engstellen = 90 cm 
 Nutzbare Gehwegbreite = 1,80 m 
 Rangieren und Richtungswechsel = 1,50 m x 1,50 m   
 
Damit die Bewegungsflächen für alle nutzbar sind, muss der Bodenbelag eben und für Rollstuhl- 
und Rollatornutzer erschütterungsarm und gleichzeitig rutschfest sein. Dies ist bei Bitumen oder Be-
tonplatten gewährleistet. Bei Betonsteinpflaster sind die Fasen und Fugen möglichst gering zu hal-
ten. Bei Natursteinpflaster sollten geschnittene Steine beflammt (rutschfest) verwendet werden. Um 
eine barrierefreie Begehbarkeit bzw. Befahrbarkeit bei Natursteinpflasterstraßen zu gewährleisten, 
könnte eine berollbare Fahrgasse zwischen den Natursteinen bzw. ein befahrbarer Steifen eingerich-
tet werden.  
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Barrierefreie Bewegungsflächen dürfen keine Stufen oder Schwellen enthalten. Kanten bis zu 3 cm 
können auch von Rollstuhlfahrern noch bewältigt werden (Rollatoren eingeschränkt). Blinde und Seh-
behinderte können Kanten erst ab 3 cm mit dem Langstock sicher wahrnehmen. Bei höheren Stufen 
müssen Umgehungsmöglichkeiten angeboten werden. Gefällestrecken sind oftmals schwer zu bewäl-
tigen. Gehwege dürfen bis zu 3 % Gefälle haben, bis zu 10 m Länge auch 6 % (vgl. DIN 18040-3). 
Über sehr kurze Strecken sind steilere Abschnitte möglich (bis zu 12 % auf höchstens 1 m Länge), an-
sonsten sind Rampen oder Aufzüge anzuordnen. Dagegen können Blinde und Sehbehinderte auch über 
Treppen geführt werden. 
 
Der Charakter und die Erlebbarkeit der Orte werden in besonderem Maße vom Vorhandensein stra-
ßenunabhängiger Wege bestimmt. Dabei sind besonders die Fuß- und Radwegeverbindungen für die 
nicht mobile Bevölkerung von erheblicher Bedeutung. Diese Wegeverbindungen gewährleisten nicht 
nur die Erreichbarkeit der zentralen Infrastruktureinrichtungen, sondern tragen in erheblichem Maße 
zur Erlebbarkeit des Ortes bei. Darüber hinaus sind im Hinblick auf den Tourismus überörtliche Rad-
wegeverbindungen von besonderer Bedeutung. Aufgrund der teilweise fehlenden Wegeverbindungen 
müssen Radfahrer bzw. Fußgänger oftmals zur Überwindung kurzer Distanzen relativ lange Wege zu-
rücklegen. Die Verbesserung der Rad- und Fußwegebeziehungen ist daher ein weiteres Anliegen der 
Dorfentwicklung. Bestehende Lücken an den vorhandenen Radwegeverbindungen in der Dorfregion 
sollten entsprechend geschlossen und die Infrastruktur verbessert werden, um so ein die gesamte 
Dorfregion verbindendes Radwegenetz zu etablieren (vgl. hier Kap. 7.3 Wirtschaft - Tourismus zusätz-
liche Wirtschaftsfaktoren entwickeln).  
  
Zufußgehen ermöglicht zudem Gespräche und Kontakte mit anderen Dorfbewohnern. Fußwege dienen 
also nicht nur der Fortbewegung. Sie sind Aufenthalts- und Kommunikationsraum. Fußwege tragen in 
dem Sinne auch zur Identifikation mit dem Dorf bei. Früher war das Zufußgehen noch wichtiger, war 
selbstverständlich und das Flanieren an Sonntagen ein Ereignis. Die Bedeutung des Gehens kam auch 
in der Gestaltung der Fußwege zum Ausdruck. Wege zu wichtigen Zielen wurden besonders gepflegt; 
hinter solchen Wegen stand ein klarer Gestaltungswille. Die Fußwege waren die wichtigen Achsen, 
mit ihren Alleen strukturierten sie mitunter auch den Raum. Mit Verweis auf den Freizeitsektor und 
die Naherholung als wichtige zu gewährleistende Funktionen im Umfeld der Wohnsiedlungen ist da-
bei auch der Bedeutung der Straßen bzw. Wege zwischen den Orten Rechnung zu tragen, die gleich-
zeitig auch als Spazierwege und vom Radverkehr genutzt werden. 
 
Zur Verkehrssicherheit gehört auch eine ausreichende Straßenbeleuchtung. Ein Leuchtmittel, dass 
in den letzten Jahren immer häufiger eingesetzt wird, ist die LED (lichtemittierende Diode). Die 
kleinen Leuchtdioden findet man inzwischen in privaten Haushalten und neuerdings auch bei der 
Straßenbeleuchtung. In einer LED wird das Licht durch einen Kristall erzeugt, der bei Stromdurch-
fluss Licht in unterschiedlicher Farbe abgibt. Hierbei wird, im Gegensatz zur Glühbirne, nur sehr 
wenig Wärme produziert. Dadurch wird eine sehr hohe Energieeffizienz erreicht; in der Praxis sind 
heute 140 Lumen / Watt realistisch. Neben der Energieeffizienz ist die lange Lebensdauer ein weite-
rer großer Vorteil. Die material- und arbeitsintensive und dadurch teure Wartung der Straßenbe-
leuchtung entfällt nahezu vollständig.  
 
LED-Leuchten benötigen etwa 70 % weniger Strom als herkömmliche Leuchten und sind auch bei den 
Wartungskosten erheblich günstiger. Aufgrund dieser Vorteile konzentriert sich die Entwicklung der 
Straßenbeleuchtung zunehmend auf LED-Technik. Im März 2009 wurde auf EU-Ebene eine Verord-
nung mit Anforderungen an sog. Haushaltslampen sowie in Bezug zur sog. Nichthaushaltsbeleuch-
tung aufgestellt. Zur Erläuterung hat das Umweltbundesamt die Information Beleuchtungstechnik mit 
geringerer Umweltbelastung herausgegeben (www.uba.de/energie/licht), die auf den beiden derzeit 
geltenden EU-Verordnungen basiert.  
 
Neben der Anregung zur Verwendung einer ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Beleuchtungsart ist auf 
eine effiziente Betriebsweise zu verweisen: Wechselschaltung, Halbnachtschaltung oder Leistungsreduzie-
rung können beispielhaft angeführt werden. Elektronikchips, statt bisher magnetische Steuerungen, sollen 
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künftig das Anschalten regeln und intelligente Dimmereffekte der Laternen ermöglichen. In der Dorfregion 
Ribbesbüttel – Rötgesbüttel ist mit der Umstellung auf energiesparende LED Technik in den letzten Jahren 
bereits begonnen worden. Im Zusammenhang mit baulichen Erneuerungen der Straßenräume soll eine weite-
re Umstellung auch im Rahmen der Dorfentwicklung erfolgen.  
 
Handlungsziele 
 
Auf der Grundlage der SWOT-Analyse wurden nachfolgende Ziele für das Handlungsfeld Mobilität 
und Straßenraum definiert: 
 

 ÖPNV attraktiver gestalten 
 Radwegenetz verbessern und verkehrssicherer machen 
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 
Für diese Handlungsziele wurden Unterziele erarbeitet, die die Grundlage für die öffentlichen Maß-
nahmen mit lokaler und regionaler Wirkung, sowie für die Handlungsempfehlungen bildeten. 
 
Handlungsziele und Unterziele  
 
Handlungsfeld Mobilität und Straßenraum  

Handlungsziel: ÖPNV attraktiver gestalten 

 Verbesserung der ÖPNV Anbindung an den schienengebundenen öffentlichen Personen-
nahverkehr in Rötgesbüttel  

 Herstellung eines Verbindungsweges Vollbüttel - Druffelbeck - Rötgesbüttel 

 Optimierung der Linienführung im ÖPNV (Umstellung der Linie 111 über Vollbüttel - Rib-
besbüttel - Rötgesbüttel oder der Linie 157 über Rötgesbüttel nach Isenbüttel 

 Anbindung der Orte Klein Vollbüttel, Warmbüttel und Druffelbeck in den ÖPNV   

 Ausbau des Haltepunktes zu einer Mobilitätsstation 

 Tarifzonenabgrenzung überdenken  

Handlungsziel: Radwegenetz verbessern und verkehrssicherer machen 

 Ausarbeitung einer gemeindeübergreifenden Rad- und Reitwegekonzeption für den Bereich 
der Dorfregion, die neben der Verbesserung des regionalen Angebotes auch zur nachhalti-
gen Entwicklung der Naherholung innerhalb der Dorfregion beiträgt 

 Verbesserung der Radfahrmöglichkeiten durch gemeindeübergreifende Vernetzung auch 
mit den angrenzenden Gemeinden 

 Ausschilderung vornehmen und ggfs. Unter- und Einstellmöglichkeiten schaffen 

 in den Ortschaften Rötgesbüttel, Ribbesbüttel und Vollbüttel die Verkehrssicherheit für den 
Radverkehr durch die Ausweisung von separaten Radschutzstreifen erhöhen 

Handlungsziel: Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 

 Straßen, Wege und Plätze baulich verbessern und aufwerten 

 bauliche Maßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität 
zu erhöhen, das Ortsbild aufzuwerten und Barrierefreiheit zu gewährleisten  
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Handlungsziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 Gespräche mit den Trägern der Straßenbaulast im Hinblick auf Möglichkeiten der baulichen 
Umgestaltung / Anpassungen insbesondere in Bezug auf die Bundesstraße 4 führen 

 bauliche Maßnahmen an neuralgischen Punkten zur Verkehrsberuhigung und / oder zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit durchführen  

 Verkehrsberuhigende Umgestaltungen vornehmen (Shared Space an dafür geeigneten 
Projekten) 

 
Für die abgeleiteten Unterziele erfolgte eine durch den Arbeitskreis priorisierte Festlegung der Pro-
jekt- und Handlungsempfehlungen für die Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel. Die 
folgenden Projekte dienen der Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und der 
Verbesserung der Verkehrssicherheit (vgl. Kap. 8.1 Prioritätenliste mit Kostenschätzung und Kap. 8.2 
Förderfähige Projekte – Übersicht).  
 
Projektempfehlungen 
 
Ort Ort Nr. Maßnahme Priorität 

   kurzfristig umsetzbar 

Ribbesbüttel 1 Erneuerung der Heerstraße B 1 

Ribbesbüttel 2 Verkehrsberuhigung in der Peiner Landstraße 
(L 320) 

B 1 

Rötgesbüttel 1 Umbau der Nebenanlagen der Hauptstraße 
(ehem. B 4) 

B 1 

Rötgesbüttel 2 Platzgestaltung an der Dorfstraße B 1 

   mittelfristig umsetzbar 

Ausbüttel 1 Umbau der Nebenanlagen der Gifhorner Stra-
ße (ehem. B 4) 

C 2 

Ausbüttel  2 Ergänzung des Verbindungsweges an der 
Bahnlinie 

B 2 

Ribbesbüttel 4 Verkehrsberuhigung im Verlauf der K 52 C 2 

   langfristig umsetzbar 

Druffelbeck 1 Ausbildung eines Informations- und Aufent-
haltsbereiches sowie Verkehrsberuhigung 

C 3 

Klein Vollbüttel 1 Anlage eines Informations- und Aufenthaltsbe-
reiches 

C 3 

Warmbüttel 1 Schaffung eines Informations- und Aufent-
haltsbereichs  

C 3 

 
Ergänzend aufgelistet sind Vorhaben, die aber nicht im Rahmen der ZILE Maßnahme 5 Dorfent-
wicklung berücksichtigt werden können. In einigen Fällen ergibt sich ggfs. eine Fördermöglichkeit im 
Rahmen der Maßnahme 9 Basisdienstleistung oder der Maßnahme 10 Ländlicher Tourismus (ohne 
wertende Reihenfolge, teilweise ohne Verortung):  
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION GEMEINDEN RIBBESBÜTTEL UND RÖTGESBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER / -ZIELE - 

 Seite 140

Dorfregion A Herstellung eines Verbindungsweges Vollbüttel - Druffelbeck –
Rötgesbüttel 

Dorfregion B Bau neuer Wege für den Radverkehr, Infrastruktur entlang des Rad- und 
Wanderwegenetzes verbessern, Anlage von Radschutzstreifen an den 
verkehrsreichsten Ortsdurchgangsstraßen (Rötgesbüttel / Dorfstraße, 
Ribbesbüttel / Dorf- und Heerstraße sowie Vollbüttel / Hauptstraße) 

Dorfregion C Themenrouten für die Dorfregion unter den Aspekten Sehenswürdigkeiten 
/ Geschichte / Kultur entwickeln und ausschildern 

Dorfregion D Begleitinfrastruktur (Ausschilderung, thematische Erläuterungen, Sitz- und 
Ruhegelegenheiten, Unterstände etc.) in exponierten Lagen schaffen 

Dorfregion E Einrichtung von Wegweisungssystemen für den Alltagsradverkehr 

Dorfregion F Errichtung frei zugänglicher Radabstellanlagen am Bahnhof und an öffent-
lichen Einrichtungen, Errichtung und Einrichtung von Fahrradparkhäusern 

Ausbüttel 4 Betonung der Ortseinfahrt L 320 

Rötgesbüttel 8 Errichtung einer verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsstation am Halte-
punkt in Rötgesbüttel  

Rötgesbüttel 9 Verkehrsberuhigung Am Ochsenberg 

Rötgesbüttel 10  Betonung des Ortseinganges Alte Heerstraße (K 52) 

 
 
7.3 Wirtschaft / Tourismus / Breitband – zusätzliche Wirtschaftsfaktoren entwickeln  
 
In den Regionen der Zukunft liegen Arbeit und Wohnen, Lebensqualität und Natur, Wellness und Frei-
zeit nah beisammen und ergeben so ein besonders interessantes Umfeld. Zusätzliche kreative Angebo-
te in Freizeit, Kultur, Sport und Erholung erzeugen Standortvorteile. Dies gilt nicht nur für städtisch 
geprägte Gebiete. Auch die ländlichen Räume müssen ein gleichermaßen attraktiver Wohn- und Le-
bensstandort sein. In den Punkten Wohnstandtort, Lebensqualität und Naturnähe und des damit einher-
gehenden Freizeitangebotes kann die Dorfregion hier durchaus mithalten.  
 
Durch das Fehlen größerer Arbeitsgeber in der Dorfregion und durch das auf Rötgesbüttel konzentrier-
te Angebot in den Bereichen Grund- und der medizinischen Versorgung sind die Gemeinden vor allem 
in Richtung Braunschweig und Gifhorn orientiert. 
 
Die Kaufkraft im Nahbereich, vor allem für Artikel und Gegenstände des aperiodischen Bedarfs, fließt 
deshalb schwerpunkthaft in die mit dem Auto gut erreichbaren Oberzentren Braunschweig und Wolfs-
burg und das Mittelzentrum Gifhorn. Für die Güter des periodischen Bedarfes sind insbesondere für 
die Bewohner der Gemeinde Ribbesbüttel die Grundzentren in Isenbüttel und Meine von Bedeutung, 
während die Bewohner aus Rötgesbüttel mit dem im Ort vorhandenen Angebot ihre Grundbedürfnisse 
weitgehend vor Ort decken können.  
 
Regionale Standortnachteile sind mit lokalen Aktivitäten schwer zu beeinflussen. Proaktive Bestands-
pflege und Stimulation von Existenzgründungen durch regelmäßige Kontakte zwischen der Verwal-
tung, regionaler Wirtschaftsförderung und den örtlichen Unternehmen, durch Unternehmerstammti-
sche und  Betriebsbesichtigungen sollten offensiv betrieben werden. Wichtig erscheint es auch, den 
kleinen Handwerksbetrieben und Dienstleistern neue Chancen im Online-Vertrieb aufzuzeigen. Es 
gibt schon einige Dörfer in Deutschland, in denen es Nischenanbieter zur Weltmarkt-Führerschaft ge-
bracht haben dank globaler Internet-Präsenz! Wichtiger als schwer erreichbare Entwicklungsziele zu 
formulieren erscheint es jetzt, in den Dörfern der Dorfregion ein weltoffenes Klima und Experimen-
tierfreude zu fördern.  
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Das Vorhandensein von Arbeitsplätzen ist zwar eine wichtige Voraussetzung, um Abwanderung aus 
einer Region zu verhindern und neue Einwohner zu gewinnen. Für wertschöpfende Unternehmen steht 
die Verfügung von qualifizierten Fachkräften bei heutigen Standortentscheidungen auf der 
Prioritätenliste weit oben. Solche Unternehmen haben meist eine gut entlohnte Belegschaft, die gerade 
oftmals nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in der Familiengründungsphase auch grundlegende 
Entscheidungen hinsichtlich ihres Lebensmittelpunktes fällt.  
 
Zentrale Fragen, die für die Entscheidung des Lebensmittelpunktes sprechen und die positiv zu 
beantworten wären sind, neben einem geeigneten Baugrundstück, Fragen der Entfernung zur 
Arbeitsstelle, Fragen der Mobilität und Fragen nach der kommunalen Infrastruktur im Bereich der 
Daseinsvorsorge. Hierzu gehören neben den Angeboten der kindlichen Betreuung das Vorhandensein 
möglichst ortsnahe oder zeitnah zu erreichende schulische Bildungseinrichtungen und die 
Möglichkeit, die Artikel des täglichen Bedarfes vor Ort durch ein entsprechendes Angebot zu decken. 
 
Diese Angebote, zu denen auch das Vorhalten von Kultur- und Freizeiteinrichtungen gehören, sind 
vielfach von den Kommunen zu finanzieren, doch dafür muss die entsprechende finanzielle 
Leistungsfähigkeit vorhanden sein. Hier befinden sich die Gemeinden innerhalb der Dorfregion in 
einem Wettbewerb untereinander, wie sie auch im Wettbewerb mit anderen Regionen stehen. Nach 
dem Gutachten von Prof. Dr. Jörg Bogumil, März 2015 - Weiterentwicklung des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig und der Region - Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Zweck-
verbandes Großraum Braunschweig, kann dabei generell den Gemeinden eine bessere sozio-
demografische Situation postuliert werden kann, die näher an den Zentren Braunschweig und 
Wolfsburg liegen.  
 
Dabei zeichnen sich folgende Handlungsfelder zur Aufwertung der Dorfregion ab: 
 
Gewerbegebiete und Wohnbauflächen entwickeln 
 
In der Dorfregion ist derzeit eine Fläche in Rötgesbüttel für die gewerbliche Nutzung in dem 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Papenteich dargestellt. Diese Fläche ist aber noch nicht 
erschlossen und die Gemeinde Rötgesbüttel beabsichtigt nunmehr eine Ausweisung von zurzeit noch 
fehlender Gewerbegebietsfläche entweder im Nahbereich der Auf- und Abfahrt der neuen 
Ortsumgehung oder westlich der Bundesstraße, südlich von Rötgesbüttel, vorzunehmen. Die genaue 
Größe und Lage ist noch zu definieren. 
 
Es sollte geprüft werden, neben diesen Flächen noch zusätzliche Flächen für die Ansiedlung von 
Industrie und Gewerbe auszuweisen. Insbesondere könnten dadurch mittelständische Unternehmen in 
die Region gelockt werden. Auf diese Weise könnten mehr Arbeitsplätze in der Region geschaffen und 
der Anteil der berufsbedingten  Pendler reduziert werden.  
 
Bei der Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen sind die gesetzlichen Vorgaben des 
Baugesetzbuches und des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen. Im Einzelfall hat sowohl 
eine konkrete Bedarfsermittlung zu erfolgen und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist 
auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen.  
 
Außerdem sollte die Ausweisung von geeigneten Flächen für eine reine Wohnbebauung sollte in der 
Dorfregion im Hinblick auf die demografische Entwicklung weiterverfolgt werden, zumal 
großflächige innerörtliche Leerstände in der Dorfregion kaum ein Thema sind (vgl. Kap. 7.6.1). 
 
Kleinbetriebe fördern  
 
Zum Erhalt des Dorflebens und zur Schaffung oder zum Erhalt von Arbeitsplätzen innerhalb kleinerer 
Ortschaften sollen Kleinbetriebe unterstützt werden. Wenn der Wunsch nach zusätzlicher Fläche 
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aufkommt, sollten die Betriebe im Ort gehalten werden. Mit bestehendem Gewerbe im Ortskern wird 
der Entstehung von reinen Schlafdörfern entgegengewirkt.  
 
Neuerdings ist eine gezielte Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung im Rahmen 
der ZILE-Richtlinie in der Fassung vom 15.08.2019 unabhängig von der Maßnahme Dorfentwicklung 
möglich.  
 
Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen 
des täglichen bis wöchentlichen sowie des unregelmäßigen aber unter Umständen dringlich vor Ort 
benötigten oder lebensnotwendigen Bedarfs. Förderfähig ist hierbei die Sicherung, Schaffung, Verbes-
serung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung, auch unter Umnutzung 
ungenutzter Bausubstanz durch   
 
 Nah- / Grundversorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs (z.B. kleine Dienstleistungs- und 
 Versorgungszentren mit Einzelhandel, Bäcker, Schlachter, Poststelle, Bank usw.) auch mobiler Art; 
 
 Investitionen in die Errichtung neuer Unternehmen (Bausubstanz und / oder Maschinen), deren 
 Zweck die Anforderungen an die Grundversorgung erfüllt; 
 
 Investitionen in die Erweiterung vorhandener Unternehmen (Bausubstanz und / oder Maschinen), 
 deren Zweck die Anforderungen an die Grundversorgung erfüllt; 
 
 Diversifizierung vorhandener Unternehmen (Bausubstanz und / oder Maschinen) in Produktion 
 oder Dienstleistungen, die die Anforderungen an die Grundversorgung erfüllen. 
 
Zuwendungsempfänger sind eigenständige Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern (Voll-
zeit) und einem Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro. Von der Förderung ausgeschlossen sind land-
wirtschaftliche Unternehmen sowie Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker sowie Fran-
chise-Unternehmen als Bestandteil von Großunternehmen.  
 
Der Fördersatz beträgt aktuell 35 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, zzgl. 5 % bei einem inhaltli-
chen Bezug zum ILEK Südkreis Gifhorn. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer). Die Zuwendung beträgt je Projekt höchstens 200.000 Euro. Dem Förderantrag muss 
ein Wirtschaftlichkeitskonzept zugrunde gelegt werden, dass neben Angaben zu Bedarf und zur Kon-
kurrenz am Standort u.a. Aussagen zur Nachhaltigkeit und zur Gewinnerwartung belegt.  
 
Regionale Vermarktung fördern und Ausbildungssituation verbessern  
 
Die Stärke des regionalen Absatzmarktes von Produkten aus Industrie, Land- und Forstwirtschaft 
sollte als Standortfaktor weiter vermarktet werden. Beratungen im Hinblick auf die Generierung von 
Fördermitteln sind auf den Internetseiten der Wirtschaftsförderung des Landkreises Gifhorn und des 
Fördermittelratgebers der N-Bank http:/www.foerderdatenbank.de/ abrufbar. Unter https://job38.de/ 
lassen sich sowohl Jobs als auch Ausbildungs- und Praktikantenplätze mit regionalem als auch 
überregionalem Bezug finden.  
  
Flächendeckend schnelles Internet / Mobilnetz  
 
Die Versorgung mit schnellem Internet und Mobilfunknetz ist in der Dorfregion noch nicht überall 
gewährleistet (s.u.). Seit dem 29.02.2020 ist die Vermarktung des vierten Ausbaugebietes abgeschlos-
sen, zu der auch die Ortsteile Ribbesbüttel, Vollbüttel und Warmbüttel gehören. Die erforderliche An-
schlussquote von 40 % ist in allen Ortsteilen erreicht. Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes und der 
entsprechenden Hausanschlüsse ist in zeitnah zu rechnen. Rötgesbüttel gehört nicht zum Ausbauge-
biet, obwohl auch hier teilweise eine geringere Versorgung als 30 Mbit/s besteht.  
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Tourismus 
 
Touristische Potenziale sind in der Dorfregion kaum vorhanden, es bestehen nur wenige Gastronomie-
betriebe. Lediglich das Kinomuseum in Vollbüttel verfügt über ein überregionales Alleinstellungs-
merkmal. Die Besucherzahlen sind aber unter touristischen Aspekten zu vernachlässigen. Übernach-
tungsmöglichkeiten beschränken sich derzeit noch auf vier Privatanbieter (Ferienwohnungen/-zimmer) 
in Vollbüttel. 
 
Im Arbeitskreis wurde auf der Grundlage der Radwanderkarte Südheide Gifhorn (bikeline Radkarte) 
und der Karte der Samtgemeinde Papenteich (KVplan) das Netz um Ausbauvorschläge ergänzt. Es 
ging den Arbeitskreismitgliedern hierbei in erster Linie um eine Optimierung des Vorhandenen. 
Handlungsbedarfe, wie Linienführung, Ausschilderung und begleitende Infrastruktur (Sitzbänke, 
Unterstellmöglichkeiten, Spiel- und Grillplätze) sollten bei der Erstellung einer solchen Karte 
Berücksichtigung finden. Die im Rahmen des Arbeitskreises erarbeiteten Ergänzungen sind als Anlage 
dem Dorfentwicklungskonzept beigefügt. 
 
Eine neue, die Dorfregion umfassende Rad- und Wanderkarte könnte als ein mögliches 
interkommunales Projekt der Dorfregion von den beiden Gemeinden, unter Federführung einer 
Gemeinde, beantragt werden. Die Ausarbeitung erfolgt dann in Abstimmung mit dem AK durch ein 
geeignetes Ingenieurbüro. Ein weiteres zentrales Anliegen war es,  gerade unter dem Aspekt des 
Klimawandels und der zunehmenden Nutzung von E-Bikes den vorhandenen Haltepunkt der DB in 
Rötgesbüttel besser in das Radwegenetz einzubinden und hier unter Anbindung des ÖPNV eine neue 
Mobilitätsstation für alle Bewohnerinnen zu schaffen. 
 
Als Handlungsempfehlungen zum Themenbereich Radtourismus wurden neben den Ausbaunotwen-
digkeiten am bestehenden Wegenetz (Abb. in Kap. 76.4) nachfolgende Punkte im Arbeitskreis formu-
liert: 
 
 Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstation am Haltepunkt in Rötgesbüttel 
 Einrichtung von Wegweisungssystemen für den Alltagsradverkehr 
 Bau neuer Wege für den Radverkehr und Lückenschlüsse 
 Wald- oder Heidespielplatz anlegen 
 Rundwege wie in Gifhorn Winkel, Naturlehrpfad 
 Einrichtung eines Niedrigseilgartens 
 Ausweisung von Lauf-/ und Nordic Walking  

Abb. 34: Breitbandversorgung in der Region (LGLN) 
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 Anlage von Radschutzstreifen für den innerörtlichen Radverkehr aus Gründen der 

Verkehrssicherheit, an den verkehrsreichsten Ortsdurchgangsstraßen (Rötgesbüttel / Dorfstraße 
Ribbesbüttel / Dorf- und Heerstraße, Vollbüttel / Hauptstraße) 

 Errichtung frei zugänglicher Radabstellanlagen 
 Errichtung und Einrichtung von diebstahl- und witterungsgeschützten Fahrradparkhäusern 
 neue Themenrouten für die Dorfregion unter den Aspekten /Sehenswürdigkeiten/Geschichte/Kultur 

entwickeln und ausschildern 
 Schaffung von Begleitinfrastruktur an ausgewählten Stellen (Ausschilderung, thematische 

Erläuterungen, Sitz- und Ruhegelegenheiten, Unterstände etc.) 
 Errichtung einer überdachten Außenbühne am Kinomuseum in Vollbüttel 

 
Für die Dorfregion von besonderer Bedeutung ist es dabei, ausgehend von den o.g. vorhandenen 
Strukturen eine vernetzende Alltagsradinfrastruktur zu schaffen. Hierzu sollten die Freizeitkarte 
Radwanderkarte Südheide Gifhorn (bikeline Radkarte) und die Karte der Samtgemeinde Papenteich 
(KVplan) kontinuierlich überarbeitet werden und es sollten die für die Dorfregion geschichtlichen und 
kulturellen Besonderheiten vor Ort mit entsprechenden Infotafeln ausgestattet werden. Darüber hinaus 
wäre zu prüfen, ob nicht auch noch zusätzliche neue Attraktionen einen Beitrag zu Stärkung der 
Region leisten könnten. 
 

Abb. 35: Radwege (Bestand und Ausbaubedarf) 
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Beschilderung und Barrierefreiheit  
 
Losgelöst von der Umsetzung eines lokalen Rad- und Wanderwegenetzes sollten in der Dorfregion 
unterstützende Maßnahmen umgesetzt werden, die die Orientierung verbessern (Auffindbarkeit 
touristisch relevanter Orte, Kennzeichnung Routen) und die gleichzeitig mit einer angemessenen 
Informationsbeschilderung versehen sind (Geschichte, Sehenswertes, Zugänglichkeit etc.). Aufgrund 
des demografischen Wandels und als Grundvoraussetzung für Fördermaßnahmen muss künftig, da wo 
noch nicht vorhanden, außerdem ein barrierefreier Zugang zu touristischen und gastgewerblichen 
Einrichtungen geschaffen werden.  
 
Fazit 
 
Die Dorfregion sollte sich, wegen des Fehlens überregionaler und regionaler Leuchttürme und wegen 
des eingeschränkten gastronomischen Angebotes, touristisch eher auf Tagesgäste und verstärkt auf die 
Naherholung fokussieren. Das Angebot sowie mögliche Feste und Veranstaltungen sollten sich in 
erster Linie an Besucher aus der Region Braunschweig / Wolfenbüttel und an der eignen Bevölkerung 
ausrichten. Neue Angebote im Segment des Radfahrens und des Erlebens können durchaus dazu bei-
tragen, den Bereich der Tages- und Naherholung zu stärken. Hierzu sollten Vorabstimmungen mit 
dem Tourismusverband Südheide Gifhorn GmbH geführt werden https://www.suedheide-gifhorn.de/.  
 
Leitbild und Handlungsziele 
 
Auf der Grundlage der SWOT-Analyse und dem im Arbeitskreis diskutierten vorläufigen Leitbild:  
 
Wir stärken und sichern den Erholungs- und Erlebniswert unserer Dorfregion nachhaltig und 
zukunftsorientiert:  
wurden folgende Handlungsziele formuliert: 
 RadErleben 
 Wander Erleben 
 KulturErleben 
 Stärkung der Region als Wirtschaftsstandort 
 
Für diese Handlungsziele wurden Unterziele erarbeitet, welche die Grundlage für die öffentlichen 
Vorhaben mit lokaler und regionaler Wirkung sowie für die Handlungsempfehlungen bilden. 
 
Handlungsziele und Unterziele  
 
Handlungsfeld Wirtschaft und Tourismus  

Handlungsziel: RadErleben  

Pendlerverkehre: Die regionale Infrastruktur für den Berufspendler verbessern und möglichst neue 
Nutzergruppen mobilisieren 

 Haltepunkt der DB in Rötgesbüttel an den weiterführenden ÖPNV anbinden 

 Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen, um auch hochwertige Fahrräder sicher und ge-
schützt am Haltepunkt in Rötgesbüttel unterstellen zu können 

 Einrichtung eines Anruflinientaxi (ALT), um die kleinen Orte Druffelbeck, Klein Vollbüttel 
und Warmbüttel an den Haltepunkt in Rötgesbüttel anzubinden 

 neue Linienführung der Linie 111 über den Haltepunkt der DB 

 Änderung der Tarifzonenabgrenzung  

 Verbesserung der regionalen Infrastruktur und Erschließung neuer Angebote  

 Ausarbeitung einer gemeindeübergreifenden abgestimmten Radwegekonzeption 

 Verbesserung des regionalen Angebotes, auch zur nachhaltigen Entwicklung der Naherho-
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lung innerhalb der Dorfregion durch Beseitigung noch vorhandener nicht entsprechend 
ausgebauter Wegeabschnitte, Lückenschlüsse beseitigen 

 Themenrouten für die Dorfregion/Sehenswürdigkeiten/Geschichte/Kultur erarbeiten 

 Schaffung von Begleitinfrastruktur an ausgewählten Stellen (Ausschilderung, thematische 
Erläuterungen, Sitz- und Ruhegelegenheiten, Unterstände etc.) 

 in den Ortschaften Ribbesbüttel, Rötgesbüttel und Vollbüttel die Verkehrssicherheit durch 
geeignete Maßnahmen erhöhen (Anlage von Radschutzstreifen, Verlagerung des Radver-
kehrs, 30er Zone) 

Handlungsziel: WanderErleben  

Rahmenbedingungen und Infrastruktur für die regionale Freizeitnutzung und für den Tourismus 
verbessern 

 Ausschilderung in der Region bedeutsamer kulturhistorischer Objekte 

 Neue Angebote für Kinder und Jugendliche, Kindergärten und Schulen erarbeiten und für 
Erwachsene (Geocaching, Waldlehrpfad, geführte Vogelbeobachtungen, Waldspielplatz) 

 vorhandene Parkplätze für Auto/Radfahrer mit Beschilderung ausweisen 

Handlungsziel: KulturErleben  

Verbesserung der örtlichen Rahmenbedingungen  

 Schaffung geeigneter dorfgemeinschaftlicher Einrichtungen für kulturelle und sonstige Ver-
anstaltungen 

 neue Angebote entwickeln und herausarbeiten  

Handlungsziel: Stärkung der Region als Wirtschaftsstandort  

Ausweisung neuer Gewerbeflächen  

 aktiv als Region gemeinsam für den Wirtschaftsstandort werben 

 Standortvorteile gezielt publizieren 

Innerörtliche Betriebe der Grundversorgung gezielt beraten und fördern 

 Gespräche mit den zuständigen Akteuren, um auf die Fördermöglichkeiten hinzuweisen  

 Gespräch mit der Wirtschaftsförderung hinsichtlich der Fördermöglichkeiten nach der ZILE-
Richtlinie   

 
Folgende öffentliche Maßnahmen, die außerhalb der Dorfentwicklung im Rahmen der ZILE-
Maßnahme Ländlicher Tourismus oder der ZILE-Maßnahme Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung gefördert werden können, tragen zur touristischen und / oder wirtschaftlichen 
Inwertsetzung der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel bei (vgl. 8.1 Prioritätenliste 
mit Kostenschätzungen sowie Kap. 8.2 Förderfähige Projekte - Übersicht).  
 

Dorfregion A Herstellung eines Verbindungsweges Vollbüttel-Druffelbeck-Rötgesbüttel 

Dorfregion B Bau neuer Wege für den Radverkehr, Infrastruktur entlang des Rad- und 
Wanderwegenetzes verbessern, Anlage von Radschutzstreifen an den 
verkehrsreichsten Ortsdurchgangsstraßen (Rötgesbüttel / Dorfstraße, 
Ribbesbüttel / Dorfstraße und Heerstraße sowie Vollbüttel / Hauptstraße) 

Dorfregion  C Themenrouten für die Dorfregion unter den Aspekten Sehenswürdigkeiten / 
Geschichte / Kultur entwickeln und ausschildern 

Dorfregion  D Begleitinfrastruktur (Ausschilderung, thematische Erläuterungen, Sitz- und 
Ruhegelegenheiten, Unterstände etc.) in exponierten Lagen schaffen 
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Dorfregion  E Einrichtung von Wegweisungssystemen für den Alltagsradverkehr 

Dorfregion  F Errichtung frei zugänglicher Radabstellanlagen am Bahnhof und an 
öffentlichen Einrichtungen, Errichtung und Einrichtung von 
Fahrradparkhäusern 

Dorfregion  G Unternehmensberatung zu Fördermöglichkeiten (z.B. Kleinstunternehmen 
der Grundversorgung oder kleinere und mittlere Unternehmen) 

Dorfregion  H Interkommunale Zusammenarbeit stärken 

 
 
7.4  Landwirtschaft - Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern  
 
Der in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel noch weitgehend erhaltene dörfliche 
Charakter wird, trotz des Rückganges der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, trotz der z.T. vorhan-
denen baulichen Erweiterungen in den Randbereichen und trotz des fortschreitenden Nutzungswandels 
von Bausubstanz und Freiflächen, maßgeblich durch die Präsenz der Landwirtschaft geprägt. Aufgrund 
ihrer Abhängigkeit von politischen Entwicklungen stellt sich die Lage der bäuerlichen Betriebe derzeit 
jedoch allgemein als relativ unsicher dar. Ihre Existenz ist daher im Rahmen der Dorfentwicklung soweit 
möglich durch Verbesserungen der Produktions- und Arbeitsbedingungen zu sichern. 
 
Soweit die Entwicklung in den einzelnen Ortsteilen derzeit absehbar ist, wird der bisherige Prozess der 
Reduzierung landwirtschaftlicher Betriebe nur in geringem Umfang weiter fortschreiten. Für die Mehrzahl 
der derzeit insgesamt 16 Betriebe ist der Fortbestand vor dem Hintergrund der entsprechenden Erneuerun-
gen mittel- bis langfristig aber als gesichert anzusehen. Folgende Empfehlungen können zum Erhalt bzw. 
zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Situation in den Dörfern gegeben werden: 
 
 Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten an den Betriebsstandorten bzw. Sicherstel-

lung der Erweiterungsmöglichkeiten 
 
Im Zuge der Wohnnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude sowie der zunehmenden Wohnbe-
bauung in den Randbereichen erfolgt in den Dörfern der Dorfregion eine Wandlung des örtlichen Cha-
rakters, durch welche der Standort für die Landwirtschaft auf längere Sicht beeinträchtigt werden kann.  
 
Aktuell ergeben sich nach Aussagen aus der Befragung nur in drei Fällen Immissionsprobleme auf-
grund von Immissionen durch Anlagen zur Getreidetrocknung / Biogas. Allgemein ist jedoch bei allen 
landwirtschaftlichen Betrieben von wirtschaftsbedingten Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen, z.B. 
durch die Feldbewirtschaftung, auszugehen. In der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötges-
büttel spielt die Viehhaltung (Pferde, Rinder, Schweine, Hühner, Geflügel) bei der Hälfte der Betriebe 
eine erhebliche Rolle. Bei diesen Betrieben sind infolge dessen Konflikte durch Geruchsemissionen 
potentiell möglich. Betroffen sind dabei in der Planungsregion die Orte Ausbüttel, Ribbesbüttel, Voll-
büttel und Warmbüttel. Des Weiteren sind in Ausbüttel, Ribbesbüttel und Vollbüttel Anlagen zur Ge-
treidetrocknung, Kartoffellüftung oder Biogas vorhanden, von welchen Lärm- und Staubemissionen 
ausgehen können. Darüber hinaus sind häufig auch in Verbindung mit betrieblichen Änderungen Kon-
flikte möglich. So könnte sich bei Stallneubauten und einer Aufstockung des Tierbestandes, aber auch 
beim Neu- und Ausbau von Lagerhallen, trotz des derzeit guten Auskommens die Situation zwischen 
Wohnbevölkerung und Landwirtschaft verschärfen.  
 
In der künftigen Siedlungs- und Raumplanung ist den Belangen der Landwirtschaft bei der Umnut-
zung landwirtschaftlicher Gebäude z.B. zu Wohnzwecken, aber auch bei der Ausweisung von Bau-
gebieten, Vorrang einzuräumen und der Entwicklungsspielraum sicherzustellen. Dabei sollte grund-
sätzlich aus möglichen Toleranzgründen seitens der entsprechenden Bewohner gegenüber der 
Landwirtschaft vor allem das direkte, von Emissionen betroffene Umfeld der Hofflächen und Wirt-
schaftsgebäude von Allgemeinen Wohngebieten (WA-Gebiete gem. § 4 BauNVO) ausgenommen 
werden. Alternativ bieten sich in derartigen Fällen Dorfgebiete (MD-Gebiete gem. § 5 BauNVO) an.  
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Sofern nach Einzelfallbetrachtung sinnvoll, sollten bei Ausweisungen von Wohngebieten, dem Bau 
technischer Anlagen (z.B. Getreidetrocknung) oder auch Aufstockungen von Viehbeständen zur Ver-
meidung von Problemen künftig Gutachten nach den VDI-Richtlinien 3894 Blatt 1 und 2 bzw. nach 
DIN 18005 zum Schallschutz erstellt werden. Ergänzend sollten die Landwirte gegebenenfalls durch 
die Bereitstellung von Zuschüssen zur Nutzung moderner geräuscharmer Anlagen zur Getreidetrock-
nung o.ä. angeregt werden. Gleiches gilt prinzipiell bezüglich der Lüftungstechniken in Stallanlagen 
und in der Fest- oder Flüssigmistlagerung. Zudem muss bei der Siedlungsentwicklung gewährleistet 
werden, dass die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht beeinträchtigt wird. 
Falls die Expansionsmöglichkeiten am ursprünglichen Betriebsstandort eingeschränkt sind, sollte neben der 
optimalen Ausnutzung der bestehenden Betriebsstandorte durch bauliche Projekte die Möglichkeit zur 
Aussiedlung von Betriebszweigen an geeignete Standorte grundsätzlich sichergestellt werden. Dieser As-
pekt ist bei der weiteren Siedlungsentwicklungsplanung vorrangig zu berücksichtigen, da innerhalb 
der Dorfregion relativ viele Betriebe eine Aussiedlung von Betriebszweigen in Betracht ziehen (Nen-
nung durch 5 von 9 Betrieben). 
 
 Modernisierung der landwirtschaftlichen Bausubstanz  
 
Betriebsaufgabe sowie Rationalisierung und Spezialisierung sind Ursache einerseits der Unternutzung 
von Wirtschaftsgebäuden und andererseits für den zusätzlichen Raumbedarf bei sich vergrößernden 
Betrieben. Zwar konnten die landwirtschaftlichen Altbausubstanzen durch unregelmäßige Unterhal-
tungs- und Umbauarbeiten weitgehend funktionstüchtig gehalten werden, doch besteht neben dem be-
schriebenen betriebswirtschaftlichen Anpassungsbedarf aufgrund des Gebäudealters bei nahezu allen 
Betrieben auch ein Bedarf hinsichtlich der Gebäuderenovierung. Weiterhin sollten für die untergenutz-
ten oder leerstehenden Gebäude, für die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zweckmäßig ist, 
bei Interesse der Betriebsinhaber Umnutzungskonzepte erstellt werden. 
 
Um die Produktionsbedingungen der Betriebe in der Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüt-
tel nachhaltig zu verbessern, sind des Weiteren oftmals technische Modernisierungen unabdingbar. Diese 
Projekte sollten vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie und Funktionalität betrachtet 
werden. Nach der derzeit gültigen Richtlinie sind diese Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung nicht 
förderfähig.  
 
Fast sämtliche die Ortsbilder bestimmenden alten Hofstellen sind heute noch erhalten und trotz bauli-
cher Veränderungen immer noch ausschlaggebend für die dörfliche Struktur. Viele der ehemaligen 
Hofstellen dienen nach Umbauprojekten Wohnzwecken, während andere leer stehen oder untergenutzt 
sind. Aufgrund der erfolgten Betriebsaufgaben besteht hier ein zunehmender Gebäudeüberhang. Der 
Erhaltung der Hofanlagen kommt aber hinsichtlich der Wirkung auf das Ortsbild eine besondere Be-
deutung zu, die im Rahmen der Dorfentwicklung durch Fördermittel gezielt unterstützt werden kann 
(vgl. Kap. 7.6.2 und 7.6.3).  
 
 Verbesserung der inneren und äußeren Verkehrslage  
 
Beachtung finden muss auch der Erhalt bzw. die Schaffung ungehinderter Verkehrsanbindungen zwischen 
Hofstellen und Wirtschaftsflächen oder Bezugs- und Absatzmärkten. Bei verkehrstechnischen und grün-
planerischen Projekten an landwirtschaftlichen Verkehrswegen muss daher generell die Nutzung der Stra-
ßen auch für land- und forstwirtschaftliche Maschinen gewährleistet bleiben. Zu beachten sind daher bei al-
len Wegebauarbeiten die für den heutigen landwirtschaftlichen Verkehr notwendigen Wegbreiten und 
Achslasten. Dabei sind ausreichende Straßenbreiten und Kurvenradien zu beachten und unübersichtliche 
Kreuzungsbereiche, Bodenwellen und nicht überfahrbare Verschwenkungen zu vermeiden. 
 
Konkret zu beheben sind die im Kapitel 6.4 Landwirtschaft unter dem Punkt Innere und äußere Ver-
kehrslage genannten Beeinträchtigungen. Im innerörtlichen Bereich sind dementsprechend Verbesse-
rungen der Straßenqualitäten vorzunehmen, die Einsehbarkeit in Kreuzungsbereichen zu verbessern, 
Verengungen in Straßenraum sowie Behinderungen durch im Seitenraum parkende Kfz oder teilweise 
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dicht im Straßenraum stehende Gehölzbestände zu beheben. Darüber hinaus sind in der Feldmark die 
genannten Abschnitte der Wirtschaftswege mit mangelhafter Befestigung zu sanieren bzw. in ange-
messener Qualität herzurichten und in einer ausreichenden Wegbreite sicherzustellen. 
 
Sämtliche Gehölzpflanzungen in den Gemarkungen und Ortschaften sind mit den Landwirten einver-
nehmlich abzustimmen (vgl. Kap. 7.5). Dabei sind Fragen der Unterhaltung, der Überlademöglichkei-
ten an Feldrändern, der möglichen Beeinträchtigung von Dränagen und des freizuhaltenden 
Lichtraumprofils zu beachten. Darüber hinaus sind die Sichtverhältnisse im Bereich der Hofauffahrten 
zu berücksichtigen. Einsehbarkeit bzw. Sichtverhältnisse sind auch bei allen Einmündungsbereichen - 
da wo Verkehrswege sich kreuzen oder aufeinander stoßen - Beachtung zu schenken. 
 
Bei verkehrstechnischen und grünplanerischen Projekten an landwirtschaftlichen Wegen sowie im Be-
reich der Ortseinfahrten muss generell die Nutzung der Straßen für land- und forstwirtschaftliche Ma-
schinen gewährleistet bleiben. 
 
Die Maße der landwirtschaftlichen Maschinen nehmen aufgrund der fortschreitenden Rationalisierung 
und der wachsenden Betriebsgrößen stetig zu. Dieser Entwicklung ist bei Rückbau- und Bepflan-
zungsmaßnahmen im Straßenraum vorrausschauend Rechnung zu tragen.  
 
Die Fahrbahnbreite der Verkehrswege sollte nur dann reduziert werden, wenn der landwirtschaftliche 
Verkehr sich im Straßenraum weiterhin problemlos begegnen kann. Sollten aktuell bereits verengte 
Straßenbereiche bzw. Problemzonen für den landwirtschaftlichen Verkehr bestehen, bieten Absenkun-
gen der Fahrbahnborde und eine damit verbundene Überfahrbarkeit der Straßenbegrenzungen mögli-
che Abhilfe. Zukünftige Planungen haben die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs unbedingt zu 
berücksichtigen und dürfen zu keinen zusätzlichen Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen führen. 
 
Sollten im Zuge von Umbaumaßnahmen, die den Verkehrsraum berühren, Hofzufahrten oder land-
wirtschaftlich stark frequentierte Straßen und Wege betroffen sein, sind die Eingriffe mit den Anlie-
gern bzw. Landwirten frühzeitig abzustimmen. 
 
 Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen 
 
Zur Erhaltung und Verbesserung der Situation der Landwirtschaft im Planungsgebiet kommt der Ver-
besserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen Bedeutung zu. Zur Sicherung der Erträge 
bzw. der betrieblichen Entwicklung werden daher im Rahmen der Dorfentwicklung der Aus- und Um-
bau von land- und forstwirtschaftlichen, derzeit nicht rentierlich nutzbaren (Alt-) Gebäuden gefördert 
(z.B. neue Betonsohle, Stützenfreimachung, Umbau eines früheren Stalles als Lager). Durch die neuen 
Gülle- und Düngeregeln, die eine Begrenzung und Analyse der Düngemittel sowie eine Erweiterung 
der Lagerkapazität beinhalten, werden darüber hinaus für viehhaltende Betriebe im Allgemeinen oft-
mals Ersatzinvestitionen für entsprechende Düngetechnik, Neubau von Mistlagern erforderlich. 
 
 Perspektiven und Entwicklungstendenzen der Landwirtschaft / Erwerbskombinationen 
 
Aufgrund der Abhängigkeit der Landwirtschaft von der Markt- und Preispolitik der EU und des Lan-
des sind Aussagen zur weiteren Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in der hier betrachteten 
Dorfregion Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung nur 
eingeschränkt möglich. Grundsätzlich ist jedoch eine stärkere Liberalisierung des Agrarmarktes und 
damit verbunden eine Verschärfung des Wettbewerbes zu erwarten. Auf der anderen Seite entscheiden 
jedoch auch betriebliche Einflussgrößen, wie die natürlichen Bedingungen eines Standortes, die Pro-
duktionskapazitäten, die Finanzlage sowie die persönliche Entscheidung des Betriebsleiters oder Hof-
nachfolgers über die Weiterführung und Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes. Grundsätz-
lich ist bezüglich künftiger Planungen zu berücksichtigen, dass z.Z. aufgrund der politischen Umstruk-
turierungen für die Landwirte eine gewisse Planungsunsicherheit besteht und die Betriebsinhaber sich 
daher eher abwartend verhalten. 
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Die betrieblichen Veränderungen der Vergangenheit zeigen eine Entwicklung in Richtung Betriebser-
weiterung, Spezialisierung bzw. Anpassung an die Marktsituation. Im Vordergrund stehen dabei die 
Zupacht und/oder Zukauf von landwirtschaftlichen Flächen und nachgeordnet die Aufstockung der 
Viehbestände, die auch in Zukunft für die Betriebsentwicklung von Bedeutung sein werden. Dem ge-
genüber wird auch der Ausbau neuer Einnahmequellen vorgesehen. 
 
Bezüglich der geplanten bzw. möglichen künftigen Betriebsentwicklung sehen die befragten Betriebe 
in allen Fällen Veränderungen vor. Neben der fast auf allen Höfen erforderlichen Maßnahmen zur Ge-
bäudeinstandhaltung und –umnutzung (s. Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude) werden auch in 
5 Fällen ein Neubau bzw. eine bauliche Erweiterung als erforderlich angesehen bzw. eine Aussiedlung 
von Betriebszweigen (ebenfalls 5 Nennungen). Ansonsten steht das Bestreben nach einer Erweiterung 
des Betriebes durch Flächenzupacht (8 Betriebe) im Vordergrund; eine Aufstockung des Viehbestan-
des ist nur für 2 Betriebe interessant. Ein Ausbau der Direktvermarktung kommt für 3 Betriebe in Be-
tracht, 2 Betriebe erwägen die Möglichkeit zum Angebot bzw. Ausbau von Ferienwohnungen. Des 
Weiteren wird von zwei Betrieben die Umstellung auf ökologischen Anbau geprüft. Insgesamt 3 Be-
triebe sehen anderweitige Erwerbskombinationen vor. 
 
In der Planungsregion besteht aus betrieblicher Sicht fast in allen Fällen die Notwendigkeit zu bauli-
chen Veränderungen in Form von Gebäudeinstandhaltung, baulicher Erweiterung und Umnutzungs-
projekten. In fast allen Orten gibt es aufgegebene Hofstellen mit leerstehenden Wirtschaftsgebäuden. 
Auf der anderen Seite ist aber auch wie bereits genannt die Sicherstellung der Möglichkeit zur Aussiedlung 
von Betriebszweigen künftig von großer Bedeutung. Dazu kommen für einige Betriebe betriebliche Verän-
derungen und Anpassungen an den Markt wie die Umstellung auf ökologischen Anbau, die Aufnahme 
bzw. Erweiterung der Direktvermarktung oder der Ausbau von Ferienwohnungen in Betracht.  
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7.5 Landschaft und Dorfökologie 
 
7.5.1 Erhalt der überlieferten Grünstrukturen und der landschaftlichen Einbindung 
 
Aus der Analyse der Bestandsaufnahme wird deutlich, dass aus Sicht des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege in allen beschriebenen Orten und der direkt angrenzenden Umgebung wertvolle Bereiche 
und Strukturen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden sind. Dies sind vor allem die alten Gehölzbe-
stände, vornehmlich Ahorne, Eichen, Kastanien, Linden, Walnuss, Obst sowie Grünländer und Klein-
gehölze und Gewässer. Neben den strukturreichen, erhaltenswerten Gebieten sind jedoch auch Berei-
che vorhanden, in denen der Grünbestand aus Sicht des Naturschutzes und des Dorfbildes nur mangel-
haft ausgebildet ist, gänzlich fehlt oder nicht als langfristig gesichert anzusehen ist. Für diese Bereiche 
werden daher Maßnahmen zur Verbesserung der Biotopstrukturen genannt. Hohe ästhetische und öko-
logische, aber auch besonders klimarelevante Bedeutung haben die Niederungen der Vollbütteler Rie-
de und Ausbütteler Riede und ihrer Zuflüsse.  
  
Grundlegende Maßgaben zur Um- und Neugestaltung  
 
Der Erhalt bzw. die Entwicklung von naturnahen Bereichen dient der Sicherung der Biodiversität und 
hat Priorität vor Umgestaltungsmaßnahmen. Bei Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfent-
wicklung sind daher generell folgende Grundregeln zu bedenken:  
 
Pflanzen- und Tierwelt (siehe auch Hinweise zur Gestaltung des öffentlichen und privaten Grüns): 
 
 Reduzierung oder Verzicht von Pestiziden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie 

kompletter Verzicht auf Privatflächen, unter Berücksichtigung der Einhaltung der Grundsätze 
für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz 

 Förderung der Grünlandnutzung in den Niederungsbereichen und der Gehölzstrukturen in der 
Agrarlandschaft 

 Bei allen Pflanzungen mit heimischen Arten ausschließliche Verwendung von Pflanzgut aus re-
gionalen Samenbeständen mit Herkunftsnachweis  

 Erhalt und Förderung von Alt- und Totholz sowie der Obstbaumbestände  
 Erhaltung und Entwicklung dorftypischer Wildkrautfluren, insbesondere in Saumbereichen und 

auf Restflächen in erster Linie durch Reduzierung des Pflegeaufwandes bzw. Verzicht von Pfle-
gemaßnahmen 

 Erhaltung und Entwicklung struktur- und artenreicher Gärten mit Bedeutung als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere 

 Erhaltung, Pflege und Anlage wertvoller Klein-Biotope (z.B. Lesesteinhaufen, Komposthaufen, 
Zulassen von Wildnisecken, naturnahe Gestaltung von Teichen) 

 Erhaltung und Förderung einer dorftypischen Fauna (Vögel, Fledermäuse u.a.)  
 Verzicht auf Hochbordsteine und Mauern (außer Trockensteinmauern) und massive Zaunso-

ckeln, die Wanderbarrieren für viele Tierarten darstellen und das Dorf dadurch tierökologisch 
zerschneiden  

 
Boden: 
 
 Schonung der Böden durch Reduzierung des Flächenverbrauches bei Baumaßnahmen 
 Wiederherstellung unversiegelter Flächen durch Rücknahme von Befestigungen auf die minimal 

erforderliche Flächengröße, insbesondere bei Hofbefestigungen und Straßen. Alternativ: Ver-
wendung breitfugiger (Naturstein-) Pflaster 

 Erhalt besonderer Bodentypen und Standortbedingungen (feuchte, nasse, extrem trockene, ho-
hes natürliches Ertragspotential) z.B. durch Verzicht auf Verrohrungen, Verfüllungen oder Be-
bauung 
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Wasser: 
 
 Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor Schadstoffeintrag 
 Sparsamer Verbrauch des Trinkwassers z.B. durch Verwendung von Regenwasser zur Garten-

bewässerung oder als Brauchwasser im Haushalt 
 Erhalt und Entwicklung kleinräumiger Wasserkreisläufe, z.B. Entsiegelung zur Möglichkeit di-

rekter Versickerung des Niederschlagswassers in den Boden bzw. Erhalt und evtl. Neugestal-
tung versiegelter Flächen mit breitfugigem (Naturstein-) Pflaster  

 Erhalt, Pflege und Entwicklung von naturnahen Gewässern durch Anlegen bewirtschaftungs-
freier Randstreifen, Aufweitung der Grabenprofile, Herstellen von Flachwasserbereichen, 
standortgerechte Bepflanzung (Renaturierung) (Ausbütteler Riede, Vollbütteler Riede, Viehmo-
orgraben, Hohefeldgraben) 

 
Klima  
 
 Erhalt, Pflege und Entwicklung von Gehölzstrukturen und Freiflächen im Dorf, die zur Schaf-

fung positiver mikroklimatischer Verhältnisse beitragen. Reduzierung der Versiegelung. An-
pflanzen von Gehölzen 

 Erhalt der grünlandbetonten Niederungen bzw. Förderung der Wiederherstellung von Grünlän-
dern im Bereich der Bachläufe und Gräben (Ausbütteler Riede, Vollbütteler Riede, Viehmoor-
graben, Hohefeldgraben). 

 
Steigerung des Umweltbewusstseins  
 
Grundlage für alle grünplanerischen Maßnahmen und für Vorhaben im Rahmen des Klimaschutzes 
oder zur Klimafolgenanpassung ist eine umfassende Umweltbildung. Durch die Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die ökologischen Ressourcen und Zusammenhänge ist es möglich, eine Erhöhung ih-
res Umweltbewusstseins sowie eine stärkere Identifikation mit dem Dorf und der umgebenden Land-
schaft zu bewirken. Entsprechend sollten wiederkehrend Informationen zum Umwelt- und Arten-
schutz, zur Erhaltung der Biodiversität etc. z.B. auf Ebene der Gemeinden, der Samtgemeinden oder 
auch durch den Landkreis angeboten werden.  
 
Weiter kann z.B. Verständnis geschaffen werden für den Erhalt und die Entwicklung ökologisch wert-
voller Gehölzbestände, Hausgärten, Streuobstwiesen oder Wildblumenflächen im Straßenraum. Die 
Information der Dorfbewohner, beispielsweise durch das praktische Angebot von Baumschnittkursen, 
stellt daher einen wesentlichen Bestandteil dar. Dies gilt auch für eine angemessene und in der Regel 
planungsrechtlich vorgesehene Bepflanzung in zukünftigen Neubaugebieten.   
 
Eine gute Möglichkeit einen tiefen, nachhaltigen Bezug und die Verbundenheit zum Heimatdorf zu 
schaffen, sind z.B. sorgfältig vorbereitete Pflanzaktionen von Obstbäumen auf öffentlichen Freiflä-
chen oder Wirtschaftswegen mit Kindern und Bürgern des Dorfes (erfolgte zuletzt in der Gemeinde 
Steinhorst) sowie die Vergabe von Baumpatenschaften. Gleiches gilt für die bereits durchgeführten 
Aktionen der Gemeinden wie der Vergabe von Blumenzwiebeln zur Pflanzung durch die Einwohner. 
In diesem Rahmen wäre z. B. auch die Ausgabe von Saatgut zur Entwicklung von artenreichen Wild-
blumenflächen im Straßenseitenraum durch die Anwohner denkbar oder die Durchführung eine „Ta-
ges der offenen Pforte“ auf regionaler Ebene, z. B. in Verbindung mit der bereits regelmäßig stattfin-
den Staudenbörse.  
 
Da sich ein großer Anteil der ortsbildprägenden Altbäume in der Planungsregion im privaten Eigen-
tum befindet, können sich durch das jährlich anfallende Laub und den notwendigen fachgerechten Ge-
hölzschnitt für Privatpersonen erhebliche Belastungen ergeben. Eine Unterstützung seitens der Ge-
meinden durch kostenlose Laubsammlung und zentrale Kompostierung, wie sie in beiden Gemeinden 
bereits erfolgt, stellt daher einen wichtigen Beitrag dar, um hier Abhilfe zu schaffen und die Akzep-
tanz für Laubgehölze in der Bevölkerung fördern. Gleiches gilt für eine eventuelle finanzielle Hilfe bei 
erforderlichen Gehölzschnittmaßnahmen. 




